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Hinweise zum nachfolgenden Teil der Gesetzesänderungen und der Begründungen 

 

Die nachfolgende Synopse enthält in den ersten drei Spalten die jeweils bis 28.02.2024 geltenden Runderlasse 

- „Bestimmungen zur Förderung des Erwerbs von Bindungen im Land Nordrhein-Westfalen (BEB NRW 2022)“ vom 5. September 2022, im Folgenden „BEB NRW 2022“,  

- „Richtlinie zur Förderung der Modernisierung von Wohnraum im Land Nordrhein-Westfalen (Modernisierungsförderung Nordrhein-Westfalen – RL Mod NRW 2023)“ vom 15. Februar 2023 (MBl. NRW. S. 337) sowie 

- „Wohnraumförderbestimmungen des Landes Nordrhein-Westfalen 2023 (WFB NRW 2023)“ vom 15. Februar 2023 (MBl. NRW. S. 312). 

 

Die vierte Spalte stellt den neuen Richtlinientext öffentliches Wohnen 2024 dar, die fünfte und damit letzte Spalte enthält den Begründungstext für die jeweilige Änderung sowie die Verweise zu den neuen Fundstel-

len im Richtlinientext bzw. Hinweise zum Wegfall einzelner inhaltlicher Punkte.  

 

Grau =   außer Kraft tretende Regelungen 

Beige =   neue FRL nebst Begründungen 

Rot-unterstrichen = Materiell-rechtliche Änderungen gegenüber BEB NRW 2022 bzw. RL Mod NRW 2023 und WFB NRW 2023 

 

 

Ziele und Eckpunkte der öffentlichen Wohnraumförderung des Landes Nordrhein-Westfalens 

 

Mit der öffentlichen Wohnraumförderung unterstützt das Land Nordrhein-Westfalen die (Neu-) Schaffung, Modernisierung und Erhaltung moderner, barrierefreier, klimaschutzorientierter und insbesondere bezahlbarer 

Wohnstandorte und Wohnangebote mit Mietpreis- und Belegungsbindungen für unterschiedlichste Zielgruppen. Das Land Nordrhein-Westfalen hat sich zum Ziel gesetzt, Wohnraum für Haushalte zu schaffen, die sich am 

Markt nicht angemessen mit Wohnraum versorgen können und auf Unterstützung angewiesen sind, bestehenden Wohnraum an die Erfordernisse des demographischen Wandels anzupassen und energetisch nachzurüsten 

sowie die städtebauliche Funktion von Wohnquartieren zu erhalten und zu stärken. Es werden bei der öffentlichen Wohnraumförderung daher insbesondere Familien und andere Haushalte mit Kindern, Alleinerziehende, 

Schwangere, ältere Menschen und Menschen mit Behinderung, besondere Bedarfsgruppen wie Auszubildende und Studierende sowie besonders schutzbedürftige vulnerable Personengruppen, die ihren Wohnraum durch 

häusliche Gewalt verlieren, unterstützt. 

 

Die öffentliche Wohnraumförderung ist durch die Landesregierung Nordrhein-Westfalen für die Zeit von 2023 bis 2027 mit 9 Milliarden Euro ausgestattet worden, wovon 1,7 Milliarden Euro für das Jahr 2024 vorgesehen 

sind. Die geförderten Investitionen berücksichtigen dabei die Nachhaltigkeitsziele der Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie in der Fassung des Kabinettsbeschlusses der Bundesregierung vom 10. Dezember 2021. 

 

 

Druckhinweis 

 

Diese Synopse ist auf DIN A 3 für eine Bildschirmansicht optimiert.  
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BEB NRW 2022 RL Mod NRW 2023 WFB NRW 2023 Öffentliches Wohnen 2024 Begründungen/Erläuterungen 

Bestimmungen zur Förderung des Erwerbs von 

Bindungen im Land Nordrhein-Westfalen 

(BEB NRW 2022) 

 

 

Runderlass des Ministeriums für Heimat, Kommu-

nales, Bau und Digitalisierung 

des Landes Nordrhein-Westfalen 

 

vom 5. September 2022 

Richtlinie zur Förderung der Modernisierung 

von Wohnraum im Land Nordrhein-Westfalen 

(Modernisierungsförderung Nordrhein-Westfalen 

– RL Mod NRW 2023) 

 

Runderlass des Ministeriums für Heimat, Kommu-

nales, Bau und Digitalisierung 

– 54.02.04.01 – 

 

Vom 15. Februar 2023 

Wohnraumförderbestimmungen des Landes 

Nordrhein-Westfalen 2023 

(WFB NRW 2023) 

 

 

Runderlass des Ministeriums für Heimat, 

Kommunales, Bau und Digitalisierung 

– 54.02.03.01 - 1 - 279/2023 – 

 

Vom 15. Februar 2023 

 

Förderrichtlinie Öffentliches Wohnen  

im Land Nordrhein-Westfalen 2024 

(FRL öff Wohnen NRW 2024) 

 

 

Runderlass des Ministeriums für Heimat, 

Kommunales, Bau und Digitalisierung des Landes 

Nordrhein-Westfalen 

– 54.02.03.01 - 1 - 3795/2024 – 

 

Vom 01. März 2024 

 

Durch das Zusammenführen der bisher - 3 - Richt-

linien bzw. Bestimmungen bekommt die Förder-

richtlinie ab 2024 eine neue Bezeichnung.  

 
1  

Allgemeine Grundsätze 

1  

Allgemeine Grundsätze 

1 

Öffentliche Wohnraumförderung des Landes 

Nordrhein-Westfalen 

 

   1Mit der öffentlichen Wohnraumförderung unter-

stützt das Land Nordrhein-Westfalen die (Neu-

)Schaffung, Modernisierung und Erhaltung moder-

ner, barrierefreier, klimaschutzorientierter und 

insbesondere bezahlbarer Wohnstandorte und 

Wohnangebote mit Mietpreis- und Belegungsbin-

dungen für unterschiedlichste Zielgruppen. 

 
2Die geförderten Investitionen berücksichtigen die 

Nachhaltigkeitsziele der Deutschen Nachhaltig-

keitsstrategie in der Fassung des Kabinettsbe-

schlusses der Bundesregierung vom 10. Dezember 

2021. 

 
3Die Finanzhilfen aus der öffentliche Wohnraum-

förderung des Landes Nordrhein-Westfalen dürfen 

nicht zur Finanzierung terroristischer Aktivitäten 

eingesetzt werden. 

 
4Das von der Landesregierung Nordrhein-Westfa-

len beschlossene Wohnraumförderprogramm legt 

Schwerpunkte und Inhalte der öffentlichen Wohn-

raumförderung im Land Nordrhein-Westfalen fest, 

regelt die Fördermittelzuteilung und -verwendung 

und ist im Hinblick auf die Regelungsinhalte von 

den Bewilligungsbehörden sowie den Investorin-

nen und Investoren zu beachten. 

 

Mit der Nummer 1 werden allgemeine, kurz ge-

fasste Aussagen über die öffentliche Wohnraum-

förderung des Landes Nordrhein-Westfalen voran-

gestellt.  

 

 Nummer 1 Satz 1 nimmt das Ziel der öffentli-

chen Wohnraumförderung im Land Nord-

rhein-Westfalen auf.  

 

 Nummer 1 Satz 2 berücksichtigt eine Ergän-

zung in der Verwaltungsvereinbarung über die 

Gewährung von Finanzhilfen des Bundes im 

Bereich des sozialen Wohnungsbaus 2024 zwi-

schen den Ländern und dem Bund. 

 

 Nummer 1 Satz 3 berücksichtigt ebenfalls eine 

Änderung in der Verwaltungsvereinbarung 

über die Gewährung von Finanzhilfen des Bun-

des im Bereich des sozialen Wohnungsbaus 

2024 zwischen den Ländern und dem Bund. 

 

 Nummer 1 Satz 4 nimmt den Verweis auf das 

„Wohnraumförderprogramm 2023 - 2027“ 

der Landesregierung Nordrhein-Westfalen 

auf. Der Satz war bisher Gegenstand der WFB 

NRW 2023. 
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1  

Förderzweck und Rechtsgrundlagen 

1.1 

Zuwendungszweck, Rechtsgrundlagen 

1.1 

Förderzweck, Rechtsgrundlagen, kein Rechtsan-

spruch auf Fördermittel 

1.1  

Förderzweck und Rechtsgrundlagen 

 

1.1 

Förderzweck 

1.1.1 

Zuwendungszweck 

1.1.1 

Förderzweck 

1.1.1 

Förderzweck 

 

1Das Land Nordrhein-Westfalen hat sich zum Ziel 

gesetzt, Wohnraum für Haushalte zu schaffen und 

zu erhalten, die sich am Markt nicht angemessen 

mit Wohnraum versorgen können und auf Unter-

stützung angewiesen sind.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2Zusätzlich zum Neubau und zur Modernisierung 

sollen auch kurzfristig Bindungen an bezahlbarem 

Wohnraum erworben werden.  

 
3Zur Erweiterung der Wohnraumförderung nach 

dem Runderlass „Wohnraumförderungsbestim-

mungen“ vom 10. Februar 2022 (GV. NRW. S. 242), 

im Folgenden WFB, soll in einem erweiterten Mo-

dellversuch mit den Städten Bonn, Düsseldorf, 

Köln und Münster sowie den Gemeinden mit Miet-

niveau 4 entsprechend der Anlage zu den WFB die 

Möglichkeit eröffnet werden, Mietbindungen und 

Belegungsbindungen an bestehenden Wohnungen 

zur kurzfristigen Entlastung der Wohnungsmärkte 

in Nordrhein-Westfalen zu erwerben. 

 

1Das Land Nordrhein-Westfalen hat sich zum Ziel 

gesetzt, Wohnraum für Haushalte zu schaffen, die 

sich am Markt nicht angemessen mit Wohnraum 

versorgen können und auf Unterstützung angewie-

sen sind, bestehenden Wohnraum an die Erforder-

nisse des demographischen Wandels anzupassen 

und energetisch nachzurüsten sowie die städte-

bauliche Funktion von Wohnquartieren zu erhal-

ten und zu stärken. 

 
2Bei der öffentlichen Wohnraum-förderung und 

der Sicherung der Zweckbestimmungen des geför-

derten Wohnungsbestandes werden insbesondere 

Familien und andere Haushalte mit Kindern, Allein-

erziehende, Schwangere, ältere Menschen und 

Menschen mit Behinderungen sowie besondere 

Bedarfsgruppen, wie Studierende und Auszubil-

dende und besonders schutzbedürftige vulnerable 

Personengruppen, die ihren Wohnraum durch 

häusliche Gewalt verlieren, unterstützt. 

1Das Land Nordrhein-Westfalen hat sich zum Ziel 

gesetzt, Wohnraum für Haushalte zu schaffen, die 

sich am Markt nicht angemessen mit Wohnraum 

versorgen können und auf Unterstützung angewie-

sen sind, bestehenden Wohnraum an die Erforder-

nisse des demographischen Wandels anzupassen 

und energetisch nachzurüsten sowie die städte-

bauliche Funktion von Wohnquartieren zu erhal-

ten und zu stärken. 

 
2Bei der öffentlichen Wohnraumförderung und der 

Sicherung der Zweckbestimmungen des geförder-

ten Wohnungsbestandes werden insbesondere Fa-

milien und andere Haushalte mit Kindern, Alleiner-

ziehende, Schwangere, ältere Menschen und Men-

schen mit Behinderungen sowie besondere Be-

darfsgruppen, wie Studierende und Auszubildende 

und besonders schutzbedürftige vulnerable Perso-

nengruppen, die ihren Wohnraum durch häusliche 

Gewalt verlieren, unterstützt. 

1Das Land Nordrhein-Westfalen hat sich zum Ziel 

gesetzt, Wohnraum für Haushalte zu schaffen, die 

sich am Markt nicht angemessen mit Wohnraum 

versorgen können und auf Unterstützung angewie-

sen sind, bestehenden Wohnraum an die Erforder-

nisse des demographischen Wandels anzupassen 

und energetisch nachzurüsten sowie die städte-

bauliche Funktion von Wohnquartieren zu erhal-

ten und zu stärken.  

 
2Nach § 2 Absatz 1 Satz 2 des Gesetzes zur Förde-

rung und Nutzung von Wohnraum für das Land 

Nordrhein-Westfalen vom 8. Dezember 2009 (GV. 

NRW. S. 772) in der jeweils geltenden Fassung (im 

Folgenden kurz: WFNG NRW) werden bei der öf-

fentlichen Wohnraumförderung und zur Sicherung 

der Zweckbestimmungen des öffentlich-geförder-

ten Wohnungsbestandes insbesondere Familien 

und andere Haushalte mit Kindern, Alleinerzie-

hende, Schwangere, ältere Menschen und Men-

schen mit Behinderung, besondere Bedarfsgrup-

pen wie Auszubildende und Studierende sowie be-

sonders schutzbedürftige vulnerable Personen-

gruppen, die ihren Wohnraum durch häusliche Ge-

walt verlieren, unterstützt. 

 
3Zusätzlich zum Neubau und zur Modernisierung 

sollen kurzfristig auch Bindungen an bezahlbarem 

Wohnraum erworben werden: In einem Modell-

versuch mit den Städten Bonn, Düsseldorf, Köln 

und Münster sowie den Gemeinden mit dem Miet-

niveau 4 (siehe Anlage) ist die Möglichkeit eröff-

net, Zweckbindungen an bestehenden Wohnun-

gen zur kurzfristigen Entlastung der Wohnungs-

märkte in Nordrhein-Westfalen zu erwerben. 

 

 Zusammenführung der BEB NRW 2022, der RL 

Mod NRW 2023 und der WFB NRW 2023 in 

Nummer „1.1.1 Förderzweck“.  

 

 In Nummer 1.1.1 Satz 2 wird der Rechtsver-

weis der Erläuterung vorangestellt (redaktio-

nelle Änderung); materiell-inhaltliche Ände-

rungen gegenüber den Regelungen aus 2023 

ergeben sich dadurch nicht.   

 

 Nummer 1.1.1 Satz 3 nimmt die bisherigen 

Bestimmungen aus den BEB NRW 2022 - re-

daktionell geändert - auf; materiell-inhaltliche 

Änderungen gegenüber den Regelungen aus 

2023 ergeben sich dadurch nicht.   
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1.2  

Rechtsgrundlagen 

1.1.2 

Rechtsgrundlagen 

1.1.2 

Rechtsgrundlagen 

1.1.2  

Rechtsgrundlagen  

 

1.2.1     
1Die Fördermittel werden auf der Grundlage des 

Gesetzes zur Förderung und Nutzung von Wohn-

raum für das Land Nordrhein-Westfalen vom 8. De-

zember 2009 (GV. NRW. S. 772) in der jeweils gel-

tenden Fassung, im Folgenden WFNG NRW, und 

dieser Bestimmungen bewilligt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2Die Wohnfläche ist nach Maßgabe der Wohnflä-

chenverordnung vom 25. November 2003 (BGBl. I 

S. 2346) in der jeweils geltenden Fassung zu ermit-

teln. 

 

1Das Land Nordrhein-Westfalen gewährt Zuwen-

dungen nach 

 

1. den nachstehenden Regelungen und 

 

2. dem Gesetz zur Förderung und Nutzung von 

Wohnraum für das Land Nordrhein-Westfalen 

vom 8. Dezember 2009 (GV. NRW. S. 772) in 

der jeweils geltenden Fassung (im Folgenden 

WFNG genannt).  

 
2Die Zuteilungskriterien für die Fördermittel an die 

Bewilligungsbehörden ergeben sich aus dem 

„Mehrjährigen Wohnraumförderprogramm 2023 

bis 2027 des Landes Nordrhein-Westfalen“ vom 

10. Februar 2023, welches in der jeweils geltenden 

Fassung auf der Internetseite des Ministeriums für 

Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung des 

Landes Nord-rhein-Westfalen veröffentlicht wird 

(im Folgenden kurz: WoFP).  

 

 

 

 

 

 
3Die Bewilligungsbehörden und die landeseigene 

Förderbank, die NRW.BANK werden jährlich durch 

das für das Wohnungswesen zuständige Ministe-

rium unterrichtet, in welcher Höhe Fördermittel 

zur Verwendung nach Maßgabe der Zielsetzungen 

des WoFP und dieser Bestimmungen zur Verfü-

gung stehen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1Die Fördermittel werden auf der Grundlage des 

Gesetzes zur Förderung und Nutzung von Wohn-

raum für das Land Nordrhein-Westfalen vom 8. De-

zember 2009 (GV. NRW. S. 772) in der jeweils gel-

tenden Fassung (im Folgenden WFNG NRW ge-

nannt) und dieser Bestimmungen bewilligt.  

 

 

 

 

 
2Die Zuteilungskriterien für die Fördermittel an die 

Bewilligungsbehörden ergeben sich aus dem 

„Mehrjährigen Wohnraumförderungsprogramm 

2023-2027 des Landes Nordrhein-Westfalen“ vom 

10. Februar 2023, welches in der jeweils geltenden 

Fassung auf der Internetseite des für das Woh-

nungswesen zuständigen Ministeriums veröffent-

licht wird (im Folgenden WoFP genannt).  

 

 

 

 

 

 

 
3Die Bewilligungsbehörden und die NRW.BANK 

werden jährlich durch das für das Wohnungswe-

sen zuständige Ministerium unterrichtet, in wel-

cher Höhe Fördermittel zur Verwendung nach 

Maßgabe der Zielsetzungen des WoFP und dieser 

Bestimmungen zur Verfügung stehen. 

 

 
4Wohnflächen im Sinne dieser Bestimmungen sind 

nach Maßgabe der Wohnflächenverordnung vom 

25. November 2003 (BGBl. I S. 2346) in der jeweils 

geltenden Fassung zu ermitteln. 

 

 

 

 

 

 

1Das Land Nordrhein-Westfalen gewährt Förder-

mittel nach 

 

1. den nachstehenden Regelungen und 

 

2. dem WFNG NRW. 

 

 

 

 
2Die Förderschwerpunkte und Zuteilungskriterien 

für die Förderkontingente an die Bewilligungsbe-

hörden ergeben sich aus dem Eckwertebeschluss 

nach § 6 Absatz 1 WFNG NRW und sind wie folgt 

gegliedert: 
 

1. Miete (Neuschaffung von Mietwohnraum in-

klusive Erwerb und Verlängerung von Bindun-

gen, Quartiere, Modernisierung, Auszubil-

dende und Studierende), 

 

2. Eigentum (Neuschaffung, Erst- und Bestands-

erwerb, Modernisierung von selbstgenutzten 

Wohneigentum).  
 

3Den Bewilligungsbehörden werden Förderkontin-

gente (Globalbudget, Regelbudgets nach Förder-

schwerpunkten) zur eigenständigen Bewirtschaf-

tung und Sonderbudgets für die Nummern 2.7, 

4.1.1, 5 und 7 bis 9 zugewiesen.  

 

 

 
4Die Ermittlung von Wohnflächen im Sinne dieser 

Bestimmungen hat nach Maßgabe der Wohnflä-

chenverordnung vom 25. November 2003 (BGBl. I 

S. 2346) in der jeweils geltenden Fassung zu erfol-

gen.  

 

 
5Öffentlich-geförderte Genossenschaftswohnun-

gen, bei denen die Nutzerinnen und Nutzer durch 

Anteilszeichnung ein eigentumsähnliches Recht 

 Nummer 1.1.2 Satz 1 nimmt die Rechtsgrund-

lagen über die Gewährung der Fördermittel 

auf; materiell-inhaltliche Änderungen gegen-

über den Regelungen aus 2023 ergeben sich 

dadurch nicht.   

 

 Nummer 1.1.2 Satz 2 nimmt Ausführungen 

über die Förderschwerpunkte und Zuteilungs-

kriterien auf; materiell-inhaltliche Änderun-

gen gegenüber den Regelungen aus 2023 er-

geben sich dadurch nicht.   

 

 Nummer 1.1.2 Satz 3 erster Halbsatz regelt die 

Zuweisung von Förderkontingenten an die Be-

willigungsbehörden: Dies betrifft zum einen 

die Global- wie Regelbudgets.  

 

Nummer 1.1.2 Satz 3 zweiter Halbsatz sieht für 

die Bewilligung von Finanzmitteln im Falle von 

Bindungsverlängerungen (Nummer 8) und 

Bindungserwerbe (Nummer 9) eine vorherige 

Beantragung vor - auch, wenn diese vorab als 

Sonderbudgets zugewiesen wurden. Bin-

dungsverlängerungen und –erwerbe sind 

keine investiven Maßnahmen und unterliegen 

damit aus haushaltsrechtlicher Sicht anderen 

Finanzierungsregelungen.  

 

 Nummer 1.1.2 Satz 4 nimmt - redaktionell ge-

ändert - die Vorschrift zur Ermittlung der 

Wohnflächen auf; materiell-inhaltliche Ände-

rungen gegenüber den Regelungen aus 2023 

ergeben sich dadurch nicht.   

 

 Nummer 1.1.2 Satz 5 über Genossenschafts-

wohnungen dient zur Klarstellung und wurde 

aus der bisherigen Nummer 2.1 WFB NRW 

2023 in die Vorschriften über die allgemein 

geltenden Rechtsgrundlagen überführt. 

 

 Nummer 1.1.2 Sätze 6 und 7 führen die bisher 

als Unternummer geführten Inhalte unter die 

allgemeine Nummer 1.1.2 „Rechtsgrundla-
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4Die technischen Anforderungen an die BEG-Effi-

zienzhäuser 100, 85, 70 und 55 richten sich nach 

der Richtlinie zum Runderlass des Bundesministe-

riums für Wirtschaft und Energie „Richtlinie für die 

Bundesförderung für effiziente Gebäude - Wohn-

gebäude (BEG WG)“ vom 7. Dezember 2021 (BAnz 

AT 25.01.2022 B1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
5Die technischen Anforderungen an die BEG Effi-

zienzhäuser 40, 55, 85 und 100 richten sich nach 

der Richtlinie des Bundesministeriums für Wirt-

schaft und Energie „Richtlinie für die Bundesförde-

rung für effiziente Gebäude - Wohngebäude (BEG 

WG)“ vom 7. Dezember 2021 (BAnz AT 25.01.2022 

B1). 

zur Wohnungsnutzung erhalten, stehen geförder-

ten Mietwohnungen gleich. 

 
6Ein Rechtsanspruch auf Gewährung einer Förde-

rung besteht nicht.  

 
7Die Bewilligungsbehörde entscheidet nach 

pflichtgemäßem Ermessen im Rahmen der verfüg-

baren Haushaltsmittel. 

  

gen“ zusammen; materiell-inhaltliche Ände-

rungen gegenüber den Regelungen aus 

2022/2023 ergeben sich dadurch nicht.   

 

 Die bisherige Vorschrift in Nummer 1.1.2 Satz 

5 WFB NRW 2023 und Nummer 1.1.2 Satz 4 RL 

Mod NRW 2023 über die energetischen Anfor-

derungen wird - neu - unter Nummer 1.2 „Bau-

rechtliche Anforderungen“ subsumiert.  

 

1.2.2 1.1.3 

Kein Rechtsanspruch 

1.1.3 

Kein Rechtsanspruch auf Fördermittel 

  

1Ein Rechtsanspruch auf Gewährung einer Förde-

rung besteht nicht.  

 
2Die Bewilligungsbehörde entscheidet nach 

pflichtgemäßem Ermessen im Rahmen der verfüg-

baren Haushaltsmittel. 

 

1Ein Rechtsanspruch auf Gewährung einer Förde-

rung besteht nicht.  

 
2Die Bewilligungsbehörde entscheidet nach 

pflichtgemäßem Ermessen im Rahmen der verfüg-

baren Fördermittel. 

 

1Ein Anspruch auf die Bewilligung von Fördermit-

teln besteht nicht.  

 
2Vielmehr entscheidet die zuständige Bewilli-

gungsbehörde nach pflichtgemäßem Ermessen im 

Rahmen der ihr zur Verfügung stehenden Förder-

mittel. 

 

  Die bisherigen Inhalte werden in die Nummer 

„1.1.2 Rechtsgrundlagen“ überführt.  

 

 Materiell-inhaltliche Änderungen gegenüber 

den Regelungen aus 2022/2023 ergeben sich 

dadurch nicht.   

  4.6.1 

Baurecht 

1.2 

Baurechtliche Anforderungen 

 

  1Eine Förderung setzt voraus, dass das Bauvorha-

ben den Anforderungen des Bauaufsichtsrechts 

entspricht.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1Für die nach diesem Runderlass geförderten Bau-

vorhaben gilt die Landesbauordnung 2018 vom 21. 

Juli 2018 (GV. NRW. S. 421) in der jeweils gelten-

den Fassung (im Folgenden kurz: BauO NRW 2018); 

darüberhinausgehende Anforderungen sind nicht 

zu stellen.  

 

 

 

 

 

 
2Die technischen Anforderungen an die BEG Effi-

zienzhäuser 40, 55, 70, 85 und Denkmal richten 

sich nach der Richtlinie des Bundesministeriums 

für Wirtschaft und Klimaschutz „Richtlinie für die 

Nummer 1.2 wird - neu - und damit vor die Klam-

mer ziehend für alle Förderbereiche geregelt. 

Nummer 1.2 nimmt die baurechtlichen Anforde-

rungen auf: 

 

 Nummer 1.2 Satz 1 wird neu in die Förder-

richtlinie klarstellend aufgenommen: An öf-

fentlich-geförderten Wohnraum können nicht 

mehr Anforderungen als an frei finanzierten 

Wohnraum gestellt werden. Es gelten diesel-

ben bauordnungsrechtlichen Regelungen.  

 

 Nummer 1.2 Sätze 2 und 3 nehmen die bisher 

unter Nummer 1.1.2 Satz 5 WFB NRW 2023 

bzw. Nummer 1.1.2 Satz 4 RL Mod NRW 2023 

geregelten technischen Anforderungen auf. 

Gegenüber der bisherigen Fassung ergibt sich 
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2Diese Voraussetzung ist als erfüllt anzusehen, 

wenn 

 

a) bei genehmigungsbedürftigen Vorhaben ge-

mäß § 60 der Landesbauordnung 2018 vom 

21. Juli 2018 (GV. NRW. S. 421) in der jeweils 

geltenden Fassung (im Folgenden BauO NRW 

2018 genannt) die Baugenehmigung vorgelegt 

wird oder 

 

b) bei genehmigungsfrei gestellten Vorhaben ge-

mäß § 63 BauO NRW 2018 die Bauherrschaft 

erklärt, dass die Gemeinde nicht die Durchfüh-

rung des Baugenehmigungsverfahrens gemäß 

§ 63 Absatz 2 Nummer 5 BauO NRW 2018 ge-

fordert hat. 

 

 
3Kann die Baugenehmigung nicht rechtzeitig erteilt 

werden, ist die Förderung auch auf der Grundlage 

eines Vorbescheides gemäß § 77 BauO NRW 2018 

zulässig, der die bauplanungs- und bauordnungs-

rechtliche Zulässigkeit des Bauvorhabens feststellt.  

 
4Die Förderempfängerin oder der Förderempfän-

ger hat der Bewilligungsbehörde Änderungen im 

Laufe des Baugenehmigungsverfahrens zur Prü-

fung im Hinblick auf die förderrechtliche Relevanz 

Bundesförderung für effiziente Gebäude - Wohn-

gebäude (BEG WG)“ vom 9. Dezember 2022 (BAnz 

AT 30.12.2022 B2). 

 
3Die technischen Anforderungen an energetische 

Einzelmaßnahmen richten sich nach der Richtlinie 

des Bundesministeriums für Wirtschaft und Ener-

gie „Bundesförderung für effiziente Gebäude“– 

Einzelmaßnahmen (BEG EM)“ vom 21. Dezember 

2023 (BAnz AT 29.12.2023 B1).  

 
4Die Einhaltung der bauordnungsrechtlichen An-

forderungen ist durch die Bewilligungsbehörde 

nicht zu prüfen.  

 
5Eine Förderung setzt voraus, dass das Bauvorha-

ben den Anforderungen des Bauordnungsrechtes 

entspricht.  

 
6Diese Voraussetzung ist als erfüllt anzusehen, 

wenn 

 

1. bei genehmigungsbedürftigen Vorhaben nach 

§ 60 BauO NRW 2018 die Baugenehmigung 

vorgelegt wird oder 

 

 

 

 

2. bei genehmigungsfrei gestellten Vorhaben 

nach § 63 BauO NRW 2018 die Bauherrschaft 

erklärt, dass die Gemeinde weder die Durch-

führung des vereinfachten Baugenehmigungs-

verfahrens gefordert noch die vorläufige Un-

tersagung nach § 63 Absatz 2 Nummer 5 BauO 

NRW 2018 erklärt hat. 

 
7Kann die Baugenehmigung nicht rechtzeitig erteilt 

werden, ist die Förderung auch auf der Grundlage 

eines Vorbescheides nach § 77 BauO NRW 2018 

zulässig.  

 

 
8Die Förderempfängerin oder der Förderempfän-

ger hat der Bewilligungsbehörde Änderungen im 

Laufe des Baugenehmigungsverfahrens zur Prü-

fung im Hinblick auf die förderrechtliche Relevanz 

insbesondere der Wegfall der Definition des 

BEG Effizienzhauses 100 Standard, der in der 

derzeit gültigen Fassung der Bundesrichtlinie 

BEG WG nicht mehr enthalten ist. Dieser Stan-

dard ist für die Modernisierungsförderung im 

Land Nordrhein-Westfalen dennoch weiterhin 

von Bedeutung. Die diesbezüglichen techni-

schen Kennwerte lassen sich im Zuge des 

energiegutachterlichen Nachweises aus den 

bundesseitig noch definierten, höheren Stan-

dards ableiten bzw. skalieren.  

 

 Nummer 1.2 Satz 3 verweist auf die Anforde-

rungen für energetische Einzelmaßnahmen 

nach der Bundesrichtlinie BEG EM, die regel-

haft nur bei der Förderung von selbstgenutz-

tem Wohneigentum förderfähig sind:  

 

https://www.energiewechsel.de/KAENEF/Re-

daktion/DE/PDF-Anlagen/BEG/bundesforde-

rung-fur-effiziente-gebaude-wohngebaude-

aktualisierung.pdf?__blob=publication-

File&v=1 

 

 Nummer 1.2 Sätze 4 bis 8 nehmen die seit dem 

Förderjahr 2023 bestehenden Regelungen 

auf, dass die Bewilligungsbehörde die Einhal-

tung der bauordnungsrechtlichen Anforde-

rungen nicht zu prüfen hat (bisher: Nummer 

4.6.1 WFB NRW 2023). Sofern das Bauvorha-

ben baugenehmigungspflichtig ist, prüft die 

zuständige Bauaufsichtsbehörde im Rahmen 

des Genehmigungsverfahrens das Einhalten 

der bauordnungsrechtlichen Anforderungen; 

die Baugenehmigung ist in diesem Fall durch 

die Bewilligungsbehörde zu den Akten zu neh-

men.  

 

Soweit ein Bauvorhaben genehmigungsfrei 

gestellt ist und die Gemeinde weder die 

Durchführung des vereinfachten Baugenehmi-

gungsverfahrens erklärt noch eine vorläufige 

Untersagung ausspricht, obliegt das Einhalten 

der gesetzlichen Bestimmungen der Bauherr-

schaft. 

https://www.energiewechsel.de/KAENEF/Redaktion/DE/PDF-Anlagen/BEG/bundesforderung-fur-effiziente-gebaude-wohngebaude-aktualisierung.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.energiewechsel.de/KAENEF/Redaktion/DE/PDF-Anlagen/BEG/bundesforderung-fur-effiziente-gebaude-wohngebaude-aktualisierung.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.energiewechsel.de/KAENEF/Redaktion/DE/PDF-Anlagen/BEG/bundesforderung-fur-effiziente-gebaude-wohngebaude-aktualisierung.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.energiewechsel.de/KAENEF/Redaktion/DE/PDF-Anlagen/BEG/bundesforderung-fur-effiziente-gebaude-wohngebaude-aktualisierung.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.energiewechsel.de/KAENEF/Redaktion/DE/PDF-Anlagen/BEG/bundesforderung-fur-effiziente-gebaude-wohngebaude-aktualisierung.pdf?__blob=publicationFile&v=1
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anzuzeigen. 
 

anzuzeigen. 

 

  1.2 

Einkommensgrenze für die Wohnberechtigung 

und die Förderberechtigung 

1.3 

Einkommensgrenze für die Wohnberechtigung 

und die Förderberechtigung  

 

  1Die für die Wohnberechtigung und Förderberech-

tigung maßgebliche Einkommensgrenze gemäß § 

13 Absätze 1 und 4 WFNG NRW in Verbindung mit 

dem Runderlass des Ministeriums für Heimat, 

Kommunales, Bau und Gleichstellung „Dynamisie-

rung der Einkommensgrenzen gemäß § 13 Absatz 

4 des Gesetzes zur Förderung und Nutzung von 

Wohnraum für das Land Nordrhein-Westfalen“ 

vom 17. November 2021 (MBl. NRW. S. 1023) be-

trägt aktuell  

 

a) für einen 1-Personenhaushalt 20 420 Euro und 

 

 

b) für einen 2-Personenhaushalt 24 600 Euro 

 

zuzüglich für jede weitere zum Haushalt rech-

nende Person 5 660 Euro. 
 

2Für jedes zum Haushalt gehörende Kind im Sinne 

des § 32 Absätze 1 bis 5 des Einkommensteuerge-

setzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 8. 

Oktober 2009 (BGBl. I S. 3366, 3862), das zuletzt 

durch Artikel 8 Absatz 3 des Gesetzes vom 20. De-

zember 2022 (BGBl. I S. 2730) geändert worden ist 

(im Folgenden EStG genannt), erhöht sich die oben 

genannte Einkommensgrenze um weitere 740 

Euro. 

 
3Die näheren Bestimmungen über die Ermittlung 

des Einkommens im Einzelfall sind dem „Einkom-

mensermittlungserlass“ vom 11. Dezember 2009 

(MBl. NRW. 2010 S. 3) in der jeweils geltenden Fas-

sung zu entnehmen. 

1Die für die Wohnberechtigung und Förderberech-

tigung maßgebliche Einkommensgrenze nach § 13 

Absätze 1 und 4 WFNG NRW in Verbindung mit 

dem Runderlass „Dynamisierung der Einkommens-

grenzen gemäß § 13 Absatz 4 des Gesetzes zur För-

derung und Nutzung von Wohnraum für das Land 

Nordrhein-Westfalen“ vom 17. November 2021 

(MBl. NRW. S. 1023) in der jeweils geltenden Fas-

sung beträgt aktuell  

 

 

1. für einen 1-Personenhaushalt 20 420 Euro o-

der 

 

2. für einen 2-Personenhaushalt 24 600 Euro, 

 

zuzüglich für jede weitere zum Haushalt rech-

nende Person 5 660 Euro.  

 
2Für jedes zum Haushalt gehörende Kind im Sinne 

des § 32 Absätze 1 bis 5 des Einkommensteuerge-

setzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 8. 

Oktober 2009 (BGBl. I S. 3366, 3862), das zuletzt 

durch Artikel 20 des Gesetzes vom 22. Dezember 

2023 (BGBl. 2023 I Nr. 411) geändert worden ist 

(im Folgenden kurz: EStG), erhöht sich die oben ge-

nannte Einkommensgrenze um weitere 740 Euro.  
 

 

3Die näheren Bestimmungen über die Ermittlung 

des Einkommens im Einzelfall sind dem „Einkom-

mensermittlungserlass“ vom 11. Dezember 2009 

(MBl. NRW. 2010 S. 3) in der jeweils geltenden Fas-

sung zu entnehmen. 

 

 Keine Änderungen gegenüber den WFB NRW 

2023. 

 1.2 

Förderfähiger Wohnraum 

1.3 

Förderfähiger Wohnraum 

1.4 

Förderfähiger Wohnraum 

 

 1Förderfähig ist die Modernisierung von Wohn-

raum, der 

 

a) im Land Nordrhein-Westfalen gelegen ist, 

 

1Förderfähig ist nur Wohnraum, 

 

 

a) der im Land Nordrhein-Westfalen gelegen ist, 

 

Förderfähig ist nur Wohnraum,  

 

 

1. der im Land Nordrhein-Westfalen gelegen ist 

und  

 Unverändert kann auch im Jahr 2024 nur 

Wohnraum öffentlich gefördert werden, der 

im Land Nordrhein-Westfalen gelegen ist 

(Nummer 1.4 Ziffer 1).  
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b) zum Zeitpunkt der Antragstellung seit mehr 

als fünf Jahren bezugsfertig ist, 

 

c) der durch Immissionen nicht erheblich beein-

trächtigt wird,  

 

d) gesunde Wohnverhältnisse erwarten lässt und 

 

e) die weiteren Vorgaben dieser Richtlinie er-

füllt. 

 

b) der durch Immissionen nicht erheblich beein-

trächtigt wird und 

 

 

 

 

 

 

c) der die weiteren Vorgaben dieser Bestimmun-

gen erfüllt. 

2. für den in sozialer und wohnungspolitischer 

Hinsicht Bedarf besteht. 

 

 

 

 

 Mit der neuen Förderrichtlinie für das Jahr 

2024 wird die bisherige, in der RL Mod NRW 

2023, vorhandene Beschränkung, dass nur 

Wohnraum, der zum Zeitpunkt der Antragstel-

lung seit mehr als fünf Jahren bezugsfertig ist, 

in die Modernisierungsförderung des Landes 

Nordrhein-Westfalen aufgenommen werden 

kann, aufgegeben. Grund hierfür ist die bishe-

rige Anwendungspraxis, in welcher in den letz-

ten sechs Jahren kein Fall aufgetreten ist, bei 

dem eine Modernisierung für neueren Wohn-

raum beantragt worden wäre. Damit läuft die 

Regelung ins Leere und kann aus Gründen der 

Entbürokratisierung entfallen. 

 

 Allgemein gilt, dass für Wohnraum, der öffent-

lich gefördert werden soll, in sozialer und 

wohnungspolitischer Hinsicht Bedarf zu beste-

hen hat (Nummer 1.4 Ziffer 2).  

 

 Die übrigen Buchstaben aus der RL Mod NRW 

2023 bzw. aus den WFB NRW 2023 können 

entfallen, da sich die Anforderungen beispiels-

weise aus der BauO NRW 2018 und/oder aus 

dem BImschG in Verbindung mit der TA Lärm 

sowie weiteren Vorschriften ergeben.  

 

 1.3 

Vorzeitiger Vorhabenbeginn 

1.4 

Vorzeitiger Vorhabenbeginn 

1.5 

Vorhabenbeginn 

 

 1.3.1 

Grundsätzliches 

1.4.1 

Grundsatz 

  

 1Bauvorhaben, mit deren Ausführung bereits vor 

Erteilung der Förderzusage begonnen worden ist, 

dürfen grundsätzlich nicht gefördert werden.  

 
2Dies gilt nicht, wenn die Bewilligungsbehörde 

nach Nummer 1.3.2 dem vorzeitigen Vorhabenbe-

ginn zugestimmt hat.  

 
3Nicht als Vorhabenbeginn gelten 

 

a) der Abschluss von Lieferungs- und Leistungs-

verträgen, die der Ausführung zuzurechnen 

sind,  

 

b) vorbereitende Untersuchungen,  

 

1Bauvorhaben, mit deren Ausführung bereits vor 

Erteilung der Förderzusage begonnen worden ist, 

dürfen grundsätzlich nicht gefördert werden.  

 
2Dies gilt nicht, wenn die Bewilligungsbehörde ge-

mäß Nummer 1.4.2 dem vorzeitigen Vorhabenbe-

ginn zugestimmt hat.  

 
3Nicht als Vorhabenbeginn gelten 

 

a) der Abschluss von Lieferungs- und Leistungs-

verträgen, die der Ausführung zuzurechnen 

sind,  

 

b) Bodenuntersuchungen,  

 

1Eine Förderung ist nur zulässig, wenn die Förder-

zusage vor Vorhabenbeginn erteilt wird. 

 

 
2Als Vorhabenbeginn gilt grundsätzlich der Baube-

ginn.  

 

 
3Nicht als Vorhabenbeginn gelten  

 

1. der Abschluss von Liefer- und Leistungsverträ-

gen, die der Ausführung zuzurechnen sind,  

 

 

2. vorbereitende Untersuchungen (einschließ-

lich Bodenuntersuchungen),  

Die bisherigen Regelungen aus den Nummern 

1.3.1 bis 1.3.4 (RL Mod NRW 2023) bzw. Nummern 

1.4.1 bis 1.4.4 (WFB NRW 2023) werden in der 

neuen Nummer 1.5 zusammengeführt.  

 

 Nummer 1.5. Satz 1 nimmt redaktionell ge-

kürzt, den Fördergrundsatz auf, dass vor Vor-

habenbeginn die Förderzusage vorzuliegen 

hat; Materiell-inhaltliche Änderungen gegen-

über den Regelungen aus 2023 ergeben sich 

dadurch nicht.   

 

 Nummer 1.5 Satz 2 stellt klar, dass als Vorha-

benbeginn grundsätzlich der Baubeginn gilt.  
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c) das Herrichten des Grundstücks, 

 

 

d) Maßnahmen der Gebäudesicherung, 

 

e) Maßnahmen des Brandschutzes oder  

 

f) Maßnahmen der Standortaufbereitung, insbe-

sondere der Teilabbruch und die Beseitigung 

von Stoffen, die die Wohnnutzung beeinträch-

tigen. 

 

 

c) das Herrichten des Grundstücks, 

d) der Grunderwerb und  

 

 

 

 

 

e) standortbedingte Maßnahmen nach Nummer 

2.5.2.2. 

 

3. der Grunderwerb und das Herrichten des 

Grundstücks, 

 

4. Verkehrssicherungsmaßnahmen (Brand-

schutz, Statik) oder 

 

 

5. standortbedingte Maßnahmen nach Nummer 

2.5.2.2. 
 

4Die Bewilligungsbehörde kann vor Erteilung der 

Förderzusage einem Vorhabenbeginn förderun-

schädlich zustimmen, wenn ihr für das Förderob-

jekt ein ausreichender Bewilligungsrahmen zur 

Verfügung steht und ein prüffähiger Förderantrag 

vorliegt.  

 
5Der Bescheid über die Zustimmung zum Vorha-

benbeginn muss die Hinweise enthalten, dass die 

Zustimmung keinen Rechtsanspruch auf Bewilli-

gung der beantragten Fördermittel begründet und 

der Vorhabenbeginn auf eigenes Risiko erfolgt.  

 
6Für Förderungen von selbstgenutztem Wohnei-

gentum (Nummer 3 und 4) ist es ausreichend, 

wenn der Förderantrag vor Vorhabenbeginn ge-

stellt wird.  

 
7Beim Ersterwerb oder Bestandserwerb von selbst-

genutztem Wohneigentum (Nummer 3) gilt der 

Abschluss des notariellen Kaufvertrags als Vorha-

benbeginn; bei Modernisierungsmaßnahmen gilt 

der Baubeginn als Vorhabenbeginn. 

 
8Das für das Wohnungswesen zuständige Ministe-

rium kann zur Erfüllung wohnungspolitischer Ziele 

oder zur Vermeidung unbilliger Härten im Einzelfall 

Ausnahmen zulassen. 

 

 Nummer 1.5 Satz 3 nimmt wie bisher Klarstel-

lungen darüber auf, was nicht als Vorhabenbe-

ginn gilt. Die bisher in der RL Mod NRW 2023 

enthaltenen Regelungen über Maßnahmen 

der Gebäudesicherung und Maßnahmen des 

Brandschutzes werden in der neuen Nummer 

1.5 Satz 3 Ziffer 4 „Verkehrssicherungsmaß-

nahmen (Brandschutz, Statik)“ zusammenge-

führt. Materiell-inhaltliche Änderungen ge-

genüber den Regelungen aus 2023 ergeben 

sich dadurch nicht.   

 

 Nummer 1.5 Sätze 4 und 5 beinhaltet die Aus-

nahme im Hinblick auf die Erteilung eines för-

derunschädlichen vorzeitigen Maßnahmenbe-

ginns (bisher: Nummer 1.3.2 RL Mod NRW 

2023; Nummer 1.4.2 WFB NRW 2023). Mate-

riell-inhaltliche Änderungen gegenüber den 

Regelungen aus 2023 ergeben sich dadurch 

nicht.   

 

 Nummer 1.5 Sätze 6 und 7 nehmen zu den vor-

stehenden Regelungen abweichende Vor-

schriften im Hinblick auf die Förderung von 

selbstgenutztem Wohneigentum auf (bisher: 

Nummer 1.3.3 RL Mod NRW 2023 bzw. Num-

mer 1.4.3 WFB NRW 2023). Für Modernisie-

rungen und Erwerb von selbstgenutztem 

Wohneigentum ist weiterhin die Antragstel-

lung vor Vorhabenbeginn ausreichend. Mate-

riell-inhaltliche Änderungen gegenüber den 

Regelungen aus 2023 ergeben sich dadurch 

nicht.   

 

 Nummer 1.5 Satz 8 sieht unverändert vor, dass 

das für Wohnungswesen zuständige Ministe-

rium im Einzelfall Ausnahmen von Nummer 

1.5 - unter den dort genannten Voraussetzun-

gen - zulassen kann (bisher: Nummer 1.3.4 RL 

Mod NRW 2023 bzw. Nummer 1.4.4 WFB 

NRW 2023). Materiell-inhaltliche Änderungen 

gegenüber den Regelungen aus 2023 ergeben 

sich dadurch nicht.   

 

 1.3.2 

Zustimmung zum vorzeitigen Vorhabenbeginn 

1.4.2 

Zustimmung zum vorzeitigen Vorhabenbeginn 

  

 1Die Bewilligungsbehörde kann einem vorzeitigen 1Die Bewilligungsbehörde kann einem vorzeitigen  Hinweis: 
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Vorhabenbeginn zustimmen, wenn ihr für das För-

derobjekt 

 

a) ein ausreichender Bewilligungsrahmen zur 

Verfügung steht und  

 

b) ein prüffähiger Förderantrag vorliegt.  

 
2Der Bescheid über die Zustimmung zum vorzeiti-

gen Vorhabenbeginn ist schriftlich zu erteilen und 

hat die Hinweise zu enthalten, dass  

 

a) die Zustimmung keinen Rechtsanspruch auf 

Bewilligung der beantragten Fördermittel be-

gründet und  

 

b) der vorzeitige Vorhabenbeginn auf eigenes Ri-

siko erfolgt. 

 

Vorhabenbeginn zustimmen, wenn ihr für das För-

derobjekt 

 

a) ein ausreichender Bewilligungsrahmen zur 

Verfügung steht und  

 

b) ein prüffähiger Förderantrag vorliegt.  
 

2Der Bescheid über die Zustimmung zum vorzeiti-

gen Vorhabenbeginn muss die Hinweise enthalten, 

dass  

 

a) die Zustimmung keinen Rechtsanspruch auf 

Bewilligung der beantragten Fördermittel be-

gründet und  

 

b) der vorzeitige Vorhabenbeginn auf eigenes Ri-

siko erfolgt. 

Die bisherige Nummer 1.3.2 RL Mod NRW 2023 

bzw. Nummer 1.4.2 WFB NRW 2023 ist - neu - in 

der Nummer 1.5 Sätze 4 und 5 aufzufinden.  

 1.3.3 

Abweichung für Förderungen nach Nummer 3 

1.4.3 

Abweichungen für Förderungen nach Nummer 5 

  

 1Für Förderungen nach Nummer 3 ist der Förder-

antrag vor Vorhabenbeginn zu stellen.  

 
2Als Vorhabenbeginn gilt der Baubeginn.  
 

1Für Förderungen nach Nummer 5 muss der För-

derantrag vor Vorhabenbeginn gestellt werden.  

 
2Als Vorhabenbeginn gilt der Baubeginn bezie-

hungsweise beim Ersterwerb und beim Bestands-

erwerb der Abschluss des notariellen Kaufvertrags.

  

 Hinweis: 

Die bisherige Nummer 1.3.3 RL Mod NRW 2023 

bzw. Nummer 1.4.3 WFB NRW 2023 ist - neu - in 

der Nummer 1.5 Sätze 6 und 7 aufzufinden. 

 1.3.4 

Ausnahmen von den Regelungen zum vorzeitigen 

Vorhabenbeginn 

1.4.4 

Ausnahmen von den Regelungen zum  

vorzeitigen Vorhabenbeginn 

  

 1Das für das Wohnungswesen zuständige Ministe-

rium kann zur Erfüllung wohnungspolitischer Ziele 

oder zur Vermeidung unbilliger Härten im Einzelfall 

Ausnahmen von den Regelungen in den Nummern 

1.3.1 bis 1.3.3 zulassen. 

1Das für das Wohnungswesen zuständige Ministe-

rium kann zur Erfüllung wohnungspolitischer Ziele 

oder zur Vermeidung unbilliger Härten im Einzelfall 

Ausnahmen von den Regelungen in den Nummern 

1.4.1 bis 1.4.3 zulassen. 

 

 Hinweis: 

Die bisherige Nummer 1.3.4 RL Mod NRW 2023 

bzw. Nummer 1.4.4 WFB NRW 2023 ist - neu - in 

der Nummer 1.5 Satz 8 aufzufinden. 

 1.4 

Voraussetzungen für Fördermittelempfangende 

nach § 9 WFNG NRW 

1.5 

Voraussetzungen für Fördermittelempfangende 

nach § 9 WFNG NRW 

1.6 

Voraussetzungen für Fördermittelempfangende 

nach § 9 WFNG NRW 

 

 1§ 9 Absatz 1 WFNG NRW bestimmt im Einzelnen, 

welche Voraussetzungen Fördermittelempfan-

gende zu erfüllen haben. 

1§ 9 Absatz 1 WFNG NRW bestimmt im Einzelnen, 

welche Voraussetzungen Fördermittelempfan-

gende erfüllen müssen. 

1§ 9 Absatz 1 WFNG NRW bestimmt im Einzelnen, 

welche Voraussetzungen Fördermittelempfan-

gende erfüllen müssen. 

 

Die bisherigen Nummern 1.4 bis 1.4.2 RL Mod 

NRW 2023 bzw. Nummern 1.5 bis 1.5.2 WFB NRW 

2023 werden - neu - in der Nummer 1.6 zusam-

mengeführt.  
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 Nummer 1.6 Satz 1 nimmt - wie bisher - einen 

einleitenden Satz im Hinblick auf die Empfän-

gerinnen oder Empfänger von Fördermitteln 

nach § 9 WFNG NRW auf.  

 

 1.4.1 

Erbbaurecht nach § 9 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 

WFNG NRW 

1.5.1 

Erbbaurecht nach § 9 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 

WFNG NRW 

  

 1Von angemessener Dauer im Sinne des § 9 Ab-

satz 1 Satz 1 Nummer 1 WFNG NRW ist ein Erbbau-

recht von mindestens 75 Jahren.  

 
2Die Bewilligungsbehörde kann eine kürzere Lauf-

zeit des Erbbaurechts zulassen, wenn sicherge-

stellt ist, dass die planmäßige Tilgung der Förder-

mittel spätestens zehn Jahre vor Ablauf des Erb-

baurechts endet.  

 
3Die Bewilligungsbehörde kann nach Abstimmung 

mit der NRW.BANK weitere Ausnahmen zulassen. 

1Von angemessener Dauer im Sinne des § 9 Ab-

satz 1 Satz 1 Nummer 1 WFNG NRW ist ein Erbbau-

recht von mindestens 75 Jahren.  

 
2Die Bewilligungsbehörde kann eine kürzere Lauf-

zeit des Erbbaurechts zulassen, wenn sicherge-

stellt ist, dass die planmäßige Tilgung der Förder-

mittel spätestens zehn Jahre vor Ablauf des Erb-

baurechts endet.  

 
3Die Bewilligungsbehörde kann nach Abstimmung 

mit der NRW.BANK weitere Ausnahmen zulassen. 

2Ein Erbbaurecht im Sinne des § 9 Absatz 1 Satz 1 

Nummer 1 WFNG NRW ist dann von angemessener 

Dauer, wenn es mindestens 75 Jahre umfasst.  

 
3Die Bewilligungsbehörde kann eine kürzere Lauf-

zeit des Erbbaurechts zulassen, wenn sicherge-

stellt ist, dass die planmäßige Tilgung der Förder-

mittel spätestens zehn Jahre vor Ablauf des Erb-

baurechts endet.  

 
4Die Bewilligungsbehörde kann nach Abstimmung 

mit der landeseigenen Förderbank, der NRW.BANK 

(im Folgenden kurz: NRW.BANK), weitere Ausnah-

men zulassen.  

 
5Bei einer Bestellung von Untererbbaurechten ist 

eine Förderung ausgeschlossen. 

 
6Die Bewilligungsbehörde fordert zur Dokumenta-

tion über die Einhaltung der Voraussetzungen nach 

§ 9 Absatz 1 Satz 1 Nummern 2, 3 und 5 WFNG 

NRW die Entscheidung der NRW.BANK an und ver-

wendet diese als ihre Entscheidung.  

 
7Soweit die NRW.BANK die Voraussetzungen mit 

Auflagen oder Bedingungen versieht oder deren 

Einhaltung nicht bestätigt, hat die Bewilligungsbe-

hörde auch deren Begründung in ihren Bescheid 

aufzunehmen.  

 
8Satz 6 gilt nicht für die Förderung von selbstge-

nutztem Wohneigentum nach den Nummern 3 

und 4.3.2.  

 

9Bei natürlichen Personen kann die Leistungsfähig-

keit und Zuverlässigkeit nach § 9 Absatz 1 Satz 1 

Nummer 3 WFNG NRW in der Regel unterstellt 

werden, wenn die Gesamtfinanzierung gesichert 

sowie die Tragbarkeit der Belastung gewährleistet 

 Nummer 1.6 Satz 2: Fördermittel können nach 

§ 9 Absatz 1 Satz 1 WFNG NRW von natürli-

chen oder juristischen Personen sowie von 

Personenvereinigungen schriftlich oder elekt-

ronisch beantragt werden, sofern sie Eigentü-

merin oder Eigentümer oder Erbbauberech-

tigte eines geeigneten Baugrundstücks sind o-

der nachweisen, dass der Erwerb eines derar-

tigen Grundstücks oder eines Erbbaurechts 

von angemessener Dauer gesichert ist oder 

durch die Gewährung der Fördermittel gesi-

chert wird (§ 9 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 

WFNG NRW). Nummer 1.6 Satz 2 konkretisiert 

den unbestimmten Rechtsbegriff „Erbbau-

recht von angemessener Dauer“ mit einer 

Zeitdauer von 75 Jahren.  

 

 Nummer 1.6 Sätze 3 und 4 nehmen den bishe-

rigen Regelungsinhalt aus Nummer 1.3.1 Sätze 

2 und 3 RL Mod NRW 2023 bzw. Nummer 1.5.1 

Sätze 2 und 3 WFB NRW 2023 auf. Materiell-

inhaltliche Änderungen gegenüber den Rege-

lungen aus 2023 ergeben sich dadurch nicht.   

 

 Nummer 1.6 Satz 5 wird als neue Bestimmung 

in die Förderrichtlinie 2024 aufgenommen. 

Hintergrund des Ausschlusses von Untererb-

baurechten sind bank-risikorelevante Ge-

sichtspunkte, denen mit dieser Neuregelung 

Rechnung getragen wird.  

 

 Nummer 1.6 Sätze 6 und 7 nehmen die bishe-

rigen Vorschriften aus der Nummer 1.4.2 

Sätze 1 und 2 RL Mod NRW 2023 bzw. Num-

mer 1.5.2 Sätze 1 und 2 WFB NRW 2023 auf. 

Materiell-inhaltliche Änderungen gegenüber 

den Regelungen aus 2023 ergeben sich 

dadurch nicht.   
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erscheinen und keine entgegenstehenden Um-

stände bekannt geworden sind. 

 

 

 

 Nummer 1.6 Sätze 8 und 9: Im Falle von selbst 

genutztem Wohneigentum prüft die Bewilli-

gungsbehörde die Einhaltung der Vorausset-

zungen nach § 9 Absatz 1 Satz 1 Nummern 2, 

3 und 5 WFNG NRW und dokumentiert diese 

(bisher: Nummer 1.4.2 Sätze 3 bis 5 RL Mod 

NRW 2023 bzw. Nummer 1.5.2 Sätze 3 und 4 

WFB NRW 2023).  Materiell-inhaltliche Ände-

rungen gegenüber den Regelungen aus 2023 

ergeben sich dadurch nicht.   

 

 1.4.2 

Voraussetzungen nach § 9 Absatz 1 Satz 1 Num-

mern 2, 3 und 5 WFNG NRW 

1.5.2 

Voraussetzungen nach § 9 Absatz 1 Satz 1 Num-

mern 2, 3 und 5 WFNG NRW 

  

 1Zu den Voraussetzungen der Förderempfängerin 

oder des Förderempfängers gemäß § 9 Absatz 1 

Satz 1 Nummern 2, 3 und 5 WFNG NRW haben die 

Bewilligungsbehörden die Entscheidung der lan-

deseigenen Förderbank, der NRW.BANK, anzufor-

dern und diese als ihre Entscheidung zu verwen-

den.  

 
2Soweit die landeseigene Förderbank, die 

NRW.BANK die Voraussetzungen nicht oder nur 

mit weiteren Auflagen oder Bedingungen bestä-

tigt, hat die Bewilligungsbehörde auch deren Be-

gründung in ihren Bescheid aufzunehmen. 

 
3Satz 1 gilt nicht für die Förderung von selbst ge-

nutztem Wohneigentum nach Nummer 3.  

 
4Hier kann bei natürlichen Personen die Leistungs-

fähigkeit und Zuverlässigkeit gemäß § 9 Absatz 1 

Satz 1 Nummer 3 WFNG NRW in der Regel unter-

stellt werden, wenn die Gesamtfinanzierung gesi-

chert und die Tragbarkeit der Belastung gewähr-

leistet erscheinen und keine entgegenstehenden 

Umstände bekannt geworden sind.  

 
5Zur Prüfung der Tragbarkeit der Belastung sind die 

Regelungen nach Nummer 5.4.2 des Runderlasses 

„Wohnraumförderungsbestimmungen Nordrhein-

Westfalen 2023“ vom 15. Februar 2023 (MBl. 

NRW. S. XX) anzuwenden. 

 

1Zu den Voraussetzungen der Förderempfängerin 

oder des Förderempfängers gemäß § 9 Absatz 1 

Satz 1 Nummern 2, 3 und 5 WFNG NRW haben die 

Bewilligungsbehörden die Entscheidung der 

NRW.BANK anzufordern und diese als ihre Ent-

scheidung zu verwenden.  

 

 
2Soweit die NRW.BANK die Voraussetzungen nicht 

oder nur mit weiteren Auflagen oder Bedingungen 

bestätigt, hat die Bewilligungsbehörde auch deren 

Begründung in ihren Bescheid aufzunehmen. 
 

 

3Satz 1 gilt nicht für die Förderung von selbst ge-

nutztem Wohneigentum nach Nummer 5.  

 
4Hier kann bei natürlichen Personen die Leistungs-

fähigkeit und Zuverlässigkeit gemäß § 9 Absatz 1 

Satz 1 Nummer 3 WFNG NRW in der Regel unter-

stellt werden, wenn die Gesamtfinanzierung gesi-

chert sowie die Tragbarkeit der Belastung gewähr-

leistet erscheinen und keine entgegenstehenden 

Umstände bekannt geworden sind. 

 Hinweis: 

Die bisherige Nummer 1.4.2 RL Mod NRW 2023 

bzw. Nummer 1.5.2 WFB NRW 2023 ist - neu - in 

der Nummer 1.5 Satz 6 bis 9 aufzufinden. 

 1.5 

Förderausschluss 
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 1Es werden keine Maßnahmen gefördert,  

 

a) die an Wohngebäuden mit Missständen oder 

Mängeln nach § 177 Absatz 2 und 3 des Bau-

gesetzbuchs in der Fassung der Bekanntma-

chung vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 3634) 

in der jeweils geltenden Fassung vorgenom-

men werden sollen, wenn diese nicht durch 

die Modernisierungs- und Instandsetzungs-

maßnahmen zeitgleich behoben werden,  

 

b) denen planungs- oder baurechtliche Belange 

entgegenstehen, 

 

c) für die eine Förderzusage innerhalb der letz-

ten fünf Jahre bereits erteilt, dann aber zu-

rückgegeben worden ist, 

 

d) die an selbst genutzten Eigenheimen und Ei-

gentumswohnungen durchgeführt werden 

sollen, wenn die am Baugrundstück vor der 

Durchführung der Maßnahmen dinglich gesi-

cherten Verbindlichkeiten (Darlehensrest-

schuld) den Wert des Baugrundstücks ein-

schließlich der verwendeten Gebäudeteile 

überschreiten. Dies gilt nicht, wenn das bean-

tragte Förderdarlehen weniger als 15 000 Euro 

beträgt oder in unmittelbarem zeitlichen Zu-

sammenhang mit dem Erwerb von selbst ge-

nutztem Wohneigentum gewährt wird. 

 

e) die an bestehenden Miet- und Genossen-

schaftswohnungen und zur Vermietung be-

stimmten Eigentumswohnungen durchge-

führt werden sollen, wenn die am Baugrund-

stück vor der Durchführung der Maßnahme 

dinglich gesicherten Verbindlichkeiten (Darle-

hensrestschuld) 80 Prozent des Werts des 

Baugrundstücks einschließlich der verwende-

ten Gebäudeteile überschreiten. 2Dies gilt, 

wenn das beantragte Förderdarlehen mehr als 

100 000 Euro beträgt. 3Von dieser Bedingung 

kann die landeseigene Förderbank, die 

NRW.BANK, im Einvernehmen mit dem für das 

Wohnungswesen zuständigen Ministerium 

Ausnahmen zulassen.  

 

  Die bisherige Nummer 1.5 RL Mod NRW 2023 wird 

in der neuen Förderrichtlinie wie folgt übersetzt: 

 

 Nummer 1.5 Buchstaben a) bis c) RL Mod NRW 

2023 - siehe Nummer 4.1.1 Ziffern 3 bis 5 

 

 Nummer 1.5 Buchstabe d) RL Mod NRW 2023 

für Wohnraum zur Selbstnutzung - siehe Num-

mer 1.7.4 Satz 2 Ziffer 2 (Förderausschluss bei 

Bestehen einer Darlehensrestschuld) 

 

 Nummer 1.5 Buchstabe e) RL Mod NRW 2023 

für Mietwohnraum - siehe Nummer 1.7.4 Satz 

2 Ziffer 1 (Förderausschluss bei Bestehen einer 

Darlehensrestschuld)  

 

 Nummer 1.5 Buchstabe f) RL Mod NRW 2023 - 

siehe Nummer 4.1.1 Ziffer 7 
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f) wenn ein Bergschadenverzicht vereinbart 

worden ist. 4Bei der Bewilligung wird hinge-

nommen, dass ein Bergschadenminderwert-

verzicht bis zur Höhe von zehn Prozent des 

Verkehrswerts vereinbart wird. 5Eine grund-

buchliche Sicherung des eventuell im Rahmen 

des Satzes 2 bestehenden Bergschadenmin-

derwertverzichts ist auch im Range vor der Hy-

pothek zur Sicherung der bewilligten Darlehen 

zulässig. 6Über Ausnahmen entscheidet die 

landeseigene Förderbank, die NRW.BANK. 
7Eine Ausnahmegenehmigung ist beispiels-

weise möglich, wenn auf Grund einer Erklä-

rung der Bezirksregierung Arnsberg mit Berg-

schäden auf dem Baugrundstück nach derzei-

tigem Erkenntnisstand nicht mehr zu rechnen 

ist. 

 

 1.6 

Finanzierungsgrundsätze 

1.6 

Finanzierungsgrundsätze 

1.7 

Finanzierungsgrundsätze 

 

 1.6.1 

Gesamtkosten 

1.6.1 

Gesamtkosten 

1.7.1 

Gesamtkosten 

 

 1Eine Förderung setzt voraus, dass die Finanzie-

rung der im Förderantrag angesetzten Gesamtkos-

ten des Bauvorhabens gesichert erscheint. 

 

1Eine Förderung setzt voraus, dass die Finanzie-

rung der im Förderantrag angesetzten Gesamtkos-

ten gesichert erscheint. 

1Eine Förderung setzt voraus, dass die Finanzie-

rung der im Förderantrag angesetzten Gesamtkos-

ten gesichert erscheint (Gesamtfinanzierung).  

Die bisherigen Nummern 1.6.1 RL Mod NRW 2023 

bzw. Nummern 1.6.1 bis 1.6.1.2 WFB NRW 2023 

werden - neu - in der Nummer 1.7.1 zusammenge-

führt.  

 

 Nummer 1.7.1 Satz 1 beinhaltet den allgemei-

nen Grundsatz, dass die Gesamtfinanzierung 

für ein Vorhaben gesichert erscheint.  

 

  1.6.1.1 

Gesamtkosten bei Förderungen nach Nummern 2, 

3, 6 und 7 

  

  1Gesamtkosten sind die noch zu finanzierenden 

Kosten des Förderobjekts entsprechend einer Kos-

tenberechnung nach DIN 276:2018-12.  

 
2Diese Gesamtkosten sowie deren Finanzierung 

werden von der NRW.BANK geprüft. 

2Gesamtkosten sind die zu finanzierenden Kosten 

des Förderobjekts entsprechend einer Kostenbe-

rechnung nach DIN 276:2018-12, die einschließlich 

deren Finanzierung von der NRW.BANK geprüft 

werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nummer 1.7.1 Satz 2 konkretisiert allgemein   

den Begriff „Gesamtkosten“ und welche Kos-

tenberechnung zum Nachweis vorzuliegen hat 

(bisher: Nummer 1.6.1.1 Satz 1 und 2). Abwei-

chendes gilt für Förderungen von selbst ge-

nutztem Wohneigentum nach Nummer 3 und 

für Modernisierungsförderungen nach Num-

mer 4. Materiell-inhaltliche Änderungen ge-

genüber den Regelungen aus 2023 ergeben 

sich dadurch nicht.   
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3Abweichend hiervon sind die Gesamtkosten  

 

1. bei Förderungen von selbstgenutztem Wohn-

eigentum (Nummer 3) die Kosten des Bau-

grundstücks, die Baukosten sowie einschlä-

gige Nebenkosten oder beim Erst- oder Be-

standserwerbs der Kaufpreis zuzüglich anfal-

lender Nebenkosten und 

 

2. bei Modernisierungsförderungen (Nummer 4) 

die voraussichtlichen Bau- und Baunebenkos-

ten der beantragten Maßnahmen, die sich aus 

einer qualifizierten Kostenaufstellung, Kosten-

voranschlägen oder Gutachten ergeben. 
 

4Bei Förderungen von selbstgenutztem Wohnei-

gentum (Nummer 3 und 4) sind die Gesamtkosten 

einschließlich deren Finanzierung von der Bewilli-

gungsbehörde zu prüfen. 

 
5Die gleichzeitige Inanspruchnahme von Förder-

mitteln aus anderen Programmen für die nach die-

ser Richtlinie öffentlich-geförderten Maßnahmen 

ist zulässig.  

 
6Dabei darf die Summe der Fördermittel die Ge-

samtkosten nicht übersteigen.  

 

 Nummer 1.7.1 Satz 3 nimmt abweichende Re-

gelungen für die Definition der „Gesamtkos-

ten“ für den Fall von selbst genutztem Wohn-

eigentum bzw. der Modernisierungsförderung 

auf (bisher: Nummer 1.6.1.2 WFB NRW 2023).   

 

 Nummer 1.7.1 Satz 4 regelt klarstellend, dass 

im Falle der Förderung von selbst genutztem 

Wohneigentum (auch bei einer Modernisie-

rung von selbst genutztem Wohneigentum) 

die Gesamtkosten und deren Finanzierung von 

den Bewilligungsbehörden geprüft wird.  

 

 Nummer 1.7.1 Sätze 5 und 6 stellen klar, dass 

eine Kumulation von Fördermitteln aus ande-

ren Programmen mit der öffentlichen Wohn-

raumförderung des Landes Nordrhein-West-

falen zulässig ist, sofern die Summe der Fi-

nanzmittel die Gesamtkosten nicht übersteigt 

(bisher: Nummer 1.6.4 WFB NRW 2023). Be-

deutet (wie bisher), dass Zuschüsse aus ande-

ren Förderungen bei der Berechnung des För-

derdarlehens abzuziehen sind.  

 

Allgemein: 

Sofern eine Fördernehmerin oder ein Förder-

nehmer Förderungen aus anderen Program-

men als der öffentlichen Wohnraumförderung 

für das Vorhaben erhält, sind diese Zuwen-

dungen bei der Darlehensberechnung in Ab-

zug zu bringen.  

 

  1.6.1.2 

Gesamtkosten bei Förderungen nach Nummer 5 

  

  1Gesamtkosten sind die Kosten des Baugrund-

stücks, die Baukosten sowie einschlägige Neben-

kosten.  

 
2Bei Förderungen des Ersterwerbs oder des Be-

standserwerbs entsprechen die Gesamtkosten 

dem Kaufpreis zuzüglich anfallender Nebenkosten.

  

 Hinweis: 

Die bisherige Nummer 1.6.1.2 WFB NRW 2023 ist - 

neu - in der Nummer 1.7.1 Satz 3 Ziffer 1 aufzufin-

den. 

  1.6.2 

Eigenleistung 

1.7.2 

Eigenleistung 

 

  1Die nach § 9 Absatz 1 Nummer 5 WFNG NRW er-

forderliche angemessene Eigenleistung beträgt 

von den Gesamtkosten 

1Die nach § 9 Absatz 1 Nummer 5 WFNG NRW er-

forderliche angemessene Eigenleistung beträgt 

 Nummer 1.7.2 Sätze 1 und 2 nehmen den bis-

herigen Regelungsinhalt aus Nummer 1.6.2 



 

Seite | 17  

 

BEB NRW 2022 RL Mod NRW 2023 WFB NRW 2023 Öffentliches Wohnen 2024 Begründungen/Erläuterungen 

a) grundsätzlich mindestens 10 Prozent und  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) für die Förderung von selbst genutztem 

Wohneigentum nach Nummer 5 mindestens 

7,5 Prozent. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2Für die Förderung von Modernisierungsmaßnah-

men nach Nummer 6.1 Satz 1 Buchstabe b) ist 

keine Eigenleistung erforderlich. 
 

3Die NRW.BANK kann im Einzelfall abweichende 

Anforderungen an die erforderliche Eigenleistung 

stellen. 

grundsätzlich mindestens 10 Prozent von den Ge-

samtkosten.  

 
2Als Eigenleistung können berücksichtigt werden 

 

1. eigene Geldmittel und 

 

2. Fremdmittel, deren Besicherung nicht oder im 

Grundbuch im Rang nach den beantragten 

Fördermitteln erfolgt und die der Finanzierung 

der Gesamtkosten dienen. 
 

3Abweichend hiervon beträgt bei Förderungen für 

selbstgenutztes Wohneigentum (Nummer 3) die 

erforderliche angemessene Eigenleistung mindes-

tens 7,5 Prozent, wobei neben eigenen Geldmit-

teln zusätzlich berücksichtigt werden können  

 

1. der Wert des nicht durch Fremdmittel finan-

zierten Baugrundstücks und  

 

2. der Wert von Selbsthilfeleistungen. 
 

4Selbsthilfeleistungen sind durch schriftliche Erklä-

rung auf vorgeschriebenem Vordruck glaubhaft zu 

machen. 

 
5Für die Förderung von Modernisierungsmaßnah-

men nach den Nummern 4 und 5.1 Satz 1 Ziffer 2 

ist keine Eigenleistung erforderlich.  
 

6Die NRW.BANK kann im Einzelfall abweichende 

Anforderungen an die erforderliche Eigenleistung 

stellen. 

 

und Nummer 1.6.2.1 WFB NRW 2023 auf; ab-

weichendes gilt für die Förderung von selbst 

genutztem Wohneigentum (siehe Nummer 

1.7.1 Satz 3).  Materiell-inhaltliche Änderun-

gen gegenüber den Regelungen aus 2023 er-

geben sich dadurch nicht.   

 

 Nummer 1.7.2 Sätze 3 und 4 nehmen abwei-

chend zu den vorstehenden Vorschriften die 

Regelungen für selbst genutztes Wohneigen-

tum (Nummer 3) auf: Wie bisher beträgt die 

Eigenleistung von den Gesamtkosten mindes-

tens 7,5 % und kann über drei Varianten er-

bracht werden. Materiell-inhaltliche Änderun-

gen gegenüber den Regelungen aus 2023 er-

geben sich dadurch nicht.   

 

 Nummer 1.7.2. Satz 5 regelt klarstellend, dass 

für Modernisierungsmaßnahmen keine Eigen-

leistung erforderlich ist (bisher: Nummer 1.6.2 

WFB NRW 2023). Materiell-inhaltliche Ände-

rungen gegenüber den Regelungen aus 2023 

ergeben sich dadurch nicht.   

 

 Nummer 1.7.2 Satz 6 sieht für die landesei-

gene Förderbank vor, dass diese im Einzelfall 

abweichende Anforderungen an die Eigenleis-

tung im Rahmen der bankenrechtlichen Prü-

fung stellen kann. Materiell-inhaltliche Ände-

rungen gegenüber den Regelungen aus 2023 

ergeben sich dadurch nicht.   

 

  1.6.2.1 

Arten der Eigenleistungen bei Förderungen nach 

Nummern 2, 3, 6 und 7 

  

  1Als Eigenleistung können berücksichtigt werden 

 

a) eigene Geldmittel und  

 

b) Fremdmittel, deren Besicherung nicht oder im 

Grundbuch im Rang nach den beantragten 

Fördermitteln erfolgt und die der Finanzierung 

der Gesamtkosten dienen. 

 

 

 

 

 

Hinweis: 

Die bisherige Nummer 1.6.2.1 WFB NRW 2023 ist 

- neu - in der Nummer 1.6.2 Satz 2 aufzufinden. 
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  1.6.2.2 

Arten der Eigenleistung bei Förderungen nach 

Nummer 5 

  

  1Für die Förderung von selbst genutztem Wohnei-

gentum nach Nummer 5 können als Eigenleistung 

berücksichtigt werden 

 

a) eigene Geldmittel, 

 

b) der Wert des nicht durch Fremdmittel finan-

zierten Baugrundstücks oder 

 

c) der Wert von Selbsthilfeleistungen. 
 

2Selbsthilfeleistungen sind durch schriftliche Erklä-

rung auf vorgeschriebenem Vordruck glaubhaft zu 

machen. 

 

 Hinweis: 

Die bisherige Nummer 1.6.2.2 WFB NRW 2023 ist 

- neu - in der Nummer 1.6.2 Sätze 3 und 4 aufzu-

finden. 

 1.6.2 

Bedingungen für Fremdmittel 

1.6.3 

Bedingungen für Fremdmittel 

1.7.3 

Bedingungen für Fremdmittel 

 

 1Werden zur Finanzierung des Fördergegenstan-

des auch Fremdmittel aufgenommen, ist vor Aus-

zahlung der Förderdarlehen nachzuweisen, dass 

die Fremdmittel 

 

a) für die Gläubigerin oder den Gläubiger wäh-

rend der vollen Laufzeit unkündbar sind oder 

eine Prolongation vereinbart ist, die frühes-

tens nach Ablauf von zehn Jahren in Kraft tre-

ten darf, 

 

b) für die Dauer von mindestens zehn Jahren mit 

einem gleichbleibenden Zinssatz verzinst wer-

den und 

 

c) mit einer Mindesttilgung von 1 Prozent des 

Ursprungskapitals zuzüglich der durch die 

fortschreitende Tilgung ersparten Zinsen für 

die Dauer von mindestens zehn Jahren zurück-

geführt werden. 
 

2Sollen die Fremdmittel durch Grundschulden ge-

sichert werden, haben die Grundstückseigentüme-

rin oder der Grundstückseigentümer (Erbbaube-

rechtigte) und die Grundschuldgläubigerin oder 

der Grundschuldgläubiger vor Auszahlung der För-

1Werden zur Finanzierung des Fördergegenstan-

des auch Fremdmittel aufgenommen, ist vor Aus-

zahlung der Förderdarlehen nachzuweisen, dass 

die Fremdmittel 

 

a) für die Gläubigerin oder den Gläubiger wäh-

rend der vollen Laufzeit unkündbar sind oder 

eine Prolongation vereinbart ist, die frühes-

tens nach Ablauf von zehn Jahren in Kraft tre-

ten darf, 

 

b) für die Dauer von mindestens zehn Jahren mit 

einem gleichbleibenden Zinssatz verzinst wer-

den und 

 

c) mit einer Mindesttilgung von 1 Prozent des 

Ursprungskapitals zuzüglich der durch die 

fortschreitende Tilgung ersparten Zinsen für 

die Dauer von mindestens zehn Jahren zurück-

geführt werden. 

 
2Sollen die Fremdmittel durch Grundschulden ge-

sichert werden, haben die Grundstückseigentüme-

rin oder der Grundstückseigentümer (Erbbaube-

rechtigte) und die Grundschuldgläubigerin oder 

der Grundschuldgläubiger vor Auszahlung der För-

derdarlehen gegenüber der NRW.BANK eine 

1Werden zur Finanzierung des Fördergegenstan-

des auch Fremdmittel aufgenommen, ist vor Aus-

zahlung der Förderdarlehen nachzuweisen, dass 

die Fremdmittel 

 

1. für die Gläubigerin oder den Gläubiger wäh-

rend der vollen Laufzeit unkündbar sind oder 

eine Prolongation vereinbart ist, die frühes-

tens nach Ablauf von zehn Jahren in Kraft tre-

ten darf, 

 

2. für die Dauer von mindestens zehn Jahren mit 

einem gleichbleibenden Zinssatz verzinst wer-

den und 

 

3. mit einer Mindesttilgung von 1 Prozent des 

Ursprungskapitals zuzüglich der durch die 

fortschreitende Tilgung ersparten Zinsen für 

die Dauer von mindestens zehn Jahren zurück-

geführt werden.  

 
2Sollen die Fremdmittel durch Grundschulden ge-

sichert werden, haben die Grundstückseigentüme-

rin oder der Grundstückseigentümer (Erbbaube-

rechtigte) und die Grundschuldgläubigerin oder 

der Grundschuldgläubiger vor Auszahlung der För-

derdarlehen gegenüber der NRW.BANK eine 

 Nummer 1.7.3 entspricht weitestgehend den 

bisherigen Regelungsinhalten aus Nummer 

1.6.2 RL Mod NRW 2023 bzw. Nummer 1.6.3 

WFB NRW 2023. Materiell-inhaltliche Ände-

rungen gegenüber den Regelungen aus 2023 

ergeben sich dadurch nicht.   

 

 Die in der Nummer 1.6.3 WFB NRW 2023 ent-

haltenen Sätze 4 und 5 zum Förderausschluss 

bei selbst genutztem Wohneigentum werden 

in eine neue Nummer 1.7.4 überführt.  
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derdarlehen gegenüber der landeseigenen För-

derbank, der NRW.BANK eine Grundschuldver-

pflichtungserklärung abzugeben. 

 
3Bei der dinglichen Sicherung darf ein Rang vor der 

Hypothek zur Sicherung der bewilligten Wohn-

raumfördermittel nur den Grundpfandrechten für 

diejenigen Fremdmittel eingeräumt werden, die 

der Deckung der im Förderantrag angesetzten Ge-

samtkosten dienen. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4Die NRW.BANK kann Ausnahmen von den Bedin-

gungen für Fremdmittel, insbesondere zur Berück-

sichtigung der Lage auf dem Kapitalmarkt, zulassen 

und den Einsatz von Fremdmitteln von anderen 

Voraussetzungen abhängig machen. 

Grundschuldverpflichtungserklärung abzugeben. 

 

 
3Bei der dinglichen Sicherung darf ein Rang vor der 

Hypothek zur Sicherung der bewilligten Wohn-

raumfördermittel nur den Grundpfandrechten für 

diejenigen Fremdmittel eingeräumt werden, die 

der Deckung der im Förderantrag angesetzten Ge-

samtkosten dienen. 

 
4Übersteigen vor der Bebauung vorhandene, am 

Baugrundstück dinglich gesicherte Verbindlichkei-

ten (Darlehensrestschuld) den Wert des Baugrund-

stücks und der verwendeten Gebäudeteile, ist eine 

Förderung nach Nummer 5 ausgeschlossen.  

 
5Die NRW.BANK kann im Einvernehmen mit dem 

für das Wohnungswesen zuständigen Ministerium 

Ausnahmen zulassen. 

 
6Die NRW.BANK kann Ausnahmen von den Bedin-

gungen für Fremdmittel, insbesondere zur Berück-

sichtigung der Lage auf dem Kapitalmarkt, zulassen 

und den Einsatz von Fremdmitteln von anderen 

Voraussetzungen abhängig machen. 

 

Grundschuldverpflichtungserklärung abzugeben.  

 

 
3Bei der dinglichen Sicherung darf ein Rang vor der 

Hypothek zur Sicherung der bewilligten Wohn-

raumfördermittel nur den Grundpfandrechten für 

diejenigen Fremdmittel eingeräumt werden, die 

der Deckung der im Förderantrag angesetzten Ge-

samtkosten dienen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4Die NRW.BANK kann Ausnahmen von den Bedin-

gungen für Fremdmittel, insbesondere zur Berück-

sichtigung der Lage auf dem Kapitalmarkt, zulassen 

und den Einsatz von Fremdmitteln von anderen 

Voraussetzungen abhängig machen.  

   1.7.4  

Förderausschluss bei Bestehen einer Darlehens-

restschuld  

 

   1Eine Förderung von selbstgenutztem Wohneigen-

tum nach den Nummern 3 oder 4 ist ausgeschlos-

sen, wenn die vor der Förderzusage vorhandenen, 

am Baugrundstück dinglich gesicherten Verbind-

lichkeiten (Darlehensrestschuld) den Wert des 

Baugrundstücks und der verwendeten Gebäude-

teile übersteigen.  

 
2Dies gilt nicht, wenn das beantragte Förderdarle-

hen weniger als 30 000 Euro beträgt.  

 
3Eine Förderung von Mietwohnraum nach Num-

mer 4 und von Wohnraum für Auszubildende und 

Studierende nach Nummer 5.1 Satz 1 Ziffer 2 ist 

ausgeschlossen, wenn die vor der Förderzusage 

vorhandene Darlehensrestschuld 80 Prozent des 

Werts des Baugrundstücks und der verwendeten 

Gebäudeteile übersteigt.  

Nummer 1.7.4 nimmt in einer gesonderter Num-

mer - neu - Förderausschlüsse bei Bestehen einer 

Darlehensrestschuld auf (bisher: Nummer 1.6.3 

Sätze 4 und 5 WFB NRW 2023 und Nummer 1.5 

Buchstaben d) und e) RL Mod NRW 2023). 

 

 Nummer 1.7.4 Sätze 1 und 2 regeln dabei den 

Grundsatz: Wie bisher bezieht sich der Förder-

ausschluss bei mehr als 100 %-iger Beleihung 

des Objektwerts auf Förderfälle für selbst ge-

nutztes Wohneigentum (siehe Nummer 1.6.3 

Satz 4 WFB NRW 2023).  

 

Satz 2 wurde dabei für selbstgenutztes Wohn-

eigentum zur Vereinheitlichung zugunsten der 

Fördernehmenden an die Formulierung aus 

Nummer 1.5 Buchstabe d) RL Mod NRW 2023 
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4Dies gilt nicht, wenn das beantragte Förderdarle-

hen weniger als 100 000 Euro beträgt.  

 
5Die NRW.BANK kann Ausnahmen zulassen. 

 

angepasst: Beträgt das beantragte Förderdar-

lehen weniger als 30 000 Euro (bisher: 15 000 

Euro), so stellt das Bestehen einer Darlehens-

restschuld keinen Förderausschluss dar.  

 

 Nummer 1.7.4 Sätze 3 und 4 beziehen sich auf 

die Modernisierungsförderung von Miet-

wohnraum (Nummer 4.3.1) oder - neu - von 

Wohnplätzen für Auszubildende und Studie-

rende (Nummer 5.1 Satz 1 Ziffer 2). Wie bisher 

(siehe Nummer 5 Buchstabe e) RL Mod 2023) 

gilt eine bestehende Darlehensrestschuld von 

mehr als 80 % des Objektwertes als Förderaus-

schluss. Beträgt das beantragte Förderdarle-

hen weniger als 100 000 Euro, so stellt das Be-

stehen der Darlehensrestschuld keinen För-

derausschluss dar. Dies ist nunmehr auch klar-

stellend für die Modernisierung von Wohn-

plätzen für Auszubildende und Studierende 

aufgenommen worden.   

 

 Nummer 1.7.4 Satz 5 sieht wie bisher vor, dass 

Ausnahmen zugelassen werden können. Da-

bei wird auf eine Vorlage im Ministerium ver-

zichtet.   

 

 1.6.3 

Kumulation 

1.6.4 

Kumulation 

  

 1Die gleichzeitige Inanspruchnahme von Förder-

mitteln aus anderen Programmen für die nach die-

ser Richtlinie geförderten Maßnahmen ist zulässig.  
 

 

2Zur Gesamtfinanzierung vorgesehene Zuschüsse 

aus anderen Förderungen sind bei der Darlehens-

berechnung nach Nummer 5.3 in Abzug zu bringen.  

 
3Insgesamt darf die Summe der Fördermittel die 

Gesamtkosten nicht übersteigen. 

 

1Die gleichzeitige Inanspruchnahme von Förder-

mitteln aus anderen Programmen für die nach die-

sen Bestimmungen geförderten Maßnahmen ist 

zulässig.  

 

 

 

 

 
2Insgesamt darf die Summe der Fördermittel die 

Gesamtkosten nicht übersteigen. 

 Hinweis: 

 Die bisherige Nummer 1.6.3 RL Mod NRW 

2023 bzw. Nummer 1.6.4 WFB NRW 2023 ist - 

neu - in der Nummer 1.6.1 Sätze 3 und 4 auf-

zufinden. 

 

 Die bisherige Vorschrift aus Nummer 1.6.3 

Satz 2 RL Mod NRW 2023 wurde nicht mit auf-

genommen, da es sich bei der Berechnungsre-

gel um eine Selbstverständlichkeit in Förder-

verfahren handelt. Die Regelung wurde in die 

Begründung bei Nummer 1.6.4 - neu - als Ver-

fahrenshinweis aufgenommen.  

 

   1.8 

Beihilferechtliche Bewertung 

 

   1Nach den Regeln des sogenannten „Almunia-Pa-

kets“ ist die öffentliche Wohnraumförderung im 

Die bisher in Nummer 7.2 RL Mod NRW 2023 bzw. 

in Nummer 9.2 WFB NRW 2023 enthaltene Rege-
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Land Nordrhein-Westfalen einschließlich ihrer För-

derprogramme als Teil der Daseinsvorsorge beihil-

ferechtlich zulässig und von einer vorherigen Noti-

fizierung bei der Europäischen Kommission freige-

stellt.  

 
2Ein entsprechender Hinweis ist in die Förderzu-

sage aufzunehmen. 

 

lung wird - neu - als Nummer 1.8 geführt. Materi-

ell-rechtliche Änderungen ergeben sich hierdurch 

nicht. 

   1.9 

Digitaler Gebäuderessourcenpass und Innovati-

onsklausel 

 

   1Beim zirkulären Bauen, werden gezielt Sachver-

halte wie etwa die Wiederverwendbarkeit von Ma-

terialien und Bauteilen sowie die CO2-Bilanz des 

Gebäudes berücksichtigt.  

 
2Um zirkuläre Bauweisen zu fördern und die Ver-

breitung des digitalen Gebäuderessourcenpasses 

voranzubringen, soll im Förderjahr 2024 bei insge-

samt zehn Vorhaben nach den Nummern 2, 4 oder 

5 die Erstellung eines digitalen Gebäuderessour-

cenpasses für den Neubau oder die Bestandsmo-

dernisierung erprobt werden.  

 
3Des Weiteren kann das für Wohnungswesen zu-

ständige Ministerium zur Erprobung innovativer 

Bauprodukte und Verfahren, die einen Beitrag zur 

Ressourcenschonung leisten, Pilotprojekte mit ab-

weichenden Fördergegenständen und -konditio-

nen festlegen. 

Nummer 1.9 wird neu in die Förderrichtlinie 2024 

aufgenommen. Neben der CO2-Betrachtung eines 

Gebäudes im laufenden Betrieb, kommt zuneh-

men der gesamte CO2-Fußabdruck eines Gebäu-

des in den Fokus der Betrachtung.  

 

Um das Instrument des digitalen Gebäuderessour-

cenpasses in der Praxis zu erproben, werden im 

Förderjahr 2024 insgesamt zehn Vorhaben aus 

dem Bereich der Förderung von Mietwohnraum 

(Nummer 2), Modernisierungsförderung (Nummer 

4) sowie aus der Förderung von Wohnraum für 

Auszubildende und Studierende (Nummer 5) ge-

sucht, die Interesse an einer Erprobung des Instru-

ments haben.  

 

Nummer 1.9 Satz 3 nimmt einen bisherigen Rege-

lungsinhalt aus Nummer 4.9 RL Mod NRW 2023 auf 

und erstreckt diesen - neu - auf die gesamte För-

derrichtlinie. Zu innovativen Bauprodukten gehö-

ren beispielsweise solche, die im Vergleich zu her-

kömmlichen Materialen mit weniger CO2 im Fuß-

abdruck auskommen (einschließlich RC-Beton).  

 

Zum Verfahren: 

Sofern eine Investorin oder ein Investor Interesse 

an einer Teilnahme an der Erprobung des digitalen 

Gebäuderessourcenpasses im Rahmen der öffent-

lichen Wohnraumförderung hat und/oder innova-

tive Bauprodukte und Verfahren zum Einsatz brin-

gen möchte, ist seitens der Bewilligungsbehörde 

Kontakt zur weiteren Abstimmung mit dem Minis-

terium aufzunehmen. 
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  2 

Förderung von Mietwohnraum 

2 

Förderung von Mietwohnraum 

 

  2.1 

Gegenstand der Förderung 

2.1 

Gegenstand der Förderung 

 

  1Gefördert wird die Neuschaffung von durch Neu-

bau, Nutzungsänderung oder Erweiterung von Ge-

bäuden nach § 8 Absatz 4 Nummern 1 und 3 WFNG 

NRW von 

 

a) Mietwohnraum in Mehrfamilienhäusern so-

wie Mieteinfamilienhäusern, 

 

b) bindungsfreien Mietwohnungen gegen Ein-

räumung von Benennungsrechten an geeigne-

ten Ersatzwohnungen (mittelbare Belegung), 

 

c) Gemeinschaftsräumen und 

 

d) Räumen zum Zwecke der Verbesserung der 

wohnungsnahen sozialen Infrastruktur (Infra-

strukturräume) durch Neubau, Nutzungsän-

derung oder Erweiterung von Gebäuden nach 

§ 8 Absatz 4 Nummern 1 und 3 WFNG NRW.  
 

2Ein wesentlicher Bauaufwand nach § 8 Absatz 4 

Nummer 3 WFNG NRW liegt vor, wenn die auf 

Grundlage der Zweiten Berechnungsverordnung 

vom 12. Oktober 1990 (BGBl. I S. 2178) in der je-

weils geltenden Fassung (im Folgenden II. BV ge-

nannt) zu ermittelnden Baukosten inklusive Bau-

nebenkosten mindestens 750 Euro pro Quadrat-

meter Wohnfläche betragen. 

 
3Geförderte Genossenschaftswohnungen, bei de-

nen die Nutzer durch Anteilszeichnung ein eigen-

tumsähnliches Recht zur Wohnungsnutzung erhal-

ten, stehen geförderten Mietwohnungen gleich. 

1Gefördert wird die Neuschaffung durch Neubau, 

Nutzungsänderung oder Erweiterung von Gebäu-

den (§ 8 Absatz 4 Nummern 1 und 3 WFNG) NRW 

von 

 

1. Mietwohnraum in Mehrfamilienhäusern so-

wie Mieteinfamilienhäusern, 

 

2. bindungsfreien Mietwohnungen gegen Ein-

räumung von Benennungsrechten an geeigne-

ten Ersatzwohnungen (mittelbare Belegung), 

 

3. Gemeinschaftsräumen und 

 

4. Räumen zum Zwecke der Verbesserung der 

wohnungsnahen sozialen Infrastruktur (Infra-

strukturräume).  

 

 

 
2Ein wesentlicher Bauaufwand nach § 8 Absatz 4 

Nummer 3 WFNG NRW liegt vor, wenn die auf 

Grundlage der Zweiten Berechnungsverordnung 

vom 12. Oktober 1990 (BGBl. I S. 2178) in der je-

weils geltenden Fassung (im Folgenden kurz: II. BV) 

zu ermittelnden Baukosten inklusive Bauneben-

kosten mindestens 750 Euro pro Quadratmeter 

Wohnfläche betragen.  

 

 

 

 

 

 
3Eine Förderung von zur Vermietung bestimmten 

Eigentumswohnungen ist nur möglich, wenn die 

Förderempfängerin oder der Förderempfänger Ei-

gentümerin oder Eigentümer aller geförderten 

Wohnungen eines Gebäudes wird. 

 

 Nummer 2.1 Sätze 1 und 2 nehmen die bishe-

rigen Regelungen aus den WFB NRW 2023 auf. 

Materiell-inhaltliche Änderungen gegenüber 

den Regelungen aus 2023 ergeben sich 

dadurch nicht.   

 

 Der bisherige in Nummer 2.1 Satz 3 WFB NRW 

2023 enthaltene Regelungsgegenstand wurde 

in die Nummer 1.1.2 Satz 8 („Rechtsgrundla-

gen“) als allgemeine Regelung für die gesamte 

Richtlinie überführt. 

 

  Nummer 2.1. Satz 3 (neu) übernimmt die bis-

her in Nummer 2.4.1 Satz 3 WFB NRW 2023 

enthaltene Regelung. Materiell-inhaltliche Än-

derungen gegenüber den Regelungen aus 

2023 ergeben sich dadurch nicht.   

 

 

 

  2.2 

Zielgruppe 

2.2 

Zielgruppe 
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  1Geförderter Mietwohnraum muss für 

 

 

a) Begünstigte, deren anrechenbares Einkom-

men die Einkommensgrenze des § 13 Absatz 1 

WFNG NRW nicht übersteigt (Einkommens-

gruppe A) oder 

 

b) wirtschaftlich leistungsfähigere Begünstigte, 

deren anrechenbares Einkommen die Einkom-

mensgrenze des § 13 Absatz 1 WFNG NRW um 

bis zu 40 Prozent übersteigt (Einkommens-

gruppe B) zweckgebunden werden. 

 

Öffentlich-geförderter Mietwohnraum ist zweck-

zubinden für  

 

1. Begünstigte, deren anrechenbares Einkom-

men die Einkommensgrenze des § 13 Absatz 1 

WFNG NRW nicht übersteigt (Einkommens-

gruppe A) oder 

 

2. wirtschaftlich leistungsfähigere Begünstigte, 

deren anrechenbares Einkommen die Einkom-

mensgrenze des § 13 Absatz 1 WFNG NRW um 

bis zu 40 Prozent übersteigt (Einkommens-

gruppe B). 

 

In Nummer 2.2 erfolgen redaktionelle Änderungen 

gegenüber der bisherigen Nummer 2.2 WFB NRW 

2023. Materiell-inhaltliche Änderungen gegenüber 

den Regelungen aus 2023 ergeben sich dadurch 

nicht.   

  2.3 

Ziel der Förderung 

2.3 

Ziel der Förderung 

 

  1Für den geförderten Mietwohnraum wird eine 

Zweckbindung (Belegungsbindung und Mietbin-

dung) begründet.  

 
2Die Dauer der Zweckbindung beträgt einheitlich 

für alle geförderten Wohnungen wahlweise 25 o-

der 30 Jahre.  

 
3Die Zweckbindung tritt mit Bestandskraft der För-

derzusage ein.  

 
4Die Zweckbindungsfrist beginnt mit dem ersten 

Tag des Monats, der auf die Bezugsfertigkeit aller 

Wohnungen des Gebäudes folgt.  

 
5Die vorzeitige und vollständige Rückzahlung der 

Förderdarlehen verkürzt die Dauer der Zweckbin-

dung nicht.  

 
6§ 23 Absätze 1 und 3 WFNG NRW bleiben unbe-

rührt. 

 
7Im Falle der Übertragung der geförderten Woh-

nungen während der Zweckbindung gehen die 

Pflichten aus der Förderzusage gemäß § 10 Absatz 

9 WFNG NRW auf die Rechtsnachfolgerin bezie-

hungsweise den Rechtsnachfolger über.  

 
8Die Förderempfängerin beziehungsweise der För-

derempfänger hat die zuständige Stelle unverzüg-

lich über die Rechtsnachfolge zu informieren.  

1Für den öffentlich-geförderten Mietwohnraum 

wird eine Zweckbindung (Belegungsbindung und 

Mietbindung) begründet.  

 
2Die Dauer der Zweckbindung beträgt einheitlich 

für alle öffentlich-geförderten Mietwohnungen 

wahlweise 25 oder 30 Jahre.  

 
3Die Zweckbindung tritt mit Bestandskraft der För-

derzusage ein.  

 
4Die Zweckbindungsfrist beginnt mit dem ersten 

Tag des Monats, der auf die Bezugsfertigkeit aller 

Wohnungen des Gebäudes folgt.  

 
5Die vorzeitige und vollständige Rückzahlung der 

Förderdarlehen verkürzt die Dauer der Zweckbin-

dung nicht.  

 
6§ 23 Absätze 1 und 3 WFNG NRW bleiben unbe-

rührt.  

 
7Im Falle der Übertragung der öffentlich-geförder-

ten Wohnungen während der Zweckbindung ge-

hen die Pflichten aus der Förderzusage nach § 10 

Absatz 9 WFNG NRW auf die Rechtsnachfolgerin o-

der den Rechtsnachfolger über.  

 
8Die Förderempfängerin oder der Förderempfän-

ger hat die zuständige Stelle unverzüglich über die 

Rechtsnachfolge zu informieren.  

In Nummer 2.3 erfolgen redaktionelle Änderungen 

gegenüber der bisherigen Nummer 2.3 WFB NRW 

2023. Materiell-inhaltliche Änderungen gegenüber 

den Regelungen aus 2023 ergeben sich dadurch 

nicht.   
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9Bei Ersatzwohnungen beginnt die Zweckbin-

dungsfrist mit dem ersten Tag des Monats, der auf 

die erstmalige Einräumung des Benennungsrechts 

an der Ersatzwohnung gemäß Nummer 2.3.1.2 

folgt. 

 
9Bei Ersatzwohnungen beginnt die Zweckbin-

dungsfrist mit dem ersten Tag des Monats, der auf 

die erstmalige Einräumung des Benennungsrechts 

an der Ersatzwohnung nach Nummer 2.3.1.2 folgt. 

  2.3.1 

Belegungsbindung 

2.3.1 

Belegungsbindung 

 

  2.3.1.1 

Besetzungsrecht und allgemeines Belegungsrecht 

2.3.1.1 

Besetzungsrecht und allgemeines Belegungsrecht 

 

  1Für den geförderten Mietwohnraum ist in der För-

derzusage für die nach § 3 Absatz 2 WFNG NRW 

zuständige Stelle eine Belegungsbindung zu be-

gründen  

 

a) als Besetzungsrecht nach § 29 Nummer 6 Satz 

3 WFNG NRW und  

 

b) als allgemeines Belegungsrecht nach § 29 

Nummer 6 Satz 1 WFNG NRW für den Fall, 

dass die zuständige Stelle im Einzelfall auf die 

Ausübung ihres Besetzungsrechts gemäß § 17 

Absatz 3 Satz 3 WFNG NRW verzichtet.  

 
2Darüber hinaus können die zuständige Stelle und 

die oder der Verfügungsberechtigte des geförder-

ten Mietwohnraums eine Belegungsvereinbarung 

entsprechend § 17 Absatz 4 Satz 4 WFNG NRW ab-

schließen. 

 

1Für den öffentlich-geförderten Mietwohnraum ist 

in der Förderzusage für die nach § 3 Absatz 2 

WFNG NRW zuständige Stelle eine Belegungsbin-

dung zu begründen  

 

1. als Besetzungsrecht nach § 29 Nummer 6 Satz 

3 WFNG NRW und  

 

2. als allgemeines Belegungsrecht nach § 29 

Nummer 6 Satz 1 WFNG NRW für den Fall, 

dass die zuständige Stelle im Einzelfall auf die 

Ausübung ihres Besetzungsrechts nach § 17 

Absatz 3 Satz 3 WFNG NRW verzichtet.  

 
2Darüber hinaus können die zuständige Stelle und 

die oder der Verfügungsberechtigte des öffentlich-

geförderten Mietwohnraums eine Belegungsver-

einbarung entsprechend § 17 Absatz 4 Satz 4 

WFNG NRW abschließen. 

In Nummer 2.3.1 erfolgen redaktionelle Änderun-

gen gegenüber der bisherigen Nummer 2.3.1 WFB 

NRW 2023. Materiell-inhaltliche Änderungen ge-

genüber den Regelungen aus 2023 ergeben sich 

dadurch nicht.   

  2.3.1.2 

Ersatzwohnungen (mittelbare Belegung) 

2.3.1.2 

Ersatzwohnungen (mittelbare Belegung) 

 

  1Bei der Förderung von bindungsfreien Mietwoh-

nungen nach Nummer 2.1 Satz 1 Buchstabe b) ist 

in der Förderzusage für die nach § 3 Absatz 2 

WFNG NRW zuständige Stelle ein Benennungs-

recht nach § 29 Nummer 6 Satz 2 WFNG NRW für 

Begünstigte der Einkommensgruppe A an den be-

nannten Ersatzwohnungen zu begründen. 

 

1Bei der Förderung von bindungsfreien Mietwoh-

nungen nach Nummer 2.1 Satz 1 Ziffer 2 ist in der 

Förderzusage für die nach § 3 Absatz 2 WFNG NRW 

zuständige Stelle ein Benennungsrecht nach § 29 

Nummer 6 Satz 2 WFNG NRW für Begünstigte der 

Einkommensgruppe A an den benannten Ersatz-

wohnungen zu begründen.  

In Nummer 2.3.1.2 erfolgen keine Änderungen ge-

genüber der bisherigen Nummer 2.3.1.2 WFB 

NRW 2023.  

  2.3.1.3 

Bindungsverlängerung  

  

  1Um Zweckbindungen an geeignetem Mietwohn-

raum im Vorgriff auf das Auslaufen der im Einzelfall 

bestehenden Zweckbindungen zu erhalten, kann 

die Bewilligungsbehörde eine Bindungsverlänge-

 Die bisherige Nummer 2.3.1.3 WFB NRW 2023 

wird in die neue Nummer 8 überführt. Siehe dort.  
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rung hinsichtlich aller mit der bisherigen Förderzu-

sage erfassten Förderobjekte unter Beibehaltung 

der bei planmäßigem Auslaufen der Bindungen be-

stehenden Konditionen bewilligen. 

 
2Eine Bindungsverlängerung setzt voraus, dass 

 

a) nach Einschätzung der zuständigen Stelle wei-

ter ein Bedarf an den Zweckbindungen be-

steht und 

 

b) die NRW.BANK die Zuverlässigkeit und Leis-

tungsfähigkeit der Förderempfängerin oder 

des Förderempfängers nach einem Antrag auf 

Bindungsverlängerung erneut bestätigt. 

 
3Eine Bindungsverlängerung ist um weitere 10 o-

der 15 Jahre, längstens jedoch bis zur vollständigen 

Tilgung der Förderdarlehen, möglich.  

 
4Die Bewilligungsbehörde soll spätestens 24 Mo-

nate vor Ablauf der Belegungsbindung bei der zu-

ständigen Stelle eine Bedarfsprüfung hinsichtlich 

einer möglichen Bindungsverlängerung für den be-

troffenen Mietwohnraum veranlassen (Nummer 

8.1.1 Satz 2).  

 
5Zur Unterstützung der Prüfung soll die NRW.BANK 

die Bewilligungsbehörde spätestens 24 Monate 

vor Ablauf der Zweckbindung auf betroffene För-

derobjekte hinweisen.  

 
6Soweit Bedarf und Geeignetheit bestätigt wird, 

weist die Bewilligungsbehörde die Eigentümerin o-

der den Eigentümer auf die Möglichkeit einer An-

tragstellung zur Bindungsverlängerung hin.  

 
7Die Bindungsverlängerung wird durch einen Ände-

rungsbescheid der Bewilligungsbehörde zur För-

derzusage nach vorgeschriebenem Vordruck er-

teilt.  

 
8Im Übrigen gilt Nummer 8 entsprechend.  

 

  2.3.1.4 

Bindungsverlängerung in Gemeinden mit Mietni-

veau M 4 
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  1Abweichend zu Nummer 2.3.1.3 Satz 1 kann eine 

Bindungsverlängerung in Gemeinden mit Mietni-

veau M 4 zu folgenden Konditionen bewilligt wer-

den: 

 

a) 15 Prozent Tilgungsnachlass auf die Restvaluta 

bei 10 Jahren Bindungsverlängerung oder 20 

Prozent Tilgungsnachlass auf die Restvaluta 

bei 15 Jahren Bindungsverlängerung und 

 

b) 0 Prozent Zinsen auf das noch valutierende 

Förderdarlehen für einen Zeitraum von 5 Jah-

ren sowie anschließend 0,5 Prozent Zinsen bis 

zum Ablauf der Bindungsverlängerung. 

 
2Im Änderungsbescheid, der frühestens 24 Monate 

vor Ablauf der Zweckbindung erteilt werden darf, 

kann die zum Zeitpunkt der Bindungsverlängerung 

nach Nummer 2.3.2.1 zulässige Bewilligungsmiete 

für die Gemeinden mit Mietniveau M 4 bezie-

hungsweise die Städte Bonn, Düsseldorf, Köln und 

Münster als neue Bewilligungsmiete festgesetzt 

werden.  

 
3Für bestehende Mietverträge sind Mieterhöhun-

gen nur unter Berücksichtigung der Vorgaben des 

Bürgerlichen Gesetzbuchs in der jeweils geltenden 

Fassung (im Folgenden BGB genannt) bis zu dieser 

neuen Bewilligungsmiete zulässig.  

 
4Im Übrigen gelten die Regelungen unter Nummer 

2.3.2.3 entsprechend. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die bisherige Nummer 2.3.1.4 WFB NRW 2023 

wird in die neue Nummer 8 überführt. Siehe dort. 

  2.3.2 

Mietbindung 

2.3.2 

Mietbindung 

 

  1In der Förderzusage wird gemäß § 10 Absatz 4 

Satz 5 WFNG NRW eine höchstzulässige Miete be-

stimmt, die sich aus der Bewilligungsmiete nach 

Nummer 2.3.2.1 sowie etwaigen mietvertraglichen 

Nebenleistungen nach Nummer 2.3.2.2 zusam-

mensetzt.  

 
2Die oder der Verfügungsberechtigte darf eine ge-

förderte Mietwohnung nicht gegen eine höhere als 

1In der Förderzusage wird nach § 10 Absatz 4 Satz 

5 WFNG NRW eine höchstzulässige Miete be-

stimmt, die sich aus der Bewilligungsmiete (Num-

mer 2.3.2.1) sowie etwaigen mietvertraglichen Ne-

benleistungen (Nummer 2.3.2.2) zusammensetzt.  

 

 
2Die oder der Verfügungsberechtigte darf eine öf-

fentlich-geförderte Mietwohnung nicht gegen eine 

In Nummer 2.3.2 erfolgen keine materiell-rechtli-

chen Änderungen gegenüber der bisherigen Num-

mer 2.3.2 WFB NRW 2023. 
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die gemäß Förderzusage höchstzulässige Miete 

zum Gebrauch überlassen.  

 

 
3In den Mietvertrag ist ein Hinweis auf die §§ 16 

und 10 Absatz 9 WFNG NRW aufzunehmen.

  

höhere als die nach Förderzusage höchstzulässige 

Miete zum Gebrauch überlassen.  

 
3In den Mietvertrag ist ein Hinweis auf die §§ 16 und 

10 Absatz 9 WFNG NRW aufzunehmen. 

  2.3.2.1 

Bewilligungsmiete 

2.3.2.1 

Bewilligungsmiete 

 

  1Die monatliche Bewilligungsmiete für geförderte 

Wohnungen beträgt pro Quadratmeter Wohnflä-

che höchstens 

 

a) bei Gemeinden mit Mietniveau M 1 bis M 3  

für die Einkommensgruppe A 6,00 Euro und 

für die Einkommensgruppe B 6,80 Euro, 

 

b) bei Gemeinden mit Mietniveau M 4  

für die Einkommensgruppe A 6,50 Euro und 

für die Einkommensgruppe B 7,40 Euro und 

 

c) bei den Städten Bonn, Düsseldorf, Köln und 

Münster  

für die Einkommensgruppe A 7,10 Euro und 

für die Einkommensgruppe B 8,00 Euro. 
 

 

 

 

 

2Die Zuordnung der Gemeinden zu den Mietni-

veaus M 1 bis M 4 ergibt sich aus der Tabelle in der 

Anlage. 

 
3Die Bewilligungsmiete darf für Wohnungen mit 

BEG Effizienzhaus 40 Standard (Nummer 2.5.4 Satz 

1 Buchstabe a) um 0,15 Euro oder mit Netto-Null-

Standard (Nummer 2.5.4 Satz 1 Buchstabe b) um 

0,20 Euro pro Quadratmeter Wohnfläche erhöht 

werden.  

 
4Bei der Festsetzung der Bewilligungsmiete ist die 

tatsächliche, höchstens jedoch die gemäß Num-

mer 2.5.1 förderfähige Wohnfläche zugrunde zu le-

gen.  

 

1Die monatliche Bewilligungsmiete für öffentlich-

geförderte Wohnungen beträgt pro Quadratmeter 

Wohnfläche höchstens 

 

1. bei Kommunen mit Mietniveau M1 bis M3:  

a) für die Einkommensgruppe A 6,50 Euro 

und  

b) für die Einkommensgruppe B 7,55 Euro, 

 

2. bei Kommunen mit Mietniveau M4:  

a) für die Einkommensgruppe A 7,25 Euro 

und  

b) für die Einkommensgruppe B 8,40 Euro 

sowie 

 

3. bei den Städten Bonn, Düsseldorf, Köln und 

Münster (M4+): 

a) für die Einkommensgruppe A 7,85 Euro 

und  

b) für die Einkommensgruppe B 9,00 Euro. 

 
2Die Zuordnung der Kommunen zu den Mietni-

veaus M1 bis M4 ergibt sich aus der Anlage. 

 

 
3Die Bewilligungsmiete darf für Wohnungen mit 

BEG Effizienzhaus 40 Standard (Nummer 2.5.4 Satz 

1 Ziffer 1) um 0,15 Euro oder mit Netto-Null-Stan-

dard (Nummer 2.5.4 Satz 1 Ziffer 2) um 0,20 Euro 

pro Quadratmeter Wohnfläche erhöht werden.  

 

 
4Bei der Festsetzung der Bewilligungsmiete ist die 

tatsächliche, höchstens jedoch die nach Nummer 

2.5.1 förderfähige Wohnfläche zugrunde zu legen.  
 

 

zur Höhe der Bewilligungsmieten: 

 Nummer 2.3.2.1 Satz 1 beinhaltet die monatli-

che Bewilligungsmiete (Netto-kalt) für öffent-

lich-geförderte Wohnungen pro Quadratme-

ter.  

 

Die Bewilligungsmieten in der Einkommens-

gruppe A werden für die Mietniveaus 1 bis 3 

um 0,50 Euro und in den Mietniveaus 4 sowie 

4+ um 0,75 Euro angehoben. Die der Einkom-

mensgruppe B werden für die Mietenniveaus 

1 bis 3 um 0,75 Euro und in den Mietenniveaus 

M4 und M4+ um 1 Euro angehoben.  

 

Die Anhebung ist insofern erforderlich, als 

dass die bisherigen Bewilligungsmieten für ei-

nen wirtschaftlichen Betrieb über die Dauer 

der Zweckbindung nicht auskömmlich sind.  

 

zu den weiteren Sätzen: 

 Wie bisher ergibt sich nach Nummer 2.3.2.1 

Satz 2 die Zuordnung der Kommunen zu den 

Mietniveaus M1 bis M4 aus der Anlage. Die 

Aktualisierung der Gebietskulisse erfolgte 

über ein „Gutachten zur sachlichen und räum-

lichen Differenzierung der Wohnraumförde-

rung in Nordrhein-Westfalen“ vom 21. De-

zember 2023; Auftragnehmer war das Unter-

nehmen RegioKontext mit Sitz in Berlin.  

 

 Auszug aus dem Fazit des genannten Gutach-

tens:  

Im Unterschied zu den Gebietskulissen der 

Kostenniveaus 2020 wurde deutlich, dass ins-

besondere die ländlichen Räume Veränderun-

gen in Form von deutlich größeren Preisstei-

gerungen unterworfen waren. Vor allem Kom-

munen mit einer Bevölkerung von bis zu 
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5Die Bewilligungsmiete für Ersatzwohnungen (mit-

telbare Belegung) muss die Bewilligungsmiete für 

die Einkommensgruppe A unterschreiten.  

 
6Die erforderliche Unterschreitung legt die Bewilli-

gungsbehörde in Abhängigkeit von der Qualität 

der jeweiligen Ersatzwohnung fest. 

 

 

 

 

 

5Die Bewilligungsmiete für Ersatzwohnungen (mit-

telbare Belegung) beträgt 90 Prozent der Bewilli-

gungsmiete für die Einkommensgruppe A. 

 

50.000 Personen erfuhren eine höhere Ni-

veaueinstufung in den Kulissen Kostenniveau 

Mietwohnraum und Bedarfsniveau Miet-

wohnraum. Die Veränderungen in den größe-

ren Städten des Landes fallen hingegen mode-

rat aus, da das Modell mit dem Verhältnis der 

nordrhein-westfälischen Kommunen zueinan-

der, das heißt im Landesvergleich, arbeitet. 

Trotz der beschriebenen Veränderungen in 

den Ergebnissen der vier Gebietskulissen hat 

sich das Modell als stabil erwiesen und bildet 

die tatsächlichen Verschiebungen zuverlässig 

ab. Bei rund 70 Prozent der Kommunen ist die 

Einstufung in den Gebietskulissen im Vergleich 

zum Jahr 2020 konstant geblieben. 

 

Das Gutachten können Sie hier finden: 

https://www.mhkbd.nrw/themenportal/oef-

fentliche-wohnraumfoerderung 

 

 Nummer 2.3.2.1 Satz 3 nimmt wie bisher ab-

weichende Regelungen über die Bewilligungs-

mieten für Wohnungen auf, die einen be-

stimmten Effizienzhausstandard erfüllen.  

 

 Nummer 2.3.2.1 Satz 4 schreibt wie bisher 

vor, welche Wohnfläche bei der Festsetzung 

der Bewilligungsmiete maßgeblich ist.  

 

 Nummer 2.3.2.1 Satz 5 ersetzt die bisherigen 

Regelungen aus Nummer 2.3.2.1 Sätze 5 und 6 

WFB NRW 2023: Die Festlegung der abgestuf-

ten Miete für Ersatzwohnungen stellt eine er-

hebliche Verfahrensvereinfachung für Inves-

toren und Behörden dar und bietet so eine kal-

kulierbare Größe. Bisher war die Miethöhe für 

Ersatzwohnungen im Einzelfall entsprechend 

der vorgefundenen Wohnqualitäten zu ermit-

teln.  

 

  2.3.2.2 

Mietvertragliche Nebenleistungen 

2.3.2.2 

Mietvertragliche Nebenleistungen 

 

  1Neben der Bewilligungsmiete können folgende 

mietvertragliche Nebenleistungen zugelassen wer-

den: 

1Neben der Bewilligungsmiete können folgende 

mietvertragliche Nebenleistungen zugelassen wer-

den: 

 

In Nummer 2.3.2.2 erfolgen keine Änderungen ge-

genüber der bisherigen Nummer 2.3.2.2 WFB NRW 

2023. 

https://www.mhkbd.nrw/themenportal/oeffentliche-wohnraumfoerderung
https://www.mhkbd.nrw/themenportal/oeffentliche-wohnraumfoerderung
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  2.3.2.2.1 

Gemeinschaftsräume 

2.3.2.2.1 

Gemeinschaftsräume 

 

  1Für Gemeinschaftsräume nach Nummer 2.1 Satz 1 

Buchstabe c) darf mit den Mieterinnen und Mie-

tern von geförderten Wohnungen ein monatliches 

Entgelt vereinbart und mit der Bewilligungsmiete 

gekoppelt werden.  

 
2Bei der Ermittlung der Höhe des Entgelts sind ge-

gebenenfalls im Gebäude oder der Wirtschaftsein-

heit vorhandene freifinanzierte Wohnungen mit 

einzuberechnen.  

 
3Die Summe aller Entgelte darf die zulässige Bewil-

ligungsmiete für eine Mietwohnung für Begüns-

tigte der Einkommensgruppe A nicht überschrei-

ten. 

 

1Für Gemeinschaftsräume (Nummer 2.1 Satz 1 Zif-

fer 3) darf mit den Mieterinnen und Mietern von 

öffentlich-geförderten Wohnungen ein monatli-

ches Entgelt vereinbart und mit der Bewilligungs-

miete gekoppelt werden.  

 
2Bei der Ermittlung der Höhe des Entgelts sind ge-

gebenenfalls im Gebäude oder der Wirtschaftsein-

heit vorhandene freifinanzierte Wohnungen mit 

einzuberechnen.  

 
3Die Summe aller Entgelte darf die zulässige Bewil-

ligungsmiete für eine Mietwohnung für Begüns-

tigte der Einkommensgruppe A nicht überschrei-

ten. 

In Nummer 2.3.2.2.1 erfolgen keine Änderungen 

gegenüber der bisherigen Nummer 2.3.2.2.1 WFB 

NRW 2023. 

  2.3.2.2.2 

Betreuungspauschale  

2.3.2.2.2 

Betreuungspauschale 

 

  1Neben der Bewilligungsmiete darf für allgemeine 

Unterstützungsleistungen im Sinne von § 1 Ab-

satz 1 Satz 3 des Wohn- und Betreuungsvertrags-

gesetzes vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2319), das zu-

letzt durch Artikel 12 des Gesetzes vom 30. No-

vember 2019 (BGBl. I S. 1948) geändert worden ist, 

die der Mieterin oder dem Mieter unabhängig von 

der tatsächlichen Inanspruchnahme pauschal in 

Rechnung gestellt werden, ein Entgelt in Höhe von 

bis zu 40 Euro monatlich je Haushalt erhoben wer-

den, wenn bei Erteilung der Förderzusage ein 

schlüssiges Konzept mit Kostenschätzung für die 

angebotenen Leistungen vorliegt.  

 
2Darüberhinausgehende vertragliche Vereinbarun-

gen über die Erbringung von Leistungen der Pflege 

oder der Betreuung, die einen Bezug zum Mietver-

hältnis beinhalten, sind unzulässig (Kopplungsver-

bot).  

 

1Neben der Bewilligungsmiete darf für allgemeine 

Unterstützungsleistungen im Sinne von § 1 Absatz 

1 Satz 3 des Wohn- und Betreuungsvertragsgeset-

zes vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2319), das zuletzt 

durch Artikel 12 des Gesetzes vom 30. November 

2019 (BGBl. I S. 1948) geändert worden ist, von 

dem Haushalt, unabhängig von der tatsächlichen 

Inanspruchnahme ein Entgelt in Höhe von bis zu 60 

Euro monatlich erhoben werden, wenn bei Ertei-

lung der Förderzusage ein schlüssiges Konzept mit 

Kostenschätzung für die angebotenen Leistungen 

vorliegt.  

 

 
2Darüber hinausgehende vertragliche Vereinba-

rungen über die Erbringung von Leistungen der 

Pflege oder der Betreuung, die einen Bezug zum 

Mietverhältnis beinhalten, sind unzulässig. 

 

 3Das für das Wohnungswesen zuständige Ministe-

rium kann von Satz 2 Ausnahmen zulassen. 

 

 In Nummer 2.3.2.2.2 erfolgt eine inflationsbe-

dingte Anpassung der Höhe des Entgeltes auf 

bis zu 60,00 Euro (bisher: bis zu 40,00 Euro) 

monatlich.  

 

 In Nummer 2.3.2.2.2 wird Satz 3 neu aufge-

nommen, welcher sich explizit auf Nummer 

2.3.2.2.2 Satz 2 bezieht und die Möglichkeit 

der Ausnahme vom Kopplungsverbot eröff-

net. Leitend für die Entscheidung über die 

Ausnahme ist, dass Projekte ohne die bean-

tragte Koppelung aus mehr als wirtschaftli-

chen Gründen scheitern würden (nicht um-

setzbar wären) und die gekoppelten Leistun-

gen für Mieterinnen und Mieter keine Nach-

teile mit sich bringen.  Ist aufgrund der behin-

dertenbedingten Einschränkungen der Miete-

rinnen und Mieter eine ununterbrochene Be-

treuung notwendig, ist zu prüfen, ob das Pro-

jekt nach Nummer 7 („Einrichtungen für Men-

schen mit Behinderungen mit umfassendem 

Leistungsangebot“) errichtet werden kann.  

 

  2.3.2.2.3 

Garagen und Stellplätze 

2.3.2.2.3 

Garagen und Stellplätze 

 



 

Seite | 30  

 

BEB NRW 2022 RL Mod NRW 2023 WFB NRW 2023 Öffentliches Wohnen 2024 Begründungen/Erläuterungen 

  1Garagen oder überdachte PKW-Stellplätze für 

Mieteinfamilienhäuser können zusammen mit 

dem Wohnraum in einem Mietvertrag vermietet 

werden, wobei die Miete für eine Garage 50 Euro 

und für einen überdachten Stellplatz 30 Euro nicht 

übersteigen darf.  

 
2Im Übrigen dürfen PKW-Stellplätze nur über einen 

separaten Mietvertrag vermietet werden, der von 

den Mieterinnen und Mietern der geförderten 

Wohnungen freiwillig abgeschlossen werden kann. 

  

1Garagen oder überdachte PKW-Stellplätze für 

Mieteinfamilienhäuser können zusammen mit 

dem Wohnraum in einem Mietvertrag vermietet 

werden, wobei die Miete für eine Garage 50 Euro 

und für einen überdachten Stellplatz 30 Euro nicht 

übersteigen darf.  

 
2Im Übrigen dürfen PKW-Stellplätze nur über einen 

separaten Mietvertrag vermietet werden, der von 

den Mieterinnen und Mietern der öffentlich-geför-

derten Wohnungen freiwillig abgeschlossen wer-

den kann.  

 

In Nummer 2.3.2.2.3 erfolgen keine Änderungen 

gegenüber der bisherigen Nummer 2.3.2.2.3 WFB 

NRW 2023. 

  2.3.2.2.4 

Weitere mietvertragliche Nebenleistungen 

2.3.2.2.4 

Weitere mietvertragliche Nebenleistungen 

 

  1Im Einzelfall können weitere mietvertragliche Ne-

benleistungen (zum Beispiel für Einbaumöbel), die 

für eine besondere Zielgruppe notwendig und an-

gemessen sind, nach Zustimmung des für das Woh-

nungswesen zuständigen Ministeriums in der För-

derzusage zugelassen werden. 

 

Im Einzelfall können weitere mietvertragliche Ne-

benleistungen (zum Beispiel für Einbaumöbel), die 

für eine besondere Zielgruppe notwendig und an-

gemessen sind, nach Zustimmung des für das Woh-

nungswesen zuständigen Ministeriums in der För-

derzusage zugelassen werden. 

 Nummer 2.3.2.2.4 ist zur bisherigen Regelung 

in den WFB NRW 2023 unverändert. 

  2.3.2.3 

Erhöhung der höchstzulässigen Miete und Miet-

erhöhungen 

2.3.2.3 

Erhöhung der höchstzulässigen Miete und Miet-

erhöhungen 

 

  2.3.2.3.1 

Erhöhung der höchstzulässigen Miete 

2.3.2.3.1 

Erhöhung der höchstzulässigen Miete 

 

  1Die höchstzulässige Miete erhöht sich ab dem 

Zeitpunkt der Erteilung der Förderzusage alle zwölf 

Monate um 1,7 Prozent.  

 
2Der Erhöhungsbetrag ist von der in der Förderzu-

sage festgesetzten Bewilligungsmiete sowie etwa-

igen mietvertraglichen Nebenleistungen zu be-

rechnen und auf zwei Nachkommastellen zu run-

den. 

 

1Die höchstzulässige Miete erhöht sich ab dem 

Zeitpunkt der Erteilung der Förderzusage alle zwölf 

Monate um 2 Prozent.  

 
2Der Erhöhungsbetrag ist jeweils auf zwei Nach-

kommastellen zu runden. 

Nummer 2.3.2.3.1 nimmt wie bisher Regelungen 

über die Erhöhung der höchstzulässigen Miete auf.  

 

 Nummer 2.3.2.3.1 Satz 1 sieht vor, dass diese 

alle zwölf Monate ab Erteilung der Förderzu-

sage um 2 Prozent erhöht werden darf. Damit 

wird ein theoretisches Erhöhungspotenzial 

definiert.  

 

 In Verbindung mit Nummer 2.3.2.3.1 Satz 2 

ergibt sich, dass es sich um ein dynamische Er-

höhungspotential - und nicht wie bisher um 

ein statisches Erhöhungspotential - handelt.  

 

  2.3.2.3.2 

Mieterhöhungen 

2.3.2.3.2 

Mieterhöhungen 

 

  1Die oder der Verfügungsberechtigte kann die 

Miete nach Maßgabe der allgemeinen mietrechtli-

chen Vorschriften erhöhen, jedoch nicht höher als 

1Die oder der Verfügungsberechtigte kann die 

Miete nach Maßgabe der allgemeinen mietrechtli-

chen Vorschriften erhöhen, jedoch nicht höher als 

In Nummer 2.3.2.3.2 erfolgen keine Änderungen 

gegenüber der bisherigen Nummer 2.3.2.3.2 WFB 

NRW 2023. 
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bis zur höchstzulässigen Miete und Berücksichti-

gung von Erhöhungen nach Nummer 2.3.2.3.1 Satz 

1.  

 
2Bei Vereinbarung einer Staffelmiete gemäß § 557a 

BGB sind mietvertragliche Vereinbarungen zum Aus-

schluss des Kündigungsrechts der Mieterin oder des 

Mieters nach § 557a Absatz 3 BGB unzulässig. 

 

bis zur höchstzulässigen Miete und Berücksichti-

gung von Erhöhungen nach Nummer 2.3.2.3.1 Satz 

1.  

 
2Bei Vereinbarung einer Staffelmiete nach § 557a des 

Bürgerlichen Gesetzbuches (im Folgenden kurz: BGB) 

sind mietvertragliche Vereinbarungen zum Aus-

schluss des Kündigungsrechts der Mieterin oder des 

Mieters nach § 557a Absatz 3 BGB unzulässig. 

 

  2.3.2.3.3 

Regelungen nach Modernisierungsmaßnahmen  

2.3.2.3.3 

Regelungen nach Modernisierungsmaßnahmen  

 

  1Nach Modernisierungsmaßnahmen, die während 

der Dauer der (gegebenenfalls nach Nummern 

2.3.1.3 und 2.3.1.4 verlängerten) Belegungsbin-

dung, frühestens jedoch nach 25 Jahren durchge-

führt werden, kann die Bewilligungsbehörde im 

Benehmen mit der zuständigen Stelle und unter 

Berücksichtigung von § 559 BGB eine Erhöhung der 

höchstzulässigen Miete zulassen.  

 
2Hierbei sind die soziale Verträglichkeit der Miete 

und der tatsächliche Wohnwert nach Modernisie-

rung angemessen zu berücksichtigen.  

 
3Nach Modernisierung einer Ersatzwohnung (mit-

telbare Belegung) kann die Bewilligungsbehörde 

im Benehmen mit der zuständigen Stelle eine für 

die Mieterinnen und Mieter tragbare Erhöhung 

der höchstzulässigen Miete zulassen. 

 

1Nach Modernisierungsmaßnahmen, die während 

der Dauer der (gegebenenfalls nach den Nummern 

8.2 und 8.3 verlängerten) Belegungsbindung, frü-

hestens jedoch nach 25 Jahren durchgeführt wer-

den, kann die Bewilligungsbehörde im Benehmen 

mit der zuständigen Stelle und unter Berücksichti-

gung von §§ 559 bis 559d BGB eine Erhöhung der 

höchstzulässigen Miete zulassen.  

 
2Hierbei sind die Tragbarkeit für die Mieterinnen 

und Mieter sowie der tatsächliche Wohnwert nach 

Modernisierung angemessen zu berücksichtigen. 

  
3Nach Modernisierung einer Ersatzwohnung kann 

die Bewilligungsbehörde eine für die Mieterinnen 

oder Mieter tragbare Erhöhung der Bewilligungs-

miete zulassen. 

In Nummer 2.3.2.3.3 erfolgen Verweisänderungen 

aufgrund der Zusammenführung der bisherigen 

Richtlinien und in Satz 3 redaktionelle Kürzungen 

gegenüber der bisherigen Fassung; materiell-

rechtliche Änderungen sind damit gegenüber der 

bisherigen Nummer 2.3.2.3.3 WFB NRW 2023 

nicht verbunden. 

  2.3.2.4 

Betriebskosten, Kaution und Erwerb von Ge-

schäftsanteilen bei Genossenschaften 

2.3.2.4 

Betriebskosten, Kaution und Erwerb von Ge-

schäftsanteilen bei Genossenschaften 

 

  1Neben der höchstzulässigen Miete darf nur die 

Umlage der Betriebskosten nach Maßgabe der §§ 

556, 556a und 560 BGB sowie eine Sicherheitsleis-

tung (Kaution) gemäß § 551 BGB erhoben werden. 

 
2Bei der Umlage der Betriebskosten darf die tat-

sächliche Wohnfläche der geförderten Wohnun-

gen zugrunde gelegt werden; eine Beschränkung 

auf die gemäß Nummer 2.5.1 förderfähige Wohn-

fläche ist nicht erforderlich. 

 
3Bei Wohnungen im Eigentum von Genossenschaf-

ten ist eine Vereinbarung zulässig, wonach sich die 

1Neben der höchstzulässigen Miete darf nur die 

Umlage der Betriebskosten nach Maßgabe der §§ 

556, 556a und 560 BGB sowie eine Sicherheitsleis-

tung (Kaution) nach § 551 BGB erhoben werden.  

 
2Bei der Umlage der Betriebskosten darf die tat-

sächliche Wohnfläche der öffentlich-geförderten 

Wohnungen zugrunde gelegt werden; eine Be-

schränkung auf die nach Nummer 2.5.1 förderfä-

hige Wohnfläche ist nicht erforderlich.  

 
3Bei Wohnungen im Eigentum von Genossenschaf-

ten ist eine Vereinbarung zulässig, wonach sich die 

In Nummer 2.3.2.4 erfolgen keine Änderungen ge-

genüber der bisherigen Nummer 2.3.2.4 WFB NRW 

2023. 
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Mieterin oder der Mieter verpflichtet, mit der 

Überlassung der Wohnung Geschäftsanteile zu er-

werben.  

 
4Die Kosten des Erwerbs dieser Geschäftsanteile 

müssen hinsichtlich der Zielgruppe angemessen 

sein. 

 

Mieterin oder der Mieter verpflichtet, mit der 

Überlassung der Wohnung Geschäftsanteile zu er-

werben.  

 
4Die Kosten des Erwerbs dieser Geschäftsanteile 

müssen hinsichtlich der Zielgruppe angemessen 

sein. 

  2.4 

Voraussetzungen für die Förderung 

2.4 

Voraussetzungen für die Förderung 

 

  1Die Fördervoraussetzungen für die Fördergegen-

stände nach Nummer 2.1 ergeben sich aus den 

Bestimmungen in Nummer 4 sowie den nachfol-

genden Regelungen. 

 

 Redaktionelle Kürzung gegenüber den WFB NRW 

2023.  

  2.4.1 

Allgemeine Voraussetzungen für die Förderung 

2.4.1 

Allgemeine Voraussetzungen  

 

  1Die Förderung von Mietwohnraum nach Nummer 

2.1 setzt voraus, dass  

 

a) für ihn in wohnungspolitischer Hinsicht Bedarf 

besteht und 

 

b) er nachhaltig an den begünstigten Personen-

kreis vermietet werden kann. 

 

 

 

 

 

 
2Sollen in einem Gebäude neben geförderten 

Wohnungen auch nicht geförderte Wohnungen o-

der Gewerberäume erstellt werden, muss auch in-

soweit die nachhaltige Vermietbarkeit gesichert 

sein.  

 
3Eine Förderung von zur Vermietung bestimmten 

Eigentumswohnungen ist nur möglich, wenn die 

Förderempfängerin oder der Förderempfänger Ei-

gentümerin oder Eigentümer aller geförderten 

Wohnungen eines Gebäudes wird.  

 
4Bei Baumaßnahmen mit mehr als 70 geförderten 

Wohnungen sind diese ausgewogen über das ge-

samte Quartier zu verteilen. 

 

1Mietwohnraum wird nur gefördert, wenn er nach-

haltig an die begünstigte Zielgruppe vermietet 

werden kann.  

 

 

 

 

 

 
2Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn das Bau-

vorhaben in einer integrierten Lage unter Berück-

sichtigung der Erschließung durch den öffentlichen 

Personennahverkehr zu realisieren ist.  

 
3Sollen in einem Gebäude neben öffentlich-geför-

derten Wohnungen auch nicht geförderte Woh-

nungen oder Gewerberäume erstellt werden, 

muss auch insoweit die nachhaltige Vermietbar-

keit gesichert sein.  

 

 

 

 

 

 

 
4Bei Baumaßnahmen mit mehr als 70 öffentlich-

geförderten Wohnungen sind diese ausgewogen 

über das gesamte Quartier zu verteilen. 

 

Nummer 2.4.1 enthält die allgemeinen Vorausset-

zungen für die Förderung von Mietwohnraum:  

 

 Nummer 2.4.1 Satz 1 stellt klar, dass die öf-

fentlich-geförderten Mietwohnungen nach-

haltig an die begünstigte Zielgruppe vermietet 

werden können müssen. Dies bestimmt sich 

bereits aus der Zweckbindung der öffentlichen 

Finanzmittel. Die bisher in Nummer 2.4.1 Satz 

1 WFB NRW 2023 enthaltene Voraussetzung 

in Buchstabe a) wurde in den allgemeinen Teil 

dieser Richtlinie (siehe Nummer 1.3 Ziffer 2) 

überführt. 

 

 Nummer 2.4.1 Satz 2 greift die Regelung der 

Nummern 4.1 Buchstabe b) und 5.4.3 Satz 2 

WFB NRW 2023 teilweise modifiziert, aber 

kompakt und konzentriert auf. Zu den bisheri-

gen Bestimmungen in der WFB NRW 2023 er-

geben sich redaktionelle Anpassungen. 

 

 Nummer 2.4.1 Satz 3 entspricht der bisherigen 

Regelung aus Nummer 2.4.1 Satz 2 WFB 2023.  

 

 Die bisherige Regelung in Nummer 2.4.1 Satz 

3 WFB NRW 2023 wurde in Nummer 2.1 Satz 

3 („Gegenstand der Förderung“) versetzt. Ma-

teriell-rechtliche Änderungen gegenüber den 

WFB NRW 2023 ergeben sich daraus nicht.  
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  Nummer 2.4.1 Satz 4 entspricht der bisherigen 

Regelung aus Nummer 2.4.1 Satz 4 WFB NRW 

2023. 

  

  4.2 

Geschossigkeit 

2.4.2  

Geschossigkeit  

 

  1Geförderte Gebäude dürfen nicht mehr als vier 

Vollgeschosse und in den Städten Bonn, Dort-

mund, Düsseldorf, Essen, Köln und Münster nicht 

mehr als sechs Vollgeschosse enthalten.  

 

 
2An städtebaulich integrierten Standorten kann 

eine höhere Geschosszahl zugelassen werden, 

wenn ein wirksamer Bebauungsplan mit einer hö-

heren Bebauung vorliegt, eine Baulücke geschlos-

sen wird oder die Förderempfängerin oder der För-

derempfänger Quotenvorgaben zu erfüllen hat.  

 
3In diesen Fällen dürfen zur Sicherung gemischter 

Strukturen maximal 50 Prozent der Wohnungen in 

dem Gebäude gefördert werden. 

1Öffentlich-geförderte Gebäude sollen nicht mehr 

als vier Vollgeschosse und in den M4+-Städten so-

wie solchen mit mehr als 500 000 Einwohnerinnen 

und Einwohnern nicht mehr als sechs Vollge-

schosse haben.  

 
2Abweichend zu Satz 1 kann unter Berücksichti-

gung des Stadtbildes und einer sozial stabilen Be-

wohnerstruktur auch eine höhere Geschosszahl 

zugelassen werden.  

 

 

 

 

Nummer 2.4.2 (bisher: Nummer 4.2 WFB NRW 

2023) wird im Hinblick auf die zu beachtende Ge-

schossigkeit von öffentlich-geförderten Gebäuden 

mit Mietwohnungen aufgrund von Rückmeldun-

gen aus der Praxis angepasst: 

 

 Nummer 2.4.2 Satz 1 sieht im ersten Halbsatz 

- wie bisher - vor, dass öffentliche-geförderte 

Gebäude nicht mehr als vier Vollgeschosse ha-

ben sollen. Die bisherige Formulierung „dür-

fen nicht“ wird damit in eine „Soll-Vorschrift“ 

abgeschwächt. In der bisherigen Regelung der 

WFB NRW 2023 galt nur für die sogenannten 

M4+-Städte eine Ausnahme. Die Ausnahme 

wird - neu - auch auf solche Städte erstreckt, 

die mehr als 500 000 Einwohnerinnen und Ein-

wohner haben. In diesen Städten finden sich 

häufig - auch im freifinanzierten Bestand - hö-

here Geschossigkeiten im Stadtbild wieder.  

 

Städte mit mehr als 500 000 Einwohnerinnen 

und Einwohner im Land Nordrhein-Westfalen: 

 Köln (zugleich M4+-Stadt), 

 Düsseldorf (zugleich M4+-Stadt), 

 Dortmund, 

 Essen und 

 Duisburg. 

 

  Nummer 2.4.2 Satz 2 sieht gegenüber den 

WFB NRW 2023 - neu - vor, dass unter Berück-

sichtigung des Stadtbildes und der vorhande-

nen sozial stabilen Bewohnerstruktur auch hö-

here Geschosszahlen abweichend zu Nummer 

2.4.2 Satz 1 zugelassen werden können.  

 

 Nummer 4.2 Satz 3 WFB NRW 2023 kann an 

dieser Stelle aufgegeben werden, weil die Vor-

gaben zur Sicherung sozialer Bewohnerstruk-

turen - neu - in Nummer 2.4.3 aufzufinden 

sind.  
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Allgemein zu den Änderungen in Nummer 2.4.2:  

Die bisher in den WFB NRW 2023 enthaltenen Vor-

schriften wurden durch die Änderungen entbüro-

kratisiert und zugleich wird den Städten und Ge-

meinden ein höherer Entscheidungsspielraum ge-

geben.  

 

Die Städte und Gemeinden sind kraft Baugesetz-

buch die Trägerinnen der hoheitlichen Planung. In-

sofern - dem Subsidiaritätsgedanken folgend - ken-

nen sie die Situation vor Ort am besten und wissen, 

welche Gebäude sich in Siedlungsstruktur, Stadt-

bild und Stadtgesellschaft tatsächlich - unter Be-

rücksichtigung ihrer wohnungs- und baupoliti-

schen Ziele - einfügen. 

 

Wie bisher ist darauf zu achten, dass gemischte 

Quartiere und Wohnviertel entstehen beziehungs-

weise diese dahingehend weiterentwickelt wer-

den. 

 

 

 

 

   2.4.3 

Sicherung sozial stabiler Bewohnerstrukturen 

 

   1Zur Schaffung und Erhaltung sozial stabiler Be-

wohnerstrukturen im Sinne des § 5 Absatz 1 Num-

mer 3 WFNG NRW ist eine Mischung von Wohnun-

gen mit Zweckbindungen für die Einkommens-

gruppe A, die Einkommensgruppe B und freifinan-

zierte Wohnungen vorzunehmen.  

 
2Im Besonderem gilt für Bauvorhaben, dass  

 

1. ab 50 Wohnungen höchstens 90 Prozent der 

Wohnungen, 

 

2. ab 100 Wohnungen höchstens 80 Prozent der 

Wohnungen und  

 

3. ab 200 Wohnungen höchstens 70 Prozent der 

Wohnungen  

 

mit Zweckbindungen öffentlich gefördert werden 

dürfen, wobei von den Wohnungen mit Zweckbin-

Zu einer Kernaufgabe der kommunalen Woh-

nungspolitik gehört es, gemischte Strukturen in ei-

ner Stadt oder Gemeinde zu befördern. Mit Datum 

vom 5. Juni 2023 hat das Ministerium für Heimat, 

Kommunales, Bau und Digitalisierung des Landes 

Nordrhein-Westfalen einen Erlass herausgegeben, 

der landläufig als „Quotenerlass“ bezeichnet wird.  

 

Der Kern der über den Erlass vorgenommenen Re-

gelung wird neu in diese Richtlinie - modifiziert - 

übernommen; der Erlass selbst wird aufgehoben.  

 

 Nummer 2.4.3 Satz 1 beschreibt das Ziel zur 

Schaffung und Erhaltung von sozial stabilen 

Bewohnerstrukturen durch Berücksichtigung 

einer Mischung von öffentlich-geförderten 

und freifinanzierten Mietwohnungen.  
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dung in der Regel jeweils ein Drittel für die Einkom-

mensgruppe B zu fördern ist. 

 
3Bei Baumaßnahmen bis insgesamt 99 Wohnungen 

kann die Bewilligungsbehörde im eigenen Ermes-

sen begründete Abweichungen von den Vorgaben 

nach Satz 2 zulassen. 

 

 Nummer 2.4.3 Satz 2 beinhaltet in Abhängig-

keit von der Größe des Bauvorhabens Vor-

schriften über den maximalen Anteil öffent-

lich-geförderter Mietwohnungen für die Ein-

kommensgruppen A und B. Gegenüber dem 

oben genannten Erlass wurden die maximal 

zulässigen Förderquoten erhöht.  

 

Wichtig:  

Im Gegensatz zur bisherigen Regelung in Num-

mer 4.2. Satz 3 WFB NRW 2023 (siehe oben) 

bedarf es keiner Mischung im Gebäude selbst.  

 

 Nummer 2.4.3 Satz 3 sieht vor, dass die Bewil-

ligungsbehörde im eigenen Ermessen bei Bau-

vorhaben bis 99 Wohnungen (bisher: 69 Woh-

nungen) von den Vorgaben des Satzes 2 be-

gründet abweichen kann.  

 

Beispiel: 

Nummer 2.4.3 Satz 2 sieht beispielsweise vor, 

dass bei Bauvorhaben mit 50 Wohnungen ma-

ximal 90 % öffentlich gefördert werden kön-

nen (45 WE). Von diesen maximal 45 öffentlich 

zu fördernden Mietwohnungen entfallen auf 

die Einkommensgruppe A 30 WE und für die 

Einkommensgruppe B sind 15 WE (ein Drittel) 

zweckzubinden. Sofern die Bewilligungsbe-

hörde im Hinblick auf den Anteil der Zweckbin-

dungen für die Einkommensgruppe B abwei-

chen möchte, ist dies begründet darzulegen 

und entsprechend zu dokumentieren.  

 

Sofern bei einem Bauvorhaben mit mehr als 

99 WE von den Vorgaben der Nummer 2.4.3 

Satz 2 abgewichen werden soll, haben die Be-

willigungsbehörden das Bauvorhaben mit 

dem für Wohnungswesen zuständigen Minis-

terium vorab zu besprechen. Die Gründe für 

die vorgesehene Abweichung sind seitens der 

Bewilligungsbehörde gegenüber dem Ministe-

rium darzulegen.  

 

  4.3  

Adressbildung und Erschließung 

2.4.4 

Adressbildung und Erschließung 

 



 

Seite | 36  

 

BEB NRW 2022 RL Mod NRW 2023 WFB NRW 2023 Öffentliches Wohnen 2024 Begründungen/Erläuterungen 

  1Um die Adressbildung zu fördern und die Auffind-

barkeit und Erreichbarkeit der Wohnungen zu er-

leichtern, sind Baukörper sowie Stellplätze so zu 

platzieren, dass die Hauseingänge eine eindeutige 

Orientierung zur öffentlichen Verkehrsfläche auf-

weisen.  

 
2Planungen von Bauvorhaben mit mehr als 25 

Wohnungen und bei mehr als vier Vollgeschossen 

mit mehr als 30 Wohnungen an einem Hausein-

gang sind mit dem für das Wohnungswesen zu-

ständigen Ministerium abzustimmen. 

 
3Treppenhäuser und Gangerschließungen sind na-

türlich zu belichten und zu belüften.  

 
4Lange Gangerschließungen, die zu ausschließlich 

einseitig ausgerichteten Wohnungen führen, sind 

zu vermeiden. 

 

1Baukörper sind grundsätzlich so zu platzieren, 

dass die Hauseingänge eine eindeutige Orientie-

rung zum öffentlichen Raum aufweisen und auf-

findbar sind.  

 

 

 
2Planungen von Bauvorhaben mit mehr als 25 

Wohnungen und bei mehr als vier Vollgeschossen 

mit mehr als 30 Wohnungen an einem Hausein-

gang sind mit dem für das Wohnungswesen zu-

ständigen Ministerium abzustimmen.  

 
3Treppenhäuser und Gangerschließungen sind na-

türlich zu belichten und zu belüften.  

 
4Lange Gangerschließungen, die zu ausschließlich 

einseitig ausgerichteten Wohnungen führen, sind 

zu vermeiden. 

 

Funktional, sozial gemischte und städtebaulich 

kompakte Stadtteile, Städte oder Gemeinden bie-

ten für viele der heutigen Aufgaben ideale Voraus-

setzungen. Dazu gehört auch das Verständnis, dass 

die Ausrichtung eines Gebäudes zur Straße hin be-

stimmend für die Teilnahme von Bewohnerinnen 

und Bewohner am Stadtleben ist. Zugleich trägt 

eine eindeutige Orientierung des Grundrisses zum 

Straßenraum dazu bei, dass Entstehen von soge-

nannten „Angsträumen“ zu vermeiden.  

 

Hinweis - BauO NRW 2018 - 1. Januar 2024: 

Mit dem Inkrafttreten der Änderungen in der Bau-

ordnung für das Land Nordrhein-Westfalen zum 1. 

Januar 2024 ist die bisherige Vorschrift in § 47 Ab-

satz 2 BauO NRW 2018 (in der Fassung bis zum 31. 

Dezember 2023) ersatzlos aufgegeben worden: 

Die Regelung sah bisher vor, dass eine reine Nord-

lage aller Wohn- und Schlafräume unzulässig war 

und ist seit dem 1. Januar 2024 gestrichen.  

 

 Mit Nummer 2.4.4 Satz 1 - neu - soll bewirkt 

werden, dass neu zu bauende Gebäude der 

Straße oder dem öffentlichen Raum nicht 

mehr „den Rücken“ zukehren. Diese in den 

vergangenen Jahren zu beobachtende Ent-

wicklung in Stadtplanung und Architektur ver-

hindert die positive Gestaltung von (öffentli-

chen) Stadträumen und ist entsprechend zu 

vermeiden.  

 

 Nummer 2.4.4 Sätze 2 bis 4 sind unverändert 

zu den bisherigen Regelungen in Nummer 4.3 

WFB 2023.  

 

  4.4 

Grünfläche und Wohnumfeld 

2.4.5 

Grünfläche und Wohnumfeld 

 

  1Mindestens ein Drittel der Grundstücksfläche ist 

als Grünfläche (ohne Stellplätze) zu gestalten, da-

von mindestens die Hälfte als ein als Begegnungs-

ort nutzbarer Teil.  

 
2Die Bewilligungsbehörde kann eine Unterschrei-

tung von bis zu 20 Prozent der erforderlichen 

Grünfläche zulassen, wenn diese auf andere Weise 

kompensiert wird, zum Beispiel durch ein beson-

1Mindestens ein Drittel der Grundstücksfläche ist 

als Grünfläche (ohne Stellplätze) zu gestalten, da-

von mindestens die Hälfte als ein als Begegnungs-

ort nutzbarer Teil.  

 
2Eine Unterschreitung der geforderten Grünfläche 

ist zulässig, wenn sie mindestens im gleichen Um-

fang der Unterschreitung durch eine Dachbegrü-

nung und/oder einen nutzbaren Dachgarten kom-

pensiert wird.  

Nummer 2.4.5 regelt als eine der Voraussetzungen 

für die Förderung von Mietwohnraum im Rahmen 

der öffentlichen Wohnraumförderung, dass eine 

Grünfläche in einer bestimmten Größe auszubil-

den ist.  

 

Nach § 8 Absatz 1 BauO NRW 2018 gilt, dass die 

nicht mit Gebäuden oder vergleichbaren baulichen 

Anlagen überbauten Flächen der bebauten Grund-

stücke als Grünflächen wasseraufnahmefähig zu 
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ders qualitätsvolles Wohnumfeld, überdurch-

schnittlich große Balkone oder eine Dachbegrü-

nung.  

 

 
3Für eine Unterschreitung von mehr als 20 Prozent 

ist die Zustimmung des für das Wohnungswesen 

zuständigen Ministeriums erforderlich.  

 
4Der ruhende Verkehr soll auf begrünten Stellplät-

zen oder auf Stellplätzen mit begrünter Überdach-

ung so untergebracht werden, dass das Wohnen 

nicht gestört sowie die soziale und ökologische 

Qualität des Wohnumfeldes gewahrt oder erhöht 

wird. 

3Die Bewilligungsbehörde kann eine Unterschrei-

tung von bis zu 20 Prozent der erforderlichen 

Grünfläche auch dann zulassen, wenn diese auf an-

dere Weise kompensiert wird.  

 

 

 

 

 

 

 

 

belassen oder herzustellen sind, sowie zu begrü-

nen oder zu bepflanzen sind, soweit diese Flächen 

nicht für eine andere zulässige Verwendung benö-

tigt werden.  Mit der zum 1. Januar 2024 in Kraft 

getretenen Änderung wurde für diese Flächen klar-

gestellt, dass sie nicht als „Schottergärten“ gestal-

tet werden dürfen (siehe § 8 BauO NRW 2018). 

 

 Nummer 2.4.5 Satz 1 ist unverändert zu Num-

mer 4.4. WFB NRW 2023 und sieht vor, dass 

mindestens ein Drittel der Grundstücksfläche 

als Grünfläche - und zwar ohne Stellplätze - 

ausgestalten ist. Von dieser Fläche muss 50 % 

als Begegnungsort nutzbar sein. Durch Num-

mer 2.4.5 Satz 1 ist dann auch klargestellt, 

dass es für diese Fläche, die im Rahmen der öf-

fentlichen Wohnraumförderung Fördervo-

raussetzung ist, keine andere zulässige Ver-

wendung im Sinne von § 8 Absatz 1 BauO NRW 

2018 geben kann.  

 

 Nummer 2.4.5 Satz 2 sieht - neu - Kompensa-

tionsmöglichkeiten für den Fall vor, dass eine 

Unterschreitung der geforderten Grünfläche 

durch die Bewilligungsbehörde zugelassen 

wird. In diesem Fall ist der Minderanteil durch 

eine Dachbegrünung und/oder durch einen 

nutzbaren Dachgarten kompensierbar.  

 

 Nummer 2.4.5 Satz 3 sieht vor, dass die Bewil-

ligungsbehörde eine Unterschreitung der ge-

forderten Grünfläche von bis zu 20 Prozent zu-

lassen kann, wenn diese Unterschreitung an-

derweitig kompensiert wird. Unter „auf an-

dere Weise kompensiert“ sind beispielsweise 

ein besonderes qualitätsvolles Wohnumfeld 

oder überdurchschnittlich große Balkone zu 

verstehen.  

 

Die bisherige Vorschrift in Nummer 4.4 Satz 3 

WFB NRW 2023, nach der bei einer Unter-

schreitung von mehr als 20 Prozent, die Zu-

stimmung des Ministeriums erforderlich ist, 

kann insoweit entfallen. Auf Nummer 11.2 

(„Ausnahmen“) wird verwiesen. 
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 Die weitere, bisher in Nummer 4.4 Satz 4 WFB 

NRW 2023 enthaltene, Vorschrift, nach der 

der ruhende Verkehr auf begrünten Stellplät-

zen oder auf Stellplätzen mit begrünter Über-

dachung unterzubringen ist, entfällt. In der 

Regel enthalten Bebauungspläne und/oder 

örtliche Satzungen Vorschriften über Stell-

plätze, so dass hier - dem Subsidiaritätsprinzip 

folgend - auf eben diese Vorschriften abge-

stellt werden kann.  

 

Allgemein zur „Grünfläche“: 

Angesichts von Klimaschutz- und Klimaanpas-

sungserforderlichkeiten - auch im Hinblick auf das 

Vermeiden von „Hitzeinseln“ und/oder zur Stär-

kung der Wasseraufnahmefähigkeit von Grundstü-

cken im Falle von Regenereignissen - wird seitens 

des Ministeriums davon ausgegangen, dass Inves-

toren, die die öffentliche Wohnraumförderung für 

den Bau von Mietwohnungen in Anspruch nehmen 

wollen, eine entsprechende Motivation mitbrin-

gen, um Nachhaltigkeitskriterien zu erfüllen. 

 

Die Inanspruchnahme der Kompensationsmöglich-

keiten oder der Unterschreitensmöglichkeiten soll 

daher die Ausnahme in den Bewilligungsfällen und 

nicht den Regelfall darstellen. Das Förderjahr 2024 

wird - unter diesem Aspekt – entsprechend nach-

gehalten.  

 

  4.5  

Wohnqualitäten und Grundriss 

2.4.6 

Wohnqualitäten und Grundrisse 

 

  1Förderfähig sind nur Wohnungen,  

 

a) die nach Wohnfläche und Zimmerzahl dem 

von der Bewilligungsbehörde festgestellten 

örtlichen Bedarf entsprechen, 

 

b) die zur Wohnraumversorgung wechselnder 

Nutzergruppen geeignet sind, 

 

c) deren Gesamtwohnfläche 35 Quadratmeter 

und deren Wohnräume und Schlafräume ein-

schließlich Kinderzimmern eine Größe von 

zehn Quadratmeter nicht unterschreitet, 

 

Förderfähig sind nur Wohnungen,  

 

1. die nach Wohnfläche und Zimmerzahl dem 

von der Bewilligungsbehörde festgestellten 

örtlichen Bedarf entsprechen, 

 

2. die zur Wohnraumversorgung wechselnder 

Nutzergruppen geeignet sind,  

 

3. deren Gesamtwohnfläche 35 Quadratmeter 

nicht unterschreitet, 

 

 

 

Nummer 2.4.6 nimmt als weitere Voraussetzung 

für die Förderung von Mietwohnraum „Wohnqua-

litäten und Grundrisse“ auf.  

 

 Die Ziffern 1 und 2 sowie 4 bis 6 sind unverän-

dert zu den WFB NRW 2023. 

 

 In Ziffer 3 wird nur noch geregelt, dass die Ge-

samtwohnfläche 35 m² nicht unterschreiten 

darf. Die bisherige Vorgabe im Hinblick auf die 

„10 m²“-Regelung kann insofern entfallen, als 

das Wohnraum die Mindestanforderungen an 

den Wohnraum nach dem nordrhein-westfäli-

schen Wohnraumstärkungsgesetz vom 23. 
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d) die von guter Wohnqualität sowie alltagstaug-

lich sind, 

 

e) die einen Freisitz (Balkon, Terrasse oder Log-

gia) haben und 

 

f) bei denen die drei Funktionen Wohnen, Schla-

fen und Kochen nicht in einem Raum zusam-

mengefasst sind. 

 

4. die von guter Wohnqualität sowie alltagstaug-

lich sind, 

 

5. die einen Freisitz (Balkon, Terrasse oder Log-

gia) haben und 

 

6. bei denen die drei Funktionen Wohnen, Schla-

fen und Kochen nicht in einem Raum zusam-

mengefasst sind. 

Juni 2021 per se zu erfüllen hat. Darüber hin-

aus greift die allgemeine Anforderung dieser 

Richtlinie, dass nur solcher Mietwohnraum öf-

fentlich gefördert werden kann, der nachhal-

tig an die begünstigte Zielgruppe vermietet 

werden kann.  

 

Mit dieser Änderung werden die Wohnquali-

täten im öffentlich-geförderten Wohnungs-

bau an die Vorschriften im Wohnraumstär-

kungsgesetz Nordrhein-Westfalen sowie an 

die BauO NRW 2018 angepasst. Das Förder-

jahr 2024 wird dazu genutzt, um Erfahrungen 

mit dem Wegfall dieser Vorgabe zu nutzen.  

 

 Hinweis zu Ziffer 5: 

Im Zusammenhang mit Nachverdichtungen in 

innerstädtischen Lagen hat das Ministerium 

die Anfrage erreicht, ob statt eines Balkons 

auch ein französischer Balkon im Rahmen der 

öffentlichen Wohnraumförderung zugelassen 

werden könnte.  

 

Nach derzeitigem Stand der Wohnungsbau-

praxis gehört ein Balkon zum Baustandard und 

sichert die langfristige Vermietbarkeit einer 

Immobilie.  

 

Sofern im Einzelfall bei einem Bauvorhaben, 

für das die öffentliche Wohnraumförderung in 

Anspruch genommen werden soll, statt eines 

Balkons ein französischer Balkon errichtet 

(beispielsweise, weil alle übrigen Wohnhäuser 

in der umgebenden Bebauung darüber verfü-

gen) werden soll, bitten wir um Kontaktauf-

nahme mit dem Ministerium.  

 

  4.6.1 

Baurecht 

  

  1Eine Förderung setzt voraus, dass das Bauvorha-

ben den Anforderungen des Bauaufsichtsrechts 

entspricht.  

 
2Diese Voraussetzung ist als erfüllt anzusehen, 

wenn 

 

 Die bisherige Nummer 4.6.1 WFB NRW 2023 

wurde als allgemeine Vorschrift für alle Förderbe-

reiche nach Nummer 1.8 versetzt. Siehe dort.  
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c) bei genehmigungsbedürftigen Vorhaben ge-

mäß § 60 der Landesbauordnung 2018 vom 

21. Juli 2018 (GV. NRW. S. 421) in der jeweils 

geltenden Fassung (im Folgenden BauO NRW 

2018 genannt) die Baugenehmigung vorgelegt 

wird oder 

 

d) bei genehmigungsfrei gestellten Vorhaben ge-

mäß § 63 BauO NRW 2018 die Bauherrschaft 

erklärt, dass die Gemeinde nicht die Durchfüh-

rung des Baugenehmigungsverfahrens gemäß 

§ 63 Absatz 2 Nummer 5 BauO NRW 2018 ge-

fordert hat. 
 

3Kann die Baugenehmigung nicht rechtzeitig erteilt 

werden, ist die Förderung auch auf der Grundlage 

eines Vorbescheides gemäß § 77 BauO NRW 2018 

zulässig, der die bauplanungs- und bauordnungs-

rechtliche Zulässigkeit des Bauvorhabens feststellt.  

 
4Die Förderempfängerin oder der Förderempfän-

ger hat der Bewilligungsbehörde Änderungen im 

Laufe des Baugenehmigungsverfahrens zur Prü-

fung im Hinblick auf die förderrechtliche Relevanz 

anzuzeigen. 

 

  4.6.2 

Barrierefreiheit 

  

  1Die Förderung setzt voraus, dass die Anforderun-

gen an die Barrierefreiheit nach § 49 BauO NRW 

2018 entsprechend der Anlage A 4.2/3 der Verwal-

tungsvorschrift Technische Baubestimmungen 

NRW vom 15. Juni 2021 (MBl. NRW. S. 444) in der 

jeweils geltenden Fassung (im Folgenden kurz: VV 

TB NRW), erfüllt werden.  

 
2Wohnraum in Mieteinfamilienhäusern und Mai-

sonettewohnungen können gefördert werden, 

wenn die Barrierefreiheit nur im Erdgeschoss be-

ziehungsweise im Eingangsgeschoss erfüllt wird 

und sich in diesem Geschoss die Küche, mindes-

tens ein Wohnraum sowie ein barrierefreier Sani-

tärraum befinden.  

 
3Dieser darf auch in einem anderen Geschoss lie-

gen, sofern eine Treppe dorthin führt, die mit ei-

nem Treppenlift nachgerüstet werden oder die 

 Die Bauordnung für das Land Nordrhein-Westfalen 

regelt seit dem 1. Januar 2019 über § 49 Absatz 1 

das barrierefreie Wohnen. Die Bauordnung wird 

zugleich durch die Verwaltungsvorschrift Techni-

sche Baubestimmungen unterlegt. Da an öffent-

lich-geförderte (Miet-)Wohnungen keine anderen 

Anforderungen als an frei finanzierte (Miet-)Woh-

nungen gestellt werden, kann die bisherige Rege-

lung in Nummer 4.6.2 WFB 2023 entfallen.  
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barrierefreie Zugänglichkeit auf andere Weise her-

gestellt werden kann. 

 

  4.6.3 

Energetische Mindestanforderungen 

2.4.7 

Energetische Mindestanforderungen 

 

  1Eine Förderung setzt voraus, dass die geförderten 

Gebäude die technischen Anforderungen an das 

BEG Effizienzhaus 55 erfüllen.  

 
2Dies gilt nicht, 

 

a) soweit die geförderten Gebäude unter Denk-

malschutz stehen oder 

 

b) für Förderungen der Neuschaffung von Miet-

wohnraum durch Nutzungsänderung nach § 8 

Absatz 4 Nummer 3 WFNG NRW, wobei hier 

mindestens die technischen Anforderungen 

an das BEG Effizienzhaus 100 zu erfüllen sind. 

 

1Eine Förderung setzt voraus, dass die öffentlich-

geförderten Gebäude die technischen Anforderun-

gen an den BEG Effizienzhaus 55 Standard erfüllen.  

 

 

 

 

 

 
2Abweichend von Satz 1 gelten bei der Neuschaf-

fung von Mietwohnraum durch Nutzungsänderung 

(§ 8 Absatz 4 Nummer 3 WFNG NRW) die Anforde-

rungen nach Nummer 4.4.4 entsprechend.  

Nummer 2.4.7 regelt als weitere Fördervorausset-

zung das Einhalten von energetischen Mindest-

standards.  

 

 Nummer 2.4.7 Satz 1 sieht wie bisher das Ein-

halten des BEG Effizienzhaus 55 Standard als 

energetische Mindestanforderung vor.  

 

 Nummer 2.4.7 Satz 2 beinhaltet die energeti-

schen Anforderungen für die Neuschaffung 

von Mietwohnraum durch Nutzungsände-

rung: Es erfolgt ein Verweis auf die erleichter-

ten Anforderungen für Bestandsgebäude im 

Rahmen der öffentlichen Modernisierungsför-

derung (Nummer 4.4.4).  

 

 Im Hinblick auf die bisherige Regelung in Num-

mer 4.6.3 Satz 2 Buchstabe a) WFB 2023 gilt 

das Folgende. § 105 des Gebäudeenergiege-

setzes regelt wie folgt: „Soweit bei einem Bau-

denkmal, bei auf Grund von Vorschriften des 

Bundes- oder Landesrechts besonders ge-

schützter Bausubstanz oder bei sonstiger be-

sonders erhaltenswerter Bausubstanz die Er-

füllung der Anforderungen dieses Gesetzes 

die Substanz oder das Erscheinungsbild beein-

trächtigt oder andere Maßnahmen zu einem 

unverhältnismäßig hohen Aufwand führen, 

kann von den Anforderungen dieses Gesetzes 

abgewichen werden.“ 

 

Über den Verweis auf Nummer 4.4.4 („Energe-

tische Mindestanforderungen“) sieht Satz 3 

für eingetragene Baudenkmäler oder für sol-

che Gebäude, die im Geltungsbereich einer 

Denkmalsatzung liegen, vor, dass der BEG Effi-

zienzhaus Denkmal Standard erreicht werden 

soll.  

 

  2.4.2 

Bindungsfreie Mietwohnungen und Ersatzwoh-

nungen 

2.4.8 

Voraussetzungen bei bindungsfreien Mietwoh-

nungen und Ersatzwohnungen 

 



 

Seite | 42  

 

BEB NRW 2022 RL Mod NRW 2023 WFB NRW 2023 Öffentliches Wohnen 2024 Begründungen/Erläuterungen 

  1Die Förderung bindungsfreier Mietwohnungen 

nach Nummer 2.1 Satz 1 Buchstabe b) ist nur zuläs-

sig, wenn die Ersatzwohnungen zur Erfüllung woh-

nungspolitischer oder städtebaulicher Ziele benö-

tigt werden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2Geförderte bindungsfreie Wohnungen müssen 

die Anforderungen an die Barrierefreiheit nach 

Nummer 4.6.2 erfüllen. 

 

 

 

 

 

 
3Die Ersatzwohnungen müssen im Bereich der Be-

willigungsbehörde liegen.  

 
4Ausnahmsweise ist eine Förderung auch dann zu-

lässig, wenn die Ersatzwohnungen in dem Gebiet 

einer anderen Bewilligungsbehörde liegen, wenn 

die für diesen Bereich zuständige Stelle hierfür ei-

nen Bedarf nach Nummer 2.4.1 Satz 1 Buchstabe 

a) bestätigt. 

 
5Ersatzwohnungen können nur solche Wohnungen 

sein, die hinsichtlich Lage, Ausstattung und Ge-

brauchswert dauerhaft zur angemessenen Wohn-

raumversorgung geeignet sind.  

 
6Die Ersatzwohnungen müssen insgesamt eine ver-

gleichbare Wohnfläche aufweisen wie die geför-

derte Wohnfläche.  

 
7Wohnräume und Schlafräume der Ersatzwohnun-

gen dürfen nicht kleiner als zehn Quadratmeter 

sein. 

 

1Die Förderung bindungsfreier Mietwohnungen 

nach Nummer 2.1 Satz 1 Ziffer 2 ist nur zulässig, 

wenn diese zur Erfüllung wohnungspolitischer o-

der städtebaulicher Ziele benötigt werden.  

 
2Dies ist beispielsweise dann der Fall, wenn die 

Neuschaffung von Mietwohnraum an einem kon-

kreten Standort zwar im Interesse der Gemeinde 

liegt, dort aber zusätzlichen zweckgebundenen 

Wohnungen der Fördergrundsatz der Schaffung 

und Erhaltung sozial stabiler Bewohnerstrukturen 

nach § 5 Absatz 1 Nummer 3 WFNG NRW entge-

gensteht.  

 

 

 

 

 
3Die Förderung ist auch zulässig, wenn die Förder-

empfängerin oder der Förderempfänger Quoten-

vorgaben nach Nummer 2.4.3 Satz 2 für nicht 

zweckgebundenen Wohnraum zu erfüllen hat.  

 
4Die Ersatzwohnungen  

 

1. müssen im Bereich der Bewilligungsbehörde 

liegen und dürfen bei Ausübung des Benen-

nungsrechts keiner Zweckbindung im Sinne 

des WFNG NRW unterliegen,  

 

2. müssen die Anforderungen nach dem Wohn-

raumstärkungsgesetz (GV. NRW. S. 765) vom 

23. Juni 2021 erfüllen, 

 

3. müssen insgesamt eine vergleichbare Wohn-

fläche wie die öffentlich-geförderte Wohnflä-

che aufweisen und 

 

4.  können nur solche Wohnungen sein, die hin-

sichtlich Lage, Ausstattung und Gebrauchs-

wert dauerhaft zur angemessenen Wohn-

raumversorgung geeignet sind.  

 

 

 

 

 

Nummer 2.4.8 beinhaltet die Voraussetzungen bei 

bindungsfreien Mietwohnungen und Ersatzwoh-

nungen.  

 

 Nummer 2.4.8 Satz 1 regelt wie bisher - redak-

tionell gestrafft - die Voraussetzung für die 

Förderung von bindungsfreien Mietwohnun-

gen. Diese ist nur zulässig, soweit die Förde-

rung bindungsfreier Mietwohnungen zur Er-

füllung wohnungspolitischer oder städtebauli-

cher Ziele benötigt wird. Nummer 2.4.8 Satz 2 

konkretisiert den Fall anhand eines Beispiels.  

 

 Die bisherige Vorgabe in Nummer 2.4.2 Satz 2 

WFB NRW 2023, nach der die bindungsfreien 

Wohnungen die Anforderungen an die Barrie-

refreiheit zu erfüllen haben, kann insofern 

entfallen, als das die BauO NRW 2018 in § 49 

Absatz 1 gesetzliche Regelungen über die Bar-

rierefreiheit von Wohnungen in Gebäuden 

enthält (siehe auch Verwaltungsvorschrift 

Technische Baubestimmungen in der jeweils 

geltenden Fassung). 

 

 Nummer 2.4.8 Satz 3 wird aus dem sogenann-

ten „Quotenerlass“ vom 5. Juni 2023 in diese 

Richtlinie übernommen: Größere Bauvorha-

ben können so flexibler zur Förderfähigkeit ge-

langen.  

 

 Nummer 2.4.8 Satz 4 nimmt insbesondere die 

bisherigen Regelungen aus Nummer 2.4.2 Satz 

3, 5, 6 und 8 WFB NRW 2023 auf und stellt - 

neu - klar, dass die Ersatzwohnungen die An-

forderungen nach dem nordrhein-westfäli-

schen Wohnraumstärkungsgesetz zu erfüllen 

haben. Dies bedeutet unter anderem, dass 

sich der Wohnraum zu jeder Zeit in einem Zu-

stand befinden muss, der seinen Gebrauch zu 

Wohnzwecken ohne erhebliche Beeinträchti-

gungen zulässt (§ 1 Absatz 1 WohnStG). Zu den 

Mindestanforderungen an Wohnraum siehe 

insbesondere § 5 WohnStG.  

 

 Die bisherige Nummer 2.4.2 Satz 4 WFB NRW 

2023, nach der die Ersatzwohnungen auch 
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8Ersatzwohnungen dürfen bei Ausübung des Be-

nennungsrechts keiner Zweckbindung im Sinne 

des WFNG NRW unterliegen.  

 
9Ausgeschlossen sind auch solche Wohnungen, für 

die in den letzten fünf Jahren Vereinbarungen hin-

sichtlich der Wiedervermietung zwischen der För-

derempfängerin oder dem Förderempfänger und 

der zuständigen Stelle getroffen wurden.  

 
10Eine entsprechende Bestätigung der zuständigen 

Stelle ist dem Förderantrag beizufügen.  

 
11Vor Erteilung der Förderzusage sind konkrete Er-

satzwohnungen oder ein Pool von Wohnungen, die 

als Ersatzwohnungen in Betracht kommen, in einer 

Belegungsvereinbarung festzulegen, die die zu-

ständige Stelle mit der Förderempfängerin oder 

dem Förderempfänger abschließt und die zum Be-

standteil der Förderzusage zu machen ist.  

 

 

 

 

 

 

 
12Als Ersatzwohnungen sind nur solche Wohnun-

gen geeignet, die in einem Zeitraum bis zu 48 Mo-

naten nach Erteilung der Förderzusage zur Einräu-

mung eines Benennungsrechts angeboten werden 

und im Zeitpunkt des Angebotes zum Bezug durch 

eine Wohnungssuchende oder einen Wohnungs-

suchenden frei sind.  

 
13Eine Kündigung durch die Vermieterin oder den 

Vermieter zum Erreichen des Freiwerdens der Er-

satzwohnung ist nicht zulässig.  

 
14Sofern das Benennungsrecht an den Ersatzwoh-

nungen nicht innerhalb der Frist nach Satz 12 ein-

geräumt wird, kann die Förderzusage widerrufen 

oder der Darlehensvertrag gekündigt werden 

(Nummer 8.2.4).  

 
15Die Vorschriften der §§ 25 bis 28 WFNG NRW 

bleiben hiervon unberührt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
5Vor Erteilung der Förderzusage sind konkrete Er-

satzwohnungen oder ein Pool von Wohnungen, die 

als Ersatzwohnungen in Betracht kommen, in einer 

Belegungsvereinbarung festzulegen; eine exemp-

larische Qualitätsprüfung einzelner Ersatzwohnun-

gen ist ausreichend, sofern sich die übrigen Ersatz-

wohnungen, bezogen auf Baualter und Ausstat-

tung, in einem vergleichbaren Zustand befinden.  
 

6Die Belegungsvereinbarung zur Poolbildung wird 

zwischen der zuständigen Stelle mit der Förder-

empfängerin oder dem Förderempfänger abge-

schlossen und ist Bestandteil der Förderzusage. 

  
7Als Ersatzwohnungen sind nur solche Wohnungen 

geeignet, die in einem Zeitraum bis zu 48 Monaten 

nach Erteilung der Förderzusage zur Einräumung 

eines Benennungsrechts angeboten werden und 

im Zeitpunkt des Angebotes zum Bezug durch eine 

Wohnungssuchende oder einen Wohnungssu-

chenden frei sind.  

 
8Eine Kündigung durch die Vermieterin oder den 

Vermieter zum Erreichen des Freiwerdens der Er-

satzwohnung ist nicht zulässig.  

 
9Sofern das Benennungsrecht an den Ersatzwoh-

nungen nicht innerhalb des Zeitraums von 48 Mo-

naten eingeräumt wird, kann die Förderzusage wi-

derrufen oder der Darlehensvertrag gekündigt 

werden (Nummer 10.2.4).  

 
10Die Vorschriften der §§ 25 bis 28 WFNG NRW 

bleiben hiervon unberührt. 

ausnahmsweise in einem Gebiet einer ande-

ren Bewilligungsbehörde liegen dürfen, wird 

nicht weiterverfolgt.  

 

Damit ist ab dem Förderjahr 2024 keine die 

Zuständigkeit übergreifende mittelbare Bele-

gung mehr möglich. Die Nicht-Übernahme in 

diese Richtlinie trägt zur Vermeidung von Kon-

fliktfällen bei.  

 

 Die bisherige Nummer 2.4.2 Satz 7 WFB NRW 

2023 kann insoweit entfallen, als das das 

Wohnraumstärkungsgesetz gilt.  

 

 Die bisherige Nummer 2.4.2 Satz 8 WFB NRW 

2023 ist - neu - auffindbar in Satz 3 Ziffer 1 

zweiter Halbsatz. 

 

 Die bisherigen Regelungen in Nummer 2.4.2 

Sätze 9 und 10 WFB NRW 2023 werden ab 

2024 nicht weiterverfolgt: Dies vergrößert den 

Anwendungsbereich.  

 

 Nummer 2.4.8 Sätze 5 und 6 nehmen den bis-

herigen Regelungsinhalt aus Nummer 2.4.2 

Satz 11 WFB NRW 2023 auf: Klarstellend wird 

- neu - geregelt, dass eine exemplarische Qua-

litätsprüfung einzelner Ersatzwohnungen 

durch die Bewilligungsbehörde ausreichend 

ist, sofern sich die Ersatzwohnungen in einem 

vergleichbaren Zustand bezogen auf Baualter 

und Ausstattung befinden. Die Regelung dient 

der Entbürokratisierung.  

 

 Nummer 2.4.8 Sätze 7 bis 10 nehmen die bis-

herigen Regelungen aus Nummer 2.4.2 Satz 12 

bis 15 WFB NRW 2023; materiell-rechtliche 

Änderungen sind damit nicht verbunden.  
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  2.4.3 

Gemeinschaftsräume und Infrastrukturräume 

2.4.9 

Voraussetzungen für Gemeinschaftsräume und 

Infrastrukturräume 

 

  1Gemeinschaftsräume können nur zusammen mit 

einer Förderung von Mietwohnraum in Wohnge-

bäuden oder Wirtschaftseinheiten mit mehr als 

neun Mietwohnungen gefördert werden und müs-

sen der ausschließlichen Nutzung durch die Miete-

rinnen und Mieter vorbehalten sein. 

 
2Infrastrukturräume können unabhängig von einer 

Förderung von Mietwohnraum gefördert werden, 

wenn ausweislich eines Konzeptes ihre Nutzung 

für die Bewohner des Quartiers, einen nicht ge-

werblichen Verein, eine nicht gewerbliche Gesell-

schaft oder für kirchliche oder kommunale Einrich-

tungen bestimmt ist.  

 
3Das Nutzungskonzept ist zum Bestandteil der För-

derzusage zu machen. 
 

4Gemeinschaftsräume und Infrastrukturräume 

dürfen nicht gewerblich genutzt werden und sollen 

in bevorzugter Lage im Gebäude und mit Zugang zu 

einem Freisitz oder einer Freifläche vorgesehen 

werden.  

 
5Sie müssen in eine oder mehrere Wohnungen um-

wandelbar sein, die nach Umwandlung als geför-

derte Mietwohnung beziehungsweise Mietwoh-

nungen für wohnberechtigte Haushalte genutzt 

werden können. 

 

1Gemeinschaftsräume können nur zusammen mit 

einer Förderung von Mietwohnraum in Wohnge-

bäuden oder Wirtschaftseinheiten mit mehr als 

neun Mietwohnungen gefördert werden und sind 

der ausschließlichen Nutzung durch die Mieterin-

nen und Mieter vorzubehalten. 

 
2Infrastrukturräume können unabhängig von einer 

Förderung von Mietwohnraum gefördert werden, 

wenn ausweislich eines Konzeptes ihre Nutzung 

für die Bewohnerschaft des Quartiers, eines nicht 

gewerblichen Vereins, einer nicht gewerblichen 

Gesellschaft oder für kirchliche oder kommunale 

Einrichtungen bestimmt ist.  

 
3Das Nutzungskonzept ist zum Bestandteil der För-

derzusage zu machen.  

 
4Gemeinschaftsräume und Infrastrukturräume 

dürfen nicht gewerblich genutzt werden und sollen 

in bevorzugter Lage im Gebäude und mit Zugang zu 

einem Freisitz oder einer Freifläche vorgesehen 

werden.  

 

Sie sind so zu gestalten, dass sie in eine oder meh-

rere Wohnungen umgewandelt und nach Um-

wandlung für wohnberechtigte Haushalte genutzt 

werden können. 

 

 

Nummer 2.4.9 beinhaltet gegenüber der bisheri-

gen Vorschrift in Nummer 2.4.3 WFB NRW 2023 re-

daktionelle Änderungen; materiell-rechtliche Än-

derungen ergeben sich nicht.  

  2.5 

Art und Umfang, Höhe der Förderung 

2.5 

Art und Umfang, Höhe der Förderung 

 

  1Zur Förderung der Fördergegenstände nach Num-

mer 2 werden folgende Förderdarlehen (Grund-

darlehen zuzüglich etwaiger Zusatzdarlehen) ge-

währt: 

 

 Redaktionelle Kürzung gegenüber den WFB NRW 

2023.  

  2.5.1 

Grunddarlehen 

2.5.1 

Grunddarlehen 

 

  1Bei der Förderung der Neuschaffung von Miet-

wohnraum nach Nummer 2.1 Satz 1 Buchstabe a) 

beträgt das Grunddarlehen je nach Standort und 

1Bei der Förderung der Neuschaffung von Miet-

wohnraum nach Nummer 2.1 Satz 1 Ziffer 1 be-

trägt das Grunddarlehen je nach Standort und 

Zweckbestimmung des öffentlich-geförderten 

 In Nummer 2.5.1 werden die Förderkonditio-

nen aktualisiert.  
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Zweckbestimmung des geförderten Mietwohn-

raums pro Quadratmeter förderfähiger Wohnflä-

che höchstens: 

 

a) bei Gemeinden mit Mietniveau M 1 bis M 3 für 

die Einkommensgruppe A 3 010 Euro und für 

die Einkommensgruppe B 1 820 Euro, 

 

b) bei Gemeinden mit Mietniveau M 4 für die 

Einkommensgruppe A  3 250 Euro und 

für die Einkommensgruppe B 2 190 Euro und 

 

c) bei den Städten Bonn, Düsseldorf, Köln und 

Münster für die Einkommensgruppe A   3 390 

Euro und für die Einkommensgruppe B 2 250 

Euro. 
 

 

 

 

2Für die Förderung der Neuschaffung bindungs-

freier Mietwohnungen nach Nummer 2.1 Satz 1 

Buchstabe b) werden 60 Prozent des Grunddarle-

hens für die Einkommensgruppe A gewährt.  

 
3Für die Neuschaffung von Gemeinschaftsräumen 

oder Infrastrukturräumen nach Nummer 2.1 Satz 1 

Buchstaben c) und d) wird ein Grunddarlehen für 

die Einkommensgruppe A gewährt. 

 
4Die förderfähige Wohnfläche von Wohnungen be-

trägt maximal für 

 

a) 1 Zimmer, Küche, Nebenräume 

 50   Quadratmeter, 

 

b) 2 Zimmer, Küche, Nebenräume 

 65   Quadratmeter, 

 

c) 3 Zimmer, Küche, Nebenräume 

 80   Quadratmeter, 

 

d) 4 Zimmer, Küche, Nebenräume 

 95   Quadratmeter, 

 

e) 5 Zimmer, Küche, Nebenräume 

 110 Quadratmeter. 

Mietwohnraums pro Quadratmeter förderfähiger 

Wohnfläche höchstens: 

 

1. in Kommunen mit Mietniveau M1 bis M3:  

a) für die Einkommensgruppe A 3 110 Euro 

und  

b) für die Einkommensgruppe B 1 920 Euro, 

 

2. in Kommunen mit Mietniveau M4: 

a) für die Einkommensgruppe A 3 350 Euro 

und  

b) für die Einkommensgruppe B 2 290 Euro 

sowie 

 

3. in den Städten Bonn, Düsseldorf, Köln und 

Münster (M4+): 

a) für die Einkommensgruppe A 3 490 Euro 

und  

b) für die Einkommensgruppe B 2 350 Euro. 

 
2Für die Förderung der Neuschaffung bindungs-

freier Mietwohnungen nach Nummer 2.1 Satz 1 

Ziffer 2 werden 60 Prozent des Grunddarlehens für 

die Einkommensgruppe A gewährt. 

 
3Für die Neuschaffung von Gemeinschaftsräumen 

oder Infrastrukturräumen nach Nummer 2.1 Satz 1 

Ziffern 3 und 4 wird ein Grunddarlehen für die Ein-

kommensgruppe A gewährt. 

 
4Die förderfähige Wohnfläche von Wohnungen be-

trägt maximal für  

 

1. 1 Zimmer, Küche, Nebenräume 

50 Quadratmeter, 

 

2. 2 Zimmer, Küche, Nebenräume 

65 Quadratmeter, 

 

3. 3 Zimmer, Küche, Nebenräume 

80 Quadratmeter, 

 

4. 4 Zimmer, Küche, Nebenräume 

95 Quadratmeter, 

 

5. 5 Zimmer, Küche, Nebenräume 

110 Quadratmeter. 

 Nummer 2.5.1 Satz 5 wird neu aufgenommen: 

Um die Situation Alleinerziehender abzubil-

den, beinhaltet Satz 5 die bisher bestehende, 

aber nicht in der Richtlinie enthaltene Rege-

lung, nach der Alleinerziehende 15 m² zusätz-

lich erhalten, um ein Kinderzimmer einrichten 

zu können. Beispiel: Eine Alleinerziehende mit 

Kind wird nicht wie ein Ein-Personen-Haushalt 

(50 m² förderfähige Wohnfläche), sondern wie 

ein Zwei-Personen-Haushalt (65 m² förderfä-

hige Wohnfläche) behandelt.  

 

 Weitere Änderungen erfolgen gegenüber den 

WFB NRW 2023 nicht. 
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5Zimmer sind auch solche, in die eine Küche inte-

griert ist (Wohnküche).  

 
6Die förderfähige Wohnfläche erhöht sich für Woh-

nungen  

 

a) mit mehr als fünf Zimmern um 15 Quadratme-

ter für jeden zusätzlichen Raum, 

 

b) mit Badewanne um 5 Quadratmeter und 

 

c) mit uneingeschränkter Möglichkeit zur Roll-

stuhlnutzung um 10 Quadratmeter.  

 

5Alleinerziehenden steht je Kind eine um 15 Quad-

ratmeter größere und damit förderfähige Wohn-

fläche nach Satz 4 Ziffern 2 ff. zu, um für jedes Kind 

ein separates Kinderzimmer einrichten zu können. 
 

6Zimmer sind auch solche, in die eine Küche inte-

griert ist (Wohnküche).  

 
7Die förderfähige Wohnfläche erhöht sich für Woh-

nungen  

 

1. mit mehr als fünf Zimmern um 15 Quadratme-

ter für jeden zusätzlichen Raum, 

 

2. mit Badewanne um 5 Quadratmeter und 

 

3. mit uneingeschränkter Möglichkeit zur Roll-

stuhlnutzung um 10 Quadratmeter. 

 

  2.5.2 

Zusatzdarlehen für standortbedingte Mehrkosten 

2.5.2 

Zusatzdarlehen für standortbedingte Mehrkosten 

 

  2.5.2.1 

Voraussetzungen für die Förderung 

2.5.2.1 

Voraussetzungen für die Förderung 

 

  1Ziel ist es, Standorte, die den Qualitäten der Num-

mer 4.1.1 entsprechen, für Zwecke der öffentli-

chen Wohnraumförderung nutzbar zu machen so-

wie wohnungswirtschaftliche Maßnahmen im Zu-

sammenhang mit der Umstrukturierung hoch ver-

dichteter Wohnsiedlungen der 1960er und 1970er 

Jahre zu unterstützen.  

 
2Auf den für Zwecke des Wohnungsbaus hergerich-

teten Flächen sind geförderte Mietwohnungen, 

Gruppenwohnungen, Eigentumsmaßnahmen, die 

zur Selbstnutzung geeignet und bestimmt sind, o-

der geförderte Wohnplätze zu schaffen.  

 

 
3Abweichend davon kann das Zusatzdarlehen nach 

Nummer 2.5.2.4 auch dann gewährt werden, wenn 

die Neubaumaßnahmen auf anderen als den auf-

bereiteten Flächen der Antragstellerin oder des 

Antragstellers erfolgen.  

 
4Voraussetzung dafür ist, dass auf den aufbereite-

ten Flächen während der Dauer der Zweckbindung 

1Ziel ist es, Standorte für Zwecke der öffentlichen 

Wohnraumförderung nutzbar zu machen sowie 

wohnungswirtschaftliche Maßnahmen im Zusam-

menhang mit der Umstrukturierung hoch verdich-

teter Wohnsiedlungen der 1960er und 1970er 

Jahre zu unterstützen.  

 

 
2Auf den für Zwecke des Wohnungsbaus hergerich-

teten Flächen sind öffentlich-geförderte Mietwoh-

nungen, Eigentumsmaßnahmen, die zur Selbstnut-

zung geeignet und bestimmt sind, Wohnplätze, 

Gruppenwohnungen oder Wohnräume zu schaf-

fen.  

 
3Abweichend davon kann das Zusatzdarlehen nach 

Nummer 2.5.2.4 auch dann gewährt werden, wenn 

die Neubaumaßnahmen auf anderen als den auf-

bereiteten Flächen der Antragstellerin oder des 

Antragstellers erfolgen.  
 

4Voraussetzung dafür ist, dass auf den aufbereite-

ten Flächen während der Dauer der Zweckbindung 

 Nummer 2.5.2.1 bleibt gegenüber der Num-

mer 2.5.2.1 WFB NRW 2023 weitestgehend 

unverändert.  

 

 In Nummer 2.5.2.1 Satz 2 wird die Reihenfolge 

der förderfähigen Vorhaben an die geänderte 

Reihenfolge in dieser Richtlinie angepasst.  

 

Neu eingeführt wird der Begriff der „Wohn-

räume“ in Gruppenwohnungen (Nummer 6) o-

der in Einrichtungen mit umfassendem Leis-

tungsangebot (Nummer 7).  

 

Ein „Wohnraum“ ist ein Raum, der zum Woh-

nen bestimmt und geeignet ist und über ein 

ausreichendes Maß an Wohnfläche zu verfü-

gen hat.  

 

Hinzu kommt der Bedarf an ggf. geeigneten 

Gemeinschaftsflächen, wie beispielsweise 

Aufenthaltsräume oder Küchen. Mit dem Be-

griff werden heterogen genutzte Begriffe wie 

„Appartements in Gruppenwohnungen“ oder 
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der geförderten Neubaumaßnahmen weder Woh-

nungsbau noch eine gewerbliche Nutzung erfolgt.  

 
5In der Förderzusage sind geeignete Sicherungsin-

strumente (zum Beispiel Bebauungspläne, städte-

bauliche Verträge, Auflagen) in Bezug zu nehmen 

oder vorzusehen, die für die Förderempfängerin o-

der den Förderempfänger und ihre oder seine 

Rechtsnachfolger bindend sein müssen. 

 

der geförderten Neubaumaßnahmen weder Woh-

nungsbau noch eine gewerbliche Nutzung erfolgt.  

 
5In der Förderzusage sind geeignete Sicherungsin-

strumente (zum Beispiel Bebauungspläne, städte-

bauliche Verträge, Auflagen) in Bezug zu nehmen 

oder vorzusehen, die für die Förderempfängerin o-

der den Förderempfänger und ihre oder seine 

Rechtsnachfolger bindend sein müssen. 

„Wohnplätze in Einrichtungen“ vereinheit-

licht.  

 

Materiell-rechtliche Änderungen sind damit 

gegenüber den bisher geltenden Regelungen 

nicht verbunden.  

  2.5.2.2 

Gegenstand der Förderung 

2.5.2.2 

Gegenstand der Förderung 

 

  1Gefördert werden folgende Maßnahmen: 

 

a) Untersuchungen zur Gefährdungsabschät-

zung, zum standortbedingten Lärmschutz o-

der zu Gründungsmaßnahmen, 

 

b) Sicherungsmaßnahmen (zum Beispiel Schutz 

von bestehenden Bauwerken, Bauteilen, Ver-

sorgungsleitungen), 

 

c) Beseitigung umweltgefährdender Stoffe (zum 

Beispiel Beseitigen von Kampfmitteln und an-

deren gefährlichen Stoffen), 

 

d) Beseitigung von Stoffen, die die Wohnnutzung 

beeinträchtigen (Sanieren belasteter oder 

kontaminierter Böden), sowie 

 

 

e) Abbrucharbeiten (Abbruch aufstehender Bau-

substanz, Beseitigung von Fundamenten, Ver-

sorgungsleitungen und Entsorgungsleitungen 

sowie Verkehrsanlagen). 

 

Gefördert werden folgende Maßnahmen: 

 

1. Untersuchungen zur Gefährdungsabschät-

zung, zum standortbedingten Lärmschutz o-

der zu Gründungsmaßnahmen, 

 

2. Sicherungsmaßnahmen (beispielsweise 

Schutz von bestehenden Bauwerken, Bautei-

len, Versorgungsleitungen), 

 

3. Beseitigung umweltgefährdender Stoffe (bei-

spielsweise Beseitigen von Kampfmitteln und 

anderen gefährlichen Stoffen), 

 

4. Beseitigung von Stoffen, die die Wohnnutzung 

beeinträchtigen (Sanieren belasteter oder 

kontaminierter Böden oder der Bausubstanz) 

sowie 

 

5. Abbrucharbeiten (Abbruch aufstehender Bau-

substanz, Beseitigung von Fundamenten, Ver-

sorgungsleitungen und Entsorgungsleitungen 

sowie Verkehrsanlagen). 

 

Nummer 2.5.2.2. bleibt gegenüber den bisherigen 

Bestimmungen in Nummer 2.5.2.2 WFB NRW 2023 

weitestgehend unverändert.  

 

 In Nummer 2.5.2.2 Nummer 4 wird im Hinblick 

auf die Beseitigung von Stoffen, die die Wohn-

nutzung beeinträchtigen, klarstellend die Bau-

substanz ergänzt.  

 

Diese war bisher auch förderfähig, aber nicht 

in der Richtlinie benannt.  

  2.5.2.3 

Förderfähige Kosten 

2.5.2.3 

Förderfähige Kosten 

 

  1Der Förderzusage sind die Mehrkosten zugrunde 

zu legen, die sich entweder aus einem Gutachten 

zur Gefährdungsabschätzung oder zur Ermittlung 

erhöhter standortbedingter Kosten oder aus Rech-

nungen oder Kostenvoranschlägen ergeben.  

 

 

 

 

1Der Förderzusage sind die Mehrkosten zugrunde 

zu legen, die sich ergeben aus 

 

1. einem Gutachten zur Gefährdungsabschät-

zung oder zur Ermittlung erhöhter standortbe-

dingter Kosten,  

 

2. qualifizierten Kostenaufstellungen von Ent-

 Nummer 2.5.2.3 Satz 1 Nummer 2 wird um 

„qualifizierte Kostenaufstellungen von Ent-

wurfsvorlagenberechtigten“ als weitere Mög-

lichkeit der Nachweisführung ergänzt. 

 

 Im Übrigen bleibt die Nummer 2.5.2.3 gegen-

über den WFB NRW 2023 unverändert.  
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2Die Bewilligungsbehörde prüft deren sachliche 

und rechnerische Richtigkeit.  

 
3Förderfähig sind die Mehrkosten, die anteilig auf 

die Fläche des Baugrundstücks des geförderten 

Bauvorhabens (Mietwohnungen oder Plätze) oder 

der zu errichtenden Eigentumsmaßnahmen im 

Verhältnis zur gesamten aufbereiteten Fläche oder 

Siedlungsfläche entfallen.  

 
4Enthält das geförderte Bauvorhaben auch nicht 

geförderte Flächen (zum Beispiel frei finanzierte 

Wohnungen oder Gewerbeflächen), sind die nach 

Satz 3 anrechenbaren Kosten anteilig auf die 

Wohnfläche der geförderten Wohnungen oder der 

geförderten Plätze im Verhältnis zur gesamten auf 

dem Baugrundstück neu geschaffenen Wohnflä-

che und Nutzfläche zu verteilen.  

 

 
5Mit Zustimmung des für das Wohnungswesen zu-

ständigen Ministeriums kann von dem zuvor gere-

gelten Verteilungsmaßstab abgewichen werden, 

wenn dies aus städtebaulichen, sozialen, woh-

nungswirtschaftlichen oder standortbedingten 

Gründen notwendig ist. 

 

wurfsvorlageberechtigten, Kostenvoranschlä-

gen oder Rechnungen. 

 
2Die Bewilligungsbehörde prüft deren sachliche 

und rechnerische Richtigkeit.  

 
3Förderfähig sind die Mehrkosten, die anteilig auf 

die Fläche des Baugrundstücks des geförderten 

Bauvorhabens oder der zu errichtenden Eigen-

tumsmaßnahmen im Verhältnis zur gesamten auf-

bereiteten Fläche oder Siedlungsfläche entfallen.  

 

 
4Enthält das öffentlich-geförderte Bauvorhaben 

auch nicht öffentlich geförderte Flächen (beispiels-

weise frei finanzierte Wohnungen oder Gewerbe-

flächen), sind die nach Satz 3 anrechenbaren Kos-

ten anteilig auf die Wohnfläche der geförderten 

Wohnungen, der geförderten Plätze oder der ge-

förderten Wohnräume im Verhältnis zur gesamten 

auf dem Baugrundstück neu geschaffenen Wohn-

fläche und Nutzfläche zu verteilen.  

 
5Mit Zustimmung des für das Wohnungswesen zu-

ständigen Ministeriums kann von dem zuvor gere-

gelten Verteilungsmaßstab abgewichen werden, 

wenn dies aus städtebaulichen, sozialen, woh-

nungswirtschaftlichen oder standortbedingten 

Gründen notwendig ist. 

 

  2.5.2.4 

Art und Umfang, Höhe der Förderung 

2.5.2.4 

Art und Umfang, Höhe der Förderung 

 

  1Für standortbedingte Maßnahmen nach Nummer 

2.5.2.2 kann ein Zusatzdarlehen in Höhe von 75 

Prozent der nach Nummer 2.5.2.3 zu ermittelnden 

förderfähigen Kosten gewährt werden, höchstens 

jedoch 25 000 Euro pro geförderter Mietwohnung 

oder zu errichtender Eigentumsmaßnahme.  

 
2Appartements von Gruppenwohnungen, Wohn-

plätze nach Nummer 6 oder 7 sowie Gemein-

schaftsräume und Infrastrukturräume werden wie 

Wohnungen gezählt.  

 

 
3Das Zusatzdarlehen ist auf zwei Nachkommastel-

len zu runden. 

1Für standortbedingte Maßnahmen nach Nummer 

2.5.2.2 kann ein Zusatzdarlehen in Höhe von 75 

Prozent der nach Nummer 2.5.2.3 zu ermittelnden 

förderfähigen Kosten gewährt werden, höchstens 

jedoch 25 000 Euro pro geförderter Mietwohnung 

oder zu errichtender Eigentumsmaßnahme.  

 
2Wohnplätze (Nummer 5), Individualbereiche in 

Gruppenwohnungen (Nummer 6) oder Wohn-

räume (Nummer 7) sowie Gemeinschaftsräume 

und Infrastrukturräume werden wie Wohnungen 

gezählt.  

 
3Das Zusatzdarlehen ist  auf zwei Nachkommastel-

len zu runden  . 

 Nummer 2.5.2.4 Satz 1 bleibt gegenüber der 

bisherigen Regelung in den WFB NRW 2023 

unverändert.  

 

 In Nummer 2.5.2.4 Satz 2 werden Begriffe an 

geänderte Begriffe in dieser Richtlinie ange-

passt. Siehe jeweils dort.  

 

 In Nummer 2.5.2.4 Satz 3 ist unverändert zur 

bisherigen Bestimmung. 
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  2.5.2.5 

Kostennachweis 

2.5.2.5 

Kostennachweis 

 

  1Nach Fertigstellung der nach Nummer 2.5.2.2 ge-

förderten Maßnahmen hat die Förderempfängerin 

oder der Förderempfänger einen Kostennachweis 

in Form einer summarischen Kostenaufstellung auf 

vorgeschriebenem Vordruck zu erbringen.  

 
2Die Bewilligungsbehörde prüft, ob die Kosten ge-

mäß Kostenaufstellung den der Bewilligung des Zu-

satzdarlehens zugrundeliegenden Kosten entspre-

chen.  

 
3Sind die Kosten geringer als veranschlagt, ist das 

Förderdarlehen durch Änderung der Förderzusage 

zu kürzen.  

 
4Eine Erhöhung des bewilligten Zusatzdarlehens 

erfolgt nicht. 

 

1Nach Fertigstellung der nach Nummer 2.5.2.2 ge-

förderten Maßnahmen hat die Förderempfängerin 

oder der Förderempfänger einen Kostennachweis 

in Form einer summarischen Kostenaufstellung auf 

vorgeschriebenem Vordruck zu erbringen.  

 
2Die Bewilligungsbehörde prüft, ob die Kosten ge-

mäß Kostenaufstellung den der Bewilligung des Zu-

satzdarlehens zugrundeliegenden Kosten entspre-

chen.  

 
3Sind die Kosten geringer als veranschlagt, ist das 

Förderdarlehen durch Änderung der Förderzusage 

zu kürzen.  

 
4Eine Erhöhung des bewilligten Zusatzdarlehens 

erfolgt nicht. 

Nummer 2.5.2.5 bleibt gegenüber der bisherigen 

Regelung in Nummer 2.5.2.5 WFB NRW 2023 un-

verändert.  

  2.5.3 

Zusatzdarlehen für Klimaanpassungsmaßnahmen 

und besondere Wohnumfeldqualitäten  

2.5.3 

Zusatzdarlehen für Klimaanpassungsmaßnahmen 

und besondere Wohnumfeldqualitäten 

 

  1Sofern auf dem Baugrundstück Maßnahmen 

durchgeführt werden, die  

 

a) der Klimaanpassung (Dachbegrünungen, Fas-

sadenbegrünungen, Rigolen, Retentionsflä-

chen, Zisternen) oder 

 

b) der Verbesserung des Wohnumfeldes (Quar-

tiersplatz, Bolzplatz, Bewegungsfelder) die-

nen, kann ein Zusatzdarlehen in Höhe von 75 

Prozent der summierten Herstellungskosten, 

maximal 11 500 Euro pro geförderter Woh-

nung, gewährt werden.  

 

 

 
2Nummern 2.5.2.3, 2.5.2.4 Sätze 2 und 3 sowie 

2.5.2.5 gelten entsprechend. 

 

1Sofern auf dem Baugrundstück Maßnahmen 

durchgeführt werden, die  

 

1. der Klimaanpassung (beispielsweise Dachbe-

grünungen, Fassadenbegrünungen, Rigolen, 

Retentionsflächen, Zisternen) oder 

 

2. der Verbesserung des Wohnumfeldes (bei-

spielsweise Quartiersplatz, Bolzplatz, Bewe-

gungsfelder)  

 

dienen, kann ein Zusatzdarlehen in Höhe von 75 

Prozent der summierten Herstellungskosten, maxi-

mal 11 500 Euro pro geförderter Wohnung, ge-

währt werden.  

 
2Die Nummern 2.5.2.3, 2.5.2.4 Sätze 2 und 3 sowie 

2.5.2.5 gelten entsprechend. 

 In Nummer 2.5.3 Satz 1 wird in den beiden Zif-

fern jeweils das Wort „beispielsweise“ er-

gänzt, um zu verdeutlichen, dass das Zusatz-

darlehen auch andere Maßnahmen, die der 

Klimaanpassung und/oder der Verbesserung 

des Wohnumfeldes dienen, gewährt werden 

kann.   

 

 Im Übrigen bleibt Nummer 2.5.3 gegenüber 

den bisherigen Bestimmungen in den WFB 

NRW 2023 unverändert.  

  2.5.4 

Zusatzdarlehen für Energieeffizienz 

2.5.4 

Zusatzdarlehen für Energieeffizienz 

 

  1Sofern die geförderten Gebäude so errichtet wer-

den, dass 

 

1Sofern die öffentlich-geförderten Gebäude so er-

richtet werden, dass 

 

 Nummer 2.5.4 bleibt gegenüber den bisheri-

gen Regelungen in Nummer 2.5.4 WFB NRW 

2023 materiell-rechtlich unverändert.  
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a) sie den BEG Effizienzhaus 40 Standard einhal-

ten oder  

 

b) der Endenergiebedarf für die Wärmeversor-

gung der geförderten Wohnungen (Brauch-

wasser und Heizung) vollständig durch rege-

nerativ im Gebäude oder gebäudenah eigen-

erzeugte erneuerbare Energien gedeckt wird 

(Netto-Null-Standard),   

 

kann pro Quadratmeter förderfähiger Wohnfläche 

ein Zusatzdarlehen in Höhe von 300 Euro bei einer 

Förderung nach Buchstabe a) oder 450 Euro bei ei-

ner Förderung nach Buchstabe b) gewährt werden. 
 

2Bei einer Förderung nach Satz 1 Buchstabe b) ist 

der rechnerische Nachweis zu erbringen, dass sich 

die im Laufe eines Jahres gegebenenfalls aus dem 

Netz bezogenen sowie eingespeisten Endenergie-

mengen bilanziell ausgleichen. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

3Nach Fertigstellung der geförderten Gebäude hat 

die Förderempfängerin oder der Förderempfänger 

die Einhaltung des BEG Effizienzhaus 40 Standards 

oder des Netto-Null-Standards mit der Anzeige der 

Bezugsfertigkeit nachzuweisen.  

 
4Die Bewilligungsbehörde prüft den Nachweis und 

kürzt das Förderdarlehen in Höhe des ursprünglich 

gewährten Zusatzdarlehens durch Änderung der 

Förderzusage, wenn der entsprechende Standard 

nicht eingehalten wird. 

1. sie den BEG Effizienzhaus 40 Standard einhal-

ten oder  

 

2. der Endenergiebedarf für die Wärmeversor-

gung der geförderten Wohnungen (Brauch-

wasser und Heizung) vollständig durch rege-

nerativ im Gebäude oder gebäudenah eigen-

erzeugte erneuerbare Energien gedeckt wird 

(Netto-Null-Standard),   

 

kann pro Quadratmeter förderfähiger Wohnfläche 

ein Zusatzdarlehen in Höhe von 300 Euro bei einer 

Förderung nach Ziffer 1 oder 450 Euro bei einer 

Förderung nach Ziffer 2 gewährt werden.  
 

2Bei einer Förderung nach Satz 1 Ziffer 2 ist der 

rechnerische Nachweis zu erbringen, dass sich die 

im Laufe eines Jahres gegebenenfalls aus dem Netz 

bezogenen sowie eingespeisten Endenergiemen-

gen bilanziell ausgleichen.  

 
3In Betracht kommen für die Förderung des Netto-

Null-Standards erneuerbare Energien nach § 3 

Nummer 21 Buchstaben a) bis d) des Erneuerbare-

Energien-Gesetzes vom 21. Juli 2014 (BGBl. I S. 

1066), das zuletzt durch Artikel 13 des Gesetzes 

vom 22. Dezember 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 405) ge-

ändert worden ist 

 
4Nach Fertigstellung der öffentlich-geförderten 

Gebäude hat die Förderempfängerin oder der För-

derempfänger die Einhaltung des jeweiligen Stan-

dards mit der Anzeige der Bezugsfertigkeit nachzu-

weisen.  

 
5Die Bewilligungsbehörde prüft den Nachweis und 

kürzt das Förderdarlehen in Höhe des ursprünglich 

gewährten Zusatzdarlehens durch Änderung der 

Förderzusage, wenn der entsprechende Standard 

nicht eingehalten wird. 

 

 Nummer 2.5.4 Satz 3 wird lediglich klarstel-

lend in diese Richtlinie aufgenommen: Der An-

wendungshinweis war bislang in Nummer 

5.4.2.4 Satz 3 RL Mod NRW 2023 vorhanden. 

  2.5.5 

Zusatzdarlehen für Bauen mit Holz 

2.5.5 

Zusatzdarlehen für Bauen mit Holz 

 

  1Der Einsatz von Holz kann auf Antrag mit einem 

Zusatzdarlehen in Höhe von 1,30 Euro je Kilo-

gramm Holz gefördert werden, maximal 17 000 

Euro je geförderter Wohneinheit.  

1Der Einsatz von Holz kann auf Antrag mit einem 

Zusatzdarlehen in Höhe von 1,30 Euro je Kilo-

gramm Holz gefördert werden, maximal 17 000 

Euro je öffentlich-geförderter Wohneinheit. 

Nummer 2.5.5 sieht - wie bisher - ein Zusatzdarle-

hen für das „Bauen mit Holz“ vor, welches einen 

Beitrag zum klimaeffizienten Bauen leistet.  
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2Das Zusatzdarlehen richtet sich an Bauvorhaben 

mit einem deutlich nachgewiesenen Anteil an Holz 

(zum Beispiel bei Hybridbauten oder Massivholz-

gebäuden), der über den Anteil bei konventionell 

in Stein errichteten Gebäuden hinausgeht, bei de-

nen lediglich der Dachstuhl aus Holz errichtet wird. 

 

 

 

 
3Voraussetzung für den Erhalt der Förderung ist, 

dass das eingesetzte Holz 

 

a) fest im Gebäude verbaut ist und  

 

b) aus nachhaltigen Quellen stammt.  

 

 

 

 
4Nicht gefördert werden Holzfußböden, Türen, 

Möbel und Dachstühle.  

 
5Alle als Bestandteil der Leistung verwendeten 

Holzprodukte müssen nach dem Program for the 

Endorsement of Forest Certification Schemes 

(PEFC) oder des Forest Stewardship Council (FSC) 

zertifiziert sein oder die für das jeweilige Her-

kunftsland geltenden Kriterien des PEFC oder des 

FSC einzeln erfüllen.  

 
6Eine Gleichwertigkeit anderer Zertifikate muss 

durch das Bundesamt für Naturschutz bestätigt 

werden.  

 
7Die Nachweise über die förderfähige Menge Holz 

und über deren Herkunft erfolgt über eine Fachun-

ternehmererklärung auf vorgeschriebenem Vor-

druck.  

 
6Nummern 2.5.2.3 Satz 4 und 2.5.2.5 gelten ent-

sprechend. 

 

 
2Das Zusatzdarlehen richtet sich an Bauvorhaben 

mit einem deutlich nachgewiesenen Anteil an Holz 

(zum Beispiel bei Hybridbauten oder Massivholz-

gebäuden), der über den Anteil bei konventionell 

in Stein errichteten Gebäuden hinausgeht, bei de-

nen lediglich der Dachstuhl aus Holz errichtet wird. 

 
3Nicht gefördert werden Holzfußböden, Türen, 

Möbel und Dachstühle.  

 
4Voraussetzung für den Erhalt der Förderung ist, 

dass das eingesetzte Holz fest im Gebäude verbaut 

ist und alle als Bestandteil der Leistung verwende-

ten Holzprodukte nach dem Program for the En-

dorsement of Forest Certification Schemes (PEFC) 

oder des Forest Stewardship Council (FSC) zertifi-

ziert sind oder die für das jeweilige Herkunftsland 

geltenden Kriterien des PEFC oder des FSC einzeln 

erfüllen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
5Eine Gleichwertigkeit anderer Zertifikate muss 

durch das Bundesamt für Naturschutz bestätigt 

werden.  

 
6Die Nachweise über die förderfähige Menge Holz 

und über deren Herkunft erfolgen über eine Fach-

unternehmererklärung auf vorgeschriebenem Vor-

druck.  

 
7Die Nummern 2.5.2.3 Satz 4 und 2.5.2.5 gelten 

entsprechend. 

 Nummer 2.5.5 Sätze 1 und 2 bleiben gegen-

über den bisherigen Regelungen in den WFB 

NRW 2023 unverändert.  

 

 Nummer 2.5.5 Satz 3 entspricht der bisherigen 

Regelung aus Nummer 2.5.5 Satz 4 WFB NRW 

2023: Wie bisher werden Holzfußböden, Tü-

ren, Möbel und Dachstühle bei der Berech-

nung des Zusatzdarlehens nach Nummer 

2.5.5. Satz 2 nicht berücksichtigt.  

 

 Nummer 2.5.5 Satz 4 vereint die bisher in der 

Nummer 2.5.5 Satz 3 und 5 WFB NRW 2023 

enthaltenen Regelungen in einem Satz; mate-

riell-rechtliche Änderungen gegenüber den 

WFB NRW 2023 ergeben sich daraus nicht.  

 

 Die Regelungen im Übrigen bleiben gegenüber 

den WFB NRW 2023 unverändert.  

  2.5.6 

Zusatzdarlehen für ein Mehr an barrierefreiem 

Wohnen  

2.5.6 

Zusatzdarlehen für ein Mehr an barrierefreiem 

Wohnen  
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  1Für den Einbau einer elektrisch bedienbaren Tür 

kann ein Zusatzdarlehen in Höhe von 2 000 Euro je 

Tür in der Wohnung und 3 500 Euro je Hausein-

gangstür, Wohnungseingangstür und Brandschutz-

tür bewilligt werden.  

 

 
2Für Wohnraum für Rollstuhlnutzende oder Men-

schen mit Schwerbehinderung kann ein Zusatzdar-

lehen von pauschal 12 000 Euro je Wohnung bewil-

ligt werden, wenn die Wohnungen für diese Perso-

nengruppen in der Förderzusage zweckgebunden 

werden.  

 
3Dieses Zusatzdarlehen erhöht sich 

 

a) für jede Tür mit Nullschwelle zum Freibereich 

(Hauseingang, Terrasse, Balkon) pauschal um 

1 500 Euro und 

 

b) für jede rollstuhlgerechte, unterfahrbare Ein-

bauküche pauschal um 6 000 Euro. 

 
4Der Wohnraum für Rollstuhlnutzende muss den 

Vorgaben der Nummer 4.6.4 entsprechen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
5Die Bewilligung des Zusatzdarlehens für Wohn-

raum, der Menschen mit Schwerbehinderung vor-

behalten ist, setzt die Vorlage eines Konzeptes zum 

inklusiven Wohnen und Betreuen bei der Bewilli-

gungsbehörde sowie eine entsprechende Bedarfs-

bestätigung durch die zuständige Stelle voraus. 

 

1Für den Einbau einer elektrisch bedienbaren Tür 

kann ein Zusatzdarlehen in Höhe von 2 000 Euro je 

Tür in der Wohnung und 3 500 Euro je Haus- und 

Wohnungseingangstür sowie Brandschutztür be-

willigt werden.  

 

 
2Für Wohnraum für Rollstuhlnutzende oder Men-

schen mit Schwerbehinderung kann ein Zusatzdar-

lehen von pauschal 15 000 Euro je Wohnung bewil-

ligt werden, wenn die Wohnungen für diese Perso-

nengruppen in der Förderzusage zweckgebunden 

werden.  

 
3Dieses Zusatzdarlehen erhöht sich 

 

1. für jede Tür mit Nullschwelle zum Freibereich 

(Hauseingang, Terrasse, Balkon) pauschal um 

1 500 Euro und 

 

2. für jede rollstuhlgerechte, unterfahrbare Ein-

bauküche pauschal um 8 000 Euro. 

 
4Die barrierefreie Planung, Ausführung und Aus-

stattungen von Wohnungen, die uneingeschränkt 

mit dem Rollstuhl nutzbar sind, ergibt sich aus den 

Anforderungen der DIN 18040-2:2011-09 nach 

Nummer 4.3.3 an Türen, nach Nummer 4.5.2 Satz 

2 an die barrierefreie Erreichbarkeit von Bedien-

elementen und allen mit „R“ gekennzeichneten 

Regelungen.  

 
5Die erforderlichen notwendigen Bewegungsflä-

chen für das Bett können bei Wohnungen für eine 

Person statt im Schlafzimmer auch im Wohnzim-

mer nachgewiesen werden. 

 
6Die Bewilligung des Zusatzdarlehens für Wohn-

raum, der Menschen mit Schwerbehinderung vor-

behalten ist, setzt eine Bedarfsbestätigung durch 

die zuständige Stelle voraus 

 

Nummer 2.5.6 beinhaltet - wie bisher - die Mög-

lichkeit der Gewährung eines Zusatzdarlehens für 

ein Mehr an barrierefreiem Wohnraum.  

 

Allgemein: 

Die DIN 18040-2:2011-09 ist durch Kapitel A 4 (lau-

fende Nummer 4.2.2.2) der VV TB NRW als Techni-

sche Baubestimmung im Land Nordrhein-Westfa-

len eingeführt. Durch die dazugehörige Anlage A 

4.2/3 wird näher bestimmt, auf welche gesetzli-

chen Anforderungen sich die Einführung bezieht 

und was bei der Anwendung der Technischen Bau-

bestimmungen zu beachten ist. Die eingeführte 

Norm gilt für die barrierefreie Planung, Ausführung 

und Ausstattung von Wohnungen sowie Gebäuden 

mit Wohnungen und deren Außenanlagen, die der 

Erschließung und wohnbezogenen Nutzung die-

nen. Die Anforderungen an die Infrastruktur der 

Gebäude mit Wohnungen berücksichtigen grund-

sätzlich auch die uneingeschränkte Nutzung mit 

dem Rollstuhl. Innerhalb der Wohnungen wird un-

terschieden zwischen barrierefrei nutzbaren Woh-

nungen und barrierefrei und uneingeschränkt mit 

dem Rollstuhl nutzbaren Wohnungen („R“).  

 

Die zusätzlichen oder weitergehenden Anforde-

rungen an Wohnungen für eine barrierefreie und 

uneingeschränkte Rollstuhlnutzung sind mit einem 

„R“ kenntlich gemacht.  

 

Wichtig: 

Die mit den Anforderungen nach der Norm verfolg-

ten Schutzziele können auch auf andere Weise als 

in der Norm festgelegt, erfüllt werden (§ 3 Absatz 

2 BauO NRW 2018; VV TB). 

 

 Nummer 2.5.6 Satz 1 bleibt gegenüber der 

bisherigen Regelung in den WFB NRW 2023 

unverändert. Satz 1 beinhaltet den Einbau 

elektrisch bedienbarer Brandschutz-, Hausein-

gangs-, Wohnungseingangs- oder Wohnungs-

türen.  

 

 Nummer 2.5.6 Satz 2 beinhaltet - wie bisher - 

die Möglichkeit ein pauschales Zusatzdarlehen 

je Wohnung zu erhalten, wen die Wohnung 

für Menschen mit Rollstuhl oder Menschen 
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mit Schwerbehinderung zweckgebunden 

wird. Gegenüber den Bestimmungen in den 

WFB NRW 2023 wird das pauschale Zusatzdar-

lehen inflationsbedingt auf 15 000 Euro (bis-

her: 12 000 Euro) je öffentlich-geförderter 

Wohnung erhöht.  

 

 Nummer 2.5.6 Satz 3 beinhaltet die Möglich-

keit, dass pauschale Zusatzdarlehen nach Satz 

2 um weitere Beträge infolge weiterer Aus-

stattungen erhöhen zu können. In Nummer 

2.5.6 Satz 3 Ziffer 2 erfolgt eine inflationsbe-

dingte Erhöhung für eine rollstuhlgerechte, 

unterfahrbare Einbauküche auf 8 000 Euro 

(bisher: 6 000 Euro). 

 

 Nummer 2.5.6 Satz 4 verweist - neu - auf die 

geltenden Bestimmungen in der „Verwal-

tungsvorschrift Technische Baubestimmun-

gen“: Die VV TB beinhaltet Vorgaben für die 

barrierefreie Planung, Ausführung und Aus-

stattung zur Unterlegung der in § 49 Absatz 1 

BauO NRW 2018 geforderten Barrierefreiheit 

in Gebäuden mit Wohnungen. Für Wohnun-

gen, die für Menschen mit Rollstuhl mit der öf-

fentlichen Wohnraumförderung des Landes 

Nordrhein-Westfalen errichtet werden sollen, 

sind die zusätzlichen Anforderungen, die in 

der VV TB mit dem Kürzel „R“ gekennzeichnet 

sind, zu erfüllen. Siehe dazu auch weiter oben 

unter „Allgemein“.  

 

 Nummer 2.5.6 Satz 5 übernimmt die bisheri-

gen Regelung aus Nummer 4.6.4 Satz 3 WFB 

NRW 2023. 

 

 Nummer 2.5.6 Satz 6 regelt, dass die Bewilli-

gung des Zusatzdarlehens für Menschen mit 

einer Schwerbehinderung eine Bedarfsbestä-

tigung durch die zuständige Stelle vorzuliegen 

hat. Gegenüber der bisherigen Regelung in 

Nummer 2.5.6 Satz 5 WFB NRW 2023 wird auf 

die Vorlage eines „Konzeptes zum inklusiven 

Wohnen und Betreuen“ verzichtet, da die 

grundsätzlichen Anforderungen in den ein-

schlägigen Fachgesetzen (beispielsweise WTG 
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NRW) niedergelegt sind und von den zuständi-

gen Stellen einer Prüfung unterzogen werden. 

Mit der Bedarfsbestätigung gelten die Anfor-

derungen als eingehalten; eine zusätzliche 

Prüfung durch die Bewilligungsbehörde der 

öffentlichen Wohnraumförderung findet nicht 

statt.  

 

  2.5.7 

Zusatzdarlehen für städtebauliche und gebäude-

bedingte Mehrkosten 

2.5.7 

Zusatzdarlehen für städtebauliche und gebäude-

bedingte Mehrkosten bei Nutzungsänderung 

 

  1Für städtebauliche oder gebäudebedingte Mehr-

kosten bei der Neuschaffung von Mietwohnraum 

durch Nutzungsänderung nach § 8 Absatz 4 Num-

mer 3 WFNG NRW in Gebäuden, die von besonde-

rem städtebaulichen Wert sind, ein Denkmal sind 

oder in einem Denkmalbereich liegen, kann ein Zu-

satzdarlehen in Höhe von bis zu 800 Euro pro 

Quadratmeter förderfähiger Wohnfläche gewährt 

werden.  

 
2Zur Bewertung der Gebäudeeigenschaft holt die 

Bewilligungsbehörde eine Stellungnahme bei der 

für die Planung und Stadtentwicklung zuständigen 

Stelle oder der Unteren Denkmalbehörde ein. 

 
3Nummern 2.5.2.3 und 2.5.2.5 gelten entspre-

chend. 

 

1Für städtebauliche oder gebäudebedingte Mehr-

kosten bei der Neuschaffung von Mietwohnraum 

durch Nutzungsänderung nach § 8 Absatz 4 Num-

mer 3 WFNG NRW in Gebäuden, die von besonde-

rem städtebaulichen Wert sind, ein Denkmal sind 

oder in einem Denkmalbereich liegen, kann ein Zu-

satzdarlehen in Höhe von bis zu 800 Euro pro 

Quadratmeter förderfähiger Wohnfläche gewährt 

werden.  

 
2Zur Bewertung der Gebäudeeigenschaft holt die 

Bewilligungsbehörde eine Stellungnahme bei der 

für die Planung und Stadtentwicklung zuständigen 

Stelle oder der Unteren Denkmalbehörde ein.  

 
3Die Nummern 2.5.2.3 und 2.5.2.5 gelten entspre-

chend. 

Nummer 2.5.7 bleibt gegenüber den bisherigen 

Regelungen in Nummer 2.5.7 WFB NRW 2023 un-

verändert.  

  2.5.8 

Zusatzdarlehen für Mieteinfamilienhäuser 

2.5.8 

Zusatzdarlehen für Mieteinfamilienhäuser 

 

  1Für Mieteinfamilienhäuser in eigenheimähnli-

cher, familienfreundlicher Bauform mit dazugehö-

rigem Garten oder Grünflächenanteil) kann ein Zu-

satzdarlehen von 15 000 Euro pro gefördertem 

Haus gewährt werden. 

 

Für Mieteinfamilienhäuser kann ein Zusatzdarle-

hen von 25 000 Euro pro öffentlich-gefördertem 

Haus gewährt werden. 

 

 

Mieteinfamilienhäuser sind eine attraktive Wohn-

form für junge Familien im begünstigten Personen-

kreis der öffentlichen Wohnraumförderung im 

Land Nordrhein-Westfalen. Im Zuge gestiegener 

Baukosten erfolgt eine Anpassung der Höhe des 

Zusatzdarlehens von bisher 15 000 Euro auf 25 000 

Euro.  

 

Die weitere Kürzung der bisher in Nummer 2.5.8 

WFB NRW 2023 enthaltenen Regelungen stellt ei-

nen Beitrag zur Entbürokratisierung im Prüfungs-

aufwand für die Bewilligungsbehörden dar.  

Unverändert gilt auch für Mieteinfamilienhäuser 

die allgemeine Regel, dass diese nachhaltig an die 

begünstigte Zielgruppe vermietbar zu sein haben - 
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dies gilt es bei den vorgelegten Vorhaben zu be-

rücksichtigen.  

 

  2.5.9 

Zusatzdarlehen für neu gegründete, bewohnerge-

tragene Wohnungsgenossenschaften  

2.5.9 

Zusatzdarlehen für neu gegründete, bewohnerge-

tragene Wohnungsgenossenschaften 

 

  1Für die Mehrkosten des Baus sowie der Bauorga-

nisation und Bauabwicklung genossenschaftlich 

organisierter Baugruppenprojekte kann ein Zusatz-

darlehen von pauschal 60 000 Euro pro geförderter 

Wohnung gewährt werden.  

 
2Dieses Zusatzdarlehen kann nur für neu gegrün-

dete bewohnergetragene Wohnungsgenossen-

schaften und auch nur für die ersten fünf Projekte 

in einem Zeitraum bis höchstens zehn Jahre nach 

Erteilung der Förderzusage für das erste mit För-

dermitteln der Wohnraumförderung realisierte 

Projekt ausgesprochen werden. 

1Für die Mehrkosten des Baus sowie der Bauorga-

nisation und Bauabwicklung genossenschaftlich 

organisierter Baugruppenprojekte kann ein Zusatz-

darlehen von pauschal 60 000 Euro pro öffentlich-

geförderter Wohnung gewährt werden.  

 
2Dieses Zusatzdarlehen kann nur für neu gegrün-

dete bewohnergetragene Wohnungsgenossen-

schaften und auch nur für die ersten fünf Projekte 

in einem Zeitraum bis höchstens zehn Jahre nach 

Erteilung der Förderzusage für das erste mit För-

dermitteln der Wohnraumförderung realisierte 

Projekt ausgesprochen werden. 

 

Nummer 2.5.9 beinhaltet keine Änderungen ge-

genüber den bisherigen Bestimmungen in Num-

mer 2.5.9 WFB NRW 2023.  

  2.5.10 

Zusatzdarlehen für Planungswettbewerbe 

2.5.10 

Zusatzdarlehen für Planungswettbewerbe 

 

  1Zur Steigerung der Qualität des Bauvorhabens 

und zur Förderung von innovativen Lösungen kann 

für die Durchführung von Wettbewerbsverfahren 

nach der Richtlinie des Bundesministeriums für 

Verkehr, Bau und Stadtentwicklung „Richtlinie für 

Planungswettbewerbe (RPW 2013)“ vom 31. Ja-

nuar 2013 (BAnz AT 22.02.2013 B4) in der jeweils 

geltenden Fassung auf Antrag ein Zusatzdarlehen 

in Höhe von pauschal 400 Euro je geförderter 

Wohnung für städtebauliche Wettbewerbe und in 

Höhe von pauschal 1 600 Euro je geförderter Woh-

nung für hochbauliche Wettbewerbe gewährt wer-

den.  

 
2In der Auslobung solcher Wettbewerbe sind die 

städtebaulichen und technischen Fördervoraus-

setzungen für Mietwohnraum nach Nummer 4 als 

Vorgaben zu benennen. 

1Zur Steigerung der Qualität des Bauvorhabens 

und zur Förderung von innovativen Lösungen kann 

für die Durchführung von Wettbewerbsverfahren 

nach der Richtlinie des Bundesministeriums für 

Verkehr, Bau und Stadtentwicklung „Richtlinie für 

Planungswettbewerbe (RPW 2013)“ vom 31. Ja-

nuar 2013 (BAnz AT 22.02.2013 B4) in der jeweils 

geltenden Fassung auf Antrag ein Zusatzdarlehen 

in Höhe von pauschal 400 Euro je öffentlich-geför-

derter Wohnung für städtebauliche Wettbewerbe 

und in Höhe von pauschal 1 600 Euro je öffentlich-

geförderter Wohnung für hochbauliche Wettbe-

werbe gewährt werden.  

 
2In der Auslobung solcher Wettbewerbe sind die 

städtebaulichen und technischen Fördervoraus-

setzungen für Mietwohnraum nach Nummer 2.4 

als Vorgaben zu benennen. 

 

Nummer 2.5.10 beinhaltet keine Änderungen ge-

genüber den bisherigen Bestimmungen in Num-

mer 2.5.10 WFB NRW 2023. 

  2.5.11 

Berechnung des Förderdarlehens  

2.5.11 

Berechnung des Förderdarlehens 

 

  1Bei der Berechnung des wohnflächenbezogenen 

Förderdarlehens sind die tatsächlichen, höchstens 

jedoch die gemäß Nummer 2.5.1 förderfähigen 

Wohnflächen zugrunde zu legen.  

1Bei der Berechnung des wohnflächenbezogenen 

Förderdarlehens sind die tatsächlichen, höchstens 

jedoch die nach Nummer 2.5.1 förderfähigen 

Wohnflächen zugrunde zu legen.  

Nummer 2.5.11 ist gegenüber der bisherigen Be-

stimmung in den WFB NRW 2023 unverändert.  
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2Dabei ist für jede Wohnung von der auf volle 

Quadratmeter aufgerundeten Wohnfläche auszu-

gehen.  

 
3Das ermittelte Förderdarlehen ist für alle zu för-

dernden Mietwohnungen des gesamten Gebäudes 

sowie kostenabhängige Zusatzdarlehen auf zwei 

Nachkommastellen zu runden. 

 
2Dabei ist für jede Wohnung von der auf volle 

Quadratmeter aufgerundeten Wohnfläche auszu-

gehen.  

 
3Das ermittelte Förderdarlehen ist für alle zu för-

dernden Mietwohnungen des gesamten Gebäudes 

sowie kostenabhängige Zusatzdarlehen auf zwei 

Nachkommastellen zu runden.  

 

  2.6 

Bedingungen der Förderdarlehen 

2.6 

Bedingungen der Förderdarlehen 

 

  1Für Förderdarlehen nach Nummer 2 gelten fol-

gende Darlehensbedingungen: 

 

 Redaktionelle Kürzung gegenüber den WFB NRW 

2023. 

  2.6.1 

Zinsen und Verwaltungskostenbeiträge 

2.6.1 

Zinsen und Verwaltungskostenbeiträge 

 

  1Die Förderdarlehen sind wie folgt zu verzinsen: 

 

a) 5 Jahre ab Leistungsbeginn mit 0 Prozent, 

 

b) 5 Jahre nach Leistungsbeginn bis zum Ablauf 

der Zweckbindung mit 0,5 Prozent und 

 

c) nach Ablauf der Zweckbindung mit marktübli-

cher Verzinsung.  

 
2Für ein bewilligtes Förderdarlehen sind Verwal-

tungskostenbeiträge nach Nummer 8.3 zu zahlen. 

 

1Die Förderdarlehen sind wie folgt zu verzinsen: 

 

1. 5 Jahre ab Leistungsbeginn mit 0 Prozent, 

 

2. 5 Jahre nach Leistungsbeginn bis zum Ablauf 

der Zweckbindung mit 0,5 Prozent und 

 

3. nach Ablauf der Zweckbindung mit marktübli-

cher Verzinsung.  

 
2Für ein bewilligtes Förderdarlehen sind Verwal-

tungskostenbeiträge nach Nummer 10.3 zu zahlen. 

Nummer 2.6.1 regelt wie bisher in den WFB NRW 

2023 die Zinsen und Verwaltungskostenbeiträge; 

materiell-rechtliche Änderungen gegenüber den 

WFB NRW 2023 ergeben sich nicht.  

 

Hinweis: 

Für das Förderjahr 2024 wird eine Anpassung des 

Verwaltungskostenbeitrages vorgenommen. 

Siehe dazu unter Nummer 10.3. 

  2.6.2 

Tilgungsnachlass 

2.6.2 

Tilgungsnachlass 

 

  1Auf das Grunddarlehen kann auf Antrag ein antei-

liger Tilgungsnachlass (Teilschulderlass) bewilligt 

werden in Höhe von 

 

a) 30 Prozent bei 25 Jahren Zweckbindung oder 

35 Prozent bei 30 Jahren Zweckbindung bei 

Gemeinden mit Mietniveau M 1 bis M 3 und  

 

 

b) 35 Prozent bei 25 Jahren Zweckbindung und 

40 Prozent bei 30 Jahren Zweckbindung bei 

Gemeinden mit Mietniveau M 4. 

 

 
2Auf Zusatzdarlehen kann auf Antrag ein anteiliger 

1Auf das Grunddarlehen kann auf Antrag ein antei-

liger Tilgungsnachlass (Teilschulderlass) bewilligt 

werden  

 

1. in Kommunen mit Mietniveau M1 bis M3 in 

Höhe von 30 Prozent bei 25 Jahren Zweckbin-

dung oder 35 Prozent bei 30 Jahren Zweckbin-

dung und  

 

2. in Kommunen mit Mietniveau M4 und M4+ in 

Höhe von 35 Prozent bei 25 Jahren Zweckbin-

dung und 40 Prozent bei 30 Jahren Zweckbin-

dung. 

 
2Auf Zusatzdarlehen kann auf Antrag ein anteiliger 

Nummer 2.6.2 ist gegenüber den bisherigen Rege-

lungen in den WFB NRW 2023 unverändert.  
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Tilgungsnachlass (Teilschulderlass) von 50 Prozent 

bewilligt werden.  

 
3Der Tilgungsnachlass ist auf zwei Nachkommastel-

len zu runden und wird bei Leistungsbeginn vom 

bewilligten Förderdarlehen abgesetzt. 

 

Tilgungsnachlass (Teilschulderlass) von 50 Prozent 

bewilligt werden.  

 
3Der Tilgungsnachlass ist auf zwei Nachkommastel-

len zu runden und wird bei Leistungsbeginn von 

dem bewilligten Förderdarlehen abgesetzt. 

 

  2.6.3 

Tilgung und tilgungsfreie Anlaufjahre 

2.6.3 

Tilgung und tilgungsfreie Anlaufjahre 

 

  1Das Förderdarlehen ist mit jährlich 1 Prozent oder 

auf Antrag jährlich 2 Prozent unter Zuwachs der 

durch die fortschreitende Tilgung ersparten Zinsen 

und Verwaltungskostenbeiträge zu tilgen.  

 
2Im Förderantrag kann für die ersten fünf Jahre ab 

Leistungsbeginn eine Tilgungsaussetzung bean-

tragt werden, sofern in diesem nicht eine Tilgung 

von zwei Prozent jährlich gewählt wird (tilgungs-

freie Anlaufjahre).  

 
3Die tilgungsfreien Anlaufjahre und die erhöhte Til-

gung nach Satz 4 verlängern die Bindungsdauer 

und die Darlehenslaufzeit nicht.  

 
4Die Förderempfängerin oder der Förderempfän-

ger ist im Darlehensvertrag zu verpflichten, nach 

Ablauf der tilgungsfreien Anlaufjahre für 20 Jahre 

eine erhöhte Tilgung von 1,25 Prozent bei 25 Jah-

ren Belegungsbindung und für 25 Jahre eine er-

höhte Tilgung von 1,20 Prozent bei 30 Jahren Bele-

gungsbindung zu entrichten.  

 
5Anschließend ist das Förderdarlehen regulär mit 

jährlich 1 Prozent zu tilgen. 

 

1Das Förderdarlehen ist mit jährlich 1 Prozent oder 

auf Antrag jährlich 2 Prozent unter Zuwachs der 

durch die fortschreitende Tilgung ersparten Zinsen 

und Verwaltungskostenbeiträge zu tilgen.  

 
2Im Förderantrag kann für die ersten fünf Jahre ab 

Leistungsbeginn eine Tilgungsaussetzung bean-

tragt werden, sofern in diesem nicht eine Tilgung 

von zwei Prozent jährlich gewählt wird (tilgungs-

freie Anlaufjahre).  

 
3Die tilgungsfreien Anlaufjahre und die erhöhte Til-

gung nach Satz 4 verlängern die Bindungsdauer 

und die Darlehenslaufzeit nicht.  

 
4Die Förderempfängerin oder der Förderempfän-

ger ist im Darlehensvertrag zu verpflichten, nach 

Ablauf der tilgungsfreien Anlaufjahre für 20 Jahre 

eine erhöhte Tilgung von 1,25 Prozent bei 25 Jah-

ren Belegungsbindung und für 25 Jahre eine er-

höhte Tilgung von 1,20 Prozent bei 30 Jahren Bele-

gungsbindung zu entrichten.  

 
5Anschließend ist das Förderdarlehen regulär mit 

jährlich 1 Prozent zu tilgen. 

Nummer 2.6.3 ist gegenüber den bisherigen Best-

immungen in den WFB NRW 2023 unverändert.  

  2.6.4 

Fälligkeit 

2.6.4 

Fälligkeit 

 

  1Zinsen, Verwaltungskostenbeiträge und Tilgungs-

raten sind halbjährlich an die NRW.BANK zu ent-

richten. 

 

1Zinsen, Verwaltungskostenbeiträge und Tilgungs-

raten sind halbjährlich an die NRW.BANK zu ent-

richten. 

Nummer 2.6.4 ist gegenüber den bisherigen Best-

immungen in den WFB NRW 2023 unverändert. 

  2.6.5 

Bildung von Sondereigentum 

2.6.5 

Bildung von Sondereigentum 

 

  1Im Darlehensvertrag hat sich die Förderempfän-

gerin oder der Förderempfänger zu verpflichten, 

für die Dauer der Zweckbindung kein Sondereigen-

tum gemäß § 1 des Wohnungseigentumsgesetzes 

1Im Darlehensvertrag hat sich die Förderempfän-

gerin oder der Förderempfänger zu verpflichten, 

für die Dauer der Zweckbindung kein Sondereigen-

tum nach § 1 des Wohnungseigentumsgesetzes in 

 Nummer 2.6.5 Sätze 1 und 2 sind gegenüber 

den bisherigen Bestimmungen in den WFB 

NRW 2023 unverändert.  
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in der Fassung der Bekanntmachung vom 12. Ja-

nuar 2021 (BGBl. I S. 34), das durch Artikel 7 des 

Gesetzes vom 7. November 2022 (BGBl. I S. 1982) 

geändert worden ist, zu bilden.  

 
2Für den Fall der Zuwiderhandlung ist im Darle-

hensvertrag vorzusehen, dass 

 

a) die Förderempfängerin oder der Förderemp-

fänger eine Vertragsstrafe zu entrichten hat 

und 

 

b) die NRW.BANK die Übernahme der Schuld aus 

der Gewährung der Fördermittel und gegebe-

nenfalls die Aufteilung der Grundpfandrechte 

nicht genehmigen wird. 
 

3In begründeten Einzelfällen kann die NRW.BANK 

einer Umwandlung in Wohneigentum zustimmen. 

 

der Fassung der Bekanntmachung vom 12. Januar 

2021 (BGBl. I S. 34), das durch Artikel 34 Absatz 15 

des Gesetzes vom 22. Dezember 2023 (BGBl. 2023 

I Nr. 411) geändert worden ist, zu bilden.  

 
2Für den Fall der Zuwiderhandlung ist im Darle-

hensvertrag vorzusehen, dass 

 

1. die Förderempfängerin oder der Förderemp-

fänger eine Vertragsstrafe zu entrichten hat 

und 

 

2. die NRW.BANK die Übernahme der Schuld aus 

der Gewährung der Fördermittel und gegebe-

nenfalls die Aufteilung der Grundpfandrechte 

nicht genehmigen wird. 

 
3Im Einvernehmen mit der zuständigen Stelle kann 

in begründeten Einzelfällen die NRW.BANK einer 

Umwandlung in Wohneigentum zustimmen. 

 

 Nummer 2.6.5 Satz 3 sieht vor, dass in begrün-

deten Einzelfällen und im Einvernehmen mit 

der zuständigen Stelle die landeseigene För-

derbank der Umwandlung einer Mietwoh-

nung in Wohneigentum zustimmen kann.   

   2.7  

Qualifizierung von Fördervorhaben, Quartiers-

maßnahmen und experimenteller Wohnungsbau 

 

   1Fördervorhaben mit mehr als 70 öffentlich-geför-

derten Wohnungen sowie Maßnahmen des expe-

rimentellen Wohnungsbaus, wie beispielweise ge-

meinschaftliche Wohnprojekte oder Schutzhäuser 

für Frauen und Männer, sind dem für das Woh-

nungswesen zuständigen Ministerium frühzeitig 

zur Beratung und Qualifizierung vorzulegen.  

 
2Quartiersmaßnahmen sind Fördervorhaben, die 

sich durch gemischte Strukturen auszeichnen und 

in denen unterschiedliche Bevölkerungsgruppen 

durch vielfältige Wohnformen und Nutzungen zu-

sammengeführt werden.  

 
3Merkmale von Quartiersmaßnahmen sind dar-

über hinaus beispielsweise  

 

1. die Integration von Einrichtungen der sozialen 

Infrastruktur, beispielsweise Kindertagesstät-

ten, 

 

2. Nahmobilitätskonzepte zur Reduktion des mo-

torisierten Individualverkehrs oder 

Nummer 2.7 wird neu in die Richtlinie aus dem bis-

herigen Wohnraumförderungsprogramm aufge-

nommen: 

 

Für qualifizierte Quartiersmaßnahmen und Vorha-

ben, die dem experimentellem Wohnungsbau zu-

gerechnet werden können, kann seitens des Minis-

teriums der Bewilligungsbehörde ein Sonder-

budget - außerhalb des Regelbudgets - zugewiesen 

werden.  

 

 Nummer 2.7 Satz 1 sieht regelhaft vor, dass 

Vorhaben mit mehr als 70 öffentlich-geförder-

ten Wohnungen dem Ministerium frühzeitig 

zur Beratung und Qualifizierung vorzulegen 

sind. Dies gilt - unabhängig von der Anzahl der 

zu fördernden Einheiten - auch für Vorhaben, 

die dem experimentellen Wohnungsbau zuge-

rechnet werden können.  

 

 Nummer 2.7 Sätze 2 und 3 definieren eine 

„Quartiersmaßnahme“, während Nummer 2.7 

Satz 4 die Fördervoraussetzungen aufnimmt.  
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3. hohe energetische Gebäudestandards und lo-

kale Energieversorgungslösungen.  

 
4Fördervoraussetzungen für Quartiersmaßnahmen 

sind 

 

1. die Mischung verschiedener Förderangebote 

wie die Neuschaffung von Mietwohnraum, 

Wohnplätzen, Eigentum und Modernisierung 

mit frei finanzierten Wohnungen, 

 

2. nachbarschaftsfördernde Infrastruktur, bei-

spielsweise Gemeinschaftsräume oder Quar-

tiersplätze sowie 

 

3. eine besonders qualitätsvolle, naturnahe 

Wohnumfeldgestaltung einschließlich Klima-

folgenanpassung. 
 

5Es steht den Bewilligungsbehörden frei, dem für 

das Wohnungswesen zuständigen Ministerium 

auch Quartiersmaßnahmen mit weniger als 70 öf-

fentlich-geförderten Wohnungen zur Beratung 

und Qualifizierung vorzulegen. 

 
6Im Zuge der Beratung kann die Eignung von För-

dervorhaben als „Quartiersmaßnahme“ oder „ex-

perimenteller Wohnungsbau“ festgestellt werden. 

 

 Nummer 2.7 Satz 5 stellt es den Bewilligungs-

behörden frei, dem Ministerium zur frühzeiti-

gen Beratung und Qualifizierung auch solche 

Quartiersmaßnahmen vorzulegen, die weni-

ger als 70 öffentlich-geförderte Einheiten um-

fassen. Hinweis: Vorhaben, die dem experi-

mentellen Wohnungsbau zugerechnet wer-

den können, sind unabhängig von der Anzahl 

der zu fördernden Einheiten dem Ministerium 

vorzulegen.  

 

 Nummer 2.7 Satz 6 schließt insofern die neue 

Nummer 2.7 ab, als das die vorgelegten Maß-

nahmen entsprechend als „Quartiersmaß-

nahme“ oder als „experimenteller Wohnungs-

bau“ festgestellt werden können und damit 

der Weg für die Gewährung eines Sonderbud-

gets außerhalb des Regelbudgets eröffnet 

wird.  

  

  2.7 

Erwerb von zur Vermietung bestimmten Eigen-

tumswohnungen und Mieteinfamilienhäusern 

durch Selbstnutzende 

2.8 

Erwerb von zur Vermietung bestimmten Eigen-

tumswohnungen und Mieteinfamilienhäusern 

durch Selbstnutzende 

 

  1Wird eine zur Vermietung bestimmte Eigentums-

wohnung oder ein Mieteinfamilienhaus von dem 

Mieterhaushalt zum Zwecke der Selbstnutzung er-

worben, endet die Zweckbindung abweichend von 

Nummer 2.3 Satz 5 mit dem Nachweis, dass die ge-

währten Förderdarlehen vollständig zurückgezahlt 

worden sind und das Objekt nach dem Eigentums-

übergang selbst genutzt wird. 

 

Wird eine zur Vermietung bestimmte Eigentums-

wohnung oder ein Mieteinfamilienhaus von dem 

Mieterhaushalt zum Zwecke der Selbstnutzung er-

worben, endet die Zweckbindung abweichend von 

Nummer 2.3 Satz 5 mit dem Nachweis, dass die ge-

währten Förderdarlehen vollständig zurückgezahlt 

worden sind und das Objekt nach dem Eigentums-

übergang selbstgenutzt wird. 

Nummer 2.8 beinhaltet keine Änderungen gegen-

über den bisherigen Regelungen in Nummer 2.7 

WFB NRW 2023. 

  3 

Förderung von Gruppenwohnungen 

 Redaktioneller Hinweis:  

Die bisherigen, an dieser Stelle folgenden Vorga-

ben für die Förderung von Gruppenwohnungen 
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(bisher: Nummer 3 WFB NRW 2023) werden - neu 

- als Nummer 6 geführt. Siehe dort.  

 

  5 

Förderung von selbstgenutztem Wohneigentum 

3  

Förderung von selbstgenutztem Wohneigentum 

Redaktioneller Hinweis:  

Die bisherigen, an dieser Stelle folgenden Vorga-

ben für die Förderung von selbstgenutztem 

Wohneigentum (bisher: Nummer 5 WFB NRW 

2023) werden - neu - als Nummer 3 geführt.  

 

  5.1 

Gegenstand der Förderung 

3.1 

Gegenstand der Förderung 

 

  1Gefördert wird die Neuschaffung von 

 

 

a) Eigenheimen und 

 

b) zur Selbstnutzung bestimmten Eigentums-

wohnungen durch Neubau oder Nutzungsän-

derung von Gebäuden nach § 8 Absatz 4 Num-

mern 1 und 3 WFNG NRW sowie deren Erster-

werb (§ 29 Nummer 3 WFNG NRW).  

 

 
2Nummer 2.1 Satz 2 gilt sinngemäß. 

 
3Gefördert wird auch der Erwerb bestehenden 

Wohnraums zur Selbstnutzung (Bestandserwerb). 

 
4Zweite Wohnungen im Eigenheim werden nicht 

gefördert.  

 
5Die Förderung von selbst genutztem Wohneigen-

tum für Haushalte, die bereits einmal Fördermittel 

eines Landes, des Bundes, einer Gemeinde oder ei-

nes Gemeindeverbandes zur Schaffung oder zum 

Erwerb selbst genutzten Wohneigentums erhalten 

haben, ist zulässig, wenn die Fördermittel für das 

erste Förderobjekt vollständig zurückgezahlt wur-

den oder alsbald zurückgezahlt werden. 

 

1Gefördert wird die Neuschaffung zur Selbstnut-

zung von 

 

1. Eigenheimen und 

 

2. Eigentumswohnungen  

 

durch Neubau oder Nutzungsänderung von Ge-

bäuden nach § 8 Absatz 4 Nummern 1 und 3 WFNG 

NRW sowie deren Ersterwerb (§ 29 Nummer 3 

WFNG NRW).  

 
2Nummer 2.1 Satz 2 gilt sinngemäß. 

 
3Gefördert wird auch der Erwerb bestehenden 

Wohnraums zur Selbstnutzung (Bestandserwerb).  

 
4Zweite Wohnungen im Eigenheim werden nicht 

gefördert.  

 
5Die Förderung von selbstgenutztem Wohneigen-

tum für Haushalte, die bereits einmal Fördermittel 

eines Landes, des Bundes, einer Gemeinde oder ei-

nes Gemeindeverbandes zur Schaffung oder zum 

Erwerb selbstgenutzten Wohneigentums erhalten 

haben, ist zulässig, wenn die Fördermittel für das 

erste Förderobjekt vollständig zurückgezahlt wur-

den oder alsbald zurückgezahlt werden.  

 Nummer 3.1 Satz 1 stellt zum einen klar, dass 

nur solcher Wohnraum Gegenstand der För-

derung sein kann, der selbstgenutzt werden 

soll.  

 

Satz 1 Ziffern 1 und 2 sehen Eigenheime und 

Eigentumswohnungen als mögliche Gegen-

stände der Förderung an, wenn diese durch 

Neubau oder Nutzungsänderung von Gebäu-

den (einschließlich deren Ersterwerb) zur 

Selbstnutzung entstehen.  

 

 Nach Nummer 3.1 Satz 2 gilt für den wesentli-

chen Bauaufwand die Regel nach Nummer 2.1 

Satz 2: „Ein wesentlicher Bauaufwand nach § 

8 Absatz 4 Nummer 3 WFNG NRW liegt vor, 

wenn die auf Grundlage der Zweiten Berech-

nungsverordnung vom 12. Oktober 1990 

(BGBl. I S. 2178) in der jeweils geltenden Fas-

sung (im Folgenden kurz: II. BV) zu ermitteln-

den Baukosten inklusive Baunebenkosten 

mindestens 750 Euro pro Quadratmeter 

Wohnfläche betragen.“ 

 

 Nummer 3.1 Sätze 3 und 4 stellen - wie bisher 

in Nummer 5.1 Sätze 3 und 4 - klar, dass auch 

der Bestandserwerb bestehenden Wohnrau-

mes förderfähig ist, während zweite Wohnun-

gen in einem Eigenheim nicht Gegenstand der 

Förderung sein können.  

 

 Nummer 3.1 Satz 5 ist gegenüber der bisheri-

gen Regelung in Nummer 5.1 Satz 5 WFB NRW 

2023 unverändert. 

 

  5.2 3.2  
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Zielgruppe Zielgruppe 

  1Gefördert werden Haushalte, deren anrechenba-

res Einkommen die Einkommensgrenze gemäß § 

13 Absatz 1 WFNG NRW 

 

a) nicht übersteigt (Einkommensgruppe A) oder 

 

 

 

 

b) um bis zu 40 Prozent übersteigt (Einkommens-

gruppe B). 

 

 

 

 
2Soweit die Zahl der Kinder für die Höhe der Wohn-

raumfördermittel maßgebend ist, wird ein zum 

Haushalt gehörendes Kind angerechnet, 

 

 

a) das die Voraussetzungen nach § 32 Absätze 1 

bis 5 EStG erfüllt oder 

 

b) dessen Geburt nach ärztlicher Bescheinigung 

oder Mutterpass erwartet wird.  

 
3Maßgebend sind die Verhältnisse zum Zeitpunkt 

der Antragstellung.  

 
4Ändern sich die Verhältnisse bis zur Bewilligung zu 

Gunsten der Antragstellerin oder des Antragstel-

lers, dürfen die günstigeren Verhältnisse zugrunde 

gelegt werden. 

 

1Öffentlich-geförderter Wohnraum zur Selbstnut-

zung ist zweckzubinden für  

 

 

1. Begünstigte, deren anrechenbares Einkom-

men die Einkommensgrenze des § 13 Absatz 1 

WFNG NRW nicht übersteigt (Einkommens-

gruppe A) oder 

 

2. wirtschaftlich leistungsfähigere Begünstigte, 

deren anrechenbares Einkommen die Einkom-

mensgrenze des § 13 Absatz 1 WFNG NRW um 

bis zu 40 Prozent übersteigt (Einkommens-

gruppe B). 

 
2Soweit die Zahl der Kinder für die Förderberechti-

gung oder die Höhe der Wohnraumfördermittel 

maßgebend ist, wird ein zum Haushalt gehörendes 

Kind angerechnet, 

 

1. das die Voraussetzungen nach § 32 Absätze 1 

bis 5 EStG erfüllt oder 

 

2. dessen Geburt nach ärztlicher Bescheinigung 

oder Mutterpass erwartet wird. 

 
3Maßgebend sind die Verhältnisse zum Zeitpunkt 

der Antragstellung.  

 
4Ändern sich die Verhältnisse bis zur Bewilligung zu 

Gunsten der Antragstellerin oder des Antragstel-

lers, dürfen die günstigeren Verhältnisse zugrunde 

gelegt werden. 

Nummer 3.2 bleibt gegenüber den bisherigen ma-

teriell-rechtlichen Regelungen in Nummer 5.2 WFB 

NRW 2023 unverändert. Nummer 3.2 Satz 1 er-

fährt redaktionelle Änderungen. 

  5.3 

Ziel der Förderung 

3.3 

Ziel der Förderung 

 

  1Die Förderobjekte sind von den Förderempfänge-

rinnen oder Förderempfängern und beziehungs-

weise oder ihren Angehörigen gemäß § 29 Num-

mer 1 Satz 2 WFNG NRW dauerhaft zu eigenen 

Wohnzwecken zu nutzen.  

 

 

 

 

 

1Das Förderobjekt ist von der Förderempfängerin 

oder dem Förderempfänger für die Dauer der Zins-

bindung nach Nummer 3.6.1 Satz 1 Ziffer 1 zu eige-

nen Wohnzwecken zu nutzen (Zweckbindung).  

 

 
2Die Verpflichtung zur Selbstnutzung beginnt bei 

der Neuschaffung mit Bezugsfertigkeit des Objekts 

und beim Ersterwerb oder Bestandserwerb mit 

 Nummer 3.3. Satz 1 beinhaltet gegenüber der 

bisherigen Regelung in Nummer 5.3. Sätze 1 

und 2 gleich zwei Änderungen: 

 

1. Gegenstand der Förderung ist das selbst-

genutzte Wohneigentum der Förderemp-

fängerin oder des Förderempfängers - 

nicht mehr ihrer oder seiner Angehörigen. 

So werden Fälle von förderrechtswidrigen 
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2Soweit die Nutzung ausschließlich von Angehöri-

gen erfolgt, haben diese jeweils die Wohnberech-

tigung nach § 13 Absatz 1 WFNG NRW zu erfüllen.  

 
3Eine Nutzung zu eigenen Wohnzwecken liegt auch 

vor, wenn weniger als die Hälfte der Wohn- und 

Nutzfläche des Wohneigentums anderen, insbe-

sondere gewerblichen Zwecken dient.  

 
4Die Verpflichtung zur Selbstnutzung beginnt bei 

der Neuschaffung mit Bezugsfertigkeit des Ob-

jekts, beim Ersterwerb und beim Bestandserwerb 

mit Übergang von Nutzen und Lasten auf die För-

derempfängerin oder den Förderempfänger.  

 
5Sie endet zu dem Zeitpunkt, in dem das För-

derdarlehen vollständig planmäßig oder außer-

planmäßig zurückgezahlt worden ist.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
6Die Förderempfängerin oder der Förderempfän-

ger ist in der Förderzusage zu verpflichten, die ge-

förderte Wohnung während der Dauer der Zweck-

bindung zu eigenen Wohnzwecken zu nutzen und 

die Überlassung oder den Verkauf des Förderob-

jekts an Dritte vorab der NRW.BANK und der zu-

ständigen Stelle mitzuteilen. 

Übergang von Nutzen und Lasten auf die Förder-

empfängerin oder den Förderempfänger.  

 

 

 

 

 
3Eine Nutzung zu eigenen Wohnzwecken liegt auch 

vor, wenn weniger als die Hälfte der Wohn- und 

Nutzfläche des Wohneigentums anderen, insbe-

sondere gewerblichen Zwecken dient.  

 

 

 

 

 

 

 
4Abweichend von Satz 1 endet die Zweckbindung 

vorzeitig, sobald das Förderdarlehen vollständig 

planmäßig oder außerplanmäßig zurückgezahlt 

worden ist. 

 
5Für den Fall, dass das öffentlich-geförderte Objekt 

während der Dauer der Zweckbindung leer steht o-

der Dritten überlassen wird, ist das Förderdarlehen 

für diese Zeit mit 2 Prozentpunkten über dem dann 

gültigen Basiszinssatz nach § 247 BGB für jeweils 

10 Jahre zu verzinsen.  

 
6Der Verkauf oder die Überlassung des Förderob-

jekts an Dritte ist vorab der zuständigen Stelle so-

wie der NRW.BANK mitzuteilen. 

 

Überlassungen innerhalb von Verwandt-

schaftsverhältnissen oder bei Haushalts-

angehörigen ausgeschlossen. 

 

2. Die Zweckbindung wird auf die Zeit der 

Zinsbindung - hier: 30 Jahre - begrenzt. Im 

Falle eines frühzeitigen Ablebens der För-

derempfängerin oder des Förderempfän-

gers greifen die Regelungen des Erbrech-

tes und die Rechtsnachfolgenden können 

den Wohnraum wie die Erblasserin oder 

der Erblasser nutzen. Eine Prüfung der 

Einhaltung der Einkommensgrenzen wird 

in diesem Fall nicht durchgeführt. 

 

 Nummer 3.3. Satz 2 beinhaltet den bisherigen 

Regelungsinhalt aus Nummer 5.3. Satz 4 WFB 

NRW 2023. 

 

Die bisherige Regelung in Nummer 5.3 Satz 2 

WFB NRW 2023 entfällt ersatzlos, da die mög-

liche öffentliche Wohnraumförderung in Ver-

bindung mit der Förderung von Eigentum auf 

die Förderempfängerin oder den Förderemp-

fänger begrenzt wird.  Die Anpassung von Satz 

1 mit der Betonung der Selbstnutzung führt 

dazu, dass der Regelungsinhalt von Satz 2 ob-

solet wird.  

 

 Nummer 3.3 Satz 3 entspricht der bisherigen 

Regelung aus Nummer 5.3 Satz 3 WFB NRW 

2023. 

 

 Die bisherige Regelung in Nummer 5.3. Satz 4 

WFB NRW 2023 entspricht der Regelung in 

Nummer 3.3. Satz 2 (nur redaktionell anders 

verortet).  

 

 Nummer 3.3 Satz 4 beinhaltet eine Ausnahme 

zur Dauer der Zweckbindung und entspricht 

inhaltlich der bisherigen Vorschrift aus Num-

mer 5.3 Satz 5 WFB NRW 2023.  

 

 Nummer 3.3. Satz 5 wird - neu - in die Richtli-

nie aufgenommen und resultiert aus Praxiser-

fahrungen: Sofern das öffentlich zur Selbst-

nutzung geförderte Eigentumsobjekt leer 
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steht oder Dritten überlassen wird, wird eine 

höhere Verzinsung fällig, da der Zweck der 

Förderung nicht (mehr) erreicht wird.  

 

 Nummer 3.3 Satz 6 sieht vor, dass der Verkauf 

oder die Überlassung des Förderobjektes an 

Dritte der zuständigen Stelle sowie der landes-

eigenen Förderbank mitzuteilen ist. Gegen-

über der bisherigen Fassung in Nummer 5.3 

Satz 6 erfolgt eine Verkürzung, da Satz 1 die 

Zweckbindung aufnimmt.  

 

  5.4 

Voraussetzungen für die Förderung 

3.4 

Voraussetzungen für die Förderung 

 

  5.4.1 

Allgemeine Voraussetzungen 

3.4.1 

Allgemeine Voraussetzungen 

 

  1Gefördert werden nur solche Förderobjekte,  

 

a) die die Entfaltung eines gesunden Zusammen-

lebens aller Haushaltsangehörigen sowie eine 

angemessene Wohnraumversorgung gewähr-

leisten und 

 

b) in denen ausweislich der technischen Unterla-

gen die Wohnräume oder Schlafräume in erst-

malig geschaffenen Förderobjekten nicht klei-

ner als 10 Quadratmeter sind. 

 
2Nummer 4.6.1 gilt entsprechend. 

 
3Der Bestandserwerb von Eigentumswohnungen in 

Gebäuden mit mehr als zwei Wohnungen wird nur 

gefördert, wenn die Wohneigentumsanlage ord-

nungsgemäß instandgehalten beziehungsweise 

modernisiert oder eine ausreichende Instandhal-

tungsrücklage gebildet wurde. 

1Gefördert werden nur solche Förderobjekte, die 

 

1. legal errichtet wurden oder werden, 

 

2. die die Anforderungen nach dem Wohnraum-

stärkungsgesetz erfüllen und  

 

3. eine angemessene Wohnraumversorgung ge-

währleisten. 

 

 

 

 

 
2Der Bestandserwerb von Eigentumswohnungen in 

Gebäuden mit mehr als zwei Wohnungen wird nur 

gefördert, wenn die Wohneigentumsanlage ord-

nungsgemäß instandgehalten oder modernisiert o-

der eine ausreichende Instandhaltungsrücklage 

gebildet wurde.  

 

Nummer 3.4.1 nimmt die allgemeinen Vorausset-

zungen für die Förderung von selbstgenutztem 

Wohneigentum auf (bisher: Nummer 5.4.1 WFB 

NRW 2023). 

 

 Nummer 3.4.1 Satz 1 definiert Qualitätskrite-

rien als allgemeine Fördervoraussetzungen:  

 

Aufgrund der bisherigen Praxiserfahrungen 

wird in Ziffer 1 klargestellt, dass nur solcher 

Wohnraum zur Selbstnutzung gefördert wer-

den kann, der legal errichtet wurde (im Falle 

des Bestandserwerbes) oder errichtet wird.  

 

Ziffer 2 bestimmt, dass der zur Selbstnutzung 

bestimmte Wohnraum den Anforderungen 

des Wohnraumstärkungsgesetzes zu genügen 

hat. Dadurch kann die bisherige Regelung in 

Nummer 5.4.1 Satz 1 Buchstabe b) WFB NRW 

2023 aufgegeben werden.  

 

Ziffer 3 sieht - wie bisher in Nummer 5.4.1 Satz 

1 Buchstabe a) WFB NRW 2023 - vor, dass der 

zur Selbstnutzung bestimmte Wohnraum eine 

angemessene Wohnraumversorgung zu ge-

währleisten hat.  

 

 Die bisherige Regelung in Nummer 5.4.1 Satz 

2 WFB NRW 2023 kann entfallen; der Rege-
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lungsinhalt wurde in die allgemeinen Vor-

schriften unter Nummer 1.2 („Baurechtliche 

Anforderungen“) versetzt. Siehe dort.    

 

 Nummer 3.4.1 Satz 2 sieht - redaktionell ge-

genüber Nummer 5.4.1 Satz 3 WFB NRW 2023 

geändert - vor, dass im Falle eines Bestandser-

werbes von Eigentumswohnungen in Gebäu-

den mit mehr als zwei Wohnungen eine För-

derung nur dann in Betracht kommen kann, 

wenn diese ordnungsgemäß instandgehalten 

oder modernisiert wurden bzw. eine ausrei-

chende Instandhaltungsrücklage gebildet 

wurde.  

 

Hintergrund dieser Regelung ist eine Verbrau-

cherschützende: Mögliche Erwerberinnen o-

der Erwerber von bestehenden Eigentums-

wohnungen sollen davor geschützt werden, 

heruntergekommene und/oder nicht instand-

gehaltene ETW zu besonders günstigen Prei-

sen zu erwerben, um nicht im Nachhinein mit 

für die Zielgruppe der öffentlichen Wohn-

raumförderung unkalkulierbaren finanziellen 

Instandhaltungsaufwendungen konfrontiert 

zu werden.  

 

  5.4.2 

Tragbarkeit der Belastung 

3.4.2 

Tragbarkeit der Belastung 

 

  1Eine Förderung ist nur zulässig, wenn die Belas-

tung nicht die wirtschaftliche Existenzgrundlage 

gefährdet und auf Dauer tragbar erscheint.  

 
2Eine Belastung kann als tragbar angesehen wer-

den, wenn im Zeitpunkt der Bewilligung die Ein-

künfte der Förderempfängerin oder des Förder-

empfängers ohne die Belastung einschließlich 

sämtlicher Betriebskosten und aller sonstigen Zah-

lungsverpflichtungen ausreichen, den angemesse-

nen Lebensunterhalt sicherzustellen.  

 
3Nach Abzug der vorgenannten Belastung und 

sonstigen Zahlungsverpflichtungen sollen zum Le-

bensunterhalt monatlich mindestens verbleiben 

(Mindestrückbehalt): 

 

a) für einen Einpersonenhaushalt 950 Euro, 

1Eine Förderung ist nur zulässig, wenn die Belas-

tung nicht die wirtschaftliche Existenzgrundlage 

gefährdet und auf Dauer tragbar erscheint.  

 
2Eine Belastung kann als tragbar angesehen wer-

den, wenn im Zeitpunkt der Bewilligung die Ein-

künfte der Förderempfängerin oder des Förder-

empfängers nach Abzug der Belastung einschließ-

lich sämtlicher Betriebskosten und aller sonstigen 

Zahlungsverpflichtungen ausreichen, den ange-

messenen Lebensunterhalt sicherzustellen.  

 
3Nach Abzug der vorgenannten Belastung und 

sonstigen Zahlungsverpflichtungen sollen zum Le-

bensunterhalt monatlich mindestens verbleiben 

(Mindestrückbehalt): 

 

1. für einen Einpersonenhaushalt 970 Euro, 

Nummer 3.4.2 nimmt wie bisher Nummer 5.4.2 

WFB NRW 2023 Regelungen über die Tragbarkeit 

der Belastung für die begünstigten Zielgruppen der 

öffentlichen Wohnraumförderung im Land Nord-

rhein-Westfalen auf.  

 

 Nummer 3.4.2 Satz 1 beinhaltet wie bisher in 

Nummer 5.4.2 Satz 1 den allgemeinen Grund-

satz, dass eine Förderung zur Schaffung von 

selbstgenutztem Wohneigentum nur zulässig 

ist, wenn die damit einhergehende Belastung 

die wirtschaftliche Existenzgrundlage nicht ge-

fährdet und sich eine Tragfähigkeit auf Dauer 

ergibt.  
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b) für einen Zweipersonenhaushalt 1 220 Euro 

und 

 

c) für jede weitere Person 310 Euro.  

 
4Zu den Einkünften werden das Kindergeld und ein 

voraussichtlicher Lastenzuschuss nach dem Wohn-

geldgesetz vom 24. September 2008 (BGBl. I S. 

1856), in der jeweils geltenden Fassung, gerech-

net.  

 
5Einkünfte von Haushaltsangehörigen (§ 29 Num-

mer 1 Satz 2 WFNG NRW), die nicht Miteigentümer 

des Förderobjekts sind oder werden, können im 

Regelfall nur bis zur Höhe des auf sie entfallenden 

Mindestrückbehalts berücksichtigt werden.  

 
6Ein Kindergeldanspruch wird hierbei den Einkünf-

ten der Haushaltsangehörigen zugerechnet.  

 
7Nicht zu den Einkünften rechnen laufende Zahlun-

gen von Verwandten oder sonstigen Dritten, die 

nicht auf einer dauerhaften Rechtspflicht beruhen. 

 

 
8Das gilt auch für Einkünfte, die bei der Ermittlung 

des Jahreseinkommens anzurechnen sind, aber 

nicht auf Dauer erzielt werden.  

 
9Zum Nachweis der Tragbarkeit der Belastung, ins-

besondere des verbleibenden Einkommens, ist 

eine Aufstellung der Einnahmen und Zahlungsver-

pflichtungen nach vorgeschriebenem Muster 

(Selbstauskunft), eine Auskunft einer Wirtschafts-

auskunftei wie beispielsweise eine SCHUFA-Boni-

tätsAuskunft und eine Lastenberechnung nach 

vorgeschriebenem Vordruck vorzulegen.  

 
10Die Bewilligungsbehörde hat die Antragstellerin 

oder den Antragsteller unmittelbar über die Höhe 

der bei Bezugsfertigkeit und in der Folgezeit ent-

stehenden Belastung und über gegebenenfalls zu 

erwartende Tragbarkeitsprobleme aufzuklären. 

 
11Beim Ersterwerb und Bestandserwerb sind in der 

Lastenberechnung anstelle der Gesamtkosten der 

 

2. für einen Zweipersonenhaushalt 1 240 Euro 

und 

 

3. für jede weitere Person 320 Euro.  

 
4Zu den Einkünften werden das Kindergeld und ein 

voraussichtlicher Lastenzuschuss nach dem Wohn-

geldgesetz vom 24. September 2008 (BGBl. I S. 

1856), in der jeweils geltenden Fassung, gerech-

net.  

 
5Einkünfte von Haushaltsangehörigen (§ 29 Num-

mer 1 Satz 2 WFNG NRW), die nicht Miteigentümer 

des Förderobjekts sind oder werden, können im 

Regelfall nur bis zur Höhe des auf sie entfallenden 

Mindestrückbehalts berücksichtigt werden.  

 
6Ein Kindergeldanspruch wird hierbei den Einkünf-

ten der Haushaltsangehörigen zugerechnet.  

 
7Nicht zu den Einkünften zählen laufende Zahlun-

gen von Verwandten oder sonstigen Dritten, die 

nicht auf einer gesetzlichen Verpflichtung beru-

hen.  

 
8Das gilt auch für Einkünfte, die bei der Ermittlung 

des Jahreseinkommens anzurechnen sind, aber 

nicht auf Dauer erzielt werden.  

 
9Zum Nachweis der Tragbarkeit der Belastung, ins-

besondere des verbleibenden Einkommens, ist 

eine Aufstellung der Einnahmen und Zahlungsver-

pflichtungen (Selbstauskunft) und eine Lastenbe-

rechnung jeweils nach vorgeschriebenem Vor-

druck sowie eine Auskunft einer Wirtschaftsaus-

kunftei, wie beispielsweise eine SCHUFA-Bonitäts-

auskunft, vorzulegen.  

 
10Die Bewilligungsbehörde hat die Antragstellerin 

oder den Antragsteller unmittelbar über die Höhe 

der bei Bezugsfertigkeit und in der Folgezeit ent-

stehenden Belastung und über gegebenenfalls zu 

erwartende Tragbarkeitsprobleme aufzuklären. 

 
11Beim Erst- oder Bestandserwerb sind in der Las-

 Nummer 3.4.2 Satz 2 ist abgesehen von einer 

redaktionellen Änderung gegenüber der bis-

herigen Regelung in Nummer 5.4.2 Satz 2 WFB 

NRW 2023 unverändert.  

 

 In Nummer 3.4.2 Satz 3 erfolgt eine Anpas-

sung des jeweiligen erforderlichen Mindest-

rückbehalts. 

 

 Nummer 3.4.2 Satz 4 ist gegenüber der bishe-

rigen Regelung in Nummer 5.4.2 Satz 4 WFB 

NRW 2023 unverändert. 

 

 Nummer 3.4.2 Satz 5 ist unverändert gegen-

über Nummer 5.4.2 Satz 5 WFB NRW 2023.  

 

 Nummer 3.4.2 Satz 6 ist unverändert gegen-

über der Regelung in Nummer 5.4.2 Satz 6 

WFB NRW 2023.  

 

 In Nummer 3.4.2 Satz 7 erfolgt eine Änderung: 

Über die Änderung wird klargestellt, dass 

„Zahlungsangebote“ von in der Regel Eltern-

teilen zu vermeiden, die nicht als dauerhaft 

gesichert angesehen werden können. Die Än-

derung folgt in dem Fall der bisher gelebten 

Praxis. 

 

 Nummer 3.4.2 Satz 8 ist gegenüber der Rege-

lung in Nummer 5.4.2 Satz 8 WFB NRW 2023 

unverändert.  

 

 Nummer 3.4.2 Satz 9 wird gegenüber der bis-

herigen Regelung in Nummer 5.4.2 Satz 9 WFB 

NRW 2023 redaktionell anders gefasst; mate-

riell-rechtliche Änderungen sind damit nicht 

verbunden.  

 

 Nummer 3.4.2 Sätze 10 bis 12 sind gegenüber 

den bisherigen Regelungen in Nummer 5.4.2 

Satz 10 bis 12 WFB NRW 2023 unverändert.  

 

 In Nummer 3.4.2 Satz 13 werden in Ziffer 1 die 

Betriebskostenpauschalen (einschließlich 

Heizkosten) für die jeweilige Baualtersklasse 

angepasst. In Ziffer 2 „Instandhaltungskosten“ 
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voraussichtliche Kaufpreis und die sonstigen Er-

werbskosten anzugeben.  

 

 
12Auf die in der Lastenberechnung verwendeten 

Begriffe sind in Zweifelsfällen die Definitionen der 

II. BV anzuwenden.  

 
13Ausgenommen hiervon ist die Höhe der Bewirt-

schaftungskosten, für die folgende Pauschalen 

jährlich anzusetzen sind:  

 

a) Betriebskosten einschließlich Heizkosten 

 

    Förderobjekte ab Baujahr 2014   25,35 Euro/m² 

 

 

    Förderobjekte ab Baujahr 1984   30,20 Euro/m² 

 

 

    Förderobjekte bis Baujahr 1983  35,60 Euro/m² 

 

 

b) Instandhaltungskosten  

   

  Förderobjekte ab Baujahr 2002   10,60 Euro/m² 

 

 

    Förderobjekte ab Baujahr 1992   13,45 Euro/m² 

 

 

    Förderobjekte bis Baujahr 1991  17,18 Euro/m² 

    und 

 

c) Instandhaltungskosten je Garage und ähnli-

chem Einstellplatz 101,61 Euro. 

 
14Für die Verwaltung von Eigentumswohnungen ist 

jährlich ein Betrag von 410,90 Euro ansetzbar.  

 
15Bei der Lastenberechnung ist eine Einstufung in 

eine jüngere Baualtersklasse möglich, wenn durch 

Vorlage eines Gutachtens eines staatlich aner-

kannten Sachverständigen bestätigt wird, dass der 

Objektzustand dies rechtfertigt. 

 

tenberechnung anstelle der Gesamtkosten der vo-

raussichtliche Kaufpreis und die sonstigen Er-

werbskosten anzugeben.  

 
12Auf die in der Lastenberechnung verwendeten 

Begriffe sind in Zweifelsfällen die Definitionen der 

II. BV anzuwenden.  

 
13Ausgenommen hiervon ist die Höhe der Bewirt-

schaftungskosten, für die folgende Pauschalen 

jährlich anzusetzen sind:  

 

1. Betriebskosten (einschließlich Heizkosten): 

 

a) Förderobjekte ab Baujahr 2014: 

25,80 Euro/m² 

 

b) Förderobjekte ab Baujahr 1984: 

30,70 Euro/m² 

 

c) Förderobjekte bis Baujahr 1983: 

36,40 Euro/m² 

 

2. Instandhaltungskosten  

 

a) Förderobjekte ab Baujahr 2003: 

10,60 Euro/m² 

 

b) Förderobjekte ab Baujahr 1993: 

13,45 Euro/m² 

 

c) Förderobjekte bis Baujahr 1992: 

17,18 Euro/m² und 

 

3. Instandhaltungskosten je Garage und ähnli-

chem Einstellplatz 101,61 Euro. 

 
14Für die Verwaltung von Eigentumswohnungen ist 

jährlich ein Betrag von 410,90 Euro ansetzbar.  

 
15Bei der Lastenberechnung ist eine Einstufung in 

eine jüngere Baualtersklasse möglich, wenn durch 

Vorlage eines Gutachtens eines staatlich aner-

kannten Sachverständigen bestätigt wird, dass der 

Objektzustand dies rechtfertigt.  

 

werden die Baualtersklassen fortgeschrieben. 

Weitere Anpassungen der in Satz 13 enthalte-

nen Pauschalen erfolgen nicht.  

 

 Nummer 3.4.2 Sätze 14 bis 18 sind gegenüber 

den bisherigen Regelungen in Nummer 5.4.2 

Sätze 14 bis 18 WFB NRW 2023 unverändert. 
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16Für die Berechnung der Betriebs- und Instandhal-

tungskosten ist die Wohn- und gegebenenfalls Ge-

werbefläche anzusetzen, die sich aus den techni-

schen Unterlagen ergibt.  

 
17Sind in der Lastenberechnung Fremdmittel, für 

die ein veränderlicher Zinssatz mit einer oberen 

und unteren Begrenzung vereinbart ist, mit Zu-

stimmung der NRW.BANK ausgewiesen, ist bei der 

Tragbarkeitsprüfung der vereinbarte Höchstzins-

satz anzusetzen.  

 
18Erträge aus der Vermietung von Garagen und Er-

träge für zweite Wohnungen dürfen nur berück-

sichtigt werden, wenn die Einnahme nachhaltig ge-

sichert erscheint. 

 

16Für die Berechnung der Betriebs- und Instandhal-

tungskosten ist die Wohn- und gegebenenfalls Ge-

werbefläche anzusetzen, die sich aus den techni-

schen Unterlagen ergibt.  

 
17Sind in der Lastenberechnung Fremdmittel, für 

die ein veränderlicher Zinssatz mit einer oberen 

und unteren Begrenzung vereinbart ist, mit Zu-

stimmung der NRW.BANK ausgewiesen, ist bei der 

Tragbarkeitsprüfung der vereinbarte Höchstzins-

satz anzusetzen.  

 
18Erträge aus der Vermietung von Garagen und Er-

träge für zweite Wohnungen dürfen nur berück-

sichtigt werden, wenn die Einnahme nachhaltig ge-

sichert erscheint. 

  5.4.3 

Ausschluss der Förderung 

3.4.3 

Förderausschluss 

 

  1Eine Förderung ist ausgeschlossen, wenn  

 

 

 

 

 

 

a) bei Bauherrenmaßnahmen die Gesamtkosten 

oder beim Ersterwerb und Bestandserwerb 

der Kaufpreis einschließlich Nebenkosten die-

jenigen Gesamtkosten überschreiten, die im 

Bereich der Bewilligungsbehörde für ein ver-

gleichbares Objekt als angemessen anzusehen 

sind, 

 

b) beim Ersterwerb bereits die Bauherrschaft 

selbst eine Förderung für das Bauvorhaben er-

hält oder 

 

 

 

 

 

 

c) sie trotz Erfüllung der Fördervoraussetzungen 

offensichtlich nicht gerechtfertigt ist. 
 

 

1Eine Förderung ist ausgeschlossen, wenn  

 

1. bereits selbstgenutztes Wohneigentum vor-

liegt, es sei denn, dessen Nutzung ist aus per-

sönlichen oder beruflichen Gründen nicht o-

der nicht mehr angemessen oder zumutbar, 

 

2. die Gesamtkosten nicht als angemessen anzu-

sehen sind,  

 

 

 

 

 

 

3. beim Ersterwerb bereits die Bauherrschaft 

selbst eine Förderung für das Bauvorhaben er-

hält oder 

 

4. beim Bestandserwerb der Wohnraum bei 

Übergang von Nutzen und Lasten noch an 

Dritte vermietet ist. 

 

 
2Eine Förderung ist auch dann ausgeschlossen, 

wenn sie trotz Erfüllung der Fördervoraussetzun-

gen offensichtlich nicht gerechtfertigt ist.  

 

Nummer 3.4.3 nimmt - wie bisher in Nummer 5.4.3 

WFB NRW 2023 - Ausschlusstatbestände für die 

Förderung von selbstgenutztem Wohneigentum 

auf.  

 

 Nummer 3.4.3 Satz 1 wird an bisherige Pra-

xiserfahrungen angepasst: 

 

Ziffer 1 wird neu als Ausschlusstatbestand auf-

genommen: Wenn bereits ein angemessener, 

selbstgenutzter Wohnraum zur Verfügung 

steht, kann der Förderzweck nach § 2 Absatz 1 

Nummer 1 WFNG NRW nicht mehr erreicht 

werden.  

 

Eine Förderfähigkeit kommt insofern nur dann 

in Betracht, wenn das bisherige selbstge-

nutzte Wohneigentum unter den genannten 

Voraussetzungen nicht mehr angemessen o-

der zumutbar ist.  

 

Ziffer 2 nimmt redaktionell verkürzt die bishe-

rige Regelung aus Nummer 5.4.3 Satz 1 Buch-

stabe a) WFB NRW 2023 auf: Eine Förderung 

für selbstgenutztes Wohneigentum scheidet 

dann aus, wenn die Gesamtkosten nicht als 

angemessenen anzusehen sind. 
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2Eine Förderung ist in der Regel insbesondere dann 

offensichtlich nicht gerechtfertigt, wenn unter Be-

rücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls 

 

a) die Förderempfängerin, der Förderempfänger 

oder eine haushaltsangehörige Person nach 

Kenntnis der Bewilligungsbehörde so viel eige-

nes Vermögen (zum Beispiel Guthaben, Wert-

papiere, Beteiligungen, Grundvermögen, Lu-

xusgüter), für die Finanzierung selbst genutz-

ten Wohneigentums einsetzen kann, dass eine 

weitergehende Wohnkostenentlastung durch 

Gewährung von Fördermitteln unbillig er-

scheint, 

 

b) verwertbares Vermögen, dessen Einsatz zur 

Ablehnung des Förderantrags gemäß Buch-

stabe a) geführt hätte, für die Bewilligungsbe-

hörde erkennbar offensichtlich mit dem Ziel, 

Fördermittel zu erlangen, auf Dritte übertra-

gen wurde oder 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) die Förderung des Erwerbs bestehenden 

Wohnraums im Zusammenhang mit einer Er-

bauseinandersetzung unter Verwandten der 

Antragstellerin oder des Antragstellers steht. 

 

3Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn 

 

 

 

1. die Förderempfängerin oder der Förderemp-

fänger verwertbares Vermögen (beispiels-

weise Guthaben, Wertpapiere, Beteiligungen, 

Grundvermögen, Luxusgüter) von mehr als 50 

Prozent der Gesamtkosten für die Finanzie-

rung des Wohneigentums einsetzen kann oder 

dieses Vermögen offensichtlich mit dem Ziel, 

Fördermittel zu erlangen, auf Dritte übertra-

gen hat, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. nach der Lebenserfahrung zu erwarten ist, 

dass das Gesamteinkommen des Haushalts in-

nerhalb von drei Jahren nach Antragstellung 

die jeweils maßgebliche Einkommensgrenze 

um mehr als 25 Prozent übersteigen wird, zum 

Beispiel wegen Eintritts in das Berufsleben o-

der Wiederaufnahme der Berufstätigkeit nach 

einer Elternzeit.  

 

Ziffer 3 ist unverändert zu der bisherigen Re-

gelung in Nummer 5.4.3 Satz 1 Buchstabe b) 

WFB NRW 2023. 

 

Ziffer 4 wird - neu - in den Katalog der Aus-

schlusstatbestände aufgenommen: Damit 

werden Friktionen bei noch vermieteten Ob-

jekten vermieden.  

 

 Nummer 3.4.3 Satz 2 nimmt den bisherigen 

Ausschlusstatbestand aus Nummer 5.4.3 Satz 

1 Buchstabe c) WFB NRW 2023 auf.  

 

Hinweis: 

Nummer 3.4.3 Satz 2 und 3 gelten auch im 

Falle der Modernisierung von Wohnraum zur 

Selbstnutzung. 

 

 Nummer 3.4.3 Satz 3 nimmt bisherige Rege-

lungen aus Nummer 5.4.3 Satz 2 WFB NRW 

2023 auf und ergänzt diese um Praxiserfah-

rungen: 

 

Ziffer 1 regelt den Einsatz von verwertbaren 

Vermögen der Förderempfängerin oder des 

Förderempfängers zur Finanzierung der Ge-

samtkosten. Wenn mehr als 50 Prozent der 

Gesamtkosten durch verwertbares Vermögen 

bestritten werden kann, liegt ein Ausschlus-

statbestand vor.  

 

Der zweite Halbsatz in Ziffer 1 nimmt den bis-

herigen Regelungsinhalt aus Nummer 5.4.3 

Satz 2 Buchstabe b) WFB NRW 2023 und sieht 

als Ausschluss für eine Förderung den Um-

stand vor, dass das verwertbare Vermögen zur 

Erlangung eines Fördervorteils auf Dritte über-

tragen wurde.  

 

Ziffer 2 regelt neu die Fälle, in denen beispiels-

weise aufgrund eines Eintritts in die Elternzeit 

die Einkommensgrenzen A oder B temporär 

unterschritten werden und nach Auslaufen 

derselben die Einkommensgrenzen wieder 

überschritten werden.  
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 Die bisherige Regelung aus Nummer 5.4.3 Satz 

2 Buchtstabe c) WFB NRW 2023 („Erbausei-

nandersetzungen“) kann ersatzlos gestrichen 

werden, da sie sich in der Praxis als nicht rele-

vant erwiesen haben und nur in einer geringen 

Zahl von Fällen als Fragestellung an das Minis-

terium herangetragen wurden.   

 

  5.5 

Art und Umfang, Höhe der Förderung 

3.5 

Art und Umfang, Höhe der Förderung 

 

  5.5.1 

Grunddarlehen 

3.5.1 

Grunddarlehen 

 

  1Je nach Kostenkategorie der Gemeinde dürfen für 

die Förderung selbst genutzten Wohneigentums 

Grunddarlehen bis zu folgender Höhe gewährt 

werden: 

 

a) in Gemeinden der Kostenkategorie K 1 für die 

Einkommensgruppe A 96 600 Euro und für die 

Einkommensgruppe B 57 750 Euro, 

 

 

 

 

 

b) in Gemeinden der Kostenkategorie K 2 für die 

Einkommensgruppe A 111 550 Euro und für 

die Einkommensgruppe B 68 250 Euro, 

 

 

 

 

 

c) in Gemeinden der Kostenkategorie K 3 für die 

Einkommensgruppe A 143 750 Euro und für 

die Einkommensgruppe B 87 150 Euro und 

 

 

 

 

 

d) in Gemeinden der Kostenkategorie K 4 für die 

Einkommensgruppe A 177 100 Euro und für 

die Einkommensgruppe B 107 100 Euro. 

 

 

 

1Je nach Kostenkategorie der Kommune dürfen für 

die Förderung selbstgenutzten Wohneigentums 

Grunddarlehen bis zu folgender Höhe gewährt 

werden: 

 

1. in Kommunen der Kostenkategorie K1: 

 

a) für die Einkommensgruppe A: 100 000 

Euro,  

 

b) für die Einkommensgruppe B: 59 000 

Euro, 

 

2. in Kommunen der Kostenkategorie K2: 

 

a) für die Einkommensgruppe A: 115 000 

Euro, 

 

b) für die Einkommensgruppe B: 69 000 

Euro, 

 

3. in Kommunen der Kostenkategorie K3: 

 

a) für die Einkommensgruppe A: 148 000 

Euro,  

 

b) für die Einkommensgruppe B:  88 000 

Euro und 

 

4. in Kommunen der Kostenkategorie K4:  

 

a) für die Einkommensgruppe A: 184 000 

Euro, 

 

b) für die Einkommensgruppe B: 110 000 

 In Nummer 3.5.1 Satz 1 werden die jeweiligen 

Grunddarlehen - je nach Kostenkategorie und 

Einkommensgruppe - einer Anpassung unter-

zogen.  

 

 Im Übrigen ergeben sich gegenüber den bishe-

rigen Regelungen in Nummer 5.5.1 WFB NRW 

2023 keine Änderungen.  
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2Die Zuordnung der Gemeinden zu den Kostenka-

tegorien K 1 bis K 4 ergibt sich aus der Tabelle in 

der Anlage. 

Euro. 

 
2Die Zuordnung der Kommunen zu den Kostenka-

tegorien K1 bis K4 ergibt sich aus der Anlage. 

  5.5.2 

Zusatzdarlehen nach Nummern 2.5.2, 2.5.5 und 

für BEG Effizienzhaus 40 

3.5.2 

Zusatzdarlehen  

 

  1Neben dem Grunddarlehen nach Nummer 5.5.1 

können die Zusatzdarlehen nach Nummern 2.5.2 

(standortbedingte Mehrkosten) und 2.5.5 (Bauen 

mit Holz) gewährt werden. 

 
2Für Bauvorhaben mit BEG Effizienzhaus 40 Stan-

dard kann ein Zusatzdarlehen in Höhe von 30 000 

Euro gewährt werden. 

 

1Neben dem Grunddarlehen nach Nummer 3.5.1 

können die Zusatzdarlehen nach den Nummern 

2.5.2 (standortbedingte Mehrkosten) und 2.5.5 

(Bauen mit Holz) gewährt werden.  

 
2Für Bauvorhaben mit BEG-Standard Effizienzhaus 

40 kann ein Zusatzdarlehen in Höhe von 30 000 

Euro gewährt werden. 

Nummer 3.5.2 bleibt gegenüber den bisherigen 

Regelungen in Nummer 5.5.2 WFB NRW 2023 un-

verändert.  

  5.5.3 

Zusatzdarlehen Familienbonus 

3.5.3 

Zusatzdarlehen Familienbonus 

 

  1Für jedes zum Haushalt gehörende Kind sowie für 

jede zum Haushalt gehörende Person mit Schwer-

behinderung (soweit nicht bereits als Kind berück-

sichtigt) kann ein Familienbonus in Höhe von 22 

000 Euro als Zusatzdarlehen gewährt werden. 

 

1Für jedes zum Haushalt gehörende Kind sowie für 

jede zum Haushalt gehörende Person mit Schwer-

behinderung (soweit nicht bereits als Kind berück-

sichtigt) kann ein Familienbonus in Höhe von 

24 000 Euro als Zusatzdarlehen gewährt werden. 

In Nummer 3.5.3 erfolgt eine Anpassung in der 

Höhe des Familienbonus, der als Zusatzdarlehen 

gewährt werden kann.  

  5.5.4 

Zusatzdarlehen für barrierefreie Objekte 

3.5.4 

Zusatzdarlehen für ein Mehr an barrierefreiem 

Wohnen 

 

  1Für barrierefreie Objekte entsprechend Nummer 

4.6.2 kann ein Zusatzdarlehen in Höhe von 11 500 

Euro gewährt werden. 

 

1Bei der Neuschaffung oder beim Ersterwerb barri-

erefreier Objekte (bis einschließlich Gebäude-

klasse 2) kann ein Zusatzdarlehen in Höhe von 

11 500 Euro gewährt werden. 

 

Nummer 3.5.4 beinhaltet die Möglichkeit der Ge-

währung eines Zusatzdarlehens für barrierefreie 

Objekte: Die BauO NRW 2018 sieht in § 49 Absatz 

1 vor, dass Wohnungen in Gebäuden ab der Ge-

bäudeklasse 3 barrierefrei zu sein haben.  

 

Zur Selbstnutzung bestimmte Eigenheime fallen in 

der Regel nicht unter die Gebäudeklasse 3, son-

dern in die Gebäudeklasse 1 oder 2. Sofern bei der 

Neuschaffung eines Eigenheims Barrierefrei-An-

forderungen, wie sie sich aus der VVTB ergeben, 

umgesetzt werden, kann das Zusatzdarlehen für 

barrierefreie Objekte gewährt werden.  

 

Im Übrigen richtet sich die Umsetzung der Barrie-

refrei-Anforderungen (einschließlich möglicher 

Aufzugsanlagen) ausschließlich nach den Bestim-

mungen in der BauO NRW 2018. 
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  5.5.5 

Ergänzungsdarlehen 

3.5.5 

Ergänzungsdarlehen 

 

  1Zur Deckung der Gesamtkosten kann in Verbin-

dung mit den Förderdarlehen nach Nummer 5.5.1 

bis 5.5.4 auf Antrag ein Ergänzungsdarlehen in 

Höhe von 2 000 Euro bis maximal 50 000 Euro ge-

währt werden, wenn die Förderempfängerin oder 

der Förderempfänger versichert, kein dinglich ge-

sichertes Darlehen zu erhalten.  

 
2Dieser Darlehensvertrag ist getrennt von den üb-

rigen Darlehensverträgen abzuschließen. 

1Zur Deckung der Gesamtkosten kann in Verbin-

dung mit den Förderdarlehen nach den Nummern 

3.5.1 bis 3.5.4 auf Antrag ein Ergänzungsdarlehen 

in Höhe von 2 000 Euro bis maximal 50 000 Euro 

gewährt werden, wenn die Förderempfängerin o-

der der Förderempfänger versichert, kein dinglich 

gesichertes Darlehen zu erhalten.  

 
2Dieser Darlehensvertrag ist getrennt von den üb-

rigen Darlehensverträgen abzuschließen.  

 

Nummer 3.5.5 bleibt gegenüber den bisherigen 

Regelungen in Nummer 5.5.5 WFB NRW 2023 un-

verändert.  

  5.6 

Bedingungen der Förderdarlehen 

3.6 

Bedingungen der Förderdarlehen 

 

  1Für Förderdarlehen nach Nummer 5 gelten fol-

gende Darlehensbedingungen: 

 

 Redaktionelle Kürzung gegenüber den WFB NRW 

2023. 

  5.6.1 

Zinsen und Verwaltungskostenbeiträge 

3.6.1 

Zinsen und Verwaltungskostenbeiträge 

 

  1Das Förderdarlehen ist ab Bezugsfertigkeit bezie-

hungsweise beim Ersterwerb und Bestandserwerb 

ab Vollauszahlung wie folgt zu verzinsen: 

 

a) 30 Jahre ab Leistungsbeginn mit 0,5 Prozent, 

 

b) 30 Jahre nach Leistungsbeginn mit 2 Prozent-

punkten über dem dann gültigen Basiszinssatz 

gemäß § 247 BGB und 

 

c) jeweils nach weiteren 10 Jahren angepasst auf 

Grundlage des dann gültigen Basiszinssatzes. 
 

2Für ein bewilligtes Förderdarlehen sind Verwal-

tungskostenbeiträge nach Nummer 8.3 zu zahlen. 
 

3Eine Zinserhöhung ist der Förderempfängerin o-

der dem Förderempfänger rechtzeitig vorher anzu-

kündigen.  

 
4Das Ergänzungsdarlehen nach Nummer 5.5.5 ist 

ab Bezugsfertigkeit beziehungsweise dem Tag der 

Vollauszahlung des Darlehens mit 3,62 Prozent 

jährlich zu verzinsen. 

 

1Das Förderdarlehen ist ab Bezugsfertigkeit oder 

beim Erst- oder Bestandserwerb ab Vollauszahlung 

wie folgt zu verzinsen: 

 

1. 30 Jahre ab Leistungsbeginn mit 0,5 Prozent, 

 

2. 30 Jahre nach Leistungsbeginn mit 2 Prozent-

punkten über dem dann gültigen Basiszinssatz 

nach § 247 BGB und 

 

3. jeweils nach weiteren 10 Jahren angepasst auf 

Grundlage des dann gültigen Basiszinssatzes. 
 

2Für ein bewilligtes Förderdarlehen sind Verwal-

tungskostenbeiträge nach Nummer 10.3 zu zahlen.  

 
3Eine Zinserhöhung ist der Förderempfängerin o-

der dem Förderempfänger rechtzeitig vorher anzu-

kündigen.  
 

4Das Ergänzungsdarlehen nach Nummer 3.5.5 ist 

ab Bezugsfertigkeit oder dem Tag der Vollauszah-

lung des Darlehens mit 3,73 Prozent jährlich für die 

ersten 10 Jahre zu verzinsen.  

 

Hinweis: Nummer 3.6.1 Satz 1 Ziffer 1 gilt für die 

Dauer der Zweckbindung! 

 

 Nummer 3.6.1 Sätze 1 bis 3 sind unverändert 

zu den bisherigen Regelungen aus Nummer 

5.6.1 Sätze 1 bis 3 WFB NRW 2023. 

 

 Nummer 3.6.1 Satz 4 wird dahingehend verän-

dert, dass für die ersten 10 Jahre des Ergän-

zungsdarlehens nach Nummer 3.5.5 das Dar-

lehen mit 3,73 % zu verzinsen ist.  

 

Neu ist, dass beim Ergänzungsdarlehen in 

2024 in den ersten 10 Jahren auf die Berech-

nung „Basiszins + 2%“ verzichtet wird. Grund 

hierfür ist die stärkere Marktnähe und damit 

verbunden eine Abfederung der deutlich ge-

stiegenen Zinsen.  

  5.6.2 

Tilgungsnachlass 

3.6.2 

Tilgungsnachlass 
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  1Auf Antrag kann ein anteiliger Tilgungsnachlass 

(Teilschulderlass) bewilligt werden  

 

a) auf das Grunddarlehen und die Zusatzdarle-

hen nach Nummern 5.5.3 und 5.5.4 in Höhe 

von 10 Prozent und  

 

b) auf die Zusatzdarlehen nach Nummern 2.5.2, 

2.5.5 und 5.5.2 Satz 2 in Höhe von 50 Prozent. 
 

 

2Der Tilgungsnachlass ist auf zwei Nachkommastel-

len zu runden und wird bei Leistungsbeginn vom 

bewilligten Förderdarlehen abgesetzt. 

1Auf Antrag kann ein anteiliger Tilgungsnachlass 

(Teilschulderlass) bewilligt werden  

 

1. auf das Grunddarlehen und die Zusatzdarle-

hen nach den Nummern 3.5.3 und 3.5.4 in 

Höhe von 10 Prozent und  

 

2. auf die Zusatzdarlehen nach den Nummern 

2.5.2, 2.5.5 und 3.5.2 Satz 2 in Höhe von 50 

Prozent. 

 
2Der Tilgungsnachlass ist auf zwei Nachkommastel-

len zu runden und wird bei Leistungsbeginn von 

dem bewilligten Förderdarlehen abgesetzt. 

 

Nummer 3.6.2 ist - unter Berücksichtigung von 

Verweisänderungen - gegenüber den bisherigen 

Regelungen in Nummer 5.6.2 unverändert.  

 

 

  5.6.3 

Tilgung 

3.6.3 

Tilgung 

 

  1Das Förderdarlehen ist mit jährlich 1 Prozent un-

ter Zuwachs der durch die fortschreitende Tilgung 

ersparten Zinsen und Verwaltungskostenbeiträge 

zu tilgen.  

 
2Abweichend hiervon sind das Förderdarlehen für 

den Bestandserwerb nach Nummer 5.1 Satz 3 und 

das Ergänzungsdarlehen nach Nummer 5.5.5 mit 

jährlich 2 Prozent zu tilgen. 

 

1Das Förderdarlehen ist mit jährlich 1 Prozent un-

ter Zuwachs der durch die fortschreitende Tilgung 

ersparten Zinsen und Verwaltungskostenbeiträge 

zu tilgen.  

 
2Abweichend hiervon sind das Förderdarlehen für 

den Bestandserwerb nach Nummer 3.1 Satz 3 und 

das Ergänzungsdarlehen nach Nummer 3.5.5 mit 

jährlich 2 Prozent zu tilgen.  

Nummer 3.6.3 enthält gegenüber der bisherigen 

Fassung in Nummer 5.6.3 WFB NRW 2023 notwen-

dige Folgeänderungen in den Verweisen. Materi-

ell-rechtliche Änderungen ergeben sich daraus 

nicht.  

  5.6.4 

Fälligkeit 

3.6.4 

Fälligkeit 

 

  1Zinsen, Verwaltungskostenbeiträge und Tilgungs-

raten sind halbjährlich an die NRW.BANK zu ent-

richten. 

1Zinsen, Verwaltungskostenbeiträge und Tilgungs-

raten sind halbjährlich an die NRW.BANK zu ent-

richten. 

Nummer 3.6.4 ist unverändert zur bisherigen Re-

gelung in Nummer 5.6.4 WFB NRW 2023. 

  4 

Städtebauliche und technische Fördervorausset-

zungen für Mietwohnraum 

 Redaktioneller Hinweis: 

Die bisherigen Inhalte der Nummer 4 WFB NRW 

2023 wurden in die Nummern 2.4.1 bis 2.4.8 über-

führt. Siehe dort.  

 

 2 

Modernisierung von Mietwohnraum 

 4  

Modernisierungsförderung  

Redaktioneller Hinweis:  

Nummer 4 - neu - nimmt die bisherigen Regelun-

gen aus den Nummern 2, 3, 4 und 5 RL Mod NRW 

2023 auf. 

  

 2.1 

Allgemeines 

   

 1Ziel der Landesregierung Nordrhein-Westfalen ist 

es, Mietwohnungsbestände durch die Förderung 

von nachhaltigen Modernisierungsmaßnahmen an 

  Die bisherige Nummer 2.1 RL Mod NRW 2023 kann 

ersatzlos entfallen.  
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zeitgemäße Wohnqualitäten und technische Stan-

dards anzupassen.  

 
2Dabei ist zu gewährleisten, dass die Bewohnerin-

nen und Bewohner von dem erhöhten Wohnwert 

profitieren und nicht in Folge der Investition durch 

den Anstieg der Wohnkosten verdrängt werden. 

 

Die Ziele der öffentlichen Wohnraumförderung im 

Land Nordrhein-Westfalen sind neu in Nummer 1 - 

allgemeingültig - den weiteren Inhalten dieser 

Richtlinie vorangestellt.  

 2.2 

Gegenstand der Förderung 

 4.1 

Gegenstand der Förderung 

 

 1Gefördert werden bauliche Maßnahmen in und 

an bestehenden Mietwohngebäuden und auf den 

zugehörigen Grundstücken, die 

 

a) den Gebrauchswert von Wohnraum oder 

Wohngebäuden nachhaltig erhöhen, 

 

b) die allgemeinen Wohnverhältnisse auf Dauer 

verbessern, 

 

c) Barrieren im bestehenden Wohnraum redu-

zieren, 

 

d) die Energieeffizienz von Wohngebäuden erhö-

hen, 

 

e) den Schutz vor Einbruch verbessern, 

 

f) bestehenden Wohnraum ändern und 

 

g) ein attraktiv gestaltetes und sicheres Woh-

numfeld schaffen. 

 
2Genossenschaftswohnungen, an denen die nut-

zenden Haushalte durch Anteilszeichnung ein ei-

gentumsähnliches Recht zur Wohnungsnutzung 

erhalten, stehen geförderten Mietwohnungen 

gleich.  

 
3Maßnahmen an bestehenden zur Vermietung be-

stimmten Eigentumswohnungen sind ebenfalls 

förderfähig. 

 

 1Gefördert wird die Modernisierung von 

 

 

 

1. Mietwohnraum in Mehrfamilienhäusern so-

wie Mieteinfamilienhäusern und 

 

2. Eigenheimen nach § 29 Absatz 1 WFNG NRW 

und zur Selbstnutzung bestimmten Eigen-

tumswohnungen 

 

durch Maßnahmen nach § 8 Absatz 5 WFNG NRW.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2Zur Vermietung bestimmte Eigentumswohnun-

gen stehen geförderten Mietwohnungen gleich.  

 

 

Nummer 4.1 nimmt die Gegenstände der Moder-

nisierungsförderung im Rahmen der öffentlichen 

Wohnraumförderung des Landes Nordrhein-West-

falen auf (bisher: Nummer 2.2 RL Mod NRW 2023).  

 

 Nummer 4.1 Satz 1 nimmt - redaktionell ge-

genüber der Fassung der Nummer 2.2 Satz 1 

RL Mod NRW 2023 gekürzt - die Fördergegen-

stände auf.  

 

Nach § 8 Absatz 5 WFNG NRW sind Moderni-

sierungen bauliche Maßnahmen, die  

 

1. den Gebrauchswert des Wohnraums oder 

des Wohngebäudes nachhaltig erhöhten, 

  

2. die allgemeinen Wohnverhältnisse auf 

Dauer verbessern, oder  

 

3. nachhaltig Einsparungen von Energie und 

Wasser bewirken.  

 

Materiell-rechtliche Änderungen gegenüber 

der RL Mod NRW 2023 sind mit der redaktio-

nellen Kürzung nicht verbunden.  

 

 Die bisherige Regelung in Nummer 2.2 Satz 2 

RL Mod NRW 2023 kann entfallen, da dieser 

Satz allgemeingültig in die Vorschrift der Num-

mer 1.1.2 („Rechtsgrundlagen“) übernommen 

wurde.  

 

 Nummer 4.1. Satz 2 nimmt redaktionell ge-

kürzt die bisherige Vorschrift aus Nummer 2.2 

Satz 3 RL Mod NRW 2023 auf.  

 

 2.5.2  4.1.1  
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Besondere Voraussetzungen für die Förderung 

höhergeschossiger Gebäude und hochverdichte-

ter Wohnanlagen der 1960er und 1970er Jahre 

Qualifizierung von Fördervorhaben, Modernisie-

rungsoffensive+ 

 2.5.2.1 

Allgemeines 

   

 1Das Wohnen in höhergeschossigen Gebäuden 

und hochverdichteten Wohnanlagen der 1960er 

und 1970er Jahre hat in der Vergangenheit wieder-

holt bauliche und soziale Herausforderungen be-

dingt.  

 
2Maßnahmen in solchen Beständen sind nur för-

derfähig, wenn sie einer nachhaltigen Modernisie-

rung und einer zukunftsfähigen Umstrukturierung 

des Wohnstandorts dienen. 

 

 1Fördervorhaben, bei denen mehr als 70 Wohnun-

gen öffentlich-gefördert modernisiert werden sol-

len, sind dem für das Wohnungswesen zuständi-

gen Ministerium zur Beratung und Qualifizierung 

vorzulegen.  

 
2Im Zuge der Beratung kann das Ministerium die 

Eignung des Vorhabens als Maßnahme der „Mo-

dernisierungsoffensive+“ feststellen.  

 
3Diese umfasst Maßnahmen im Wohnungsbe-

stand, die über die Erneuerung einzelner Wohnge-

bäude hinausgehen und auf die nachhaltige Auf-

wertung ganzer Wohnstandorte zielen.  

 
4Typisch dafür sind beispielsweise die Ausdifferen-

zierung des Wohnungsangebots, Nachverdichtun-

gen, hohe energetische Standards und eine beson-

ders qualitätsvolle, naturnahe Wohnumfeldgestal-

tung.  

 
5Es können auch Modernisierungsvorhaben mit bis 

zu 70 öffentlich-geförderten Wohnungen als Maß-

nahmen der „Modernisierungsoffensive+“ aner-

kannt werden. 

 

Nummer 4.1.1 nimmt - insofern neu - die Qualifi-

zierung von Fördervorhaben im Rahmen von Mo-

dernisierungen auf und wird gegenüber den bishe-

rigen Regelungen in Nummer 2.5.2 RL Mod NRW 

2023 deutlich entschlackt.   

 

 Nummer 4.1.1 Satz 1 sieht vor, dass Moderni-

sierungsvorhaben, die mehr als 70 Wohnun-

gen zum Gegenstand haben, dem Ministerium 

für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisie-

rung des Landes Nordrhein-Westfalen vorab 

zur Beratung und Qualifizierung vorzulegen 

sind.  

 

 Nummer 4.1.1 Sätze 2 bis 4 nehmen Ausfüh-

rungen zur „Modernisierungsoffensive+“ auf.  

 

 Nummer 4.1.1 Satz 5 nimmt eine Ausnahme 

zu Satz 1 auf: Auch Modernisierungsvorhaben 

mit weniger als 70 Wohnungen können als 

Maßnahme der „Modernisierungsoffensive+“ 

anerkannt werden. Dies setzt eine frühzeitige 

Vorlage an das Ministerium voraus. Mit Num-

mer 4.1.1 Satz 5 wird insbesondere der Situa-

tion in kleinen und mittelgroßen Gemeinden 

Rechnung getragen.  

 

 Gegenüber den bisherigen Regelungen in 

Nummer 2.5.2 RL Mod NRW 2023 entfällt da-

mit ab dem Förderjahr 2024 die Vorlage eines 

Bewirtschaftungskonzeptes. Entsprechend 

große Bestände an einem Wohnstandort sind 

vor Ort hinlänglich bekannt.  

 

Im Rahmen der Antragstellung für eine öffent-

liche Förderung eines Modernisierungsvorha-

bens sind - per se - zahlreiche Angaben zu tä-

tigen, die eine Einschätzung über das Moder-

nisierungsvorhaben ermöglichen; eines ge-

sonderten Bewirtschaftungskonzeptes bedarf 

es daher nicht mehr.   
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 2.5.2.2 

Beratung und Qualifizierung 

   

 1Die Förderung von Maßnahmen nach Nummer 

2.5.2 setzt voraus, dass die Maßnahmen 

 

a) zur Beratung und Qualifizierung dem Ministe-

rium vorgelegt werden und 

 

b) den wohnungspolitischen oder städtebauli-

chen Zielen der Kommune dienen. 

 
2Die vorzulegenden Maßnahmen müssen erken-

nen lassen, dass die Antragstellerin oder der An-

tragsteller die Bereitschaft hat, einen dauerhaft er-

höhten Bewirtschaftungssaufwand zu organisieren 

und zu finanzieren.  

 
3Dazu ist ein Bewirtschaftungskonzept beizufügen, 

das die zukünftige Weiterentwicklung des Gebäu-

des oder der Wohnanlage darstellt und spätestens 

ab Fertigstellung der Maßnahmen zu beginnen und 

für die Dauer der Zweckbindungen durchzuführen 

ist.  

 
4Über das Bewirtschaftungskonzept ist zwischen 

der Antragstellerin oder dem Antragsteller, der Be-

willigungsbehörde und dem Ministerium Einver-

nehmen herzustellen.  

 
5Das Bewirtschaftungskonzept hat Aussagen zu 

enthalten über: 

 

a) die Standortbeschaffenheit im Hinblick auf 

aa) die Lage im Stadtraum und der städtebaulichen 

Umgebung, 

 

bb) die Erreichbarkeit mit dem Öffentlichen Perso-

nennahverkehr oder alternativen Mobilitätsange-

boten und 

 

cc) Nahversorgungsstrukturen im Wohnquartier, 

 

b) die geplanten baulichen Maßnahmen im Hin-

blick auf 

 

aa) den Abbau von Barrieren im Gebäude und in 

den Wohneinheiten sowie im Wohnumfeld, 

  Nummer 2.5.2.2 RL Mod NRW 2023 ist in Nummer 

4.1.1 aufgegangen. Siehe dort.  
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bb) die Verbesserung der Energieeffizienz, 

 

cc) die Verbesserung des Sicherheitsempfindens 

im Gebäude durch die Gestaltung von Hauseingän-

gen und Treppenhäusern sowie im Wohnumfeld 

durch Aufwertungsmaßnahmen und 

 

dd) den Einsatz von Beleuchtung und Sicherheits-

technik, 

 

c) Maßnahmen zur Verbesserung der sozialen 

Kontrolle im Hinblick auf 

 

aa) den Einsatz von (verstärkten) Hausmeister-

diensten oder von Portiersdiensten, 

 

bb) die Präsenz der Eigentümerin oder des Eigen-

tümers oder beauftragter Dritte am Standort, 

 

cc) die Beteiligung von Mieterinnen und Mietern 

(Mieterprojekte) oder Kooperationen mit sozialen 

Einrichtungen für das Wohnquartier und 

 

dd) das Abfallentsorgungskonzept, 

 

d) die Belegung im Hinblick auf 

 

aa) die aktuelle Vermietungssituation und die sozi-

ale Mischung innerhalb der Bewohnerschaft und 

 

bb) das, gegebenenfalls in Abstimmung mit der zu-

ständigen Stelle, geplante Belegungskonzept 

(Wohnungsvergabe) sowie 

 

e) die Mietentwicklung im Hinblick auf 

 

aa) die durchschnittlichen Kaltmieten vor und nach 

der Durchführung der Maßnahmen sowie zur orts-

üblichen Vergleichsmiete, 

 

bb) die Betriebskosten vor und nach Durchführung 

der Maßnahmen, einschließlich Angaben zu ange-

strebten Energiekostensenkungen und 

 

cc) die Angemessenheit der Miet- und Betriebskos-

ten vor und nach Durchführung der Maßnahmen 
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als Kosten für Unterkunft und Heizung im Sinne des 

§ 22 Absatz 1 Satz 1 des Zweiten Buchs Sozialge-

setzbuch – Grundsicherung für Arbeitssuchende – 

in der Fassung der Bekanntmachung vom 13. Mai 

2011 (BGBl. I S. 850, 2094) in der jeweils geltenden 

Fassung. 

 

 1.5 

Förderausschluss 

 4.1.2 

Förderausschluss 

 

 1Es werden keine Maßnahmen gefördert,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) die an Wohngebäuden mit Missständen oder Män-

geln nach § 177 Absatz 2 und 3 des Baugesetzbuchs 

in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. Novem-

ber 2017 (BGBl. I S. 3634) in der jeweils geltenden 

Fassung vorgenommen werden sollen, wenn diese 

nicht durch die Modernisierungs- und Instandset-

zungsmaßnahmen zeitgleich behoben werden,  

 

 

 

b) denen planungs- oder baurechtliche Belange entge-

genstehen, 

 

c) für die eine Förderzusage innerhalb der letzten fünf 

Jahre bereits erteilt, dann aber zurückgegeben wor-

den ist, 

 

d) die an selbst genutzten Eigenheimen und Eigen-

tumswohnungen durchgeführt werden sollen, wenn 

die am Baugrundstück vor der Durchführung der 

Maßnahmen dinglich gesicherten Verbindlichkeiten 

(Darlehensrestschuld) den Wert des Baugrund-

stücks einschließlich der verwendeten Gebäudeteile 

überschreiten. Dies gilt nicht, wenn das beantragte 

Förderdarlehen weniger als 15 000 Euro beträgt o-

der in unmittelbarem zeitlichen Zusammenhang mit 

dem Erwerb von selbst genutztem Wohneigentum 

gewährt wird. 

 

e) die an bestehenden Miet- und Genossenschafts-

 Folgende Maßnahmen können nicht gefördert 

werden: 

 

1. Modernisierung von Ersatzwohnungen nach 

Nummer 2.3.1.2, 

 

2. Modernisierung von Wohnungen, deren 

Zweckbindung auf einem Bindungserwerb 

nach Nummer 9 beruht, 

 

3. die an Wohngebäuden mit Missständen oder 

Mängeln nach § 177 Absatz 2 und 3 des Bau-

gesetzbuchs in der Fassung der Bekanntma-

chung vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 3634) 

in der jeweils geltenden Fassung vorgenom-

men werden sollen, wenn diese nicht durch 

die Modernisierungs- und Instandsetzungs-

maßnahmen zeitgleich behoben werden,  

 

4. denen planungs- oder baurechtliche Belange 

entgegenstehen,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nummer 4.1.2 nimmt für Modernisierungsvorha-

ben Tatbestände des Förderausschlusses auf, die 

bisher in Nummern 1.5 und 3.5 RL Mod NRW 2023 

enthalten waren.  

 

 Nummer 4.1.2 Ziffern 1 und 2 nehmen - neu - 

einen Förderausschluss für die Modernisie-

rung von Ersatzwohnungen sowie von solchen 

Wohnungen auf, die auf einem Bindungser-

werb beruhen, weil für deren Zweckbindun-

gen bereits Fördermittel verausgabt wurden. 

 

 Nummer 4.1.2 Ziffern 3 bis 5 entsprechen in-

haltlich unverändert den bisherigen Regelun-

gen in Nummer 1.5 Buchstabe a) bis c) RL Mod 

NRW 2023. 

 

 Die bisherige Nummer 1.5 Buchstabe d) und e) 

RL Mod NRW 2023 wurden in die Nummer 

1.7.4 (Förderausschluss bei Bestehen einer 

Darlehensrestschuld) überführt. Siehe dort.  

 

 Nummer 4.1.2 Ziffer 5 enthält einen Förder-

ausschluss für Modernisierungsmaßnahmen 

im Falle von selbstgenutztem Wohneigentum: 

Die korrespondierende Regelung war bisher in 

Nummer 3.5 RL Mod 2023 enthalten und 

wurde dem Grundsatz nach in Nummer 3.4.3 

übersetzt. Nummer 3.4.3 Satz 2 und 3 sehen 

für den Fall der Förderung von selbst genutz-

tem Wohneigentum das Folgende vor:  

 

„2Eine Förderung ist auch dann ausgeschlos-

sen, wenn sie trotz Erfüllung der Fördervo-

raussetzungen offensichtlich nicht gerechtfer-

tigt ist.  

 
3Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn 
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wohnungen und zur Vermietung bestimmten Eigen-

tumswohnungen durchgeführt werden sollen, wenn 

die am Baugrundstück vor der Durchführung der 

Maßnahme dinglich gesicherten Verbindlichkeiten 

(Darlehensrestschuld) 80 Prozent des Werts des 

Baugrundstücks einschließlich der verwendeten Ge-

bäudeteile überschreiten. 2Dies gilt, wenn das bean-

tragte Förderdarlehen mehr als 100 000 Euro be-

trägt. 3Von dieser Bedingung kann die landeseigene 

Förderbank, die NRW.BANK, im Einvernehmen mit 

dem für das Wohnungswesen zuständigen Ministe-

rium Ausnahmen zulassen.  

 

 

 

 

 

f) wenn ein Bergschadenverzicht vereinbart worden 

ist. 4Bei der Bewilligung wird hingenommen, dass 

ein Bergschadenminderwertverzicht bis zur Höhe 

von zehn Prozent des Verkehrswerts vereinbart 

wird. 5Eine grundbuchliche Sicherung des eventuell 

im Rahmen des Satzes 2 bestehenden Bergschaden-

minderwertverzichts ist auch im Range vor der Hy-

pothek zur Sicherung der bewilligten Darlehen zu-

lässig. 6Über Ausnahmen entscheidet die landesei-

gene Förderbank, die NRW.BANK. 7Eine Ausnahme-

genehmigung ist beispielsweise möglich, wenn auf 

Grund einer Erklärung der Bezirksregierung Arns-

berg mit Bergschäden auf dem Baugrundstück nach 

derzeitigem Erkenntnisstand nicht mehr zu rechnen 

ist. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. im Falle des Ausschlusses der Förderung für 

selbstgenutztes Wohneigentum bei offen-

sichtlicher Nichtrechtfertigung (Nummer 3.4.3 

Sätze 2 und 3 Ziffer 2) oder 

 

6. wenn ein Bergschadenverzicht vereinbart 

worden ist, wobei bei einer Bewilligung hinge-

nommen werden kann, wenn ein Bergscha-

denminderwertverzicht bis zur Höhe von zehn 

Prozent des Verkehrswerts vereinbart wird.  

 

 

 

 

1. die Förderempfängerin oder der Förder-

empfänger verwertbares Vermögen (bei-

spielsweise Guthaben, Wertpapiere, Be-

teiligungen, Grundvermögen, Luxusgüter) 

von mehr als 50 Prozent der Gesamtkos-

ten für die Finanzierung des Wohneigen-

tums einsetzen kann oder dieses Vermö-

gen offensichtlich mit dem Ziel, Förder-

mittel zu erlangen, auf Dritte übertragen 

hat, 

 

2. nach der Lebenserfahrung zu erwarten 

ist, dass das Gesamteinkommen des 

Haushalts innerhalb von drei Jahren nach 

Antragstellung die jeweils maßgebliche 

Einkommensgrenze um mehr als 25 Pro-

zent übersteigen wird, zum Beispiel we-

gen Eintritts in das Berufsleben oder Wie-

deraufnahme der Berufstätigkeit nach ei-

ner Elternzeit.“ 

 

Insofern wird der Förderausschluss bei der 

Schaffung von Wohnraum zur Selbstnutzung 

auch auf die Modernisierung von Wohnraum 

zur Selbstnutzung erstreckt. Seine spezifische 

Anwendung für Modernisierungsvorhaben 

wird in Nummer 4.3.3 geregelt. 

   

 Nummer 4.1.2 Ziffer 6 nimmt die bisherige Re-

gelung aus Nummer 1.5 Buchstabe f) RL Mod 

NRW 2023 - redaktionell verkürzt - auf.  

 

 2.3 bzw. 3.2 

Zielgruppe 

 4.2  

Zielgruppe 

 

 [Wiedergabe Nummer 2.3] 
1Geförderter Mietwohnraum ist für Begünstigte, 

deren anrechenbares Einkommen die Einkom-

mensgrenze des § 13 Absatz 1 WFNG NRW nicht 

übersteigt (Einkommensgruppe A), zweckzubin-

den.  

 
2Mieterinnen und Mieter, die eine geförderte 

Wohnung bereits vor Erteilung der Förderzusage 

bewohnen, haben die Einkommensgrenzen nicht 

einzuhalten. 

 

 1Öffentlich-geförderter Mietwohnraum ist für Be-

günstigten nach Nummer 2.2. zweckzubinden.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Regelungen zu den Zielgruppen wurden in der 

RL Mod NRW 2023 auf die Nummern 2.3 (Miet-

wohnraum) und 3.2 (Selbstnutzung) aufgeteilt. Die 

bisherigen Regelungen werden - neu - in der Num-

mer 4.2 zusammengeführt.  

 

Modernisierung von Mietwohnraum 

 In Nummer 4.2 Satz 1 wird für die Bestimmung 

der Zielgruppe (und die damit einhergehende 

Zweckbindung) auf Nummer 2.2 verwiesen. 

Für die Modernisierung von Mietwohnraum 

ergibt sich somit keine andere Zielgruppe als 
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[Wiedergabe Nummer 3.2] 
1Gefördert werden Haushalte, deren anrechenba-

res Einkommen die Einkommensgrenze nach § 13 

Absatz 1 WFNG NRW 

 

a) nicht übersteigt (Einkommensgruppe A) oder 

 

b) um bis zu 40 Prozent übersteigt (Einkommens-

gruppe B). 

 
2Maßgebend sind die Verhältnisse zum Zeitpunkt 

der Antragstellung.  

 
3Ändern sich die Verhältnisse bis zur Bewilligung zu 

Gunsten der Antragstellerin oder des Antragstel-

lers, dürfen die günstigeren Verhältnisse zugrunde 

gelegt werden. 

2Für die Zweckbindung von öffentlich-gefördertem 

Wohnraum zur Selbstnutzung ist Nummer 3.2 an-

zuwenden. 

die, die Begünstigte nach der Förderung von 

Mietwohnraum (Nummer 2) sind.  

 

Damit werden - neu - auch solche Modernisie-

rungsmaßnahmen an Mietwohnraum um-

fasst, die für die Einkommensgruppe B zweck-

gebunden werden können (Nummer 2.2.1 Zif-

fer 2). Hintergrund ist, dass auch solche Be-

günstigte, die gegenüber der Einkommens-

gruppe A wirtschaftlich leistungsfähiger sind, 

sich zunehmend mit Fragen der Bezahlbarkeit 

von Mietwohnraum im Bestand konfrontiert 

sehen.  

 

 Der bisherige Regelungsinhalt aus Nummer 

2.3 Satz 2 RL Mod NRW 2023, nach den Miete-

rinnen und Mieter, die eine öffentlich-geför-

derte Wohnung vor Erteilung der Förderzu-

sage für eine Modernisierung bewohnt haben, 

die Einkommensgrenzen nicht einzuhalten ha-

ben, wird in den Regelungsinhalt zu Nummer 

4.3.1 Satz 3 [Belegungsbindung bei der Mo-

dernisierung von Wohnraum] versetzt. Eine 

materiell-rechtliche Änderung ist damit ge-

genüber der RL Mod NRW 2023 nicht verbun-

den.  

   

Modernisierung von Wohnraum zur Selbstnut-

zung 

 In Nummer 4.2 Satz 2 wird festgelegt, dass für 

die Bestimmung der Zielgruppe von Moderni-

sierungsmaßnahmen an Wohnraum zur 

Selbstnutzung Nummer 3.2 anzuwenden ist.  

 

Auch hier gilt: Bei der Modernisierung von 

Wohnraum zur Selbstnutzung gibt es keine an-

dere Zielgruppe als bei der Schaffung von 

Wohnraum zur Selbstnutzung.  

 

 Die bisher in Nummer 3.2 Satz 2 und 3 RL Mod 

NRW 2023 verankerten Regelungen wurden 

sachlogisch in die Nummer 3.2 überführt und 

sind entsprechend dort aufzufinden. Eine ma-

teriell-rechtliche Änderung gegenüber den RL 

Mod NRW 2023 ergibt sich dadurch nicht.   

 

 2.4  4.3  
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Ziel der Förderung [Mietwohnraum] Ziel der Förderung 

 1Für den öffentlich geförderten Mietwohnraum 

wird eine Zweckbindung begründet (Belegungsbin-

dung und Mietbindung).  

 
2Die Dauer der Zweckbindung beträgt einheitlich 

für alle öffentlich geförderten Wohnungen wahl-

weise 20, 25 oder 30 Jahre.  

 
3Die Zweckbindung tritt mit Bestandskraft der För-

derzusage ein.  

 
4Die Zweckbindungsfrist beginnt mit dem ersten 

Tag des Monats, der auf die Fertigstellung der 

Maßnahmen für alle Wohnungen eines Gebäudes 

folgt.  

 
5Die vorzeitige und vollständige Rückzahlung der 

Förderdarlehen verkürzt die Dauer der Zweckbin-

dung nicht.  

 
6§ 23 Absätze 1 und 3 WFNG NRW bleiben unbe-

rührt.  

 
7Im Falle der Übertragung der geförderten Woh-

nungen während der Zweckbindung gehen die 

Pflichten aus der Förderzusage nach § 10 Absatz 9 

WFNG NRW auf die Rechtsnachfolgerin oder den 

Rechtsnachfolger über.  

 
8Die Förderempfängerin oder der Förderempfän-

ger hat die zuständige Stelle unverzüglich über die 

Rechtsnachfolge zu informieren. 

 

 1Für den öffentlich-gefördert modernisierten 

Mietwohnraum wird eine Zweckbindung (Bele-

gungsbindung und Mietbindung) in entsprechen-

der Anwendung der Nummer 2.3 begründet.  

 

 

 

 
2Abweichend zu Nummer 2.3 Satz 4 gilt im Hinblick 

auf den Beginn der Zweckbindungsfrist bei Moder-

nisierungsmaßnahmen an Mietwohnraum, dass 

diese mit dem ersten Tag des Monats, der auf die 

Fertigstellung der Maßnahmen für alle Wohnun-

gen eines Gebäudes folgt, beginnt.  

 

 

  

Die Regelungen zu dem jeweiligen „Ziel der Förde-

rung“ waren in der RL Mod NRW 2023 auf die 

Nummern 2.4 (Mietwohnraum) und 3.3 (Selbst-

nutzung) aufgeteilt. Die bisherigen Regelungen 

werden - neu - in der Nummer 4.3 zusammenge-

führt.  

 

Modernisierung von Mietwohnraum 

 Da die bisherigen Regelungen in Nummer 2.4 

RL Mod NRW 2023 weitestgehend identisch 

mit den Zweckbindungsregelungen bei der 

Neuschaffung von Mietwohnraum nach WFB 

NRW 2023 waren, kann in Nummer 4.3 Satz 1 

- neu - auf eben diese Regelungen Bezug ge-

nommen werden.  

 

 Wichtig:  

Während nach Nummer 2.4 Satz 2 RL Mod 

NRW 2023 auch eine 20-jährige Zweckbin-

dung möglich war, entfällt diese Option mit 

der neuen Richtlinie. Bei der Modernisierung 

von Mietwohnraum können Zweckbindungs-

dauern von wahlweise 25 oder 30 Jahren be-

gründet werden (analog zur Neuschaffung von 

Mietwohnraum).  

 

 Nummer 4.3 Satz 2 beinhaltet die notwendige 

Abweichung im Hinblick auf den Beginn der 

Zweckbindungsfrist bei der Modernisierung 

von Mietwohnraum: Diese beginnt, wie bis-

her, mit dem ersten Tag des Monats, der auf 

die Fertigstellung der Modernisierungsmaß-

nahmen für alle Wohnungen eines Gebäudes, 

folgt.  

   

 3.3 

Ziel der Förderung [Selbstnutzung] 

   

 1Die Förderobjekte sind von den Förderempfänge-

rinnen oder Förderempfängern und beziehungs-

weise oder ihren Angehörigen nach § 29 Nummer 

1 Satz 2 WFNG NRW dauerhaft zu eigenen Wohn-

zwecken zu nutzen.  

 
2Soweit die Nutzung ausschließlich von Angehöri-

gen erfolgt, haben diese jeweils die Wohnberech-

tigung nach § 13 Absatz 1 Nummer 1 WFNG NRW 

 3Für öffentlich-geförderte Modernisierungsmaß-

nahmen an Wohnraum zur Selbstnutzung gilt 

Nummer 3.3 entsprechend.  

 

 

 

 

 

 

Modernisierung von Wohnraum zur Selbstnut-

zung 

 Da die bisherigen Regelungen in Nummer 3.3 

RL Mod NRW 2023 weitestgehend identisch 

mit den Zweckbindungsregelungen bei der 

Neuschaffung von Wohnraum zur Selbstnut-

zung nach WFB NRW 2023 waren, kann in 

Nummer 4.3 Satz 3 - neu - auf eben diese Re-

gelungen Bezug genommen werden.  
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zu erfüllen.  

 
3Eine Nutzung zu eigenen Wohnzwecken liegt auch 

vor, wenn weniger als die Hälfte der Wohn- und 

Nutzfläche des Wohneigentums anderen, insbe-

sondere gewerblichen Zwecken dient.  

 
4Die Verpflichtung zur Selbstnutzung beginnt bei 

Fertigstellung der geförderten Maßnahmen und 

gilt bis zum Ende der in der Förderzusage festge-

legten Dauer der Zinsverbilligung (wahlweise 20, 

25 oder 30 Jahre).  

 
5Werden die Förderdarlehen vollständig (planmä-

ßig oder außerplanmäßig) zurückgezahlt, gilt die 

Zweckbindung bis zum Zeitpunkt der Rückzahlung.  

 
6Die Förderempfängerin oder der Förderempfän-

ger ist in der Förderzusage zu verpflichten, die öf-

fentlich geförderte Wohnung während der Dauer 

der Zweckbindung zu eigenen Wohnzwecken zu 

nutzen und die Überlassung oder den Verkauf des 

Förderobjekts an Dritte vorab der landeseigenen 

Förderbank, der NRW.BANK, und der zuständigen 

Stelle mitzuteilen.  

 
7Für eine untergeordnete Wohnung im Einfamili-

enhaus (Einliegerwohnung) sind keine Zweckbin-

dungen zu vereinbaren.  

 
8Dies gilt auch, wenn die Wohnung vermietet wird. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4Abweichend zu Nummer 3.3 Satz 2 gilt im Hinblick 

auf den Beginn der Zweckbindungsfrist bei Moder-

nisierungsmaßnahmen an Wohnraum zur Selbst-

nutzung, dass diese bei Fertigstellung der geför-

derten Maßnahmen beginnt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
5Für eine untergeordnete Wohnung in einem Ein-

familienhaus (Einliegerwohnung) ist keine Zweck-

bindungen zu vereinbaren; dies gilt auch, wenn die 

Wohnung vermietet wird. 

 

 

 Nummer 4.3 Satz 4 beinhaltet die notwendige 

Abweichung im Hinblick auf den Beginn der 

Zweckbindungsfrist bei der Modernisierung 

von Wohnraum zur Selbstnutzung: Diese be-

ginnt, wie bisher, mit der Fertigstellung der 

geförderten Maßnahme.  

 

 Nummer 4.3 Satz 5 übernimmt die bisher in 

Nummer 3.3 Satz 7 und 8 RL Mod NRW 2023 

geregelten Sachverhalte und führt diese re-

daktionell in einem Satz zusammen.  

 

 Wichtig:  

Die Förderung von Wohnraum zur Selbstnut-

zung - ob Neuschaffung oder Modernisierung 

- wird dahingehend geändert, dass sich diese 

ausschließlich an die Fördernehmerin oder 

den Fördernehmer richtet. Eine Nutzung des 

öffentlich-geförderten Objekts ausschließlich 

durch Angehörige ist nicht mehr zulässig. Dies 

gilt es auch bei der Modernisierung von 

Wohnraum zur Selbstnutzung zu beachten.  

 

 

 

 

 

 2.4.1 

Belegungsbindung [Mietwohnraum] 

 4.3.1 

Belegungsbindung bei der Modernisierung von 

Mietwohnraum 

 

 1Für den geförderten Mietwohnraum ist in der För-

derzusage für die nach § 3 Absatz 2 WFNG NRW 

zuständige Stelle eine Belegungsbindung als allge-

meines Belegungsrecht nach § 29 Nummer 6 Satz 

1 WFNG NRW für Begünstigte der Einkommens-

gruppe A zu begründen.  

 
2Demnach darf die öffentlich geförderte Wohnung 

bei Neuvermietung während der Zweckbindung 

nur an Haushalte mit einem gültigen Wohnberech-

tigungsschein nach § 18 WFNG NRW vermietet 

werden.  

 1Für den öffentlich-gefördert modernisierten 

Mietwohnraum ist in der Förderzusage für die 

nach § 3 Absatz 2 WFNG NRW zuständige Stelle 

eine Belegungsbindung als allgemeines Belegungs-

recht nach § 29 Nummer 6 Satz 1 WFNG NRW zu 

begründen.  

 
2Demnach darf die öffentlich geförderte Wohnung 

bei Neuvermietung während der Zweckbindung 

nur an Haushalte mit einem gültigen Wohnberech-

tigungsschein nach § 18 WFNG NRW vermietet 

werden.  

Im Falle der Förderung von Modernisierungsmaß-

nahmen an Mietwohnraum nimmt Nummer 4.3.1 

die näheren Bestimmungen über die Belegungs-

bindung auf (bisher: 2.4.1 RL Mod NRW 2023). 

 

Im Gegensatz zu den Regelungen bei der Schaffung 

von Mietwohnraum nach Nummer 2 gilt es hier 

Spezifika, beispielsweise die Festsetzung der 

Zweckbindung als allgemeines Belegungsrecht und 

nicht als Besetzungsrecht sowie im Zusammen-
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3Wird eine Wohnung zur Durchführung der öffent-

lich geförderten Maßnahmen freigezogen, kann 

sie abweichend von Satz 1 auch Personen überlas-

sen werden, die diese oder eine andere Wohnung 

im Förderobjekt unmittelbar vor Durchführung der 

Maßnahmen bewohnt haben. 

 
4In den Gebieten der Städtebauförderung des Lan-

des Nordrhein-Westfalen und des Bundes kann die 

Bewilligungsbehörde als Beitrag zur städtebauli-

chen Erneuerung und zur Verbesserung der sozia-

len Mischung ganz oder anteilig auf die Festlegung 

von Belegungsbindungen verzichten. 

 

 
3Mieterinnen und Mieter, die eine geförderte 

Wohnung bereits vor Erteilung der Förderzusage 

bewohnen, brauchen die Einkommensgrenzen 

nicht einzuhalten.  

 
4Wird eine Wohnung zur Durchführung der öffent-

lich geförderten Maßnahmen freigezogen, kann 

sie abweichend von Satz 2 auch Personen überlas-

sen werden, die diese oder eine andere Wohnung 

im Förderobjekt unmittelbar vor Durchführung der 

Maßnahmen bewohnt haben.  

 
5In den Gebieten der Städtebauförderung des Lan-

des Nordrhein-Westfalen und des Bundes kann die 

Bewilligungsbehörde als Beitrag zur städtebauli-

chen Erneuerung und zur Verbesserung der sozia-

len Durchmischung ganz oder anteilig auf die Fest-

legung von Belegungsbindungen verzichten. 

 

hang mit Mieterinnen und Mietern, die die Woh-

nungen bereits vor Erteilung der Förderzusage be-

wohnt haben, zu berücksichtigen.  

 

Ein reiner Verweis auf die Regelungen in Nummer 

2 wäre daher an dieser Stelle nicht sachgerecht.  

 Materiell-rechtliche Änderungen zu Nummer 

2.4.1 RL Mod NRW 2023 ergeben sich nicht.  

 

 Nummer 4.3.1 Sätze 1 und 2 entsprechen den 

bisherigen Regelungen aus Nummer 2.4.1 Satz 

1 und 2 RL Mod NRW 2023. 

 

 Nummer 4.3.1 Satz 3 wird neu an diese Stelle 

versetzt (bisher: Nummer 2.3 Satz 2 RL Mod 

NRW 2023) und bewirkt klarstellend, dass 

Mieterinnen und Mieter, die eine Wohnung 

bewohnen und die mit Hilfe der öffentlichen 

Wohnraumförderung des Landes Nordrhein-

Westfalen modernisiert werden soll, die Ein-

kommensgrenzen nicht einzuhalten haben. 

Denn nach Nummer 4.3.1 Satz 2 darf die öf-

fentlich-geförderte und modernisierte Woh-

nung bei Neuvermietung grundsätzlich nur an 

Personen mit einem gültigen Wohnberechti-

gungsschein vermietet werden.  

 

 Nummer 4.3.1 Sätze 4 und 5 entsprechen in-

haltsgleich den bisherigen Regelungen in 

Nummer 2.4.1 Sätzen 3 und 4 RL Mod NRW 

2023. 

 

 2.4.2 

Mietpreisbindung 

 4.3.2 

Mietbindung bei der Modernisierung von Miet-

wohnraum 

 

 2.4.2.1 

Höchstzulässige Miete nach Modernisierung 

   

 1In der Förderzusage wird nach § 10 Absatz 4 Satz 

5 WFNG NRW eine höchstzulässige Miete be-

stimmt, die sich aus der Bewilligungsmiete nach 

Nummer 2.4.2.2 oder aus der Kostenmiete nach 

Nummer 2.4.2.6 ergibt.  

 
2Die Förderempfängerin oder der Förderempfän-

ger ist in der Förderzusage zu verpflichten, wäh-

rend der Dauer der Zweckbindung eine öffentlich 

geförderte Wohnung nicht gegen eine höhere als 

 1Für den öffentlich-gefördert modernisierten 

Mietwohnraum wird in der Förderzusage nach § 10 

Absatz 4 Satz 5 WFNG NRW eine höchstzulässige 

Miete bestimmt, die sich aus der Bewilligungs-

miete nach Nummer 4.3.2.1 oder aus der Kosten-

miete nach Nummer 4.3.2.2 ergibt.  

 
2Die Förderempfängerin oder der Förderempfän-

ger ist in der Förderzusage zu verpflichten, wäh-

rend der Dauer der Zweckbindung eine öffentlich 

 Nummer 4.3.2 Sätze 1 bis 3 entsprechen den 

bisherigen Regelungen aus Nummer 2.4.2.1 

Satz 1 bis 3 RL Mod NRW 2023. 

 

 Nummer 4.3.2 Satz 4 berücksichtigt eine Neu-

regelung der Angemessenheit der Wohnflä-

chen im Falle der Modernisierung von Miet-

wohnraum (siehe Nummer 4.3.2.1 Satz 5 ff.) 

und führt daher die bisherigen Sätze aus der 
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die nach Förderzusage höchstzulässige Miete zu-

züglich der nach dieser Richtlinie zulässigen Miet-

erhöhungen zum Gebrauch zu überlassen.  

 

 
3Im Rahmen der Ankündigungspflichten nach § 

555c des Bürgerlichen Gesetzbuchs in der jeweils 

geltenden Fassung (im Folgenden BGB genannt) 

sind die Mieterinnen und Mieter über die Inan-

spruchnahme von Wohnraumfördermitteln des 

Landes Nordrhein-Westfalen sowie über die 

höchstzulässige Miete nach Modernisierung zu in-

formieren.  

 
4Bei Neuvermietung während des Bindungszeit-

raums (auch bei Zwischenvermietung) sind den 

Mietverträgen die tatsächlichen, höchstens jedoch 

die nach Nummer 2.5.1 Buchstabe e) für wohnbe-

rechtigte Haushalte angemessenen Wohnflächen 

zugrunde zu legen.  

 
5Weiter ist ein Hinweis auf §§ 16 und 10 Absatz 9 

WFNG NRW in die Mietverträge aufzunehmen.  

 
6Bei Vereinbarung einer Staffelmiete nach § 557a 

BGB sind mietvertragliche Vereinbarungen zum 

Ausschluss des Kündigungsrechts der Mieterin o-

der des Mieters nach § 557a Absatz 3 BGB unzuläs-

sig.  

 

geförderte Wohnung nicht gegen eine höhere als 

die nach Förderzusage höchstzulässige Miete zu-

züglich der nach dieser Richtlinie zulässigen Miet-

erhöhungen zum Gebrauch zu überlassen.  

 
3Im Rahmen der Ankündigungspflichten nach § 

555c BGB sind die Mieterinnen und Mieter über 

die Inanspruchnahme von Wohnraumfördermit-

teln des Landes Nordrhein-Westfalen sowie über 

die höchstzulässige Miete nach Modernisierung zu 

informieren.  

 

 

 
4Weiter ist bei Neuvermietung während des Bin-

dungszeitraums (auch bei Zwischenvermietung) in 

den Mietvertrag ein Hinweis auf § 16 und § 10 Ab-

satz 9 WFNG NRW aufzunehmen. 

 

 

 

 

Nummer 2.4.2.1 Sätze 4 und 5 auf den noch 

notwenigen Kern zurück.  

 

 

 

 Der bisherige Regelungsinhalt aus Nummer 

2.4.2.1 Satz 6 RL Mod NRW 2023 kann inso-

weit entfallen, als das in Nummer 4.3.2.1 ein 

entsprechender Verweis in die - insoweit iden-

tische - Regelung bei der Neuschaffung von 

Mietwohnraum vorgenommen wird. Materi-

ell-rechtliche Änderungen im Hinblick auf eine 

Staffelmiete entstehen dadurch gegenüber RL 

Mod NRW 2023 nicht. 

 2.4.2.2 

Bewilligungsmiete 

 4.3.2.1 

Bewilligungsmiete 

 

 1Für Wohnungen, die vor Erteilung der Förderzu-

sage nicht mietpreisgebunden sind, setzt die Be-

willigungsbehörde in der Förderzusage die höchst-

zulässige Miete nach Modernisierung fest (Bewilli-

gungsmiete).  

 
2Diese setzt sich höchstens zusammen aus der zu-

letzt vereinbarten Kaltmiete vor Modernisierung 

und dem Erhöhungsbetrag nach § 559 bis § 559d 

BGB.  

 
3Als Mietobergrenze pro Quadratmeter Wohnflä-

che und Monat sind in Kommunen mit den Mietni-

veaus  

 

 1Für Wohnungen, die vor Erteilung der Förderzu-

sage nicht mietpreisgebunden sind, setzt die Be-

willigungsbehörde in der Förderzusage die höchst-

zulässige Miete nach Modernisierung fest (Bewilli-

gungsmiete).  

 
2Diese setzt sich höchstens zusammen aus der zu-

letzt vereinbarten Kaltmiete vor Modernisierung 

und dem Erhöhungsbetrag nach § 559 bis § 559d 

BGB.  

 
3Es gelten die Mietobergrenzen nach Nummer 

2.3.2.1 Sätze 1 und 2 zuzüglich möglicher Erhö-

hungsbeträge zur Berücksichtigung von Energie-

kosteneinsparungen nach Nummer 4.3.2.1.1; im 

 Nummer 4.3.2.1 Sätze 1 und 2 entsprechen 

den bisherigen Regelungen aus Nummer 

2.4.2.2 Sätzen 1 und 2 RL Mod NRW 2023. 

 

 Im Hinblick auf die Bewilligungsmieten kann 

für die Modernisierungsförderung von Miet-

wohnraum auf die Bewilligungsmieten bei der 

Neuschaffung von Wohnraum (Nummer 2) zu-

rückgegriffen werden, so dass mit Nummer 

4.3.2.1 Satz 3 zum einen ein Verweis in die 

entsprechenden Bestimmungen dort erfolgt 

und zum anderen ein Bezug zur Berücksichti-

gung von Energiekosteneinsparungen (Num-

mer 4.3.2.1.1) hergestellt wird. 
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a) M1 bis M3: 6,00 Euro,  

 

b) M4: 6,50 Euro und  

 

c) M4+: 7,10 Euro  

 

einzuhalten.  
 

4Die Zuordnung der Kommunen zu den Mietni-

veaus M1 bis M4 ergibt sich aus der Anlage.  

 
5Bei der Festsetzung der Bewilligungsmiete sind 

die soziale Verträglichkeit der Miete und der tat-

sächliche Wohnwert nach Modernisierung ange-

messen zu berücksichtigen. 

 

 

Übrigen gelten die Regelungen der Nummern 

2.3.2.2 bis 2.3.2.4 entsprechend. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

4Bei der Festsetzung der Bewilligungsmiete sind 

die Tragbarkeit für die Mieterinnen und Mieter 

und der tatsächliche Wohnwert nach Modernisie-

rung angemessen zu berücksichtigen.  

 
5In der Förderzusage sind die mietrelevanten 

Wohnflächen festzusetzen, die bei allen Neuver-

mietungen während des Bindungszeitraums (auch 

bei Zwischenvermietung) den Mietverträgen zu-

grunde zu legen sind.  

 
6Festzusetzen sind die tatsächlichen Wohnflächen, 

sofern sie die nach Nummer 2.5.1 Satz 4 angemes-

senen Wohnflächen um nicht mehr als fünf Quad-

ratmeter überschreiten.  

 
7Werden die bestehenden Grundrisse im Zuge der 

Modernisierung nicht verändert, muss keine Neu-

berechnung der Wohnflächen erfolgen.  

 
8Abweichend von Nummer 2.3.2.3.3 Satz 1 kann 

die Bewilligungsbehörde nach erneuter Moderni-

sierung im Bindungszeitraum eine Mieterhöhung 

vor Ablauf von 25 Jahren zulassen.  

 

 

Über den Verweis in Nummer 4.3.2.1 Satz 3 

zweiter Halbsatz gelten folgende Regelungen 

aus der Förderung von Mietwohnraum (Num-

mer 2) auch für die Modernisierungsförde-

rung: 

 

 Gemeinschaftsräume (Nummer 2.3.2.2.1), 

 Betreuungspauschale (Nummer 2.3.2.2.2), 

 Garagen und Stellplätze (Nummer 

2.3.2.2.3), 

 weitere mietvertragliche Nebenleistun-

gen (Nummer 2.3.2.2.4),  

  Erhöhung der höchstzulässigen Miete 

(Nummer 2.3.2.3.1), 

 Mieterhöhungen (Nummer 2.3.2.3.2), 

 Regelungen nach weiteren freifinanzier-

ten Modernisierungsmaßnahmen im Bin-

dungszeitraum (Nummer 2.3.2.3.3) sowie 

 Betriebskosten, Kaution und Erwerb von 

Geschäftsanteilen bei Genossenschaften 

(Nummer 2.3.2.4). 

 

 Nummer 4.3.2.1 Satz 4 entspricht der bisheri-

gen Regelung aus Nummer 2.4.2.2 Satz 5. 

 

 Nummer 4.3.2.1 Sätze 5 bis 7 berücksichtigen 

- neu - Vereinfachungen zur Berücksichtigung 

der Wohnflächen im Rahmen von Bestands-

wohnungen: 

 

Bei Bestandswohnungen können überschüs-

sige Wohnflächen mietwirksam akzeptiert 

werden, so lange sie von Haushalten mit 

Wohnberechtigungsschein bezogen werden 

dürfen. Dies ist nach Nummer 8.2 Satz 4 

Wohnraumnutzungsbestimmungen (WNB) 

bei geringfügiger Überschreitung der ange-

messenen Wohnflächen um nicht mehr als 5 

m² der Fall.  

 

Bei Modernisierung von Mietwohnraum muss 

keine Neuberechnung der Wohnfläche erfol-

gen, sofern die bestehenden Grundrisse nicht 

verändert werden (Nummer 4.3.2.1 Satz 7). 

Die aus bestehenden oder früheren Mietver-

trägen bekannten Flächen können, soweit un-

verändert, übernommen werden.  
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Beschränkt sich die Grundrissveränderung auf 

den Anbau von Balkonen, kann der zusätzliche 

Wohnflächenanteil formlos zur bekannten 

Wohnfläche addiert werden.  

 

 Nummer 4.3.2.1 Satz 8 nimmt die bisherige 

Ausnahme auf, dass abweichend von der frei-

finanzierten Modernisierung eines ansonsten 

öffentlich-geförderten Neubauvorhabens bei 

der Modernisierungsförderung von Bestands-

wohnungen weitere Modernisierungen ohne 

Wartefrist möglich bleiben, um ein schrittwei-

ses Sanieren zu ermöglichen und nicht auszu-

schließen. 

 

 2.4.2.3 

Berücksichtigung von Energiekosteneinsparung 

 4.3.2.1.1 

Berücksichtigung von Energiekosteneinsparung 

 

 1Bei der Festsetzung der Bewilligungsmiete kann 

die Bewilligungsbehörde die Mietobergrenzen 

nach Nummer 2.4.2.2 Satz 3 um das Einfache der 

errechneten Energiekosteneinsparung zum Zeit-

punkt der Förderzusage, höchstens aber um 0,60 

Euro je Quadratmeter Wohnfläche und Monat, 

überschreiten, sofern dabei der insgesamt zuläs-

sige Erhöhungsbetrag nach § 559 bis § 559d BGB 

eingehalten wird.  

 
2Für Wohnraum, der nach Modernisierung dem 

BEG-Standard Effizienzhaus 85, 70 oder 55 ent-

spricht, kann bei entsprechender Energiekosten-

einsparung eine Überschreitung der Bewilligungs-

miete um jeweils weitere 0,10 Euro je Quadratme-

ter Wohnfläche und Monat zugelassen werden.  

 
3Eine Überschreitung um bis zu 1 Euro je Quadrat-

meter Wohnfläche und Monat kann zugelassen 

werden für Wohnraum, der die Anforderungen des 

Netto-Null-Standards nach Nummer 5.4.2.4 erfüllt.  
 

 

4Zur Berechnung der Energiekostenersparnis sind 

die monatlichen Kosten für Heizung und Warm-

wasserbereitung je Quadratmeter Wohnfläche vor 

und nach Modernisierung zu berechnen und von-

einander in Abzug zu bringen.  

 

 1Bei der Festsetzung der Bewilligungsmiete nach 

Nummer 4.3.2.1 kann die Bewilligungsbehörde die 

Mietobergrenzen nach Nummer 2.3.2.1 Sätze 1 

und 2 um das Einfache der errechneten Energie-

kosteneinsparung zum Zeitpunkt der Förderzu-

sage, höchstens aber um 0,60 Euro je Quadratme-

ter Wohnfläche und Monat, überschreiten, sofern 

dabei der insgesamt zulässige Erhöhungsbetrag 

nach § 559 bis § 559d BGB eingehalten wird. 

 
2Für Wohnraum, der nach Modernisierung dem 

BEG Effizienzhaus 85, 70 oder 55 Standard ent-

spricht, kann bei entsprechender Energiekosten-

einsparung eine Überschreitung der Bewilligungs-

miete um jeweils weitere 0,10 Euro je Quadratme-

ter Wohnfläche und Monat zugelassen werden.  

 
3Eine Überschreitung um bis zu 1 Euro je Quadrat-

meter Wohnfläche und Monat kann zugelassen 

werden für Wohnraum, der die Anforderungen des 

Netto-Null-Standards nach Nummer 4.5.4.2.1 

Sätze 2 bis 4 erfüllt.  
 

4Zur Berechnung der Energiekostenersparnis sind 

die monatlichen Kosten für Heizung und Warm-

wasserbereitung je Quadratmeter Wohnfläche vor 

und nach Modernisierung zu berechnen und von-

einander in Abzug zu bringen.  

 

 Nummer 4.3.2.1.1 entspricht den bisherigen 

Regelungen aus Nummer 2.4.2.3 RL Mod NRW 

2023. Materiell-rechtliche Änderungen erge-

ben sich nicht.  
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5Diese ergeben sich jeweils aus dem Produkt des 

Endenergiebedarfs und des Tagespreises des ein-

gesetzten Energieträgers je Kilowattstunde.  

 
6Es gelten die Energiepreise zum Zeitpunkt der För-

derzusage.  

 
7Beim Einsatz mehrerer Energieträger sind deren 

Kosten entsprechend ihres jeweiligen Anteils an 

der Bedarfsdeckung gewichtet zu berücksichtigen.  

 
8Wird Strom aus gebäudenaher erneuerbarer Er-

zeugung für die Wärmebedarfsdeckung des Ge-

bäudes genutzt, ist auch der dafür kalkulierte De-

ckungsbeitrag bei der Bilanzierung der Energiekos-

ten anzurechnen.  

 
9Werden energetische Gebäudestandards oder 

einzelne Maßnahmen zur Energieeinsparung, die 

der Förderzusage zugrunde liegen, nicht umge-

setzt, so wird die Bewilligungsmiete entsprechend 

des tatsächlich erreichten energetischen Stan-

dards und einer aktualisierten Berechnung der 

Energiekostenersparnis gekürzt. 

5Diese Kosten ergeben sich jeweils aus dem Pro-

dukt des Endenergiebedarfs und des Tagespreises 

des eingesetzten Energieträgers je Kilowattstunde.  

 
6Es gelten die Energiepreise zum Zeitpunkt der För-

derzusage.  

 
7Beim Einsatz mehrerer Energieträger sind deren 

Kosten entsprechend ihres jeweiligen Anteils an 

der Bedarfsdeckung gewichtet zu berücksichtigen.  

 
8Wird Strom aus gebäudenaher erneuerbarer Er-

zeugung für die Wärmebedarfsdeckung des Ge-

bäudes genutzt, ist auch der dafür kalkulierte De-

ckungsbeitrag bei der Bilanzierung der Energiekos-

ten anzurechnen.  

 
9Werden energetische Gebäudestandards oder 

einzelne Maßnahmen zur Energieeinsparung, die 

der Förderzusage zugrunde liegen, nicht umge-

setzt, so wird die Bewilligungsmiete entsprechend 

des tatsächlich erreichten energetischen Stan-

dards und einer aktualisierten Berechnung der 

Energiekostenersparnis gekürzt. 

 

 2.4.2.4 

Bewilligungsmiete bei neugeschaffenen oder un-

vermieteten Wohnungen 

 4.3.2.1.2 

Bewilligungsmiete bei neugeschaffenen oder un-

vermieteten Wohnungen 

 

 1Für Wohnungen, die auf Grundlage dieser Richtli-

nie neu geschaffen werden, ist die jeweils gültige 

Mietobergrenze als Bewilligungsmiete festzuset-

zen.  

 
2Für bestehende Wohnungen, für die zum Zeit-

punkt der Förderzusage kein Mietvertrag gilt, sind 

grundsätzlich die Regelungen zur Festsetzung der 

Bewilligungsmiete nach Nummer 2.4.2.2 und 

Nummer 2.4.2.3 anzuwenden.  

 
3Besteht für eine Wohnung bei Antragstellung be-

reits seit mindestens zwölf Monaten kein Mietver-

hältnis mehr, kann alternativ im Rahmen des § 

556d BGB die Festsetzung der jeweils gültigen Mie-

tobergrenze als Bewilligungsmiete beantragt wer-

den.  

 

 1Für Wohnungen, die im Wege der Modernisie-

rungsförderung neu geschaffen werden (Nummer 

4.4.5.3 Satz 1 Ziffern 2 und 3), ist die jeweils gül-

tige Mietobergrenze als Bewilligungsmiete festzu-

setzen.  

 
2Für bestehende Wohnungen, für die zum Zeit-

punkt der Förderzusage kein Mietvertrag gilt, sind 

grundsätzlich die Regelungen zur Festsetzung der 

Bewilligungsmiete nach Nummer 4.3.2.1 und 

Nummer 4.3.2.1.1 anzuwenden.  

 
3Besteht für eine Wohnung bei Antragstellung be-

reits seit mindestens zwölf Monaten kein Mietver-

hältnis mehr, kann alternativ im Rahmen des § 

556d BGB die Festsetzung der jeweils gültigen Mie-

tobergrenze als Bewilligungsmiete beantragt wer-

den.  

Nummer 4.3.2.1.2 nimmt wie bisher in Nummer 

2.4.2.4 RL Mod NRW 2023 die Bestimmungen zur 

Festsetzung von Bewilligungsmieten bei der Neu-

schaffung von Mietwohnraum im Rahmen der Mo-

dernisierungsförderung oder bei unvermieteten 

Wohnungen auf.  

 

 Abgesehen von Verweisänderungen ergeben 

sich gegenüber den Regelungen in Nummer 

2.4.2.4 RL Mod NRW 2023 keine materiell-

rechtlichen Änderungen.  
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4In diesen Fällen dürfen Energiekosteneinsparun-

gen nach Nummer 2.4.2.3 nicht mietwirksam wer-

den. 

4In diesen Fällen dürfen Energiekosteneinsparun-

gen nach Nummer 4.3.2.1.1 nicht mietwirksam 

werden. 

 

 2.4.2.5 

Erhöhung der höchstzulässigen Miete 

   

 1Die höchstzulässige Miete erhöht sich ab dem 

Zeitpunkt der Erteilung der Förderzusage alle zwölf 

Monate um 1,7 Prozent.  

 
2Der Erhöhungsbetrag ist von der in der Förderzu-

sage festgesetzten Bewilligungsmiete zu berech-

nen und auf zwei Nachkommastellen zu runden.  

 
3Bei der mietvertraglichen Umsetzung der Mieter-

höhung sind die Bestimmung des § 558 BGB (orts-

übliche Vergleichsmiete) zu beachten.  

 
4Nach weiteren Modernisierungsmaßnahmen, die 

während der Dauer der Zweckbindung durchge-

führt werden, kann die Bewilligungsbehörde im 

Benehmen mit der zuständigen Stelle eine Erhö-

hung der höchstzulässigen Miete im Rahmen der 

§§ 559 bis 559d BGB zulassen.  

 
5Hierbei sind die soziale Verträglichkeit der Miete 

und der tatsächliche Wohnwert nach Modernisie-

rung angemessen zu berücksichtigen.  

   Die bisherige Nummer 2.4.2.5 RL Mod NRW 

2023 ist ersatzlos entfallen, da für die Maß-

nahmen der Modernisierungsförderung in 

Nummer 4.3.2.1 Satz 3 auf die Anwendung der 

korrespondierend in Nummer 2 (Förderung 

von Mietwohnraum) enthaltenen Regelungen 

verwiesen wird (siehe dort unter Nummer 

2.3.2.3). Materiell-rechtliche Änderungen er-

geben sich dadurch gegenüber der RL Mod 

NRW 2023 nicht.  

 2.4.2.6 

Betriebskosten, Kaution und Erwerb von Ge-

schäftsanteilen bei Genossenschaften 

   

 1Neben der höchstzulässigen Miete darf nur die 

Umlage der Betriebskosten nach Maßgabe der §§ 

556, 556a und 560 BGB sowie eine Sicherheitsleis-

tung (Kaution) nach § 551 BGB erhoben werden.  

 
2Bei der Umlage der Betriebskosten darf die tat-

sächliche Wohnfläche der geförderten Wohnun-

gen zugrunde gelegt werden; eine Beschränkung 

auf die nach Nummer 2.5.1 Buchstabe e) angemes-

sene Wohnfläche ist nicht erforderlich.  

 
3Bei Wohnungen im Eigentum von Genossenschaf-

ten ist eine Vereinbarung zulässig, wonach sich die 

Mieterin oder der Mieter verpflichtet, mit der 

Überlassung der Wohnung Geschäftsanteile zu er-

werben.  

   Die bisherige Nummer 2.4.2.6 RL Mod NRW 

2023 entfällt ersatzlos, da für die Maßnahmen 

der Modernisierungsförderung in Nummer 

4.3.2.1 Satz 3 auf die Anwendung der korres-

pondierend in Nummer 2 (Förderung von 

Mietwohnraum) enthaltenen Regelungen ver-

wiesen werden kann (siehe dort Nummer 

2.3.2.4). Materiell-rechtliche Änderungen er-

geben sich dadurch gegenüber der RL Mod 

NRW 2023 nicht. 
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4Die Kosten des Erwerbs dieser Geschäftsanteile 

haben hinsichtlich der Zielgruppe angemessen zu 

sein. 

 

 2.4.2.7 

Höchstzulässige Miete bei bestehender Miet-

preisbindung (Kostenmiete) 

 4.3.2.2 

Höchstzulässige Miete bei bestehender Miet-

preisbindung (Kostenmiete) 

 

 1Für Wohnungen, die bei Erteilung der Förderzu-

sage bereits einer Mietpreisbindung im Sinne des 

Zweiten Wohnungsbaugesetzes in der Fassung der 

Bekanntmachung vom 19. August 1994 (BGBl. I S. 

2137), das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes zur 

Reform des Wohnungsbaurechts vom 13. Septem-

ber 2001 (BGBl. I S. 2376) geändert worden ist, un-

terliegen, gelten nach §§ 1 und 44 Absatz 1 Num-

mer 3 WFNG NRW zur Ermittlung der Miete nach 

Fertigstellung der Maßnahmen die Vorschriften 

zur Berechnung der preisrechtlich zulässigen Miet-

erhöhung nach §§ 8 bis 11 des Wohnungsbin-

dungsgesetzes in der Fassung der Bekanntma-

chung vom 13. September 2001 (BGBl. I S.2404), 

der Zweiten Berechnungsverordnung in der Fas-

sung der Bekanntmachung vom 12. Oktober 1990 

(BGBl. I S. 2178) und der Neubaumietenverord-

nung in der Fassung der Bekanntmachung vom 12. 

Oktober 1990 (BGBl. I S. 2204) in den jeweils gel-

tenden Fassungen.  

 
2Nach Ende der ursprünglichen Preisbindung gilt 

die zuletzt erreichte Kostenmiete als festgesetzte 

Bewilligungsmiete im Sinne der Nummer 2.4.2.2. 

 
3Ab diesem Zeitpunkt gelten die Regelungen zur 

Mieterhöhung entsprechend der Nummer 2.4.2.5. 

 1Für Wohnungen, die bei Erteilung der Förderzu-

sage bereits einer Mietpreisbindung im Sinne des 

Zweiten Wohnungsbaugesetzes in der Fassung der 

Bekanntmachung vom 19. August 1994 (BGBl. I S. 

2137), das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes zur 

Reform des Wohnungsbaurechts vom 13. Septem-

ber 2001 (BGBl. I S. 2376) geändert worden ist, un-

terliegen, gelten nach § 1 und § 44 Absatz 1 Num-

mer 3 WFNG NRW zur Ermittlung der Miete nach 

Fertigstellung der Maßnahmen die Vorschriften 

zur Berechnung der preisrechtlich zulässigen Miet-

erhöhung nach § 8 bis § 11 des Wohnungsbin-

dungsgesetzes in der Fassung der Bekanntma-

chung vom 13. September 2001 (BGBl. I S.2404) 

und der Neubaumietenverordnung in der Fassung 

der Bekanntmachung vom 12. Oktober 1990 (BGBl. 

I S. 2204), beide in den jeweils geltenden Fassun-

gen, sowie der II. BV.  

 
2Nach Ende der ursprünglichen Preisbindung gilt 

die zuletzt erreichte Kostenmiete als festgesetzte 

Bewilligungsmiete im Sinne der Nummer 4.3.2.1.  

 
3Ab diesem Zeitpunkt gelten die Regelungen zur 

Mieterhöhung nach Nummer 2.3.2.3. 

Nummer 4.3.2.2 nimmt die Regelungen über die 

höchstzulässige Miete bei bestehender Mietpreis-

bindung (Kostenmiete) auf (bisher: Nummer 

2.4.2.7 RL Mod NRW 2023). 

 

 Materiell-rechtliche Änderungen ergeben sich 

gegenüber der bisher geltenden RL Mod NRW 

2023 nicht.  

 

   4.3.3 

Tragbarkeit der Belastung bei der Modernisierung 

von Wohnraum zur Selbstnutzung 

 

   1Eine Modernisierungsförderung von Wohnraum 

zur Selbstnutzung ist nur zulässig, wenn die Belas-

tung nicht die wirtschaftliche Existenzgrundlage 

gefährdet und auf Dauer tragbar erscheint.  

 
2Nummer 3.4.2 gilt entsprechend.  

 
3Verfügt die Förderempfängerin oder der Förder-

Nummer 4.3.3 übersetzt im Rahmen von Nummer 

4.3 „Ziel der Förderung“ die Tragbarkeit der Belas-

tung im Falle der Modernisierungsförderung für 

Wohneigentum. 

 

 Nummer 4.3.3 Satz 1 sieht - wie bisher - vor, 

dass auch bei einer Modernisierungsförde-
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empfänger über verwertbares Vermögen, ist die-

ses vorrangig zur Deckung der Gesamtkosten ein-

zusetzen, sofern diese mehr als 30 000 Euro betra-

gen.  

 
4Unberücksichtigt bleibt dabei verwertbares Ver-

mögen bis zu einem Betrag von  

 

1. 40 000 Euro für einen 1-Personenhaushalt, 

 

2. 55 000 Euro für einen 2-Personenhaushalt und 

 

3. 15 000 Euro für jede weitere haushaltsange-

hörige Person. 

 
5Die Bemessung von Vermögen orientiert sich 

grundsätzlich an den Bestimmungen der Nummer 

21.37 Wohngeld-Verwaltungsvorschrift 

(WoGVwV, BAnz AT 10.07.2017 B5) vom 28. Juni 

2017 in der jeweils geltenden Fassung. 

rung im Falle von Wohneigentum zur Selbst-

nutzung die daraus entstehende Belastung 

tragbar zu erscheinen hat.  

 

 Nummer 4.3.3 Satz 2 verweist insofern auf die 

Berechnungsregelungen über die Tragbarkeit 

der Belastung im Falle der Förderung von 

Wohneigentum zur Selbstnutzung (Nummer 

3.4.2) an sich: Bei der Modernisierungsförde-

rung im Falle von Eigentum gelten keine ande-

ren Berechnungsregeln als für die Förderung 

des Wohneigentums selbst.  

 

 Nummer 4.3.3 Satz 3 sieht dem Subsidiaritäts-

gedanken folgend vor, dass verwertbares Ver-

mögen vorrangig zur Deckung der Gesamtkos-

ten einzusetzen ist: Voraussetzung ist, dass die 

Gesamtkosten mehr als 30 000 Euro betragen. 

Liegen die Gesamtkosten < 30 000 Euro, hat 

keine Vermögensprüfung zu erfolgen.  

 

 Nummer 4.3.3 Satz 4 formuliert sodann - je 

nach Personenanzahl - ein „Schonvermögen“, 

das nicht zur Deckung der Gesamtkosten zu 

berücksichtigen ist. Darüber hinaus gehende 

Beträge von verwertbarem Vermögen sind 

rechnerisch bei der Deckung der Gesamtkos-

ten zu veranschlagen, so dass es ggf. zu einer 

dementsprechenden Kürzung des zu bewilli-

genden Förderdarlehens kommt.  

 

 Nummer 4.3.3 Satz 5 verweist als Orientierung 

im Hinblick auf die Bemessung des Vermögens 

auf die Wohngeld-Verwaltungsvorschrift.  

 

 2.5 

Voraussetzungen für die Förderung 

 4.4 

Voraussetzungen für die Modernisierungsförde-

rung 

 

 1Die Voraussetzungen für die Fördergegenstände 

nach Nummer 2.2 ergeben sich aus den nachfol-

genden Regelungen sowie den weiteren Bestim-

mungen in Nummer 4. 

 

  Redaktionelle Kürzung gegenüber der RL Mod 

NRW 2023. 

 2.5.1 

Allgemeine Fördervoraussetzungen 

 4.4.1 

Allgemeine Voraussetzungen  

 

 1Die Förderung von Mietwohnraum nach Nummer 

2.2 setzt voraus, dass 

 1Die Modernisierung wird nur gefördert, wenn Nummer 4.4.1 nimmt - neu - die allgemeinen Vo-

raussetzungen für die Modernisierungsförderung 
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a) das Vorhaben den Anforderungen des Bauauf-

sichtsrechts entspricht, 

 

b) für ihn in wohnungspolitischer Hinsicht Bedarf 

besteht, 

 

c) er nachhaltig an den begünstigten Personen-

kreis vermietet werden kann, 

 

d) er nach Durchführung der Maßnahmen über 

eine insgesamt zeitgemäße Wohnqualität ver-

fügt, die insbesondere den Zugang zu einem 

Freisitz umfassen soll,  

 

e) er je Wohnung eine Wohnfläche von mindes-

tens 35 Quadratmetern aufweist, 

 

f) er eine nach Wohnfläche und Anzahl der 

Räume nach Nummer 8.2 der Wohnraumnut-

zungsbestimmungen vom 12. Dezember 2009 

(MBl. NRW. 2010 S. 6) in der jeweils gültigen 

Fassung angemessene Größe für einen wohn-

berechtigten Haushalt umfasst und 

 

g) er sich in einem Gebäude mit höchstens sechs 

Vollgeschossen befindet oder die besonderen 

Voraussetzungen für die Förderung nach 

Nummer 2.5.2 erfüllt. 

 

hierdurch der Gebrauchswert des Wohnraumes o-

der des Wohngebäudes nachhaltig erhöht, die all-

gemeinen Wohnverhältnisse auf Dauer verbessert 

oder nachhaltig Einsparungen von Energie oder 

Wasser bewirkt werden (§ 8 Absatz 5 Satz 1 WFNG 

NRW).  

 
2Im Falle von Mietwohnungen gilt zusätzlich, dass 

diese nachhaltig an die begünstigte Zielgruppe ver-

mietbar sein müssen.  

 

 

 

 

  

auf. Nach § 8 Absatz 5 Satz 1 WFNG NRW sind Mo-

dernisierungen bauliche Maßnahmen, die den Ge-

brauchswert des Wohnraumes oder des Wohnge-

bäudes nachhaltig erhöhen, die allgemeinen 

Wohnverhältnisse auf Dauer verbessern oder 

nachhaltig Einsparungen von Energie und Wasser 

bewirken.  

Modernisierung von Mietwohnraum 

Die Modernisierung von Mietwohnraum kann nur 

gefördert werden, wenn dieser nach Nummer 

4.4.1 Satz 2 nachhaltig an die begünstige Ziel-

gruppe vermietet werden kann. Insofern ergibt 

sich diesbezüglich bei der Modernisierungsförde-

rung nichts Anderes als bei der Förderung von 

Mietwohnraum (Nummer 2).  

 

 Siehe dazu auch insbesondere Nummer 

4.2 (Zielgruppe), Nummer 4.3 (Ziel der 

Förderung), die Ausnahmeregelung für 

Bestandsmieterinnen und -mieter in 

Nummer 4.3.1 Satz 3 und die Bestimmun-

gen über die Wohnflächen im Rahmen 

der Modernisierungsförderung in Num-

mer 4.3.2.1 (Bewilligungsmiete).  

 

 Dies vorausgeschickt, kann auf die bisherigen 

Regelungen in Nummer 2.5.1 RL Mod NRW 

2023 verzichtet werden: 

 

 bisheriger Buchstabe a):  

siehe neu Nummer 1.2  

 

 bisheriger Buchstabe b):  

siehe neu Nummer 1.4 

 

  bisheriger Buchstabe c):  

siehe neu Nummer 4.4.1 Satz 2 

 

 bisheriger Buchstabe d):  

siehe neu Nummern 4.4.1 Satz 1 und 4.4.3 

Satz 3 

 

 bisheriger Buchstabe e):  

siehe neu Nummern 4.4.3 Satz 1 in Ver-

bindung mit Nummer 2.4.6 Ziffer 3 

 

 bisheriger Buchstabe f):  
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siehe neu Nummer 4.3.2.1 

 

 bisheriger Buchstabe g):  

Nummer 4.4.2 

 

Modernisierung von Wohnraum zur Selbstnut-

zung 

Die Modernisierung von Wohnraum zur Selbstnut-

zung kann nur gefördert werden, wenn dieser nach 

Nummer 4.4.1 Satz 1 die Ziele nach § 8 Absatz 5 

Satz 1 WFNG NRW erfüllt: Modernisierungen sind 

bauliche Maßnahmen, die den Gebrauchswert des 

Wohnraumes oder des Wohngebäudes nachhaltig 

erhöhen, die allgemeinen Wohnverhältnisse auf 

Dauer verbessern oder nachhaltig Einsparungen 

von Energie und Wasser bewirken.  

 

   4.4.2 

Geschossigkeit bei Mietwohnraum 

 

   1Abweichend von Nummer 2.4.2 können in Ge-

meinden aller Mietniveaus in bestehenden Wohn-

gebäuden mit höchstens sechs Vollgeschossen bis 

zu 100 Prozent der Wohnungen öffentlich-geför-

dert modernisiert werden.  

 
2Die Förderung von Maßnahmen in Wohngebäu-

den mit mehr als sechs Vollgeschossen setzt vo-

raus, dass sie den wohnungspolitischen oder städ-

tebaulichen Zielen der Kommune entsprechen und 

zur Beratung und Qualifizierung dem für das Woh-

nungswesen zuständigen Ministerium vorgelegt 

werden. 

 

Nummer 4.4.2 nimmt den bisherigen Regelungsin-

halt aus Nummer 2.5.1 Buchstabe g) in Verbindung 

mit Nummer 2.5.2 RL Mod NRW 2023 auf.  

 

Materiell-rechtliche Änderungen gegenüber der RL 

Mod NRW 2023 ergeben sich nur insoweit, als zur 

Förderung höhergeschossiger Gebäude kein Be-

wirtschaftungskonzept mehr vorzulegen ist.  

 

   4.4.3 

Wohnqualitäten und Grundrisse bei Mietwohn-

raum 

 

   1Nummer 2.4.6 gilt entsprechend.  

 
2Darüber hinaus hat der öffentlich-gefördert mo-

dernisierte Mietwohnraum nach Durchführung 

der Maßnahmen eine insgesamt zeitgemäße 

Wohnqualität aufzuweisen.  

 
3Soweit nicht vorhanden und technisch sowie 

rechtlich möglich, ist die Wohnung mit einem Frei-

sitz zu versehen. 

Nummer 4.4.3 nimmt die Vorschriften über Wohn-

qualitäten und Grundrisse im Falle einer Moderni-

sierungsförderung von Mietwohnraum auf.  

 

 Über den Verweis in Satz 1 werden die Rege-

lungen über die Förderung von Mietwohn-

raum nach Nummer 2.4.6 in Bezug genom-

men.  
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 Nummer 4.4.3 Satz 2 nimmt den bisherigen 

Regelungsinhalt aus Nummer 2.5.1 Buchstabe 

d) erster Halbsatz RL Mod NRW 2023 auf. 

 

 Nummer 4.4.3 Satz 3 berücksichtigt den Rege-

lungsinhalt aus Nummer 2.5.1 Buchstabe d) 

zweiter Halbsatz RL Mod NRW 2023 und stellt 

das Anbringen eines Freisitzes unter den Vor-

behalt, dass dieses technisch wie rechtlich im 

Falle des Nichtvorhandenseins möglich ist.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4.2.2 

Fördervoraussetzungen 

 4.4.4 

Energetische Mindestanforderungen 

 

  

 

 

1Die Förderung von Maßnahmen nach Nummer 

4.2 soll mindestens zum Erreichen des Standards 

„Effizienzhaus 100“ nach dem Runderlass „Bun-

desförderung für effiziente Gebäude – Wohnge-

bäude (BEG WG)“ führen.  

 
2Dies gilt nicht für die Förderung von selbst genutz-

tem Wohneigentum nach Nummer 3 sowie für 

denkmalgeschützte Gebäude.  
 

 

3Sofern für energetische Einzelmaßnahmen im 

Runderlass „Bundesförderung für effiziente Ge-

bäude“– Einzelmaßnahmen (BEG EM)“ vom 9. De-

zember 2022 (BAnz AT 30.12.2022 B2) in der je-

weils geltenden Fassung technische Mindestanfor-

derungen festgelegt sind, sind diese zu erfüllen.  

 
4Die Einhaltung der energetischen Anforderungen 

an das Wohngebäude oder an die geförderte Ein-

zelmaßnahme ist durch Ausstellungsberechtigte 

 1Maßnahmen zur Verbesserung der Energieeffizi-

enz sind durch Fachunternehmen durchzuführen.  

 
2Sie haben bei Mietwohngebäuden mindestens 

zum Erreichen des BEG Effizienzhaus 100 Standard 

zu führen.  

 

 

 
3Bei Mietwohngebäuden, die eingetragene Bau-

denkmäler sind oder im Geltungsbereich einer 

Denkmalbereichssatzung liegen, soll der BEG Effi-

zienhaus Denkmal Standard erreicht werden.  

 
4Energetische Einzelmaßnahmen haben die Anfor-

derungen der Richtlinie BEG EM zu erfüllen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nummer 4.4.4 nimmt die energetischen Mindest-

anforderungen im Zuge von Modernisierungsmaß-

nahmen auf (bisher: Nummer 4.2.2 RL Mod NRW 

2023). 

 

 Nummer 4.4.4 Satz 1 sieht - allgemein - für 

Modernisierungsmaßnahmen vor, dass diese 

durch Fachunternehmen auszuführen sind 

(bisher: Nummer 4.2.2 Sätze 5 und 6 RL Mod 

NRW 2023).  

 

 Nummer 4.4.4 Satz 2 schreibt für Mietwohn-

gebäude vor, dass diese mindestens den BEG 

Effizienzhaus 100 Standard zu erreichen ha-

ben (bisher: Nummer 4.2.2 Satz 1 RL Mod 

NRW 2023).  

 

 Nummer 4.4.4 Satz 3 sieht - neu - für denkmal-

geschützte Mietobjekte vor, dass diese den 

BEG Effizienzhaus Denkmal Standard zu erfül-

len haben.  

 

 Nummer 4.4.4 Satz 4 schreibt für energetische 

Einzelmaßnahmen vor, dass diese die techni-

schen Anforderungen nach der Richtlinie des 
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für Energieausweise nach § 88 des Gebäudeener-

giegesetzes vom 8. August 2020 (BGBl. I S. 1728) in 

der jeweils geltenden Fassung zu bestätigen.  

 
5Maßnahmen nach Nummer 4.2 sind durch Fach-

unternehmen des Bauhandwerks auszuführen.  

 
6Dies ist zu belegen durch Unternehmererklärung 

nach § 96 des Gebäudeenergiegesetzes in der 

Form der Anlage 2 der Verordnung zur Umsetzung 

des Gebäudeenergiegesetzes vom 23. Juni 2021 

(GV. NRW. S. 782) in der jeweils geltenden Fas-

sung.  

 
7Für Mietwohngebäude sind der Primärenergiebe-

darf, der Endenergiebedarf und die CO2-Emissio-

nen für den Zustand des Gebäudes vor und nach 

Modernisierung entsprechend der Vorgaben des 

Gebäudeenergiegesetzes zu berechnen und der 

Bewilligungsbehörde mit der Berechnung der 

Energiekosteneinsparung nach Nummer 2.4.2.3 im 

Antragsverfahren vorzulegen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
5Nicht förderfähig sind auf Öl basierende Heizungs- 

und Warmwasseranlagen sowie Nachtstromspei-

cherheizungen.  

 
6Gasheizungen sind nur förderfähig, wenn sie tech-

nisch auf eine künftige Einbindung von Wasserstoff 

(„H2-ready“) oder erneuerbare Gase vorbereitet 

sind. 

 

Bundesministeriums für Wirtschaft und Ener-

gie „Bundesförderung für effiziente Ge-

bäude“– Einzelmaßnahmen (BEG EM)“ vom 

21. Dezember 2023 (BAnz AT 29.12.2023 B1) 

zu erfüllen haben (siehe auch zu Nummer 1.2 

„Baurechtliche Anforderungen). 

 

 Die bisherige Regelung in Nummer 4.2.2 Satz 

4 RL Mod NRW 2023 wird in die neue Nummer 

4.4.4.1 („Nachweis der Energieeffizienz“) ver-

setzt. Siehe dort.  

 

 Nummer 4.4.4 Satz 5 nimmt einen Förderaus-

schluss für die Förderung von Ölheizungen so-

wie von Nachtstromspeicherheizungen auf 

(bisher: Nummer 4.2.3 Satz 2 RL Mod NRW 

2023).  

 

 Nummer 4.4.4 Satz 6 ermöglicht die Förde-

rung von Gasheizungen unter den Bedingun-

gen des GEG, sprich, wenn diese erneuerbare 

Gase aufnehmen können, sind diese förderfä-

hig.  

 

 Die bisherige Regelung in Nummer 4.2.2 Satz 

7 RL Mod NRW 2023 wurde in die neue Num-

mer 4.4.4.2 überführt. Siehe dort.  

 

   4.4.4.1 

Nachweis der Energieeffizienz 

 

   1Die Einhaltung der energetischen Mindestanfor-

derungen (Nummer 4.4.4) ist durch Ausstellungs-

berechtigte für Energieausweise nach § 88 des Ge-

bäudeenergiegesetzes vom 8. August 2020 (BGBl. I 

S. 1728) in der jeweils geltenden Fassung zu bestä-

tigen.  

 
2Abweichend von Satz 1 kann die Einhaltung der 

Mindestanforderungen für energetische Einzel-

maßnahmen nach der Richtlinie BEG EM auch 

durch die Bewilligungsbehörde auf Grundlage von 

Angaben des ausführenden Fachunternehmens 

festgestellt werden. 

Nummer 4.4.4.1 nimmt neu die Vorschriften über 

den Nachweis der Energieeffizienz auf. Diese wa-

ren bisher in Nummer 4.2.2 Satz 4 RL Mod NRW 

2023 geregelt.  

 Nummer 4.4.4.1 Satz 1 regelt wie bisher, dass 

die Einhaltung der energetischen Anforderun-

gen durch Ausstellungsberechtigte nach GEG 

zu bestätigen sind.  

 

 Nummer 4.4.4.1 Satz 2 sieht neu für die Ein-

haltung der Mindestanforderungen für ener-

getische Einzelmaßnahmen vor, dass diese 
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durch die Bewilligungsbehörde auf der Grund-

lage von Angaben des ausführenden Fachun-

ternehmens festgestellt werden.  

 

   4.4.4.2 

Berechnung von Energiebedarfs- und Treibhaus-

gasminderung 

 

   Für Mietwohngebäude sind der Primärenergiebe-

darf, der Endenergiebedarf und die CO2-Emissio-

nen für den Zustand des Gebäudes vor und nach 

Modernisierung entsprechend der Vorgaben des 

Gebäudeenergiegesetzes zu berechnen und der 

Bewilligungsbehörde mit der Berechnung der 

Energiekosteneinsparung nach Nummer 4.3.2.1.1 

im Antragsverfahren vorzulegen. 

 

Nummer 4.4.4.2 sieht - insofern unverändert zu 

Nummer 4.2.2 Satz 7 RL Mod NRW 2023 - vor, dass 

für Mietwohngebäude Berechnungen nach den 

Vorgaben des GEG im Hinblick auf den Primärener-

giebedarf, den Endenergiebedarf und die CO2-

Emissionen vorzunehmen und der Bewilligungsbe-

hörde vorzulegen sind.  

 2.2 

Gegenstand der Förderung 

 4.4.5 

Förderfähige Modernisierungsmaßnahmen 

 

 1Gefördert werden bauliche Maßnahmen in und an 

bestehenden Mietwohngebäuden und auf den zu-

gehörigen Grundstücken, die 

 

 

a) den Gebrauchswert von Wohnraum oder 

Wohngebäuden nachhaltig erhöhen, 

 

b) die allgemeinen Wohnverhältnisse auf Dauer 

verbessern, 

 

c) Barrieren im bestehenden Wohnraum reduzie-

ren, 

 

d) die Energieeffizienz von Wohngebäuden erhö-

hen, 

 

e) den Schutz vor Einbruch verbessern, 

 

f) bestehenden Wohnraum ändern und 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1Förderfähig sind die Bau- und Baunebenkosten 

von Modernisierungsmaßnahmen in und an beste-

henden Wohngebäuden und auf den zugehörigen 

Grundstücken, durch die 

 

1. der Gebrauchswert des Wohnraums oder des 

Wohngebäudes nachhaltig erhöht wird (bei-

spielsweise durch Verbesserung der Barriere-

freiheit, Verbesserung des Einbruchschutzes 

und des Sicherheitsempfindens, Ausstattung 

mit zeitgemäßer digitaler Infrastruktur, Leer-

rohrverkabelung für Elektromobilität, nach-

haltige Verringerung des Wasserverbrauchs),  

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Endenergie und/oder nicht erneuerbare Pri-

märenergie nachhaltig eingespart werden o-

der durch die das Klima nachhaltig geschützt 

wird, 

 

3. Klimaanpassungsmaßnahmen erfolgen, 

 

4. das Wohnumfeld im Falle von Mietwohnraum 

Nummer 4.4.5 nimmt eine Aufzählung von (bei-

spielhaften) Modernisierungsmaßnahmen für 

Mietwohnraum auf, die die gesetzliche Definition 

in § 8 Absatz 5 WFNG NRW erfüllen.  

 

 Nummer 4.4.5 Satz 1 Ziffer 1 sieht wie bisher 

in Nummer 2.2 Satz 1 Buchstabe a) RL Mod 

NRW 2023 solche Modernisierungsmaßnah-

men als förderfähig an, die den Gebrauchs-

wert des Wohnraumes oder des Wohngebäu-

des nachhaltig erhöhen.  

 

Beispielhaft werden in der Aufzählung die Ver-

besserung der Barrierefreiheit (bisher: Num-

mer 2.2 Satz 1 Buchstabe c) RL Mod NRW 

2023), die Verbesserung des Einbruchschutzes 

(bisher: Nummer 2.2. Satz 1 Buchstabe e) RL 

Mod NRW 2023) auch unter Berücksichtigung 

von Maßnahmen, die das Sicherheitsempfin-

den verbessern genannt.  

 

Gegenüber der RL Mod NRW 2023 werden -

neu -  die Ausstattung mit zeitgemäßer digita-

ler Infrastruktur, die Leerrohrverkabelung für 

Elektromobilität sowie die nachhaltige Verrin-

gerung des Wasserverbrauchs als förderfähige 

Maßnahmen im Rahmen der Modernisie-

rungsförderung für Mietwohnungen aufge-

nommen.  
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g) ein attraktiv gestaltetes und sicheres Woh-

numfeld schaffen. 

 
[…] 

 

aufgewertet wird und 

 

5. Wohnraum durch Um- und Ausbau neu ge-

schaffen wird. 

 
2Als Baunebenkosten können auch Gutachten oder 

Konzepte, beispielsweise Energiegutachten oder 

im Falle von Mietwohnraum auch Quartierskon-

zepte, gefördert werden.  

 
3Instandsetzungsmaßnahmen, die durch Maßnah-

men der Modernisierung verursacht werden, gel-

ten als Modernisierung (§ 8 Absatz 5 Satz 2 WFNG 

NRW).  

 
4Gefördert werden auch Instandsetzungen, die 

nicht durch die Modernisierung verursacht wer-

den.  

 
5Diese sonstigen Instandsetzungsmaßnahmen sind 

förderfähig, soweit sie gleichzeitig mit der Moder-

nisierung durchgeführt werden und nicht den 

überwiegenden Teil der Kosten aller Baumaßnah-

men ausmachen. 

 

 Nummer 4.4.5 Satz 1 Ziffer 2 beinhaltet - wie 

bisher - Maßnahmen, die der Energieeinspa-

rung dienen und/oder das Klima schützen.  

 

 

 Nummer 4.4.5 Satz 1 Ziffer 3 beinhaltet - neu 

- auch Modernisierungsmaßnahmen, mit de-

nen Klimaanpassungsmaßnahmen erfolgen 

sollen.  

 

 Nummer 4.4.5 Satz 1 Nummer 4 sieht - wie 

bisher in Nummer 2.2 Satz 1 Buchstabe g) RL 

Mod NRW 2023 - im Falle von Mietwohnraum 

eine Aufwertung des Wohnumfeldes als för-

derfähige Maßnahme an.  

 

 Sofern durch eine Modernisierungsmaß-

nahme neuer Wohnraum durch Um- und Aus-

bau des vorhandenen Wohngebäudes ge-

schaffen werden soll, unterliegt dies einer För-

derfähigkeit im Rahmen der Modernisierungs-

förderung (Nummer 4.4.5 Satz 1 Ziffer 5). 

 

 Zu Nummer 4.4.5 Satz 2: Ziel der Modernisie-

rungsförderung für Mietwohnraum im Rah-

men der öffentlichen Wohnraumförderung 

des Landes Nordrhein-Westfalen ist es, dafür 

Sorge zu tragen, dass die allgemeinen Wohn-

verhältnisse auf Dauer verbessert werden und 

der Gebrauchswert des Wohnraumes oder 

des Wohngebäudes nachhaltig - unter Ein-

schluss von Maßnahmen der Energie- und/o-

der der Wassereinsparung - erhöht werden 

kann.  

 

Die öffentliche Wohnraumförderung des Lan-

des Nordrhein-Westfalen sichert auf der eine 

Seite Investitionen ab und sorgt auf der ande-

ren Seite für eine Bezahlbarkeit nach der Mo-

dernisierung.  

 

Sofern Beratungsleistungen zur Realisierung 

der Modernisierungsmaßnahme erforderlich 

sind, können diese im Zusammenhang mit der 

Maßnahme als solches gefördert werden. 
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Gegenüber der bisherigen Fassung (Nummern 

4.2.3 Satz 1 Buchstabe g) und 4.7.2 Buchstabe 

g) RL Mod NRW 2023) erfolgt eine redaktio-

nelle Kürzung. 

 

 Nummer 4.4.5 Sätze 3 bis 5 nehmen den bis-

herigen Regelungsinhalt aus Nummer 4.8 RL 

Mod NRW 2023 auf.  

 

 4.8 

Sonstige Instandsetzungen 

   

 1Gefördert werden auch Instandsetzungen, die 

nicht durch die Modernisierung verursacht werden.  

 
2Diese sonstigen Instandsetzungsmaßnahmen sind 

förderfähig, soweit sie gleichzeitig mit der Moder-

nisierung durchgeführt werden und nicht den über-

wiegenden Teil der Kosten aller Baumaßnahmen 

ausmachen. 

  Die bisherige Nummer 4.8 RL Mod NRW 2023 

wurde sachlogisch in die Nummer 4.4.5 Sätze 4 bis 

6 versetzt. Siehe dort.  

 

 4.7.2 

Fördergegenstände (Auszug) 

   

 Gefördert werden folgende Maßnahmen: […] 

 

g) das Erstellen von Quartierskonzepten, bei-

spielsweise für konzeptionelle Beratungsleis-

tungen, sozialplanerische Voruntersuchungen, 

Beteiligungen oder Befragungen von Bewoh-

nerinnen und Bewohnern im Zusammenhang 

mit nach dieser Richtlinie geförderten Maß-

nahmen. 

 

  Die bisherige Nummer 4.7.2 RL Mod NRW 2023 

wurde sachlogisch in die Nummer 4.4.5 Satz 3 ver-

setzt. Siehe dort.  

 

   4.4.5.1 

Installation von Photovoltaik 

 

   1Die Installation von Photovoltaikanlagen ist nur 

förderfähig zur mindestens anteiligen Deckung des 

Eigenbedarfs im selbstgenutzten Wohneigentum 

sowie zur Erzeugung von Mieterstrom im Sinne des 

§ 21 Absatz 3 des Erneuerbare-Energien-Gesetzes 

und zur mindestens anteiligen Allgemeinstromver-

sorgung im Mietwohnungsbau.  

 
2Förderfähig sind auch die dazugehörige Mess- und 

Zählertechnik sowie gegebenenfalls stationäre 

elektrische Batteriespeicher und das zu ihrem Be-

trieb erforderliche Batteriemanagementsystem. 

 

Nummer 4.4.5.1 nimmt im Rahmen der „förderfä-

higen Maßnahmen“ Regelungen über die Installa-

tion von Photovoltaikanlagen auf.  

 

Hinweis:  

Die mit der Bauordnung für das Land Nordrhein-

Westfalen vorgesehen Solaranlagenpflicht (§ 42a) 

gilt bei der Neuerrichtung von Wohngebäude, für 

die der Bauantrag nach dem 1. Januar 2025 gestellt 

wird. Im Falle der vollständigen Erneuerung der 

Dachhaut greift die Pflicht, wenn diese nach dem 

1. Januar 2026 begonnen wird.  

   4.4.5.2  
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Maßnahmen für ein Mehr an Barrierefreiheit 

   1Gefördert werden Maßnahmen zur nachhaltigen 

Reduzierung von Barrieren im Sinne des § 49 der 

BauO NRW entsprechend der Anlage A 4.2/3 der 

Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmun-

gen NRW vom 15. Juni 2021 (MBl. NRW. S. 444) in 

der jeweils geltenden Fassung (im Folgenden: VV 

TB NRW).  

 
2Es werden auch Maßnahmen und Maßnahmen-

bündel gefördert, die nur einzelne Elemente der 

VV TB NRW umsetzen.  

 
3Dabei ist jeweils sicherzustellen, dass eine mög-

lichst weitgehende Verbesserung der Barrierefrei-

heit erfolgt und nur von solchen Anforderungen 

abgewichen wird, deren Erfüllung bautechnisch 

nicht möglich oder nur mit einem unverhältnismä-

ßig hohen Aufwand zu erreichen ist.  

 
4Über die Zulässigkeit entscheidet die Bewilli-

gungsbehörde. 

 
5Dabei ist die Modernisierung von Badezimmern 

nur förderfähig als Beitrag für mehr Barrierefrei-

heit in der Wohnung.  

 
6Dafür sind bodengleiche Duschplätze mit einer 

Wasserschutzkante von höchstens 2 Zentimetern 

herzustellen; Grundrissanpassungen zur Vergröße-

rung von Bewegungsflächen sind nicht erforder-

lich.  

 
7Ohne bodengleichen Duschplatz ist die Badmo-

dernisierung auch nicht als sonstige Instandset-

zung förderfähig. 

 
8Türen, einschließlich Fenstertüren, sind nur för-

derfähig mit unteren Anschlägen oder Schwellen 

von höchstens zwei Zentimetern.  

 
9Dies gilt auch, wenn die Tür vorwiegend zur Ver-

besserung der Energieeffizienz ausgetauscht wird. 

Nummer 4.4.5.2 nimmt im Zusammenhang mit 

Modernisierungsmaßnahmen Ausführungen zur 

Förderfähigkeit von Maßnahmen für ein Mehr Bar-

rierefreiheit im Rahmen der „förderfähigen Maß-

nahmen“ auf.  

 

 Bei einer Modernisierungsmaßnahme im Be-

stand können solche Maßnahmen gefördert 

werden, die zu einer nachhaltigen Reduzie-

rung von Barrieren im Bestand führen. Num-

mer 4.4.5.2 Satz 1 verweist insofern auf die 

BauO NRW 2018 und die sie unterlegende VV 

TB (siehe auch zu Nummer 1.2 „Baurechtliche 

Anforderungen“). 

 

 Klarstellend sieht Nummer 4.4.5.2 Satz 2 vor, 

dass auch nur einzelne Maßnahmen, die die 

VV TB enthält, zur Umsetzung gelangen kön-

nen.  

 

 Nichtsdestotrotz ist sicherzustellen, dass es zu 

einer Verbesserung der Barrierefreiheit - so-

fern entsprechende Maßnahmen öffentlich-

gefördert werden sollen - kommt (Nummer 

4.4.5.2 Satz 3). Hierbei sind bautechnische Be-

lange genauso zu berücksichtigen wie ein ggf. 

unverhältnismäßig hoher Aufwand, der im 

Rahmen der Bewirtschaftung sich als nicht 

wirtschaftlich darstellt.  

 

 Nummer 4.4.5.2 Satz 4 sieht daher vor, dass 

die Bewilligungsbehörde letztlich über die Zu-

lässigkeit entscheidet.  

 

 Nummer 4.4.5.2 Sätze 5 bis 7 treffen Regelun-

gen über die Modernisierung von Badezim-

mern. Diese werden aufgenommen, da aus 

der Praxis hierzu zahlreiche Fragen gestellt 

wurden.  

 

 Nummer 4.4.5.2 Sätze 8 bis 9 beinhalten klar-

stellende Vorschriften im Falle der Moderni-

sierung von Türen.  

  

   4.4.5.3 

Schaffung von Wohnraum durch Um- und Ausbau 
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   1Die Schaffung von Wohnraum durch Um- und 

Ausbau (Nummer 4.4.5 Satz 1 Ziffer 5) wird geför-

dert 

 

1. zur Erweiterung von Eigenheimen durch Aus- 

und Anbau oder Aufstockung für eine ange-

messene Wohnraumversorgung, 

 

2. zum Zusammenlegen oder Neuaufteilen von 

Mietwohnungen oder 

 

3. zum Schaffen einzelner zusätzlicher Mietwoh-

nungen in bestehenden Wohngebäuden 

durch den Ausbau von Dachgeschossen oder 

die Umnutzung einzelner Gewerberäume.  
 

2Die Neuschaffung von Mietwohnungen durch 

Aufstockung oder Anbau sowie die Nutzungsände-

rung von Nicht-Wohngebäuden sind nach Nummer 

2.1 zu fördern. 

 

 Nummer 4.4.5.3 Satz 1 unterlegt die förderfä-

hige Maßnahme zur Schaffung von Wohn-

raum durch Um- und Ausbau von bestehen-

den Wohnraum.  

 

 Nummer 4.4.5.3 Satz 2 regelt klarstellend, 

dass bei der Neuschaffung von Mietwohn-

raum durch Anbau, Aufstockung oder durch 

Umnutzung von Nichtwohngebäuden immer 

Neubauförderkonditionen gewährt werden.  

 5 

Art und Umfang, Höhe der Förderung 

 4.5 

Art und Umfang, Höhe der Förderung 

 

 5.1 

Darlehenshöchstbetrag, Bagatellgrenze 

 4.5.1 

Darlehenshöchstbetrag, Bagatellgrenze 

 

 1Die Förderung erfolgt mit Darlehen bis zu 100 Pro-

zent der anerkannten förderfähigen Bau- und Bau-

nebenkosten.  

 
2Das Darlehen beträgt höchstens bis zu 200 000 

Euro pro Wohnung oder Eigenheim.  

 
3Das insgesamt berechnete Darlehen ist auf zwei 

Nachkommastellen zu runden.  

 
4Darlehensbeträge unter 5 000 Euro werden nicht 

bewilligt (Bagatellgrenze). 

 1Die Förderung erfolgt mit Darlehen bis zu 100 Pro-

zent der anerkannten förderfähigen Bau- und Bau-

nebenkosten.  

 
2Das Darlehen beträgt höchstens bis zu 220 000 

Euro pro Wohnung oder Eigenheim.  

 
3Das insgesamt berechnete Darlehen ist auf zwei 

Nachkommastellen zu runden.  

 
4Darlehensbeträge unter 5 000 Euro werden nicht 

bewilligt (Bagatellgrenze). 

 Nummer 4.5.1 Satz 1 entspricht der bisherigen 

Regelung aus Nummer 5.1 RL Mod NRW 2023. 

 

 

 In Nummer 4.5.1 Satz 2 wird die Darlehens-

höchstgrenze auf 220 000 Euro (bisher: 200 

000 Euro) angehoben. Durch die weitere An-

hebung werden Baukostensteigerungen be-

rücksichtigt.  

 

 Nummer 4.5.1 Satz 3 beinhaltet wie bisher in 

Nummer 5.1 Satz 3 eine Berechnungsregel für 

das Gesamtdarlehen.  

 

 Nummer 4.5.1 Satz 4 sieht wie bisher in Num-

mer 5.1 Satz 4 eine Bagatellgrenze für die För-

derung vor.  

 

 5.2 

Mehrfache Förderung 

 4.5.2 

Mehrfache Förderung 
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 1Soweit die übrigen Voraussetzungen erfüllt sind, 

kann eine Wohnung bis zum Erreichen des jeweils 

geltenden Darlehenshöchstbetrags mehrfach ge-

fördert werden.  

 
2Bei einer erneuten Förderung sind weitere Zweck-

bindungen nach Nummer 2.4.1, 2.4.2 oder 3.3 zu 

vereinbaren. 

 

 1Soweit die übrigen Voraussetzungen erfüllt sind, 

kann eine Wohnung oder ein Eigenheim bis zum 

Erreichen des jeweils geltenden Darlehenshöchst-

betrags mehrfach gefördert werden.  

 
2Bei einer erneuten Förderung sind weitere Zweck-

bindungen nach Nummer 4.3 zu vereinbaren. 

Nummer 4.5.2 entspricht - bis auf Folgeänderun-

gen aus der geänderten Nummerierung - der bis-

herigen Regelung in Nummer 5.2 RL Mod NRW 

2023. Materiell-rechtliche Änderungen gegenüber 

der RL Mod NRW 2023 ergeben sich daraus nicht. 

 5.3 

Berechnung der Förderdarlehen 

 4.5.3 

Berechnung der Förderdarlehen 

 

 1Der Förderzusage sind die voraussichtlichen Bau- 

und Baunebenkosten der beantragten Maßnah-

men zugrunde zu legen, die sich aus einer qualifi-

zierten Kostenaufstellung, Kostenvoranschlägen o-

der Gutachten ergeben.  

 
2Zuschüsse aus anderen Förderungen sind von den 

förderfähigen Kosten abzuziehen.  

 
3Die Bewilligungsbehörde prüft die sachliche und 

rechnerische Richtigkeit und die Angemessenheit 

der Kosten.  

 
4Werden nur einzelne Wohnungen in einem 

Wohngebäude gefördert, so sind die Kosten für 

Maßnahmen an Gemeinschaftsflächen, Dach und 

Gebäudehülle sowie auf dem Grundstück im Ver-

hältnis der geförderten zur nicht geförderten 

Wohnfläche aufzuteilen.  

 
5Werden Maßnahmen nicht wie bewilligt durchge-

führt, so ist das Darlehen in Höhe der für die Maß-

nahmen gewährten Förderung zu kürzen und 

durch einen Änderungsbescheid neu festzusetzen 

(Kostennachweisprüfung nach Nummer 6.6.2).  

 
6Eine nachträgliche Erhöhung des bewilligten Dar-

lehens ist ausgeschlossen. 

 1Als förderfähige Kosten sind der Förderzusage die 

nach Nummer 1.7 ermittelten Gesamtkosten unter 

Abzug der Kosten nicht förderfähiger Maßnahmen 

und gegebenenfalls von Fördermitteln aus ande-

ren Programmen zugrunde zu legen. 

 

 

 

 
2Die Bewilligungsbehörde prüft die sachliche und 

rechnerische Richtigkeit und die Angemessenheit 

der Kosten.  

 
3Werden nur einzelne Wohnungen in einem 

Wohngebäude gefördert, sind die Kosten für Maß-

nahmen an Gemeinschaftsflächen, Dach und Ge-

bäudehülle sowie auf dem Grundstück im Verhält-

nis der geförderten zur nicht geförderten Wohnflä-

che aufzuteilen.  

 
4Werden Maßnahmen nicht wie bewilligt durchge-

führt, ist das Darlehen in Höhe der für die Maßnah-

men gewährten Förderung zu kürzen und durch ei-

nen Änderungsbescheid neu festzusetzen (Kosten-

nachweisprüfung nach Nummer 10.6.3).  

 
5Die nachträgliche Erhöhung des bewilligten Darle-

hens ist ausgeschlossen. 

 

Nummer 4.5.3 nimmt den bisherigen Regelungsin-

halt aus Nummer 5.3 RL Mod NRW 2023. Materiell-

rechtliche Änderungen gegenüber der RL Mod 

NRW 2023 ergeben sich daraus nicht.  

 

 5.4 

Bedingungen der Förderdarlehen 

 4.5.4 

Bedingungen der Förderdarlehen 

 

 Die Förderdarlehen werden zu nachfolgenden Be-

dingungen bewilligt. 

  Redaktionelle Kürzung gegenüber der RL Mod 

NRW 2023. 

 

 5.4.1 

Zinsen und Verwaltungskostenbeiträge 

 4.5.4.1 

Zinsen und Verwaltungskostenbeiträge 
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 1Die Förderdarlehen sind für die Dauer von fünf 

Jahren ab Leistungsbeginn mit null Prozent und an-

schließend bis zum Ablauf der Zweckbindung mit 

0,5 Prozent zu verzinsen.  

 
2Nach Ablauf der Zweckbindung werden För-

derdarlehen für Mietwohnraum nach Nummer 2 

marktüblich verzinst.  

 

 
3Förderdarlehen für selbstgenutztes Wohneigen-

tum nach Nummer 3 werden nach Ablauf der 

Zweckbindung mit zwei Prozentpunkten über dem 

jeweiligen Basiszinssatz nach § 247 BGB und je-

weils nach weiteren zehn Jahren angepasst auf 

Grundlage des dann gültigen Basiszinssatzes ver-

zinst.  

 

 
4Für ein bewilligtes Förderdarlehen sind Verwal-

tungskostenbeiträge nach Nummer 6.3 zu zahlen. 

 1Die Förderdarlehen sind wie folgt zu verzinsen: 

 

1. 5 Jahre ab Leistungsbeginn mit 0 Prozent, 

 

2. 5 Jahre nach Leistungsbeginn bis zum Ablauf 

der Zweckbindung mit 0,5 Prozent und  

 

3. nach Ablauf der Zweckbindung mit marktübli-

cher Verzinsung. 

 
2Abweichend von Satz 1 Nummer 3 gilt bei einer 

Modernisierungsförderung für Wohnraum zur 

Selbstnutzung, dass nach Ablauf der Zweckbin-

dung das Förderdarlehen mit 2 Prozentpunkten 

über dem dann gültigen Basiszinssatz nach § 247 

BGB mit Anpassung jeweils nach weiteren 10 Jah-

ren auf Grundlage des dann gültigen Basiszinssat-

zes verzinst wird. 

 
3Für ein bewilligtes Förderdarlehen sind Verwal-

tungskostenbeiträge nach Nummer 10.3 zu zahlen. 

Nummer 4.5.4.1 nimmt die Vorschriften über die 

Zinsen und Verwaltungskostenbeiträge im Rah-

men der Modernisierungsförderung auf (bisher: 

Nummer 5.4.1 RL Mod NRW 2023). 

 

 Nummer 4.5.4.1 Satz 1 nimmt dabei die 

Grundregeln über die Verzinsung der För-

derdarlehen auf - unabhängig davon, ob die 

Modernisierungsförderung für Mietwohn-

raum oder für Wohnraum zur Selbstnutzung 

eingesetzt wird.  

 

 Nummer 4.5.4.1 Satz 2 bestimmt dazu abwei-

chende Regelungen für die Modernisierungs-

förderung von Wohnraum zur Selbstnutzung. 

Materiell-rechtliche Änderungen gegenüber 

Nummer 5.4.1 Satz 3 RL Mod NRW 2023 erge-

ben sich dadurch nicht.  

 

 Nummer 4.5.4.1 Satz 3 ist unverändert zu 

Nummer 5.4.1 Satz 4 RL Mod NRW 2023. 

 

 5.4.2 

Tilgungsnachlass 

 4.5.4.2 

Tilgungsnachlass 

 

 1Auf Antrag wird für das Förderdarlehen ein antei-

liger, auf zwei Nachkommastellen zu rundender 

Tilgungsnachlass gewährt.  

 
2Der Tilgungsnachlass beträgt 

 

a) 25 Prozent der nach Prüfung des Kostennach-

weises anerkannten Darlehenshöhe bei der 

Förderung von Mietwohnraum und bei der 

Förderung von selbstgenutztem Wohneigen-

tum für die Einkommensgruppe A und 

 

b) 15 Prozent bei der Förderung von selbstge-

nutztem Wohneigentum für die Einkommens-

gruppe B. 

 
3Der Tilgungsnachlass wird bei Leistungsbeginn 

vom bewilligten Förderdarlehen abgesetzt.  

 

 
4Werden Maßnahmen oder Standards, die der Ge-

währung von Tilgungsnachlässen bei der Förderzu-

sage zugrunde liegen, nicht umgesetzt, so wird der 

 1Auf Antrag wird für das Förderdarlehen ein antei-

liger Tilgungsnachlass gewährt.  

 

 
2Der Tilgungsnachlass beträgt  

 

1. 25 Prozent der nach Prüfung des Kostennach-

weises anerkannten Darlehenshöhe bei der 

Förderung von Mietwohnraum und bei der 

Förderung von selbstgenutztem Wohneigen-

tum für die Einkommensgruppe A und  

 

2. 15 Prozent bei der Förderung für die Einkom-

mensgruppe B.  

 

 
3Der Tilgungsnachlass ist auf zwei Nachkommastel-

len zu runden und wird bei Leistungsbeginn von 

dem bewilligten Förderdarlehen abgesetzt. 

 
4Werden Maßnahmen oder Standards, die der Ge-

währung von Tilgungsnachlässen bei der Förderzu-

sage zugrunde liegen, nicht umgesetzt, so wird der 

Nummer 4.5.4.2 beinhaltet die Regelungen über 

Tilgungsnachlässe im Rahmen der Modernisie-

rungsförderung (bisher: Nummer 5.4.2 RL Mod 

NRW 2023).  

 

 Gegenüber den bisherigen Regelungen in 

Nummer 5.4.2 RL Mod NRW 2023 ergeben 

sich keine materiell-rechtlichen Änderungen.  

 

 Nummer 4.5.4.2 Satz 4 enthält – vergleichbar 

der Regelung in Nummer 10.6.2 Satz 4 – Rege-

lungen zur Kürzung bei Nichteinhaltung der 

Fördervoraussetzungen und deckt sich mit der 

Prüfung der Bezugsfertigkeit.   
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insgesamt bewilligte Tilgungsnachlass im Zuge der 

Kostennachweisprüfung entsprechend gekürzt. 

insgesamt bewilligte Tilgungsnachlass im Zuge der 

Kostennachweisprüfung entsprechend gekürzt. 

 

 5.4.2.1 

Zusätzlicher Tilgungsnachlass für energetischen 

Standard „Effizienzhaus 85“ 

 4.5.4.2.1 

Zusätzlicher Tilgungsnachlass für Energieeffizienz 

 

 Es wird ein um 5 Prozentpunkte erhöhter Tilgungs-

nachlass gewährt, wenn das Wohngebäude in 

Folge der Modernisierung mindestens den BEG-

Standard „Effizienzhaus 85“ erreicht. 

 1Der nach Nummer 4.5.4.2 Satz 2 gewährte Til-

gungsnachlass erhöht sich jeweils um 5 Prozent-

punkte, wenn das Gebäude im Zuge der Moderni-

sierung den jeweils besseren BEG Effizienzhaus 85, 

70 oder 55 Standard erreicht. 

 
2Ein um weitere 5 Prozentpunkte erhöhter Til-

gungsnachlass wird gewährt, wenn der Endener-

giebedarf für die Wärmeversorgung der geförder-

ten Wohnungen (Brauchwasser und Heizung) in 

Folge der Modernisierung vollständig durch im Ge-

bäude oder gebäudenah eigenerzeugte, erneuer-

bare Energie gedeckt wird.  

 
3Dafür ist der rechnerische Nachweis zu erbringen, 

dass sich die im Laufe eines Jahres gegebenenfalls 

aus dem Netz bezogenen sowie eingespeisten En-

denergiemengen bilanziell ausgleichen (Netto-

Null-Standard).  

 
4In Betracht kommen für die Förderung erneuer-

bare Energien nach § 3 Nummer 21 Buchstaben a) 

bis d) des Erneuerbare-Energien-Gesetzes. 

 

Nummer 4.5.4.2.1 nimmt -  neu gebündelt - die bis-

herigen Regelungen aus den Nummer 5.4.2.1 bis 

5.4.2.4 auf. 

 

 Nummer 4.5.4.2.1 Satz 1 sieht vor, dass sich 

der Tilgungsnachlass aus Nummer 4.5.4.2 um 

jeweils weitere 5 Prozentpunkte in Abhängig-

keit des BEG Effizienzhaus Standards erhöht.  

 

 Sofern das Gebäude nach der Modernisierung 

den Netto-Null-Standard erreicht, sieht die 

Nummer 4.5.4.2.1 Sätze 2 bis 4 die entspre-

chenden Regelungen im Hinblick auf einen 

weiteren Tilgungsnachlass sowie über die 

Nachweisführung vor.  

 5.4.2.2 

Zusätzlicher Tilgungsnachlass für energetischen 

Standard „Effizienzhaus 70“ 

   

 Es wird ein um weitere 5 Prozentpunkte erhöhter 

Tilgungsnachlass gewährt, wenn das Wohnge-

bäude in Folge der Modernisierung mindestens 

den BEG-Standard „Effizienzhaus 70“ erreicht. 

 

  Die bisherige Nummer 5.4.2.2 RL Mod NRW 2023 

findet sich nun gebündelt in Nummer 4.5.4.2.1 

Satz 1. Siehe dort.  

 5.4.2.3 

Zusätzlicher Tilgungsnachlass für energetischen 

Standard „Effizienzhaus 55“ 

   

 Es wird ein um weitere 5 Prozentpunkte erhöhter 

Tilgungsnachlass gewährt, wenn das Wohnge-

bäude in Folge der Modernisierung mindestens 

den BEG-Standard „Effizienzhaus 55“ erreicht. 

 

  Die bisherige Nummer 5.4.2.3 RL Mod NRW 2023 

findet sich nun gebündelt in Nummer 4.5.4.2.1 

Satz 1. Siehe dort. 

 5.4.2.4    
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Zusätzlicher Tilgungsnachlass für energetischen 

Netto-Null-Standard 

 Es wird ein um weitere 5 Prozentpunkte erhöhter 

Tilgungsnachlass gewährt, wenn der Endenergie-

bedarf für die Wärmeversorgung der geförderten 

Wohnungen (Brauchwasser und Heizung) in Folge 

der Modernisierung vollständig durch im Gebäude 

oder gebäudenah eigenerzeugte, erneuerbare 

Energie gedeckt wird. Dafür ist der rechnerische 

Nachweis zu erbringen, dass sich die im Laufe eines 

Jahres gegebenenfalls aus dem Netz bezogenen 

sowie eingespeisten Endenergiemengen bilanziell 

ausgleichen (Netto-Null-Standard). In Betracht 

kommen für die Förderung erneuerbare Energien 

nach § 3 Nummer 21 Buchstaben a) bis d) des Er-

neuerbare-Energien-Gesetzes. 

 

  Die bisherige Nummer 5.4.2.4 RL Mod NRW 2023 

findet sich nun gebündelt in Nummer 4.5.4.2.1 

Sätze 2 bis 4. Siehe dort. 

 5.4.2.5 

Zusätzlicher Tilgungsnachlass für ökologisches 

Dämmen 

 4.5.4.2.2 

Zusätzlicher Tilgungsnachlass für ökologisches 

Dämmen 

 

 1Es wird ein um weitere 5 Prozentpunkte erhöhter 

Tilgungsnachlass gewährt, wenn keine mineralöl-

basierten Dämmstoffe eingesetzt werden und min-

destens die Außenfassade gedämmt wird.  

 
2Eine Perimeterdämmung im Keller- und Sockelbe-

reich ist förderfähig. 

 1Es wird ein um weitere 5 Prozentpunkte erhöhter 

Tilgungsnachlass gewährt, wenn keine mineralöl-

basierten Dämmstoffe eingesetzt werden und min-

destens die Außenfassade gedämmt wird.  

 
2Eine Perimeterdämmung im Keller- und Sockelbe-

reich ist förderfähig. 

 

Nummer 4.5.4.2.2 entspricht inhaltlich der bisheri-

gen Regelung aus Nummer 5.4.2.5 RL Mod NRW 

2023. 

 5.4.2.6 

Zusätzlicher Tilgungsnachlass für 30-jährige 

Zweckbindung 

 4.5.4.2.3 

Zusätzlicher Tilgungsnachlass für 30-jährige 

Zweckbindung 

 

 1Bei der Förderung von Mietwohnraum nach Num-

mer 2 wird ein um weitere 5 Prozentpunkte erhöh-

ter Tilgungsnachlass gewährt, wenn eine Zweck-

bindung von 30 Jahren Dauer begründet wird. 

 Bei der Förderung von Mietwohnraum nach Num-

mer 4 wird ein um weitere 5 Prozentpunkte erhöh-

ter Tilgungsnachlass gewährt, wenn eine Zweck-

bindung von 30 Jahren Dauer begründet wird. 

 

Nummer 4.5.4.2.3 entspricht inhaltlich der bishe-

rigen Regelung aus Nummer 5.4.2.5 RL Mod NRW 

2023. 

 5.4.2.7 

Erhöhter Tilgungsnachlass aufgrund Schwerbe-

hinderung oder Pflegegrad 

 4.5.4.2.4 

Erhöhter Tilgungsnachlass für ein Mehr an Barrie-

refreiheit 

 

 1Die Anpassung von bestehendem Wohnraum an 

den konkreten, individuellen Bedarf von Schwer-

behinderten oder Pflegebedürftigen wird beson-

ders unterstützt.  

 
2Bei Nachweis einer Schwerbehinderung oder ei-

nes Pflegegrades wird auf Antrag für den Darle-

hensbestandteil, der auf Maßnahmen zum Abbau 

 1Bei Nachweis einer Schwerbehinderung oder ei-

nes Pflegegrades wird auf Antrag für den Darle-

hensbestandteil, der auf die Anpassung von beste-

hendem Wohnraum an den konkreten, individuel-

len Bedarf der beziehungsweise des Schwerbehin-

derten oder Pflegebedürftigen entfällt, ein erhöh-

ter Tilgungsnachlass von 50 Prozent gewährt.  

 

Nummer 4.5.4.2.4 entspricht inhaltlich der bisheri-

gen Regelung aus Nummer 5.4.2.7 RL Mod NRW 

2023. Es erfolgt eine redaktionelle Straffung.  
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von Barrieren nach Nummer 4.3 entfällt, ein er-

höhter Tilgungsnachlass von 50 Prozent gewährt.  

 
3Weitere Erhöhungen des Tilgungsnachlasses nach 

Nummer 5.4.2.1 bis Nummer 5.4.2.6 sind für die-

sen Darlehensbestandteil nicht zulässig. 

 

 

 

 
2Weitere Erhöhungen des Tilgungsnachlasses nach 

den Nummern 4.5.4.2.1 bis 4.5.4.2.3 sind für die-

sen Darlehensbestandteil nicht zulässig. 

 

 5.4.3 

Tilgung 

 4.5.4.3 

Tilgung 

 

 Das Förderdarlehen ist mit jährlich zwei Prozent 

unter Zuwachs der durch die fortschreitende Til-

gung ersparten Zinsen und Verwaltungskostenbei-

träge zu tilgen. 

 Das Förderdarlehen ist mit jährlich 2 Prozent unter 

Zuwachs der durch die fortschreitende Tilgung er-

sparten Zinsen und Verwaltungskostenbeiträge zu 

tilgen. 

 

Nummer 4.5.4.3 entspricht der bisherigen Rege-

lung aus Nummer 5.4.3 RL Mod NRW 2023.  

 5.4.4 

Fälligkeit 

 4.5.4.4 

Fälligkeit 

 

 Zinsen, Verwaltungskostenbeiträge und Tilgungs-

raten sind halbjährlich an die landeseigene För-

derbank, die NRW.BANK, zu entrichten. 

 Zinsen, Verwaltungskostenbeiträge und Tilgungs-

raten sind halbjährlich an die NRW.BANK zu ent-

richten. 

 

Nummer 4.5.4.4 entspricht der bisherigen Rege-

lung aus Nummer 5.4.4 RL Mod NRW 2023.  

  5 

Förderung von selbst genutztem Wohneigentum 

 Die bisherige Nummer 5 WFB NRW 2023 wurde in 

die Nummer 3 überführt.  

  6 

Förderung von Wohnraum für Auszubildende und 

Studierende  

5 

Förderung von Wohnplätzen für Auszubildende 

und Studierende  

 

  6.1 

Gegenstand der Förderung 

5.1 

Gegenstand der Förderung 

 

  1Gefördert werden Baumaßnahmen, durch die 

Wohnplätze für Auszubildende und Studierende  

 

 

a) durch Neubau, Nutzungsänderung oder 

Erweiterung von Gebäuden nach § 8 Absatz 4 

Nummern 1 und 3 WFNG NRW neu geschaffen 

oder 

 

b) im Sinne von § 555b BGB modernisiert 

werden. 

 
2Nummer 2.1 Satz 2 gilt entsprechend.  

 
3Als Modernisierung nach Satz 1 Buchstabe b) gel-

ten auch Instandsetzungsmaßnahmen, die durch 

1Gefördert werden Baumaßnahmen, durch die 

Wohnplätze und Gemeinschaftsräume für 

Auszubildende und Studierende  

 

1. durch Neubau, Nutzungsänderung oder 

Erweiterung von Gebäuden nach § 8 Absatz 4 

Nummern 1 und 3 WFNG NRW neu geschaffen 

oder 

 

2. nach § 8 Absatz 5 WFNG NRW modernisiert 

werden. 

 
2Nummer 2.1 Satz 2 gilt entsprechend.  

 

 

 

 

Nummer 5.1. nimmt - wie bisher Nummer 6.1. 

WFB NRW 2023 - die Gegenstände möglicher För-

derungen im Zusammenhang mit Auszubildenden- 

oder Studierendenwohnen auf.  

 

- In Nummer 5.1 Satz 1 Ziffer 1 werden -  klar-

stellend - die Gemeinschaftsflächen in den Ge-

genstand der Förderung aufgenommen. 

 

- Nummer 5.1 Satz 1 Ziffer 2 entspricht redakti-

onell angepasst der bisherigen Regelung aus 

Nummer 6.1 Satz 1 Buchstabe b) WFB NRW 

2023.  

 

- Nummer 5.1. Satz 2 nimmt einen Verweis zur 

Definition des wesentlichen Bauaufwandes, 

wie er in den Regelungen über die Förderung 
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Maßnahmen der Modernisierung verursacht wer-

den.  

 
4Sonstige Instandsetzungsmaßnahmen sind för-

derfähig, soweit sie gleichzeitig mit der Moderni-

sierung durchgeführt werden und nicht den über-

wiegenden Teil der Kosten aller Baumaßnahmen 

ausmachen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3Die Förderung von Wohnplätzen für Auszubil-

dende und Studierende ist zulässig, sofern zuvor 

erhaltene Fördermittel aus der öffentlichen Wohn-

raumförderung für die Schaffung oder die Moder-

nisierung der Wohnplätze vollständig zurückge-

zahlt wurden oder alsbald zurückgezahlt werden.  

 

von Mietwohnraum enthalten ist, auf: „Ein 

wesentlicher Bauaufwand nach § 8 Absatz 4 

Nummer 3 WFNG NRW liegt vor, wenn die auf 

Grundlage der Zweiten Berechnungsverord-

nung vom 12. Oktober 1990 (BGBl. I S. 2178) 

in der jeweils geltenden Fassung (im Folgen-

den kurz: II. BV) zu ermittelnden Baukosten in-

klusive Baunebenkosten mindestens 750 Euro 

pro Quadratmeter Wohnfläche betragen.“ 

 

- Nummer 5.1 Satz 3 entspricht der bisherigen 

Regelung aus Nummer 6.4 Satz 2 WFB NRW 

2023.  

 

  6.2 

Zielgruppe 

5.2 

Zielgruppe 

 

  1Förderungen nach Nummer 6 sollen gemäß § 2 

Absatz 1 Satz 2 WFNG NRW die angemessene 

Wohnraumversorgung von Auszubildenden und 

Studierenden unterstützen.  

2§ 13 Absatz 1 WFNG NRW findet dabei keine 

Anwendung. 

1Die öffentliche Förderung nach Nummer 5 soll 

nach § 2 Absatz 1 Satz 2 WFNG NRW die 

angemessene Wohnraumversorgung von 

Auszubildenden und Studierenden unterstützen.  

 
2§ 13 Absatz 1 WFNG NRW findet dabei keine 

Anwendung.  

 

Nummer 5.2 definiert wie bisher Nummer 6.2 WFB 

NRW 2023 die Zielgruppe der öffentlichen Wohn-

raumförderung für Auszubildende und Studie-

rende. Materiell-rechtliche Änderungen gegen-

über den WFB NRW 2023 ergeben sich nicht. 

  6.3 

Ziel der Förderung 

5.3 

Ziel der Förderung 

 

  1Für geförderte Wohnplätze wird eine Zweckbin-

dung (Belegungsbindung und Mietbindung) be-

gründet.  

 
2Die Dauer der Zweckbindung beträgt einheitlich 

für alle geförderten Wohnplätze  

 

a) bei Förderungen nach Nummer 6.1 Satz 1 

Buchstabe a) wahlweise 25, 30, 35 oder 40 

Jahre und 

 

b) bei Förderungen nach Nummer 6.1 Satz 1 

Buchstabe b) wahlweise 25 oder 30 Jahre. 

 
3Die Zweckbindung tritt mit Bestandskraft der För-

derzusage ein.  

 

 

1Für öffentlich-geförderte Wohnplätze wird eine 

Zweckbindung (Belegungsbindung und Mietbin-

dung) begründet.  

 
2Die Dauer der Zweckbindung beträgt einheitlich 

für alle öffentlich-geförderten Wohnplätze 

 

1. bei Neubau, Nutzungsänderung oder Erweite-

rung von Gebäuden (Nummer 5.1 Satz 1 Ziffer 

1) wahlweise 25, 30, 35 oder 40 Jahre und  

 

2. bei Modernisierungen (Nummer 5.1 Satz 1 Zif-

fer 2) wahlweise 25 oder 30 Jahre.  

 
3Die Zweckbindung tritt mit Bestandskraft der För-

derzusage ein.  

 

 

Nummer 5.3 ist gegenüber den bisherigen Rege-

lungen in Nummer 6.3 WFB NRW 2023 materiell-

rechtlich unverändert. 
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4Die Zweckbindungsfrist beginnt mit dem ersten 

Tag des Monats, der auf die Bezugsfertigkeit aller 

Wohnplätze beziehungsweise nach Abschluss der 

Modernisierungsmaßnahmen folgt.  

 
5Die vorzeitige und vollständige Rückzahlung der 

Förderdarlehen verkürzt die Dauer der Zweckbin-

dung nicht.  

 
6§ 23 Absätze 1 und 3 WFNG NRW bleiben unbe-

rührt.  

 
7Nummer 2.3 Sätze 7 und 8 gelten entsprechend. 

 
8Auf Antrag kann entsprechend den Regelungen in 

Nummern 2.3.1.3 und 2.3.1.4 eine 

Bindungsverlängerung bewilligt werden. 

 

4Die Zweckbindungsfrist beginnt mit dem ersten 

Tag des Monats, der auf die Bezugsfertigkeit aller 

Wohnplätze oder den Abschluss der Modernisie-

rungsmaßnahmen folgt.  

 
5Die vorzeitige und vollständige Rückzahlung der 

Förderdarlehen verkürzt die Dauer der Zweckbin-

dung nicht.  

 
6§ 23 Absätze 1 und 3 WFNG NRW bleiben unbe-

rührt.  

 
7Nummer 2.3 Sätze 7 und 8 gelten entsprechend.  

 
8Auf Antrag kann eine Bindungsverlängerung 

(Nummer 8.2 und 8.3) bewilligt werden. 

 

 

 

  6.3.1 

Belegungsbindung 

5.3.1 

Belegungsbindung 

 

  1Die geförderten Wohnplätze sind an Auszubil-

dende oder Studierende zu überlassen.  

 
2Der Förderempfängerin oder dem Förderempfän-

ger oder der Trägerin oder dem Träger der Einrich-

tung ist die Wohnberechtigung in der Regel nach-

zuweisen 

 

a) bei Auszubildenden durch eine Bescheinigung 

der Arbeitgeberin oder des Arbeitgebers und  

 

b) bei Studierenden über eine Studienbescheini-

gung.  

 
3Die Förderempfängerin oder der Förderempfän-

ger oder die Trägerin oder der Träger der Einrich-

tung hat eine Belegungsliste zu führen, der die je-

weils aktuellen Bescheinigungen der Bewohnerin-

nen und Bewohner beizufügen sind. 

1Die öffentlich-geförderten Wohnplätze sind an 

Auszubildende oder Studierende zu überlassen.  

 
2Der Förderempfängerin oder dem Förderempfän-

ger oder der Trägerin oder dem Träger der Einrich-

tung ist die Wohnberechtigung in der Regel nach-

zuweisen 

 

1. bei Auszubildenden durch eine Bescheinigung 

der Arbeitgeberin oder des Arbeitgebers und  

 

2. bei Studierenden über eine 

Studienbescheinigung. 
 

3Die Förderempfängerin oder der 

Förderempfänger oder die Trägerin oder der 

Träger der Einrichtung hat eine Belegungsliste zu 

führen, der die jeweils aktuellen Bescheinigungen 

der Bewohnerinnen und Bewohner beizufügen 

sind. 

 

Nummer 5.3.1 ist gegenüber den bisherigen Rege-

lungen in Nummer 6.3.1 WFB NRW 2023 materiell-

rechtlich unverändert. 

  6.3.2 

Mietbindung 

5.3.2 

Mietbindung 

 

  1In der Förderzusage wird je gefördertem Wohn-

platz für die Dauer der Zweckbindung eine höchst-

1In der Förderzusage wird je öffentlich-geförder-

tem Wohnplatz für die Dauer der Zweckbindung 

eine höchstzulässige Miete bestimmt, die sich aus 

Nummer 5.3.2 ist gegenüber den bisherigen Rege-

lungen in Nummer 6.3.2 WFB NRW 2023 materiell-

rechtlich unverändert. 
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zulässige Miete bestimmt, die sich aus der Bewilli-

gungsmiete nach Nummer 6.3.2.1 sowie etwaigen 

mietvertraglichen Nebenleistungen nach Nummer 

6.3.2.2 zusammensetzt.  

 
2Die oder der Verfügungsberechtigte darf einen 

geförderten Wohnplatz nicht gegen eine höhere 

als die gemäß Förderzusage höchstzulässige Miete 

zum Gebrauch überlassen. 

der Bewilligungsmiete nach Nummer 5.3.2.1 sowie 

etwaigen mietvertraglichen Nebenleistungen nach 

Nummer 5.3.2.2 zusammensetzt.  

 

 
2Die oder der Verfügungsberechtigte darf einen 

geförderten Wohnplatz nicht gegen eine höhere 

als die nach Förderzusage höchstzulässige Miete 

zum Gebrauch überlassen. 

 

  6.3.2.1  

Bewilligungsmiete 

5.3.2.1 

Bewilligungsmiete 

 

  1Die monatliche Bewilligungsmiete je gefördertem 

Wohnplatz beträgt höchstens 

 

a) in Gemeinden mit Mietniveau M 1 bis M 3 je 

Wohnplatz 195 Euro  

 

b) in Gemeinden mit Mietniveau M 4 je 

Wohnplatz 200 Euro und 

 

 

c) in den Städten Bonn, Düsseldorf, Köln und 

Münster je Wohnplatz 210 Euro.  

 

 
2Die Zuordnung der Gemeinden zu den Mietni-

veaus M 1 bis M 4 ergibt sich aus der Tabelle in der 

Anlage. 

 

1Die monatliche Bewilligungsmiete beträgt 

höchstens 

 

1. in Kommunen mit Mietniveau M1 bis M3 je 

öffentlich-gefördertem Wohnplatz 210 Euro  

 

2. in Kommunen mit Mietniveau M4 je 

öffentlich-gefördertem Wohnplatz 220 Euro 

und 

 

3. in den Städten Bonn, Düsseldorf, Köln und 

Münster (M4+) je öffentlich-gefördertem 

Wohnplatz 230 Euro.  

 
2Die Zuordnung der Kommunen zu den 

Mietniveaus M1 bis M4 ergibt sich aus der Anlage. 

Nummer 5.3.2.1 nimmt die Regelungen für die Be-

willigungsmieten im Rahmen der Förderung von 

Wohnplätzen für Auszubildende und Studierende 

auf.  

 

 Die monatlichen Bewilligungsmieten werden 

in den dargestellten Mietniveaus erhöht.  

 

 Weitere materiell-rechtliche Änderungen er-

geben sich gegenüber der bisherigen Nummer 

6.3.2.1 WFB NRW 2023 nicht. 

 

 

  6.3.2.2  

Mietvertragliche Nebenleistungen 

5.3.2.2  

Mietvertragliche Nebenleistungen 

 

  6.3.2.2.1 

Einbaumöbel 

  

  Für die Erstausstattung der Wohnplätze mit 

Einbaumöbeln darf ein Möblierungszuschlag in 

Höhe von bis zu 45 Euro monatlich je Wohnplatz 

erhoben werden. 

1Für die Erstausstattung der Wohnplätze und Ge-

meinschaftsräume mit Einbaumöbeln darf je 

Wohnplatz monatlich ein Möblierungszuschlag in 

Höhe von bis zu 45 Euro und für die Versorgung mit 

Internet ein Zuschlag in Höhe von bis zu 20 Euro 

erhoben werden. 

 

In Nummer 5.3.2.2 werden die bisherigen Regelun-

gen aus Nummer 6.3.2.2.1 und 6.3.2.2.2 WFB NRW 

2023 in einer Nummer zusammengeführt.  

 

 Nummer 5.3.2.2 Satz 1 sieht mietvertragliche 

Nebenleistungen vor: Gegenüber den WFB 

NRW 2023 wird die Versorgung mit Internet 

als Standardleistung neu aufgenommen; bis-

her waren hierfür Ausnahmeanträge zu stel-

len.  
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Zudem erfolgt eine redaktionelle Klarstellung, 

dass die Ausstattung der Gemeinschafts-

räume über die Miete refinanziert werden 

kann. 

 

  6.3.2.2.2 

Weitere mietvertragliche Nebenleistungen 

  

  1Auf Antrag können weitere mietvertragliche 

Nebenleistungen nach Zustimmung des für das 

Wohnungswesen zuständigen Ministeriums in der 

Förderzusage zugelassen werden. 

2Auf Antrag können weitere mietvertragliche 

Nebenleistungen nach Zustimmung des für das 

Wohnungswesen zuständigen Ministeriums in der 

Förderzusage zugelassen werden.  

 

 Nummer 5.3.2.2 Satz 2 entspricht der bisheri-

gen Regelung aus Nummer 6.3.2.2.2 WFB 

NRW 2023; materiell-rechtliche Änderungen 

sind damit nicht verbunden. 

  6.3.2.3  

Erhöhung der höchstzulässigen Miete und  

Mieterhöhungen 

5.3.2.3 

Erhöhung der höchstzulässigen Miete und 

Mieterhöhungen 

 

  1Die höchstzulässige Miete erhöht sich ab dem 

Zeitpunkt der Erteilung der Förderzusage alle zwölf 

Monate um 1,7 Prozent.  

 
2Der Erhöhungsbetrag ist von der in der 

Förderzusage festgesetzten Bewilligungsmiete 

sowie etwaigen mietvertraglichen 

Nebenleistungen zu berechnen und auf zwei 

Nachkommastellen zu runden.  

 
3Die oder der Verfügungsberechtigte kann die 

Miete nach Maßgabe der allgemeinen 

mietrechtlichen Vorschriften erhöhen, jedoch 

nicht höher als bis zur höchstzulässigen Miete und 

Berücksichtigung von Erhöhungen nach Satz 1.  

1Die höchstzulässige Miete erhöht sich ab dem 

Zeitpunkt der Erteilung der Förderzusage alle zwölf 

Monate um 1,7 Prozent.  

 
2Der Erhöhungsbetrag ist von der in der 

Förderzusage festgesetzten Bewilligungsmiete 

sowie etwaigen mietvertraglichen 

Nebenleistungen zu berechnen und auf zwei 

Nachkommastellen zu runden. 

 
3Die oder der Verfügungsberechtigte kann die 

Miete nach Maßgabe der allgemeinen 

mietrechtlichen Vorschriften erhöhen, jedoch 

nicht höher als bis zur höchstzulässigen Miete und 

Berücksichtigung von Erhöhungen nach Satz 1. 

 

Nummer 5.3.2.3 nimmt wie bisher in Nummer 

6.3.2.3 WFB NRW 2023 Regelungen über die Erhö-

hung der höchstzulässigen Miete auf. Materiell-

rechtliche Änderungen gegenüber den WFB NRW 

2023 sind damit nicht verbunden.  

  

  6.3.2.4  

Betriebskosten 

5.3.2.4  

Betriebskosten 

 

  1Neben der höchstzulässigen Miete darf die oder 

der Verfügungsberechtigte eine 

Betriebskostenpauschale und eine 

Heizkostenpauschale nach den allgemeinen 

mietrechtlichen Vorschriften verlangen. 

1Neben der höchstzulässigen Miete darf die oder 

der Verfügungsberechtigte eine 

Betriebskostenpauschale und eine 

Heizkostenpauschale nach den allgemeinen 

mietrechtlichen Vorschriften verlangen.  

Nummer 5.3.2.4 nimmt die Regelungen über die 

Betriebskosten und die Heizkosten auf (bisher: 

6.3.2.4 WFB NRW 2023). Materiell-rechtliche Än-

derungen gegenüber den bisherigen Bestimmun-

gen in den WFB NRW 2023 ergeben sich nicht. 

 

  6.3.2.5 

Besondere Regelungen bei Förderungen der 

Modernisierung 

5.3.2.5  

Besondere Regelungen bei der 

Modernisierungsförderung 

 

  1Bei einer Förderung der Modernisierung gemäß 

Nummer 6.1 Satz 1 Buchstabe b) muss die 

Bewilligungsmiete je Wohnplatz die 

1Bei einer Modernisierungsförderung (Nummer 

5.1 Satz 1 Ziffer 2) muss die Bewilligungsmiete je 

Wohnplatz die Bewilligungsmiete nach Nummer 

5.3.2.1 um mindestens 10 Prozent unterschreiten.  

Nummer 5.3.2.5 nimmt die besonderen Regelun-

gen für den Fall einer Modernisierungsförderung 

auf (bisher: Nummer 6.3.2.5 WFB NRW 2023).  
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Bewilligungsmiete nach Nummer 6.3.2.1 um 

mindestens 10 Prozent unterschreiten.  

 
2Die Höhe der Unterschreitung legt die 

Bewilligungsbehörde in Abhängigkeit von der 

Qualität der modernisierten Wohnplätze fest. 

 

 3Die Nummern 6.3.2.2, 6.3.2.3 und 6.3.2.4 gelten 

entsprechend.  

 

 

 
2Die Höhe der Unterschreitung legt die 

Bewilligungsbehörde in Abhängigkeit von der 

Qualität der modernisierten Wohnplätze fest.  

 
3Die Nummern 5.3.2.2 bis 5.3.2.4 gelten 

entsprechend. 

 

Materiell-rechtliche Änderungen gegenüber den 

bisherigen Bestimmungen in den WFB NRW 2023 

ergeben sich nicht. 

  6.3.2.6 

Befristung von Mietverhältnissen 

5.3.2.6 

Befristung von Mietverhältnissen 

 

  1Mietverhältnisse für nach Nummer 6 geförderte 

Wohnplätze können nach den Vorgaben des BGB 

befristet werden. 

Mietverhältnisse für  öffentlich-geförderte 

Wohnplätze, die an Auszubildende und 

Studierende zu überlassen sind, können nach den 

Vorgaben des BGB befristet werden. 

Nummer 5.3.2.6 beinhaltet wie bisher in Nummer 

6.3.2.6 WFB NRW 2023 die Regelung über die Be-

fristung der Mietverhältnisse im Falle von Wohn-

plätzen für Auszubildende und Studierende. Mate-

riell-rechtliche Änderungen ergeben dadurch ge-

genüber den WFB NRW 2023 nicht.  

 

   5.3.2.7 

Zwischenvermietung 

 

   1Eine Zwischenvermietung von öffentlich-geför-

derten Wohnplätzen ist zulässig, wenn die Ver-

pflichtungen aus der Förderzusage in vollem Um-

fang auf die Zwischenmieterin oder den Zwischen-

mieter übertragen werden.  

 
2Insbesondere darf keine höhere Miete als die in 

der Förderzusage festgelegte Bewilligungsmiete 

vereinbart werden. 

 

Nummer 5.3.2.7 wird neu in die Förderrichtlinie 

aufgenommen: Die Zwischenvermietung von 

Wohnplätzen für Auszubildende und Studierende 

war bisher im Wege der Ausnahme zu beantragen.  

 

  6.4 

Voraussetzungen für die Förderung 

5.4 

Voraussetzungen für die Förderung 

 

   5.4.1  

Allgemeine Voraussetzungen  
 

  1Die Fördervoraussetzungen für die Fördergegen-

stände nach Nummer 6.1 ergeben sich aus den 

Bestimmungen in Nummer 4 unter Berücksichti-

gung der nachfolgenden Regelungen.   

 
2Soweit vormals für den Bau oder für eine 

Modernisierung der Wohnplätze Fördermittel 

bewilligt wurden, müssen diese vollständig vor 

Maßnahmenbeginn zurückgezahlt werden. 

 

1Für Förderungen von Wohnplätzen für Auszubil-

dende und Studierende gelten die Nummern 2.4.1 

Sätze 1, 2 und 3, 2.4.2 und 2.4.5, sowie die nach-

folgenden Regelungen.  

 

 

 

 

 

 
2Es können Gebäude mit bis zu 80 Wohnplätzen an 

einem Hauseingang öffentlich gefördert werden. 

Nummer 5.4.1 nimmt die Voraussetzungen für die 

Förderung von Wohnplätzen für Auszubildende 

und Studierende auf (bisher: Nummer 6.4 WFB 

NRW 2023).  

 

 Nummer 5.4.1 Satz 1 verweist im Hinblick auf 

die allgemeinen Anforderungen auf Teile des 

Regelungswerkes für die Förderung von Miet-

wohnraum (Nummer 2).  

 

 Nummer 5.4.1 Satz 2 übernimmt den bisheri-

gen Regelungsinhalt aus Nummer 6.4.3 Satz 1 
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 WFB NRW 2023 in die allgemeinen Vorausset-

zungen.  

 

 Die bisherige Regelung in Nummer 6.4 Satz 2 

WFB NRW 2023 wurde in die Nummer 5.1 Satz 

3 versetzt; materiell-rechtliche Änderungen 

ergeben sich daraus gegenüber den WFB NRW 

2023 nicht.  

  6.4.1  

Städtebauliche Qualitäten  

  

  1Ergänzend zu Nummer 4.1 werden Wohnplätze 

nur gefördert, wenn das Vorhaben in einer inte-

grierten Lage unter Berücksichtigung der Erschlie-

ßung durch den öffentlichen Personennahverkehr 

liegt.  

 

 Die bisherige Nummer 6.4.1 WFB NRW 2023 wird 

in die Nummer 5.4.3 (Adressbildung und Erschlie-

ßung) überführt. Siehe dort.  

 

  6.4.2  

Geschossigkeit 

  

  1Nummer 4.2 Satz 3 gilt nicht für Gebäude, die aus-

schließlich Wohnplätze für Auszubildende oder Stu-

dierende enthalten. 

 

 Die bisherige Nummer 6.4.2 WFB NRW 2023 kann 

entfallen, da in Nummer 5.4.1 Satz 1 auf die Rege-

lungen über die Förderung von Mietwohnraum 

(dort: Nummer 2.4.2) verwiesen wird.  

 

  6.4.3  

Adressbildung und Erschließung 

5.4.2 

Adressbildung und Erschließung 

 

  1Gefördert werden nur Gebäude mit höchstens 60 

Wohnplätzen an einem Hauseingang.  

 
2Dabei zählen Wohnplätze in Wohngemeinschaf-

ten je Person. 

Bei dem Neubau von Wohnplätzen für Auszubil-

dende und Studierende sind die Regelungen in 

Nummer 2.4.4 Sätze 1 und 3 entsprechend anzu-

wenden.  

 

 Nummer 5.4.3 Satz 1 sieht die Anwendung von 

Teilen der Nummer 2.4.4 vor: Auch für Wohn-

heime für Auszubildende und Studierende gilt, 

dass die Baukörper grundsätzlich so zu platzie-

ren sind, dass die Hauseingänge eine eindeu-

tige Orientierung zum öffentlichen Raum auf-

weisen und auffindbar sowie Treppenhäuser 

und Gangerschließungen natürlich zu belich-

ten und zu belüften sind. 

 

 Die bisherige Nummer 6.4.3 Satz 1 WFB NRW 

2023 wird in die allgemeinen Voraussetzun-

gen nach Nummer 5.4.1 Satz 2 versetzt. 

 

 Die bisherige Nummer 6.4.3 Satz 2 WFB NRW 

2023 entfällt, weil Selbstverständliches keiner 

besonderen Erläuterung bedarf.   

 

  6.4.4  

Wohnumfeld 
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  1Je Wohnplatz soll mindestens ein Fahrradstell-

platz errichtet werden. 2Abstellanlagen für Fahrrä-

der mit mehr als zehn Plätzen sollen einen Witte-

rungsschutz erhalten. 

  Die bisherige Regelung in Nummer 6.4.4 kann er-

satzlos entfallen: Nummer 1.8 stellt klar, dass an 

öffentliche-geförderte Wohnungsvorhaben keine 

anderen Anforderungen zu stellen sind als an frei-

finanzierte. Insofern ist die Bauordnung für das 

Land Nordrhein-Westfalen (einschließlich der Ver-

ordnung über notwendige Stellplätze für Kraftfahr-

zeuge und Fahrräder) anzuwenden. Sofern Ge-

meinden eigene Stellplatzsatzungen haben, gehen 

diese dem Landesrecht vor.  

 

  6.4.5  

Wohnqualität und Grundrisse 

5.4.3 

Wohnqualitäten und Grundrisse  

 

  1Wohnplätze für Auszubildende oder Studierende 

müssen nicht mit einem Freisitz ausgestattet wer-

den.  

 
2In Gebäuden mit Wohnplätzen für Auszubildende 

oder Studierende sind Waschräume und Trocken-

räume in angemessener Größe vorzuhalten. 

1Wohnplätze für Auszubildende oder Studierende 

müssen nicht mit einem Freisitz ausgestattet wer-

den.  

 
2Ein Wohnplatz für eine Person soll jeweils einen 

Individualbereich zum Wohnen, Schlafen und Ler-

nen sowie einen Vorraum, ein Duschbad, eine Toi-

lette und eine Kochgelegenheit erhalten.  

 
3Der Individualbereich soll die Größe von 14 Quad-

ratmetern nicht unterschreiten.  

 
4Darin nicht enthalten ist die Fläche der Kochgele-

genheit, auch wenn diese nicht baulich getrennt 

ist.  

 
5Wohnplätze in einer Wohngemeinschaft für zwei 

und mehr Personen sollen einen Individualbereich 

zum Wohnen, Schlafen und Lernen von mindes-

tens 14 Quadratmetern je Person erhalten.  

 
6Die Wohngemeinschaften sind mit Badezimmern 

für bis zu drei Personen sowie einem Wohnraum 

mit Kochgelegenheit und einem Essplatz je Person 

zu errichten.  

 
7Für die Duschplätze gilt eine Bewegungsfläche 

von 90 cm x 90 cm als ausreichend.  

 
8Für Auszubildende und Studierende sind Gemein-

schaftsräume vorzusehen.  

 
9Gemeinschaftsräume können in Form von Lern- o-

 Nummer 5.4.4 Satz 1 nimmt den bisherigen 

Regelungsinhalt aus Nummer 6.4.5 Satz 1 WFB 

NRW 2023 auf.  

 

 Nummer 5.4.4 Sätze 2 bis 4 nehmen den bis-

herigen Regelungsinhalt aus Nummer 6.4.5.1 

WFB NRW 2023 („Individualwohnplätze“) auf. 

Der Begriff „Individualwohnplatz“ wird dabei 

durch die Begrifflichkeit „Wohnplatz für eine 

Person“ ersetzt. Materiell-rechtliche Ände-

rungen sind damit nicht verbunden.  

 

 Nummer 5.4.4 Sätze 5 und 6 beinhalten die 

bisherigen Regelungen aus Nummer 6.4.5.2 

WFB NRW 2023 mit redaktionellen Änderun-

gen: Aus dem bisherigen Begriff „Sanitär-

raum“ wird „Badezimmer“ und die bisherige 

Regelung, dass ein Sanitärraum für zwei bis 

drei Personen zu errichten ist, wird dahinge-

hend geändert, dass ein Badezimmer für bis zu 

drei Personen für Wohnplätze in einer Wohn-

gemeinschaft zu errichten ist.  

 

 Nummer 5.4.4 Satz 7 nimmt den bisherigen 

Regelungsinhalt aus Nummer 6.4.5.4 Satz 2 

WFB NRW 2023 auf und definiert die Größe 

von Duschplätzen in Badezimmern.  

 

 Nummer 5.4.4 Sätze 8 bis 10 beinhalten die 

Vorgaben für die Gemeinschaftsräume im Hin-

blick auf die Wohnqualität und Grundrisse 

(bisher: Nummer 6.4.5.3 WFB NRW 2023).  
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der Spielräumen, Gemeinschaftsküchen oder Ähn-

lichem errichtet werden, die entsprechend zu 

möblieren sind.  

 
10Gemeinschaftsräume müssen im Umfang von 

mindestens einem Quadratmeter je Wohnplatz er-

richtet werden, sie müssen jedoch insgesamt einen 

Umfang von 100 Quadratmetern nicht überschrei-

ten. 

 

Nummer 5.4.4 Satz 8 beinhaltet den Grund-

satz, dass Gemeinschaftsräume vorzusehen 

sind. Auf die bisherige Regelung in Nummer 

6.4.5.3 Satz 2 WFB NRW 2023, die vorsah, dass 

Gemeinschaftsräume nicht in Kellerräumen 

liegen dürfen, wird verzichtet.  

 

 Nummer 5.4.4 Sätze 9 und 10 beinhaltet den 

bisherigen Regelungsumfang aus Nummer 

6.4.5.3 Sätze 3 und 4 WFB NRW 2023. 

 

  6.4.5.1  

Individualwohnplätze 

  

  1Individualwohnplätze sollen jeweils einen 

Individualraum zum Wohnen, Schlafen und Lernen 

sowie einen Vorraum, einen Sanitärraum und eine 

Kochgelegenheit erhalten.  

 
2Der Individualraum soll die Größe von 14 

Quadratmetern nicht unterschreiten. 

 
3Darin nicht enthalten ist die Fläche der 

Kochgelegenheit, auch wenn diese nicht baulich 

getrennt ist. 

 

 Die bisherige Nummer 6.4.5.1 WFB NRW 2023 

wird in die Nummer 5.4.4 „Wohnqualitäten und 

Grundrisse“ überführt. Materiell-rechtliche Ände-

rungen sind damit gegenüber den WFB NRW 2023 

nicht verbunden. 

  6.4.5.2  

Wohnplätze in einer Wohngemeinschaft 

  

  1Wohnplätze in einer Wohngemeinschaft für zwei 

und mehr Personen sollen einen Individualraum 

zum Wohnen, Schlafen und Studieren von 

mindestens 14 Quadratmetern je Person erhalten.  

 
2Die Wohngemeinschaften sind mit Sanitärräumen 

für je zwei bis drei Personen sowie einem 

Wohnraum mit Kochgelegenheit und einem 

Essplatz je Person zu errichten. 

 

 Die bisherige Nummer 6.4.5.2 WFB NRW 2023 

wird in die Nummer 5.4.4 „Wohnqualitäten und 

Grundrisse“ überführt. Materiell-rechtliche Ände-

rungen sind damit gegenüber den WFB NRW 2023 

nicht verbunden. 

  6.4.5.3  

Gemeinschaftsraumfläche 

  

  1Zum Aufenthalt für die Bewohnerinnen und 

Bewohner ist zusätzlich zu den Wohnplätzen 

Gemeinschaftsraumfläche vorzusehen.  

 
2Diese darf nicht im Kellergeschoss liegen.  

 
3Gemeinschaftsraumfläche kann auch in Form von 

Lernräumen oder Spielräumen, 

 Die bisherige Nummer 6.4.5.3 WFB NRW 2023 

wird in die Nummer 5.4.4 „Wohnqualitäten und 

Grundrisse“ überführt.  

 

Auf die bisherige Regelung in Nummer 6.4.5.3 Satz 

2 WFB NRW 2023, die vorsah, dass Gemeinschafts-

räume nicht in Kellerräumen liegen dürfen, wird 

verzichtet. 
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Gemeinschaftsküchen oder Ähnlichem errichtet 

werden, die entsprechend zu möblieren ist.  

 
4Die Gemeinschaftsraumfläche muss mindestens 

einen Quadratmeter je Wohnplatz betragen, sie 

muss jedoch insgesamt 100 Quadratmeter nicht 

überschreiten. 

 

 

Weitere materiell-rechtliche Änderungen sind da-

mit gegenüber den WFB NRW 2023 nicht verbun-

den. 

 

 

 

  6.4.5.4  

Barrierefreiheit 

  

  1Es sind die Anforderungen an die Barrierefreiheit 

nach Nummer 4.6.2 zu erfüllen.  

 
2Für die Duschplätze gilt eine Bewegungsfläche 

von 90 cm x 90 cm als ausreichend. 

  Nummer 6.4.5.4 Satz 1 WFB NRW 2023 kann 

insoweit entfallen, als das die Vorschriften aus 

der Bauordnung für das Land Nordrhein-West-

falen anzuwenden sind. 

 

 Nummer 6.4.5.4 Satz 2 WFB NRW 2023 wird in 

die Nummer 5.4.4 Satz 7 überführt. Materiell-

rechtliche Änderungen sind damit nicht ver-

bunden.  

 

  6.4.6  

Abweichende Fördervoraussetzungen bei 

Nutzungsänderung und Modernisierung 

5.4.4 

Abweichende Fördervoraussetzungen bei 

Nutzungsänderung und Modernisierung 

 

  6.4.6.1  

Nutzungsänderung 

5.4.4.1  

Nutzungsänderung  

 

  1Bei Förderungen gemäß Nummer 6.1 Satz 1 

Buchstabe a) durch Nutzungsänderung kann mit 

Zustimmung des für das Wohnungswesen 

zuständigen Ministeriums eine Abweichung von 

den Fördervorrausetzungen nach Nummer 6.4.3 

und 6.4.5 zugelassen werden, wenn dies aus 

planerischen Gründen zweckmäßig ist und durch 

geeignete Ersatzmaßnahmen kompensiert werden 

kann. 

 

Bei Förderungen durch Nutzungsänderung 

(Nummer 5.1 Satz 1 Ziffer 1) können mit 

Zustimmung des für das Wohnungswesen 

zuständigen Ministeriums Abweichungen von den 

Fördervorrausetzungen zugelassen werden, wenn 

dies aus planerischen Gründen zweckmäßig ist und 

durch geeignete Ersatzmaßnahmen kompensiert 

werden kann. 

Nummer 5.4.5.1 übernimmt den bisherigen Rege-

lungsinhalt aus Nummer 6.4.6.1 WFB NRW 2023. 

Materiell-rechtliche Änderungen sind damit nicht 

verbunden. 

  6.4.6.2  

Modernisierung 

5.4.4.2  

Modernisierung 

 

  1Bei Förderungen von 

Modernisierungsmaßnahmen nach Nummer 6.1 

Satz 1 Buchstabe b) sollen der Gebrauchswert der 

Wohnplätze und die Energieeffizienz nachhaltig 

erhöht, Barrieren im bestehenden Wohnraum 

reduziert und das Wohnumfeld verbessert 

werden.  

 

1Bei Förderungen von Modernisierungsmaßnah-

men (Nummer 5.1 Satz 1 Ziffer 2) sollen der Ge-

brauchswert der Wohnplätze und die Energieeffi-

zienz nachhaltig erhöht, Barrieren im bestehenden 

Wohnraum reduziert und das Wohnumfeld ver-

bessert werden.  

 

 
2Die Voraussetzungen für die Förderung nach den 

Nummern 2.4.1 bis 2.4.6 und 5.4 gelten nicht.  

Nummer 5.4.5.2 nimmt den bisherigen Regelungs-

inhalt aus Nummer 6.4.6.2 Satz 1 WFB NRW 2023 

auf und beinhaltet die Ziele, wie sie in § 8 Absatz 5 

Satz 1 WFNG NRW benannt sind.  

 

 Nummer 5.4.4.2 Satz 1 entspricht der bisheri-

gen Regelung aus Nummer 6.3.6.2 Satz 1 WFB 

NRW 2023.  
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2Die geförderten Gebäude müssen mindestens die 

technischen Anforderungen an das BEG 

Effizienzhaus 100 erfüllen.  

 
3Die Voraussetzungen für die Förderung nach 

Nummern 6.4 und 4 gelten nicht. 

3Die geförderten Gebäude müssen mindestens die 

technischen Anforderungen an den BEG Effizienz-

haus 100 Standard erfüllen.  

 

 

 

 
4Nummer 4.4.4 gilt entsprechend. 

 Nummer 5.4.4.2 Satz 2 übernimmt den bishe-

rigen Regelungstatbestand - unter Anpassung 

der Verweise - aus Nummer 6.4.6.2 Satz 3 WFB 

NRW 2023.  

 

 Nummer 5.4.5.2 Satz 3 sieht - wie bisher Num-

mer 6.4.6.2 Satz 2 WFB NRW 2023 - vor, dass 

bei einer Modernisierungsmaßnahme min-

destens die technischen Anforderungen an 

den BEG Effizienzhaus 100 Standard erfüllt 

werden müssen.  

 

 Nummer 5.4.4.2 Satz 4 verweist auf die ein-

schlägigen Regelungen in Nummer 4.4.4 

„Energetische Mindestanforderungen“ im 

Rahmen der Modernisierungsförderung.  

 

  6.5 

Art und Umfang, Höhe der Förderung 

5.5 

Art und Umfang, Höhe der Förderung 

 

  6.5.1 

Grunddarlehen 

5.5.1 

Grunddarlehen 

 

  1Für die Neuschaffung von Wohnplätzen nach 

Nummer 6.1 Satz 1 Buchstabe a) werden je nach 

Standort des geförderten Wohnheims folgende 

Grunddarlehen bewilligt. 

 
2Das Grunddarlehen beträgt für jeden 

Individualwohnplatz sowie den jeweils ersten 

Wohnplatz in einer Wohngemeinschaft: 

 

a) in Gemeinden mit Mietniveau M 1 bis M 3 

82000 Euro, 

 

b) in Gemeinden mit Mietniveau M 4 8860 Euro 

und 

 

c) in den Städten Bonn, Düsseldorf, Köln und 

Münster 92300 Euro.  

 
3Das Grunddarlehen erhöht sich für jeden 

weiteren Wohnplatz in einer Wohngemeinschaft 

 

a) in Gemeinden mit Mietniveau M 1 bis M 3 um 

3020 Euro, 

 

b) in Gemeinden mit Mietniveau M 4 um 3260 

Euro und 

1Für die Neuschaffung von Wohnplätzen (Nummer 

5.1 Satz 1 Ziffer 1) werden je nach Standort des 

öffentlich-geförderten Vorhabens folgende 

Grunddarlehen bewilligt.  

 
2Das Grunddarlehen beträgt für jeden Wohnplatz: 

 

 

 

1. in Kommunen mit Mietniveau M1 bis M3 84 

700 Euro, 

 

2. in Kommunen mit Mietniveau M4 91 300 Euro 

und 

 

3. in den Städten Bonn, Düsseldorf, Köln und 

Münster (M4+) 95 000 Euro.  

 
3Das Grunddarlehen erhöht sich je Quadratmeter 

Gemeinschaftsraumfläche nach Nummer 5.4.3 

 

1. in Kommunen mit Mietniveau M1 bis M3 um 

3 120 Euro, 

 

2. in Kommunen mit Mietniveau M4 um 3 360 

Euro und 

 Nummer 5.5.1 Satz 1 beschreibt den Grund-

satz, dass für die Neuschaffung von Wohnplät-

zen (Neubau, Nutzungsänderung oder Erwei-

terung von Gebäuden) ein Grunddarlehen be-

willigt wird (bisher: Nummer 6.5.1 Satz 1 WFB 

NRW 2023).  

 

 Nummer 5.5.1 Satz 2 nimmt so dann die Werte 

der jeweiligen Grunddarlehen pro Wohnplatz 

nach Mietniveau-Stufe auf (bisher: Nummer 

6.5.1 Satz 2 und 3 WFB NRW 2023). Zum einen 

erfolgt eine Anpassung der Grunddarlehen ge-

genüber den WFB NRW 2023 und zum ande-

ren wird die bisherige Unterscheidung zwi-

schen „Individualwohnplatz/Wohnplatz in ei-

ner Wohngemeinschaft“ aufgegeben.  

 

 Die bisherige Nummer 6.5.1 Satz 4 WFB NRW 

2023, welches eine Erhöhung des Grunddarle-

hens für zusätzliche (im Sinne: nicht gefor-

derte Anzahl von Bädern) Bäder beinhaltete, 

wird aufgegeben.   
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c) in den Städten Bonn, Düsseldorf, Köln und 

Münster um 3400 Euro. 
 

4Für jedes weitere Bad, das nicht zwingend den 

Anforderungen der DIN 18040-2:2011-09 

entsprechen muss, erhöht sich das Grunddarlehen 

um je 7 300 Euro.  

 
5Das Grunddarlehen erhöht sich je Quadratmeter 

Gemeinschaftsraumfläche nach Nummer 6.4.5.3 

 

a) in Gemeinden mit Mietniveau M 1 bis M 3 um 

3 020 Euro 

b) in Gemeinden mit Mietniveau M 4 um 3 260 

Euro und 

 

c) in den Städten Bonn, Düsseldorf, Köln und 

Münster um 3 400 Euro. 

 

 

3. in den Städten Bonn, Düsseldorf, Köln und 

Münster (M4+) um 3 500 Euro. 

 Nummer 5.4.4 Satz 3 beinhaltet – wie bisher 

Nummer 6.5.1 Satz 5 WFB NRW 2023 – die Re-

gelung, dass sich das Grunddarlehen je m2 Ge-

meinschaftsraumfläche um die dort genann-

ten Werte erhöht.  

 

 

  6.5.2  

Zusatzdarlehen nach Nummern 2.5.2 bis 2.5.7 

und nach Nummer 2.5.10 

5.5.2  

Zusatzdarlehen  
 

  1Neben dem Grunddarlehen nach Nummer 6.5.1 

können Zusatzdarlehen nach Nummer 2.5.2 bis 

2.5.7 und nach Nummer 2.5.10 je Wohnplatz 

bewilligt werden.  

 
2In der Auslobung von Planungswettbewerben 

nach Nummer 2.5.10 sind die Voraussetzungen für 

Förderungen nach Nummer 6 als Vorgaben zu 

benennen. 

1Neben dem Grunddarlehen nach Nummer 5.5.1 

können Zusatzdarlehen nach den Nummern 2.5.2 

bis 2.5.7 und 2.5.10 je Wohnplatz bewilligt 

werden.  

 
2In der Auslobung von Planungswettbewerben 

nach Nummer 2.5.10 sind die Voraussetzungen für 

Förderungen nach Nummer 5 als Vorgaben zu 

benennen.  

Nummer 5.5.2 verweist im Hinblick auf Zusatzdar-

lehen auf solche, die auch im Rahmen der Förde-

rung von Mietwohnungen (Nummer 2) gewährt 

werden können. Dies sind im Einzelnen: 

 

 Nummer 2.5.2: Zusatzdarlehen für standort-

bedingte Mehrkosten, 

 

 Nummer 2.5.3: Zusatzdarlehen für Klimaan-

passungsmaßnahmen und besondere Wohn-

qualitäten, 

 

 Nummer 2.5.4 Zusatzdarlehen für Energieeffi-

zienz, 

 

 Nummer 2.5.5: Zusatzdarlehen für Bauen mit 

Holz,  

 

 Nummer 2.5.6: Zusatzdarlehen für ein Mehr 

an barrierefreiem Wohnraum 

 

 Nummer 2.5.7: Zusatzdarlehen für städtebau-

liche und gebäudebedingte Mehrkosten bei 

Nutzungsänderung und 
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 Nummer 2.5.10: Zusatzdarlehen für Planungs-

wettbewerbe 

 

  6.5.3  

Modernisierung 

5.5.3  

Modernisierung 

 

  1Die Förderung von Modernisierungsmaßnahmen 

nach Nummer 6.1 Satz 1 Buchstabe b) erfolgt mit 

einem Förderdarlehen von höchstens 100 Prozent 

der anerkannten förderfähigen Baukosten und 

Baunebenkosten. 

 
2Das Darlehen beträgt bis zu 100 000 Euro je 

Wohnplatz.  

 
3Für die Berechnung werden die Wohnplätze nach 

Modernisierung gezählt. 

 
4Das Kostennachweisverfahren nach Nummer 

2.5.2.5 gilt entsprechend. 

1Die Förderung von Modernisierungsmaßnahmen 

(Nummer 5.1 Satz 1 Ziffer 2) erfolgt mit einem För-

derdarlehen von höchstens 100 Prozent der aner-

kannten förderfähigen Baukosten und Bauneben-

kosten.  

 
2Das Darlehen beträgt bis zu 110 000 Euro je 

Wohnplatz.  

 
3Für die Berechnung werden die Wohnplätze nach 

Modernisierung gezählt.  

 
4Das Kostennachweisverfahren nach Nummer 

2.5.2.5 gilt entsprechend. 

 

 Nummer 5.5.3 nimmt - wie bisher in Nummer 

6.5.3 WFB NRW 2023 - Regelungen über die 

Förderung von Modernisierungsmaßnahmen 

im Falle von Wohnheimen für Auszubildende 

und Studierende auf.  

 

 In Nummer 5.5.3 Satz 2 wird der maximale 

Darlehensbetrag pro Wohnplatz entspre-

chend der Baukostenentwicklung angepasst. 

  6.5.4 

Berechnung der Förderdarlehen  
5.5.4 

Berechnung der Förderdarlehen  
 

  1Wohnplätze werden bei der Berechnung wie 

Wohnungen gezählt.  

 
2Sofern die förderfähige Wohnfläche maßgeblich 

ist, wird die Wohnfläche der Wohnplätze zu 

Grunde gelegt.  

 
3Zur Berechnung der flächenbezogenen 

Förderdarlehen sind gerundete volle 

Quadratmeter anzusetzen.  

 
4Das ermittelte Förderdarlehen ist auf zwei 

Nachkommastellen zu runden. 

 

1Wohnplätze werden bei der Berechnung wie 

Wohnungen gezählt.  

 
2Sofern die förderfähige Wohnfläche maßgeblich 

ist, wird die Wohnfläche der Wohnplätze zu 

Grunde gelegt.  

 
3Zur Berechnung der flächenbezogenen Förderdar-

lehen sind gerundete volle Quadratmeter anzuset-

zen.  

 
4Das ermittelte Förderdarlehen ist auf zwei Nach-

kommastellen zu runden. 

Nummer 5.5.4 ist unverändert zu Nummer 6.5.4 

WFB NRW 2023. 

  6.6 

Bedingungen der Förderdarlehen 

5.6 

Bedingungen der Förderdarlehen 
 

 

  1Für Förderdarlehen nach Nummer 6.5 gelten 

folgende Darlehensbedingungen: 

 

 Redaktionelle Kürzung gegenüber den WFB NRW 

2023. 

  6.6.1 

Zinsen und Verwaltungskostenbeiträge 

5.6.1 

Zinsen und Verwaltungskostenbeiträge 
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  1Die Förderdarlehen sind wie folgt zu verzinsen: 

 

a) 5 Jahre ab Leistungsbeginn mit 0 Prozent, 

 

b) 5 Jahre nach Leistungsbeginn bis zum Ablauf 

der Zweckbindung mit 0,5 Prozent und 

 

c) nach Ablauf der Zweckbindung mit 

marktüblicher Verzinsung.  

 
2Für ein bewilligtes Förderdarlehen sind 

Verwaltungskostenbeiträge nach Nummer 8.3 zu 

zahlen. 

 

1Die Förderdarlehen sind wie folgt zu verzinsen: 

 

1. 5 Jahre ab Leistungsbeginn mit 0 Prozent, 

 

2. 5 Jahre nach Leistungsbeginn bis zum Ablauf 

der Zweckbindung mit 0,5 Prozent und 

 

3. nach Ablauf der Zweckbindung mit marktübli-

cher Verzinsung.  
 

2Für ein bewilligtes Förderdarlehen sind Verwal-

tungskostenbeiträge nach Nummer 10.3 zu zahlen. 

 

 Nummer 5.6.1 nimmt unverändert zu Num-

mer 6.6.1 WFB NRW 2023 die Regelungen 

über die Zinsen und Verwaltungskostenbei-

träge auf.  

 

Veränderungen in den Konditionen werden 

nicht vorgenommen. 

  6.6.2 

Tilgungsnachlass 

5.6.2 

Tilgungsnachlass 
 

 

  1Auf das Grunddarlehen kann auf Antrag ein antei-

liger Tilgungsnachlass (Teilschulderlass) bewilligt 

werden in Höhe von  

 

a) 35 Prozent bei einer Zweckbindung von 25 

Jahren,  

 

b) 40 Prozent bei einer Zweckbindung von 30 

Jahren, 

 

c) 45 Prozent bei einer Zweckbindung von 35 

Jahren und 

 

d) 50 Prozent bei einer Zweckbindung von 40 

Jahren. 

 
2Auf Zusatzdarlehen kann auf Antrag ein anteiliger 

Tilgungsnachlass (Teilschulderlass) von 50 Prozent 

bewilligt werden. 

 
3Bei Förderungen nach Nummer 6.1 Satz 1 Buch-

stabe b) erhöht sich der Tilgungsnachlass auf das 

Grunddarlehen 

 

a) jeweils um 5 Prozentpunkte, wenn die Ge-

bäude den jeweils besseren BEG Effizienzhaus 

Standard 85, 70 oder 55 erfüllen und 

 

b) um 5 Prozentpunkte für Gebäude, deren Au-

ßenfassaden gedämmt werden und bei denen 

1Auf das Grunddarlehen kann auf Antrag ein antei-

liger Tilgungsnachlass bewilligt werden in Höhe 

von  

 

1. 35 Prozent bei einer Zweckbindung von 25 

Jahren,  

 

2. 40 Prozent bei einer Zweckbindung von 30 

Jahren, 

 

3. 45 Prozent bei einer Zweckbindung von 35 

Jahren und 

 

4. 50 Prozent bei einer Zweckbindung von 40 

Jahren. 

 
2Auf Zusatzdarlehen kann auf Antrag ein anteiliger 

Tilgungsnachlass von 50 Prozent bewilligt werden.  
 

 

3Bei Modernisierungsförderungen (Nummer 5.1 

Satz 1 Ziffer 2) erhöht sich der Tilgungsnachlass auf 

das Grunddarlehen 

 

1. jeweils um 5 Prozentpunkte, wenn die Ge-

bäude den jeweils besseren BEG Effizienzhaus 

85, 70 oder 55 Standard erfüllen und 

 

2. um weitere 5 Prozentpunkte für Gebäude, de-

ren Außenfassaden nach Nummer 4.5.4.2.2 

Nummer 5.6.2 beinhaltet die Regelungen über die 

Tilgungsnachlässe (bisher: 6.6.2 WFB NRW 2023). 

 

 Nummer 5.6.2 Satz 1 ist unverändert zu der 

bisherigen Bestimmung in Nummer 6.6.2 Satz 

1 WFB NRW 2023.  

 

 Nummer 5.6.2 Satz 2 entspricht - redaktionell 

gekürzt - der bisherigen Regelung aus Num-

mer 6.6.2 Satz 2 WFB NRW 2023.  

 

 Nummer 5.6.2 Satz 3 nimmt die Vorgaben 

über den Tilgungsnachlass im Falle einer Mo-

dernisierungsförderung auf: Buchstabe a) ist 

unverändert zur bisherigen Regelung in Num-

mer 6.6.2 Satz 3 Buchstabe a) WFB NRW 2023. 

Buchstabe b) wird redaktionell gekürzt und es 

erfolgt ein Verweis auf die Nummer 4.5.4.2.2 

im Rahmen der Modernisierungsförderung. 

Nach der Nummer bleiben Perimeterdäm-

mungen im Kellerbereich und im Sockelbe-

reich bei der Berechnung des Tilgungsdarle-

hens unberücksichtigt. In der Folge kann die 

bisherige Regelung in Nummer 6.6.2 Satz 4 

WFB NRW 2023 entfallen.  

 

 In Nummer 5.6.2 Sätze 4 und 5 sind - außer ei-

ner Verweisanpassung - unverändert zu den 

WFB NRW 2023.    
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keine mineralölbasierten Dämmstoffe einge-

setzt werden.  
 

4Perimeterdämmungen im Kellerbereich und im 

Sockelbereich bleiben dabei unberücksichtigt. 

 
5Nummer 2.5.4 Sätze 3 und 4 gelten entsprechend. 

 
6Der Tilgungsnachlass ist auf zwei 

Nachkommastellen zu runden und wird bei 

Leistungsbeginn vom bewilligten Förderdarlehen 

abgesetzt.  

gedämmt werden.  
 

 

 

 

 
4Nummer 2.5.4 Sätze 4 und 5 gelten entsprechend. 

 
5Der Tilgungsnachlass ist auf zwei 

Nachkommastellen zu runden und wird bei 

Leistungsbeginn von dem bewilligten 

Förderdarlehen abgesetzt. 

 

  6.6.3 

Tilgung  

5.6.3 

Tilgung  

 

  1Das Förderdarlehen ist mit jährlich 2 Prozent un-

ter Zuwachs der durch die fortschreitende Tilgung 

ersparten Zinsen und Verwaltungskostenbeiträge 

zu tilgen.  

 
2Nummer 2.6.3 Satz 2 findet keine Anwendung.  

 

1Das Förderdarlehen ist mit jährlich 2 Prozent un-

ter Zuwachs der durch die fortschreitende Tilgung 

ersparten Zinsen und Verwaltungskostenbeiträge 

zu tilgen. 

 
2Nummer 2.6.3 Satz 2 findet keine Anwendung.  

Nummer 5.6.3 ist unverändert zu Nummer 6.6.3 

WFB NRW 2023. 

  6.6.4 

Fälligkeit 

5.6.4 

Fälligkeit 

 

  1Zinsen, Verwaltungskostenbeiträge und Tilgungs-

raten sind halbjährlich an die NRW.BANK zu ent-

richten. 

Zinsen, Verwaltungskostenbeiträge und Tilgungs-

raten sind halbjährlich an die NRW.BANK zu ent-

richten. 

 

Nummer 5.6.4 ist unverändert zu Nummer 6.6.4 

WFB NRW 2023. 

  6.7 

Qualifizierung von Fördervorhaben 

5.7 

Qualifizierung von Fördervorhaben 

 

  1Maßnahmen nach 

 

 

a) Nummer 6.1 Satz 1 Buchstabe a) mit mehr als 

80 Wohnplätzen oder 

 

 

 

b) Nummer 6.1 Satz 1 Buchstabe b) 

 

 

sind dem für das Wohnungswesen zuständigen Mi-

nisterium frühzeitig zur Beratung und Qualifizie-

rung vorzulegen. 

Maßnahmen, mit denen Wohnplätze für Auszubil-

dende und Studierende 

 

1. durch Neubau, Nutzungsänderung oder Er-

weiterung von Gebäuden mit mehr als 80 

Wohnplätzen entstehen (Nummer 5.1 Satz 1 

Ziffer 1) oder 

 

2. modernisiert werden sollen (Nummer 5.1 Satz 

1 Ziffer 2), 

 

sind dem für das Wohnungswesen zuständigen Mi-

nisterium frühzeitig zur Beratung und Qualifizie-

rung vorzulegen. 

 

Nummer 5.7 nimmt wie bisher Vorschriften über 

die Vorlage bestimmter Bauvorhaben bei dem Mi-

nisterium für Heimat, Kommunales, Bau und Digi-

talisierung des Landes Nordrhein-Westfalen auf. Es 

werden redaktionelle Änderungen zur Erhöhung 

der Lesbarkeit durchgeführt; materiell-rechtliche 

Änderungen sind damit gegenüber den WFB NRW 

2023 nicht verbunden. 

  3 

Förderung von Gruppenwohnungen (Cluster-

6 

Förderung von Gruppenwohnungen  
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Wohnungen) 

  3.1 

Gegenstand der Förderung 

6.1 

Gegenstand der Förderung  

 

  1Gruppenwohnungen sind Wohneinheiten für drei 

bis zwölf Personen, in denen jede Person einen in-

dividuellen Wohnbereich (Appartement) selbstbe-

stimmt zur Miete bewohnt und ein Nutzungsrecht 

an den Gemeinschaftsflächen der Wohnung hat. 

 

 

 2Gruppenwohnungen müssen über angemessen 

große Individualbereiche für jede Person und über 

Flächen für die gemeinsame Nutzung verfügen.  

 
3Es gelten die für die Förderung von Mietwohnun-

gen maßgeblichen Bestimmungen, soweit im Fol-

genden nichts Abweichendes geregelt ist. 

1Gefördert werden gemeinschaftliche Wohnfor-

men wie Gruppenwohnungen und Clusterwohnun-

gen für drei bis zwölf Personen, in denen jede Per-

son einen Individualbereich selbstbestimmt zur 

Miete bewohnt und ein Nutzungsrecht an den Ge-

meinschaftsflächen der Wohnung hat.  

 
2Diese müssen über angemessen große Individual-

bereiche für jede Person und über Flächen für die 

gemeinsame Nutzung verfügen. 

  
3Es gelten die für die Förderung von Mietwohnun-

gen (Nummer 2) maßgeblichen Bestimmungen, so-

weit im Folgenden nichts Abweichendes geregelt 

ist. 

 

Nummer 6.1 nimmt - wie bisher Nummer 3.1 WFB 

NRW 2023 - Regelungen über den Gegenstand der 

Förderung bei Gruppenwohnungen auf und ver-

weist insbesondere auf das Gelten von Vorschrif-

ten aus der Förderung von Mietwohnraum (Num-

mer 2). 

 

  3.2  

Zielgruppe 

6.2  

Zielgruppe 

 

  Gruppenwohnungen werden grundsätzlich für alle 

Wohnungssuchenden gefördert, insbesondere 

aber für Auszubildende, Studierende, ältere, pfle-

gebedürftige Menschen, Menschen mit Behinde-

rungen oder besonders schutzbedürftige, vul-

nerable Personengruppen, die ihren Wohnraum 

durch häusliche Gewalt verlieren. 

Nummer 2.2 gilt entsprechend. 

 

 Nummer 6.2 verweist im Hinblick auf die „Ziel-

gruppe“ neu auf die Bestimmung in Nummer 

2.2:  

 

Allgemein gilt (über Nummer 1.1.1 Satz 2), 

dass insbesondere Familien und andere Haus-

halte mit Kindern, Alleinerziehende, Schwan-

gere, ältere Menschen und Menschen mit Be-

hinderung, besondere Bedarfsgruppen wie 

Auszubildende und Studierende sowie beson-

ders schutzbedürftige vulnerable Personen-

gruppen, die ihren Wohnraum durch häusli-

che Gewalt verlieren, durch die öffentliche 

Wohnraumförderung unterstützt werden. In-

sofern braucht es an dieser Stelle keine er-

neute Benennung (bisher: Nummer 3.2 WFB 

NRW 2023).  

 

Nummer 2.2 sieht vor, dass öffentlich-geför-

derter Mietwohnraum zweckzubinden ist für 

 

1. Begünstigte, deren anrechenbares Ein-

kommen die Einkommensgrenze des § 13 

Absatz 1 WFNG NRW nicht übersteigt 

(Einkommensgruppe A) oder 
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2. wirtschaftlich leistungsfähigere Begüns-

tigte, deren anrechenbares Einkommen 

die Einkommensgrenze des § 13 Absatz 1 

WFNG NRW um bis zu 40 Prozent über-

steigt (Einkommensgruppe B). 

 

  3.3 

Ziel der Förderung 

6.3 

Ziel der Förderung 

 

  3.3.1  

Belegungsbindung 

6.3.1  

Belegungsbindung 

 

  Eine Gruppenwohnung ist wahlweise nur an Perso-

nen der Einkommensgruppe A oder nur an Perso-

nen der Einkommensgruppe B zu überlassen. 

Nummer 2.3.1.1 gilt entsprechend.  

 

Nummer 6.3.1 verweist im Hinblick auf die Bele-

gungsbindung auf die Regelungen über die Förde-

rung von Mietwohnraum (Nummer 2). Nummer 

2.3.1 beinhaltet zum einen in Nummer 2.3.1.1 die 

Vorschriften über die Belegungsbindung sowie in 

Nummer 2.3.1.2 die Vorschriften über die Ersatz-

wohnungen.  

 

  3.3.2  

Mietbindung 

6.3.2  

Mietbindung 

 

  3.3.2.1 

Miete 

6.3.2.1 

Miete 

 

  1Die oder der Verfügungsberechtigte hat mit jeder 

Person einen Mietvertrag über den individuellen 

Wohnbereich einschließlich eines Nutzungsrechts 

an den Gemeinschaftsflächen abzuschließen.  

 
2Die Höhe der Miete richtet sich nach Nummer 

2.3.2 und bemisst sich nach den gemäß Nummer 

3.5.1 förderfähigen Wohnflächen. 

 

 3Die Miete für die Gemeinschaftsfläche ist zu glei-

chen Anteilen auf die Personen umzulegen.  

 

 

 
4Dabei ist die maximale Belegung zu Grunde zu le-

gen. 

1Die oder der Verfügungsberechtigte hat mit jeder 

Person einen Mietvertrag über den Individualbe-

reich einschließlich eines Nutzungsrechts an den 

Gemeinschaftsflächen abzuschließen.  

 
2Die Höhe der Miete richtet sich nach Nummer 

2.3.2.1 und bemisst sich nach den förderfähigen 

Wohnflächen nach Nummer 2.5.1.  

 
3Die Miete für die Gemeinschaftsfläche ist zu glei-

chen Anteilen auf die Personen umzulegen und be-

misst sich nach der für die Einkommensgruppe A 

maßgeblichen Bewilligungsmiete.  

 
4Dabei ist die maximale Belegung zu Grunde zu le-

gen. 

 

 Nummer 6.3.2.1 beinhaltet die Regelungen 

über die Miete in Gruppenwohnungen bzw. 

Clusterwohnungen (bisher: Nummer 3.3.2.1 

WFB NRW 2023).  

 

 Nummer 6.3.2.1 Satz 1 ist unverändert zu 

Nummer 3.3.2.1 Satz 1 WFB NRW 2023. 

 

 Nummer 6.3.2.1 Satz 2 verweist im Hinblick 

auf die Höhe der Miete auf die Vorschrift für 

die Förderung von Mietwohnraum in Nummer 

2.3.2.1. Im Hinblick auf die förderfähige 

Wohnfläche kann neu auf Nummer 2.5.1 Satz 

4 ff. verwiesen werden.  

 

 Nummer 6.3.2.1 Satz 3 beinhaltet im ersten 

Halbsatz die bisherige Regelung aus Nummer 

3.3.2.1 Satz 3 WFB NRW 2023. Neu wird gere-

gelt, dass sich die Miete für die Gemein-

schaftsfläche nach der für die Einkommens-

gruppe A maßgeblichen Bewilligungsmiete 

richtet - auch, wenn die Gruppenwoh-

nung/Clusterwohnung für Berechtigte der Ein-

kommensgruppe B zweckgebunden wird.  
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 Nummer 6.3.2.1 Satz 4 bestimmt, wie bisher 

in Nummer 3.3.2.1 Satz 4 WFB NRW 2023, 

dass bei der Berechnung der Miete für die Ge-

meinschaftsfläche die maximale Belegung zu 

Grunde zu legen ist.  

 

  3.3.2.2 

Einbaumöbel 

6.3.2.2 

Ausstattung 

 

  Für die Erstausstattung mit Einbaumöbeln für die 

Individualbereiche oder Gemeinschaftsräume darf 

ein Möblierungszuschlag in Höhe von bis zu 45 

Euro monatlich je Appartement erhoben werden. 

Für die Erstausstattung mit Einbaumöbeln für die 

Individualbereiche oder Gemeinschaftsräume darf 

ein Möblierungszuschlag in Höhe von bis zu 45 

Euro monatlich je Individualbereich erhoben wer-

den. 

Nummer 6.3.2.2 regelt - wie bisher - die Zulässig-

keit einer mietvertraglichen Nebenleistung für 

„Einbaumöbel“. Materiell-rechtliche Änderungen 

gegenüber den WFB NRW 2023 sind damit nicht 

verbunden.  

 

  3.3.2.3  

Zwischenvermietung 

6.3.2.3 

Zwischenvermietung 

 

  1Die Zwischenvermietung einer Gruppenwohnung, 

beispielsweise an einen Verein, eine Gesellschaft 

bürgerlichen Rechts oder einen caritativen Träger, 

ist nur zulässig, wenn die Verpflichtungen aus der 

Förderzusage in vollem Umfang auf die Zwischen-

mieterin oder den Zwischenmieter übertragen 

werden.  

 
2Insbesondere darf keine höhere Miete als die in 

der Förderzusage festgelegte Bewilligungsmiete 

vereinbart werden. 

 

1Die Zwischenvermietung einer Gruppenwohnung, 

beispielsweise an einen Verein, eine Gesellschaft 

bürgerlichen Rechts oder einen caritativen Träger, 

ist nur zulässig, wenn die Verpflichtungen aus der 

Förderzusage in vollem Umfang auf die Zwischen-

mieterin oder den Zwischenmieter übertragen 

werden.  

 
2Insbesondere darf keine höhere Miete als die in 

der Förderzusage festgelegte Bewilligungsmiete 

vereinbart werden. 

Nummer 6.3.2.3 beinhaltet die bisherigen Vor-
schriften aus Nummer 3.3.2.3 WFB NRW 2023; ma-
teriell-rechtliche Änderungen sind damit nicht ver-
bunden. 

  3.4  

Voraussetzungen für die Förderung 

6.4  

Voraussetzungen für die Förderung 

 

   6.4.1 

Allgemeine Voraussetzungen 

 

  1Ergänzend zu Nummer 2.4 sind besondere Wohn-

qualitäten in den Gruppenwohnungen sicherzu-

stellen.  

 

 
2Gruppenwohnungen sollen möglichst in Gebäude 

mit Mietwohnungen integriert werden und in der 

Regel auf einer Ebene angeordnet sein.  

 
3In einem Gebäude und in der näheren Umgebung 

sollen nicht mehr als 30 Personen in Gruppenwoh-

nungen wohnen.  

 
4In einem Konzept sind sowohl Planungen für eine 

1Die Fördervoraussetzungen für die Fördergegen-

stände nach Nummer 6.1 ergeben sich aus den 

Bestimmungen in Nummer 2.4 unter Berücksichti-

gung der nachfolgenden Regelungen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nummer 6.4.1 nimmt die allgemeinen Vorausset-

zungen für die Förderung von Gruppenwohnungen 

auf.  

 

 Nummer 6.4.1 Satz 1 ordnet das Gelten der 

Bestimmungen aus Nummer 2.4 (Vorausset-

zungen für die Förderung) für die Förderung 

von Mietwohnraum an. Demnach gilt auch für 

Gruppenwohnungen/Clusterwohnungen, 

dass eine Förderung nur dann in Betracht 

kommt, wenn der Wohnraum nachhaltig an 

die begünstige Zielgruppe vermietet werden 

kann. Sollen in einem Gebäude neben öffent-
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nachhaltige Nutzung bei veränderter Belegung als 

auch Art und Umfang der gegebenenfalls angebo-

tenen Betreuung darzustellen.  

 
5Für alle Gruppenwohnungen sind zur Sicherstel-

lung einer nachhaltigen Nutzbarkeit die baulichen 

Anforderungen an anbieterverantwortete Wohn-

gemeinschaften mit Betreuungsleistungen des 

Wohn- und Teilhabegesetzes vom 2. Oktober 2014 

(GV. NRW. S. 625) in der jeweils geltenden Fassung 

(im Folgenden WTG genannt), insbesondere an die 

Wohnqualität gemäß §§ 26 und 27 WTG und §§ 25 

ff. der Wohn- und Teilhabegesetz-Durchführungs-

verordnung vom 23. Oktober 2014 (GV. NRW. S. 

686) in der jeweils geltenden Fassung (im Folgen-

den WTG DVO genannt) einzuhalten.  

 

 
6Davon ausgenommen sind Gruppenwohnungen 

für Auszubildende und Studierende oder beson-

ders schutzbedürftige vulnerable Personengrup-

pen, die ihren Wohnraum durch häusliche Gewalt 

verlieren. 

 

 

 

 
2Für Menschen mit Behinderungen, Ältere und 

pflegebedürftige Menschen sind zur Sicherstellung 

einer nachhaltigen Nutzbarkeit die baulichen An-

forderungen an anbieterverantwortete Wohnge-

meinschaften mit Betreuungsleistungen des 

Wohn- und Teilhabegesetzes vom 2. Oktober 2014 

(GV. NRW. S. 625) in der jeweils geltenden Fassung 

(im Folgenden kurz: WTG), insbesondere an die 

Wohnqualität gemäß §§ 26 und 27 WTG und §§ 25 

ff. der Wohn- und Teilhabegesetz-Durchführungs-

verordnung vom 23. Oktober 2014 (GV. NRW. S. 

686) in der jeweils geltenden Fassung (im Folgen-

den kurz: WTG DVO) einzuhalten. 

lich-geförderten Wohnungen auch nicht öf-

fentlich geförderte Wohnungen oder Gewer-

beräume erstellt werden, muss auch insoweit 

die nachhaltige Vermietbarkeit gesichert sein.  

 

Bei Baumaßnahmen mit mehr als 70 öffent-

lich-geförderten Wohnungen sind diese aus-

gewogen über das gesamte Quartier zu vertei-

len. 

 

 Die bisherigen beschränkenden Vorschriften 

aus Nummer 3.4 Sätze 2 bis 4 WFB NRW 2023 

entfallen ersatzlos: 

 

Beispiel: 

In einer Clusterwohnung bleiben die Vorteile 

einer Wohngemeinschaft erhalten, die Begeg-

nung und Austausch fördern. Die Gemein-

schaftsflächen sind Teil des Konzepts und rich-

tet sich an eine Mieterschaft, die prinzipiell an 

einem gemeinschaftlichen Zusammenleben 

interessiert sind. Somit kann Clusterwohnen 

ein Lösungsansatz gegen die zunehmende 

Vereinsamung in der Gesellschaft sein. 

 

Die bisherige Regelung in Nummer 3.4 Satz 3 

WFB NRW 2023, dass im Umfeld nicht mehr 

als 30 Personen in Gruppenwohnungen woh-

nen dürfen, wird aufgegeben. Je nach Art der 

Gruppenwohnung/Clusterwohnung (bei-

spielsweise für Lebensältere oder für Frauen 

oder Männer, die Gewalt erfahren haben) 

macht diese Einschränkung keinen Sinn.  

 

Die Vorlage eines Konzeptes, wie sie bisher in 

Nummer 3.4 Satz 4 WFB NRW 2023 vorgese-

hen war, kann ebenfalls entfallen. Weitaus 

überwiegend handelt es sich bei Bauherr-

schaften, die in Gruppenwohnungen/Cluster-

wohnungen investieren, um gemeinnützige 

Anbieterinnen und Anbieter, die bereits in an-

deren Verfahren entsprechende Konzepte 

vorzulegen haben und die auch dort geprüft 

werden. Aufgrund der gesamtgesellschaftli-

chen Entwicklung ist davon auszugehen, dass 

entsprechende Wohnkonzepte nachhaltig am 

Markt benötigt werden. Insofern werden die 
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Bewilligungsbehörden von der Entgegen-

nahme und Prüfung der bisher benötigten 

Konzepte entlastet.  

 

Unverändert bleibt es die Aufgabe der Bewilli-

gungsbehörde im Falle eines Förderinteresses 

für den Bereich „Gruppenwohnung/Cluster-

wohnung“ zu prüfen, ob für diesen in sozialpo-

litischer und wohnungspolitischer Hinsicht Be-

darf vor Ort besteht (Nummer 1.3 „Förderfä-

higer Wohnraum“). Dies schließt eine Prüfung 

mit ein, ob die Standortwahl eines Vorhaben-

trägers unter Betrachtung der städtischen 

und/oder (teil-)räumlichen Situation zielfüh-

rend ist.   

 

 Nummer 6.4.1 Satz 2 stellt eine Verknüpfung 

mit anbieterverantworteten Wohngemein-

schaften mit Betreuungsleistungen nach dem 

WTG Nordrhein-Westfalen für die dort ge-

nannten Zielgruppen her.  

 

Die bisherige Beschreibung von den Regelun-

gen des WTG in Nummer 3.4 Sätze 5 und 6 

WFB NRW 2023 kann infolge der inhaltlichen 

Klarstellung in Nummer 6.4.1 Satz 2 entfallen, 

da das WTG nicht für Wohnheime von Auszu-

bildenden oder Studierenden oder für solche 

Häuser gilt, welche Frauen oder Männern, die 

von Gewalt betroffen sind, Schutz bieten.  

 

  3.4.1 

Individualbereiche 

6.4.2 

Wohnqualitäten und Grundrisse 

 

  1Die individuellen Wohnbereiche sind als Apparte-

ments mit eigener Küchenzeile und eigenem Bad 

mit Toilette auszugestalten und sollen eine Min-

destgröße von 20 Quadratmetern nicht unter-

schreiten.  

 
2Die drei Funktionen Wohnen, Schlafen und Ko-

chen dürfen in einem Raum zusammengefasst 

werden.  

 
3Gruppenwohnungen mit bis zu vier Appartements 

können ohne eigene Küchenzeile geplant werden, 

sofern die notwendigen Küchenanschlüsse in der 

Wand des Appartements vorgehalten werden und 

1Die Individualbereiche sind mit eigener Küchen-

zeile und eigenem Bad mit Toilette auszugestalten 

und sollen eine Mindestgröße von 18 Quadratme-

tern nicht unterschreiten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nummer 6.4.2 nimmt den bisherigen Regelungsin-

halt aus den Nummer 3.4.1 und 3.4.2 WFB NRW 

2023 neu strukturiert auf und führt diese unter der 

Überschrift „Wohnqualitäten und Grundrisse“ zu-

sammen.  

 

 Nummer 6.4.2 Satz 1 ersetzt die bisherige Vor-

schrift aus Nummer 3.4.1 Satz 1 WFB NRW 

2023 und reduziert die bisherige Mindest-

größe von 20 m² auf 18 m². 

 

 Nummer 6.4.2 Satz 2 führt den bisherigen Re-

gelungsinhalt aus Nummer 3.4.1 Satz 3 und 4 

WFB NRW 2023 in einem Satz zusammen und 
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jeweils eine Küchenzeile nachgerüstet werden 

kann.  

 
4Von einer eigenen Küchenzeile kann auch bei 

Gruppenwohnungen mit mehr als vier Apparte-

ments abgesehen werden, sofern die Mieterinnen 

und Mieter aufgrund von körperlichen oder kogni-

tiven Einschränkungen nicht in der Lage sind, diese 

gefährdungsfrei zu nutzen und sofern die Nach-

rüstbarkeit der Küchenzeile gemäß Satz 3 gegeben 

ist. 

 

 

 

 
2Sofern wegen der Bewohnerstruktur von einer 

Küchenzeile in den Individualbereichen abgesehen 

werden soll, muss für eine nachhaltige Vermietbar-

keit die Nachrüstbarkeit einer Küchenzeile gege-

ben sein. 

 

 

 

 
3Die Gemeinschaftsflächen sind mindestens mit ei-

ner Gemeinschaftsküche und einem Essplatz für 

die gleichzeitige Nutzung durch die gesamte 

Gruppe auszustatten.  

 
4Der Raum für die gemeinschaftliche Nutzung 

muss ausreichend groß für die gleichzeitige Nut-

zung durch die gesamte Gruppe sein.  

 
5Zur förderfähigen Gemeinschaftsfläche zählt auch 

ein Gästezimmer, soweit es ausschließlich für Be-

sucherinnen und Besucher von Mieterinnen und 

Mietern genutzt wird, sowie ein Zimmer für Be-

treuerinnen und Betreuer, die Unterstützungsleis-

tungen für die Mieterinnen und Mieter erbringen.  

 
6Das Zimmer darf die Größe der Individualzimmer 

nicht überschreiten und soll so geplant werden, 

dass es als Individualzimmer für eine Mieterin oder 

einen Mieter genutzt werden kann, sofern kein Be-

darf mehr für eine Nutzung durch eine Betreuerin 

oder einen Betreuer besteht. 

 
7Ein angemessen großer Freisitz ist vor dem Raum 

für die gemeinschaftliche Nutzung oder vor jedem 

Individualbereich vorzusehen. 

 

stellt damit klar, dass, wenn es wegen der Be-

wohnerstruktur zu erwarten ist, die Individu-

albereiche nicht über eine eigene Küchenzeile 

verfügen müssen, wenn ansonsten die Nach-

rüstbarkeit derselben vorgesehen wird. Dies 

gilt unabhängig von der Anzahl der Individual-

bereiche in einer Gruppenwohnung/Cluster-

wohnung.  

 

 Nummer 6.4.2 Sätze 3 bis 5 nehmen den bis-

herigen Regelungsinhalt aus der Nummer 

3.4.2 WFB NRW 2023 auf:  

 

 Nummer 6.4.2 Satz 3 entspricht der bishe-

rigen Regelung aus Nummer 3.4.2 Satz 1 

WFB NRW 2023. 

 

 Nummer 6.4.2 Satz 4 definiert den Grund-

satz aus Nummer 3.4.2 Satz 2 WFB NRW 

2023; der bisher in Nummer 3.4.2 Satz 2 

WFB NRW 2023 enthaltene Rechtsver-

weis auf das WTG kann ersatzlos entfal-

len. § 27 WTG Nordrhein-Westfalen bein-

haltet zwar „Anforderungen an die Wohn-

qualität“, aber enthält keine Ausführun-

gen zu Gemeinschaftsflächen. Darüber 

hinaus ist der Anwendungsbereich des 

WTG „nur“ für anbieterverantwortete 

Wohngemeinschaften mit Betreuungs-

leistung nach Nummer 6.4.1 Satz 2 für 

Menschen mit Behinderungen, Ältere und 

pflegebedürftige Personen eröffnet.  

 

 Nummer 6.4.2 Satz 5 beinhaltet den bis-

herigen Regelungsinhalt aus Nummer 

3.4.2 Satz 3 WFB NRW 2023. 

 

 Nummer 6.4.2 Sätze 6 und 7 nehmen den bis-

herigen Regelungsinhalt aus der Nummer 

3.4.2 Sätze 4 und 5 WFB NRW 2023 auf. 

 

  3.4.2 

Gemeinschaftsflächen 

  

  1Die Gemeinschaftsflächen sind mindestens mit ei-

ner Gemeinschaftsküche und einem Essplatz für 

die gleichzeitige Nutzung durch die gesamte 

Gruppe auszustatten.  

 Die bisherige Nummer 3.4.2 WFB NRW 2023 wird 

sachlogisch unter Nummer 6.4.2 „Wohnqualitäten 

und Grundrisse“ verortet. Siehe zu den Ausführun-

gen dort. 
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2Der Raum für die gemeinschaftliche Nutzung (§ 27 

Absatz 1 WTG DVO) muss ausreichend groß für die 

gleichzeitige Nutzung durch die gesamte Gruppe 

sein.  

 
3Zur förderfähigen Gemeinschaftsfläche zählt auch 

ein Gästezimmer, sofern es ausschließlich durch 

Angehörige der Mieterinnen und Mieter genutzt 

wird sowie ein Zimmer für Betreuerinnen und Be-

treuer, die Unterstützungsleistungen für die Mie-

terinnen und Mieter erbringen.  

 
4Das Zimmer darf die Größe der Individualzimmer 

nicht überschreiten und soll so geplant werden, 

dass es als Individualzimmer für eine Mieterin oder 

einen Mieter genutzt werden kann, sofern kein Be-

darf mehr für eine Nutzung durch eine Betreuerin 

oder einen Betreuer besteht.  

 
5Ein angemessen großer Freisitz ist vor dem Raum 

für die gemeinschaftliche Nutzung oder vor jedem 

einzelnen Appartement vorzusehen. 

 

  3.5  

Art und Umfang, Höhe der Förderung 

6.5  

Art und Umfang, Höhe der Förderung 

 

  3.5.1 

Grunddarlehen 

6.5.1 

Grunddarlehen 

 

  1Für die Förderung von Gruppenwohnungen kann 

je Quadratmeter förderfähiger Wohnfläche und 

Gemeinschaftsfläche ein Grunddarlehen gemäß 

Nummer 2.5.1 bewilligt werden.  

 
2Die förderfähige und mietrelevante Fläche be-

trägt pro Person bis zu 50 Quadratmeter Wohnflä-

che einschließlich nach gleichen Anteilen verteilter 

Gemeinschaftsfläche zuzüglich Flächenmehrbe-

darf für rollstuhlnutzende Personen gemäß Num-

mer 2.5.1 Satz 6 Buchstabe c). 

1Für die Förderung von Gruppenwohnungen kann 

je Quadratmeter förderfähiger Wohnfläche und 

Gemeinschaftsfläche ein Grunddarlehen nach 

Nummer 2.5.1 bewilligt werden.  

 
2Die förderfähige und mietrelevante Wohnfläche 

beträgt pro Person bis zu 50 Quadratmeter beste-

hend aus dem Individualbereich zuzüglich der an-

teiligen Gemeinschaftsfläche.  

 

 

 
3Dabei ist die gesamte Gemeinschaftsfläche zu 

gleichen Anteilen auf alle Personen umzulegen. 

 
4Der Flächenmehrbedarf für rollstuhlnutzende Per-

sonen richtet sich nach Nummer 2.5.1 Satz 6 Ziffer 

3. 

 

 Nummer 6.5.1 verweist im Hinblick auf das 

Grunddarlehen auf die Bestimmungen für die 

Förderung von Mietwohnraum (hier in Num-

mer 2.5.1).  

 

 Die bisher in Nummer 3.5.1 Satz 2 WFB NRW 

2023 enthaltenen Regelungen werden in 

Nummer 6.5.1 in die Sätze 2 bis 4 überführt. 

Materiell-rechtliche Änderungen gegenüber 

den WFB NRW 2023 ergeben sich dadurch 

nicht. 
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  3.5.2 

Zusatzdarlehen nach Nummern 2.5.2 bis 2.5.7 

6.5.2 

Zusatzdarlehen  
 

  1Neben dem Grunddarlehen nach Nummer 3.5.1 

können Zusatzdarlehen nach Nummern 2.5.2 bis 

2.5.7 bewilligt werden. 

Neben dem Grunddarlehen nach Nummer 6.5.1 

können Zusatzdarlehen nach den Nummern 2.5.2 

bis 2.5.7 sowie 2.5.9 bis 2.5.10 bewilligt werden.  

 Nummer 6.5.2 verweist im Hinblick auf Zusatz-

darlehen auf solche, die auch im Rahmen der 

Förderung von Mietwohnungen (Nummer 2) 

gewährt werden können. Dies sind im Einzel-

nen: 

 

 Nummer 2.5.2: Zusatzdarlehen für stand-

ortbedingte Mehrkosten, 

 

 Nummer 2.5.3: Zusatzdarlehen für Klima-

anpassungsmaßnahmen und besondere 

Wohnqualitäten, 

 

 Nummer 2.5.4 Zusatzdarlehen für Ener-

gieeffizienz, 

 

 Nummer 2.5.5: Zusatzdarlehen für Bauen 

mit Holz,  

 

 Nummer 2.5.6: Zusatzdarlehen für ein 

Mehr an barrierefreiem Wohnraum, 

 

 Nummer 2.5.7: Zusatzdarlehen für städ-

tebauliche und gebäudebedingte Mehr-

kosten bei Nutzungsänderung, 

 

 Nummer 2.5.9: Zusatzdarlehen für neu 

gegründete, bewohnergetragene Woh-

nungsgenossenschaften und 

 

 Nummer 2.5.10: Zusatzdarlehen für Pla-

nungswettbewerbe. 

 

  3.5.3 

Zusatzdarlehen für besondere Brandschutzmaß-

nahmen 

6.5.3 

Zusatzdarlehen für besondere Brandschutzmaß-

nahmen 

 

  1Für die im Zusammenhang mit der Umsetzung von 

Brandschutzanforderungen entstehenden zusätzli-

chen Kosten bei der Neuschaffung von Gruppen-

wohnungen kann ein Zusatzdarlehen von bis zu 

5 750 Euro je Appartement der Gruppenwohnung 

bewilligt werden.  

 
2Der Entscheidung über die Förderfähigkeit des 

Mehraufwands sind die Kosten zugrunde zu legen, 

1Für die im Zusammenhang mit der Umsetzung von 

Brandschutzanforderungen entstehenden zusätzli-

chen Kosten bei der Neuschaffung von Gruppen-

wohnungen kann ein Zusatzdarlehen von bis zu 

5 750 Euro je Individualbereich bewilligt werden.  

 

 
2Der Entscheidung über die Förderfähigkeit des 

Mehraufwands sind die Kosten zugrunde zu legen, 

 Nummer 6.5.3 beinhaltet - wie bisher Num-

mer 3.5.3 WFB NRW 2023 - die Möglichkeit 

der Gewährung eines Zusatzdarlehens für be-

sondere Brandschutzmaßnahmen.  

 

 Nummer 6.5.3 Sätze 1 und 2 entsprechen den 

bisherigen Regelungen aus Nummer 3.5.3. 
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die sich plausibel aus einem Brandschutzgutachten 

oder aus Kostenvoranschlägen ergeben, die im 

Rahmen des zu erstellenden Brandschutzkonzepts 

eingeholt wurden. 

die sich plausibel aus einem Brandschutzgutachten 

oder aus Kostenvoranschlägen ergeben, die im 

Rahmen des zu erstellenden Brandschutzkonzepts 

eingeholt wurden.  

 
3Eine Prüfung der Inhalte des Brandschutzkonzep-

tes erfolgt im Rahmen der Baugenehmigung und 

nicht durch die Bewilligungsbehörde. 

 

 Nummer 6.5.3 Satz 3 wird klarstellend aufge-

nommen. Materiell-rechtliche Änderungen 

gegenüber den WFB NRW 2023 ergeben sich 

nicht. 

  3.5.4 

Berechnung des Förderdarlehens 

6.5.4 

Berechnung des Förderdarlehens 

 

  1Bei der Ermittlung des Grunddarlehens ist die tat-

sächliche Wohn- und Gemeinschaftsfläche der 

Gruppenwohnung zugrunde zu legen, höchstens 

jedoch 50 Quadratmeter je Person.  

 
2Der Flächenmehrbedarf für Rollstuhlnutzende 

kann noch hinzuaddiert werden.  

 
3Dabei ist die gesamte Gemeinschaftsfläche der 

Wohnung durch die Anzahl der Personen zu teilen 

und gleichmäßig auf diese umzulegen.  

 
4Die ermittelte Gesamtfläche der Wohnung ist auf 

volle Quadratmeter aufzurunden.  

 

 
5Das für die gesamte Gruppenwohnung ermittelte 

Förderdarlehen ist auf zwei Nachkommastellen zu 

runden.  

 
6Die individuellen Wohnbereiche werden wie 

Wohnungen gezählt. 

 

1Bei der Ermittlung des Grunddarlehens ist die 

nach Nummer 6.5.1 förderfähige Fläche zugrunde 

zu legen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2Die ermittelten Wohnflächen pro Person der 

Gruppenwohnung sind jeweils auf volle Quadrat-

meter aufzurunden.  

 
3Das für die gesamte Gruppenwohnung ermittelte 

Förderdarlehen ist auf zwei Nachkommastellen zu 

runden.  

 
4Die Individualbereiche werden wie Wohnungen 

gezählt. 

 Nummer 6.5.4 regelt die Berechnung des För-

derdarlehens (bisher: Nummer 3.5.4 WFB 

NRW 2023). 

 

 Die bisherigen Regelungen aus Nummer 3.5.4 

Sätze 1 bis 3 WFB NRW 2023 sind in die Num-

mer 6.5.1 Sätze 2 bis 4 überführt worden. 

Siehe dort.  

 

 Im Übrigen sind die Regelungen in Nummer 

6.5.4 Sätze 3 bis 4 unverändert zu den bisheri-

gen Regelungen in Nummer 3.5.4 Satz 4 bis 6 

WFB NRW 2023.  

 

  3.6 

Bedingungen der Förderdarlehen 

6.6 

Bedingungen der Förderdarlehen 

 

  Für Förderdarlehen nach Nummer 3 gelten die 

Darlehensbedingungen nach Nummer 2.6 entspre-

chend. 

Nummer 2.6 gilt entsprechend. 

 

 Wie bisher, ordnet Nummer 6.6 an, dass sich 

die Bedingungen für die Förderdarlehen für 

Gruppenwohnungen/Clusterwohnungen nach 

den Bedingungen für die Förderung von Miet-

wohnraum (hier: Nummer 2.6) richten.  

 

  7  

Förderung von Wohnraum für Menschen mit Be-

hinderungen in Einrichtungen mit umfassendem 

Leistungsangebot 

7  

Förderung von Wohnraum für Menschen mit Be-

hinderungen in Einrichtungen mit umfassendem 

Leistungsangebot 

 

  7.1 7.1  
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Gegenstand der Förderung Gegenstand der Förderung 

  1Gefördert wird Wohnraum in Einrichtungen mit 

umfassendem Leistungsangebot, die durch die 

nachfolgenden Qualitätsvorgaben in besonderem 

Maße geeignet sind, die Voraussetzungen für 

gesellschaftliche Teilhabe und Inklusion der 

Bewohnerinnen und Bewohner im Sinne des 

Übereinkommens der Vereinten Nationen vom 13. 

Dezember 2006 über die Rechte von Menschen 

mit Behinderungen zu erfüllen, welches mit dem 

Gesetz zu dem Übereinkommen der Vereinten 

Nationen vom 13. Dezember 2006 über die Rechte 

von Menschen mit Behinderungen sowie zu dem 

Fakultativprotokoll vom 13. Dezember 2006 zum 

Übereinkommen der Vereinten Nationen über die 

Rechte von Menschen mit Behinderungen (BGBl. II 

2008 S. 1419) umgesetzt wurde. 

 
2Gefördert wird die Neuschaffung von 

Wohnplätzen durch 

 

a) Neubau eines selbstständigen Gebäudes,  

 

b) Änderung, Nutzungsänderung und 

Erweiterung von Gebäuden oder  

 

c) Änderung von bestehenden Einrichtungen für 

Menschen mit Behinderungen zur Anpassung 

an geänderte Wohnbedürfnisse. 
 

3Maßnahmen nach Satz 2 Buchstaben b) und c) 

werden nur gefördert, wenn ein Neubaustandard 

gemäß Nummer 7.4 erreicht wird und, sofern für 

den Bau oder die Modernisierung des 

bestehenden Gebäudes Fördermittel des Landes 

oder des Bundes eingesetzt worden sind, diese vor 

Beginn der Baumaßnahmen vollständig 

zurückgezahlt wurden oder alsbald werden. 

 
4Ausgeschlossen ist die Förderung von vollstatio-

nären Pflegeeinrichtungen, Tagespflegeplätzen, 

Nachtpflegeplätzen und Kurzzeitpflegeplätzen im 

Sinne des Elften Buches Sozialgesetzbuch – Soziale 

Pflegeversicherung vom 26. Mai 1994 (BGBl. I S. 

1014) in der jeweils geltenden Fassung (im Folgen-

den SGB XI genannt). 

1Gefördert werden Wohnräume in Einrichtungen 

mit umfassendem Leistungsangebot, die durch die 

nachfolgenden Qualitätsvorgaben in besonderem 

Maße geeignet sind, die Voraussetzungen für 

gesellschaftliche Teilhabe und Inklusion der 

Bewohnerinnen und Bewohner im Sinne des 

Übereinkommens der Vereinten Nationen vom 13. 

Dezember 2006 über die Rechte von Menschen 

mit Behinderungen zu erfüllen, welches mit dem 

Gesetz zu dem Übereinkommen der Vereinten 

Nationen vom 13. Dezember 2006 über die Rechte 

von Menschen mit Behinderungen sowie zu dem 

Fakultativprotokoll vom 13. Dezember 2006 zum 

Übereinkommen der Vereinten Nationen über die 

Rechte von Menschen mit Behinderungen (BGBl. II 

2008 S. 1419) umgesetzt wurde. 

 
2Gefördert wird die Neuschaffung von 

Wohnräumen durch 

 

1. Neubau, Änderung, Nutzungsänderung und 

Erweiterung von Gebäuden (§ 8 Absatz 4 

Nummern 1 und 3 WFNG NRW) oder  

 

 

2. Modernisierung von bestehenden Einrichtun-

gen (§ 8 Absatz 5 WFNG NRW).  

 

 
3Die Förderung von Wohnraum für Menschen mit 

Behinderungen in Einrichtungen mit umfassendem 

Leistungsangebot ist zulässig, sofern zuvor erhal-

tene Fördermittel aus der öffentlichen Wohn-

raumförderung für die Schaffung oder Modernisie-

rung der Wohnräume vollständig zurückgezahlt 

wurden oder alsbald zurückgezahlt werden. 

 

 
4Ausgeschlossen ist die Förderung von vollstatio-

nären Pflegeeinrichtungen, Tagespflegeplätzen, 

Nachtpflegeplätzen und Kurzzeitpflegeplätzen im 

Sinne des Elften Buches Sozialgesetzbuch – Soziale 

Pflegeversicherung vom 26. Mai 1994 (BGBl. I S. 

1014) in der jeweils geltenden Fassung (im Folgen-

den SGB XI genannt). 

 

Nummer 7.1 nimmt den Gegenstand der Förde-

rung für Förderungen von Wohnraum für Men-

schen mit Behinderungen in Einrichtungen mit um-

fassendem Leistungsangebot auf.  

 

 Nummer 7.1 Satz 1 entspricht der bisherigen 

Regelung aus den WFB NRW 2023. 

 

 Nummer 7.1 Satz 2 wird redaktionell gegen-

über der Fassung der WFB NRW 2023 ge-

strafft.  

 

 Nummer 7.1 Satz 3 nimmt den Inhalt der bis-

herigen Regelung aus Nummer 7.1 Satz 3 zwei-

ter Halbsatz WFB NRW 2023 auf.  

 

 Nummer 7.1 Satz 4 entspricht der bisherigen 

Vorgabe aus Nummer 7.1 Satz 4 WFB NRW 

2023. 
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  7.2 

Zielgruppe 

7.2 

Zielgruppe 

 

  1Gefördert wird Wohnraum für Menschen mit 

Behinderungen, die das Angebot an 

Betreuungsleistungen und umfassender 

Gesamtversorgung in Einrichtungen mit 

umfassendem Leistungsangebot nutzen. 

 

Gefördert werden Wohnräume für Menschen mit 

Behinderungen, die das Angebot an 

Betreuungsleistungen und umfassender 

Gesamtversorgung in Einrichtungen mit 

umfassendem Leistungsangebot nutzen. 

Nummer 7.2 entspricht materiell-rechtlich der bis-

herigen Regelung in Nummer 7.2 WFB NRW 2023.  

 

  7.3 

Ziel der Förderung 

7.3 

Ziel der Förderung 

 

  7.3.1 

Belegungsbindung 

7.3.1 

Belegungsbindung 

 

  1Die geförderten Wohnplätze sind für die Dauer 

von 25 oder 30 Jahren ausschließlich zur 

Wohnraumversorgung von Menschen mit 

Behinderungen zu nutzen.  

 
2§ 13 Absatz 1 WFNG NRW findet keine 

Anwendung.  

 
3Die Zweckbindung tritt mit Bestandskraft der 

Förderzusage ein.  

 
4Die Zweckbindungsfrist beginnt mit dem ersten 

Tag des Monats, der auf die Bezugsfertigkeit aller 

Wohnplätze im Gebäude folgt. 

 

1Die öffentlich-geförderten Wohnräume sind für 

die Dauer von 25 oder 30 Jahren ausschließlich zur 

Wohnraumversorgung von Menschen mit 

Behinderungen zu nutzen.  

 
2§ 13 Absatz 1 WFNG NRW findet keine 

Anwendung.  

 
3Nummer 2.3 Sätze 3 und 4 gelten entsprechend.  

 

 Nummer 7.3.1 Sätze 1 und 2 entsprechen den 

bisherigen Regelungen aus Nummer 7.3.1 Satz 

1 und 2 WF NRW 2023. 

 

 Nummer 7.3.1 Satz 3 verweist auf die Geltung 

von Nummer 2.3 Sätze 3 und 4, die Regelun-

gen über die Zweckbindung und den Beginn 

der Zweckbindungsfrist beinhalten. Dadurch 

können die bisherigen Regelungen aus Num-

mer 7.3.1 Sätze 3 und 4 WFB NRW 2023 ent-

fallen. Materiell-rechtliche Änderungen ge-

genüber den WFB NRW 2023 resultieren dar-

aus nicht.  

 

  7.3.2 

Mietbindung 

7.3.2 

Mietbindung 

 

  7.3.2.1 

Zulässige Miete 

7.3.2.1 

Zulässige Miete 

 

  Während der Dauer der Zweckbindung darf keine 

höhere Miete verlangt werden als die, die von den 

entsprechenden Leistungsträgern als angemessen 

im Sinne des § 42a Zwölftes Buch Sozialgesetzbuch 

– Sozialhilfe vom 27. Dezember 2003 (BGBl. I S. 

3022) in der jeweils geltenden Fassung ermittelt 

wurde. 

1Während der Dauer der Zweckbindung darf keine 

höhere Miete verlangt werden als die, die von den 

entsprechenden Leistungsträgern als angemessen 

im Sinne des § 42a Zwölftes Buch Sozialgesetzbuch 

– Sozialhilfe – (Artikel 1 des Gesetzes vom 

27. Dezember 2003, BGBl. I S. 3022, 3023) in der 

jeweils geltenden Fassung ermittelt wurde. 

 
2Eine Kostenübernahme nach § 113 Absatz 5 

Neuntes Buch Sozialgesetzbuch vom 23. Dezember 

2016 (BGBl. I S. 3234), in der jeweils geltenden 

Fassung, ist zusätzlich möglich. 

 

 Nummer 7.3.2.1 Satz 1 entspricht materiell-

rechtlich der bisherigen Regelung in Nummer 

7.3.2.1 WFB NRW 2023. 

 

 Nummer 7.3.2.1 Satz 2 wird neu aufgenom-

men: Für das Wohnen von Menschen mit Be-

hinderungen kann grundsätzlich die übliche 

Sozialmiete und – soweit erforderlich – nach 

§ 42a Absatz 5 SGB XII ein Aufschlag von 25 % 

als Miete berechnet werden. Genügt dieser 

Betrag nicht, um eine für die Menschen mit 

Behinderungen erforderliche bauliche Gestal-

tung der Wohnung zu refinanzieren, kann der 

Träger der Eingliederungshilfe verpflichtet 

sein, den fehlenden Anteil zusätzlich nach 

§ 113 Absatz 5 SGB IX zu übernehmen. 
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  7.3.2.2 

Zwischenvermietung 

7.3.2.2 

Zwischenvermietung 

 

  Werden die Wohnplätze nicht von der 

Förderempfängerin oder dem Förderempfänger 

betrieben (Investorenmodell), hat diese oder 

dieser sich zu verpflichten, während der Dauer der 

Zweckbindung von der Betreiberin oder dem 

Betreiber keine höhere als die von den 

entsprechenden Leistungsträgern als angemessen 

ermittelte Miete zu verlangen und die 

Zweckbindung vertraglich auf die Betreiberin oder 

den Betreiber zu übertragen. 

1Die Zwischenvermietung einer Einrichtung, 

beispielsweise an einen Verein, eine Gesellschaft 

bürgerlichen Rechts oder einen caritativen Träger 

ist nur zulässig, wenn die Verpflichtungen aus der 

Förderzusage in vollem Umfang auf die 

Zwischenmieterin oder den Zwischenmieter 

übertragen werden.  

 

 

 

 
2Insbesondere darf keine höhere als die von den 

entsprechenden Leistungsträgern als angemessen 

ermittelte Miete verlangt werden. 

 

Nummer 7.3.2.2 wird gegenüber der bisherigen 

Bestimmung in den WFB NRW 2023 auf zwei Sätze 

zur besseren Lesbarkeit aufgeteilt und redaktionell 

überarbeitet. Materiell-rechtliche Änderungen 

sind damit nicht verbunden. 

  7.3.3 

Umnutzung 

7.3.3 

Umnutzung 

 

  1Die geförderten Wohnplätze dürfen bei Bedarf 

mit Zustimmung des für das Wohnungswesen 

zuständigen Ministeriums in Mietwohnraum für 

Menschen mit Behinderungen umgenutzt werden. 

  
2Die oder der Verfügungsberechtigte ist in der 

Förderzusage zu verpflichten, im Fall der 

genehmigten Umnutzung 

 

a) den Mietwohnraum bis zum Ende der 

Zweckbindung an Menschen mit 

Behinderungen zu überlassen, deren 

Einkommen die Einkommensgrenze des § 13 

Absatz 1 WFNG NRW nicht überschreitet, 

 

b) im Mietvertrag maximal die 

Bewilligungsmiete zum Zeitpunkt der 

Umwandlung zu vereinbaren, zuzüglich der 

nach Nummer 2.3.2.3 zulässigen 

Mietsteigerungen und 

 

c) die Umwandlung der Wohnplätze in 

Mietwohnraum der für die Erfassung und 

Kontrolle zuständigen Stelle zu melden. 

1Die geförderte Einrichtung darf bei Bedarf mit 

Zustimmung des für das Wohnungswesen 

zuständigen Ministeriums in Mietwohnraum für 

Menschen mit Behinderungen umgenutzt werden.  

 
2Die oder der Verfügungsberechtigte ist in dem Fall 

in der Förderzusage zu verpflichten,  

 

 

1. den Mietwohnraum bis zum Ende der 

Zweckbindung an Menschen mit 

Behinderungen zu überlassen, deren 

Einkommen die Einkommensgrenze des § 13 

Absatz 1 WFNG NRW nicht überschreitet, 

 

2. im Mietvertrag maximal die 

Bewilligungsmiete zum Zeitpunkt der 

Umwandlung zu vereinbaren, zuzüglich der 

nach der Nummer 5.3.2.3 zulässigen 

Mietsteigerungen und 

 

3.  die Umwandlung der Einrichtung in 

Mietwohnraum der für die Erfassung und 

Kontrolle zuständigen Stelle zu melden. 

 

Nummer 7.3.3 nimmt - wie bisher - Vorschriften 

über die Umnutzung von Einrichtungen für Men-

schen mit Behinderungen mit umfassendem Leis-

tungsangebot auf.  

 

 Nummer 7.3.3 Satz 1 entspricht der bisherigen 

Regelung aus Nummer 7.3.3 Satz 1 WFB NRW 

2023. 

 

 Nummer 7.3.3 Satz 2 Nummern 1 und 3 ent-

sprechen den bisherigen Regelungen aus den 

WFB NRW 2023. In Nummer 7.3.3 Satz 2 Num-

mer 2 erfolgt eine Änderung derart, als das im 

Hinblick auf die Erhöhung der höchstzulässi-

gen Miete und Mieterhöhungen nicht mehr 

auf Nummer 2 (Förderung von Mietwohn-

raum), sondern - neu - auf Nummer 5 (Förde-

rung von Wohnplätzen für Auszubildende und 

Studierende) verwiesen wird. Die zulässige 

Mieterhöhung beträgt 1,7 % statisch.  

 

 

  7.4 

Voraussetzungen für die Förderung 

7.4 

Voraussetzungen für die Förderung 

 

   7.4.1  
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Allgemeine Voraussetzungen 

  1Die Fördervoraussetzungen für die 

Fördergegenstände nach Nummer 7.1 ergeben 

sich aus den Regelungen der Nummer 4 mit 

nachfolgenden Abweichungen. 

 

Die Nummern 2.4.1, 2.4.4, 2.4.5, 2.4.7 und 4.4 gel-

ten entsprechend.  

Nummer 7.4.1 nimmt die allgemeinen Vorausset-

zungen für die Förderung von Einrichtungen für 

Menschen mit Behinderungen mit umfassendem 

Leistungsangebot auf.  

 

Hierzu werden Regelungen aus anderen Förderbe-

reichen in Bezug genommen. Hierbei handelt es 

sich um: 

 

 Nummer 2.4.1: Allgemeine Voraussetzungen 

für die Förderung von Mietwohnraum, 

 

 Nummer 2.4.4: Adressbildung und Erschlie-

ßung, 

 

 Nummer 2.4.5: Grünfläche und Wohnumfeld, 

 

 Nummer 2.4.7: Energetische Mindestanforde-

rungen und 

 

 Nummer 4.4: Voraussetzungen für die Moder-

nisierungsförderung. 

 

  7.4.1 

Städtebauliche Qualitäten 

7.4.2 

Städtebauliche Qualitäten 

 

  1Die Grundstücke und Gebäude sind mit guter 

Anbindung an den öffentlichen 

Personennahverkehr und in der Regel in zentraler 

Ortslage zu planen und zu errichten. 

 

Die Einrichtungen sind mit guter Anbindung an den 

öffentlichen Personennahverkehr und in der Regel 

in zentraler Ortslage zu planen und zu errichten.  

Nummer 7.4.2 nimmt - wie bisher in Nummer 7.4.1 

WFB NRW 2023 - die städtebaulichen Qualitäten 

für Einrichtungen auf. Gegenüber der bisherigen 

Fassung erfolgt eine redaktionelle Straffung; eine 

materiell-rechtliche Änderung ist damit nicht ver-

bunden.  

 

  7.4.2 

Anzahl der Wohnplätze  
7.4.3 

Anzahl der Wohnräume 

 

  1Jede Einrichtung darf höchstens 24 Wohnplätze 

zuzüglich 4 Wohnplätze für die Nutzung in 

Krisensituationen oder für die kurzzeitige 

Unterbringung von Menschen mit Behinderungen 

umfassen.  

 
2Am selben Standort oder in der näheren 

Umgebung soll kein weiterer Wohnraum für 

Menschen mit Behinderungen vorhanden oder in 

Planung sein.  

 

1Jede Einrichtung soll 24 Wohnräume zuzüglich 4 

Wohnräume für die Nutzung in Krisensituationen 

oder für die kurzzeitige Unterbringung von Men-

schen mit Behinderungen umfassen.  

 

 
2An einem Standort sollen nur so viele Menschen 

mit Behinderungen wohnen, dass Integration und 

Teilhabe möglich sind.  

 
 

 

Nummer 7.4.3 nimmt Regelungen über die Anzahl 

der Wohnräume in Einrichtungen auf.  

 

 Nummer 7.4.3 Satz 1 wird in Bezug auf die An-

zahl der Wohnräume im Ermessen erweitert 

(„soll“), so dass auch Einrichtungen mit mehr 

als 24 Wohnräumen möglich sind. 

 

 Nummer 7.4.3 Satz 2 hebt die bisherige, be-

schränkende Regelung in Nummer 7.4.2 Satz 2 

WFB NRW 2023 auf, nach der am selben 

Standort oder in der näheren Umgebung kein 
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3Abweichend von Satz 1 werden Wohnplätze 

gefördert, wenn die Baumaßnahme der Anpassung 

vorhandener Einrichtungen an die heutigen 

Wohnstandards im Sinne dieser Bestimmungen 

dient und Bestandteil eines Gesamtkonzeptes zur 

Verkleinerung einer bestehenden Großanlage ist.  

 
4Das Gesamtkonzept ist mit dem Träger der 

Eingliederungshilfe und dem für das 

Wohnungswesen zuständigen Ministerium 

abzustimmen. 

 

3Abweichend von Satz 1 werden Wohnräume 

grundsätzlich gefördert, wenn die Baumaßnahme 

der Anpassung vorhandener Einrichtungen an die 

heutigen Wohnstandards im Sinne dieser Bestim-

mungen dient.  

 

 
4Das Gesamtkonzept ist mit dem Träger der Ein-

gliederungshilfe und dem für das Wohnungswesen 

zuständigen Ministerium abzustimmen. 

weiterer Wohnraum für Menschen mit Behin-

derungen vorhanden oder in Planung sein soll. 

Die bisherige Beschränkung ist nicht sachge-

recht. Entscheidendes Kriterium ist nunmehr, 

dass Integration und Teilhabe an dem Stand-

ort möglich sind - dass erweitert die Hand-

lungsspielräume.  

 

 Nummer 7.4.3 Satz 3 regelt die Anpassung be-

stehender Einrichtungen an heutige Wohn-

standards. Gegenüber der bisherigen Bestim-

mung in Nummer 7.4.2 Satz 3 entfällt die Vor-

gabe, dass dabei eine bestehende Großanlage 

zu verkleinern ist. Es kommt so zu einer Erwei-

terung der Möglichkeiten einer Modernisie-

rung bereits bestehender Einrichtungen und 

zu einer Entbürokratisierung für die Bewilli-

gungsbehörden. 

 

 Nummer 7.4.3 Satz 4 entspricht der bisherigen 

Regelung der WFB NRW 2023. 

 

  7.4.3 

Wohnqualität und Barrierefreiheit 

7.4.4 

Wohnqualitäten und Grundrisse 

 

  1Die baulichen Anforderungen an Einrichtungen 

mit umfassendem Leistungsangebot gemäß WTG 

und WTG DVO, insbesondere an die Wohnqualität 

gemäß § 4 Absatz 6 und § 20 WTG und §§ 6,7 und 

8 WTG DVO sind einzuhalten. 

 
2Wohnplätze werden nur gefördert, wenn sie wie 

folgt ausgestattet sind: 

 

 

 

Für die Prüfung der baulichen Qualitäten nach 

WTG/WTG-DVO sind die WTG-Behörden - und 

nicht die Bewilligungsbehörden für die öffentliche 

Wohnraumförderung - zuständig. Insofern entfällt 

die bisherige Vorgabe aus Nummer 7.4.3 WFB 

NRW 2023.  

 

  7.4.3.1 

Wohnplätze als Individualplätze 

  

   

 

 

 

 

 

 

1Individualplätze sollen jeweils einen 

Wohnschlafraum, einen Vorraum, ein Duschbad, 

eine Toilette und eine Kochgelegenheit erhalten.  

 

 

1Wohnräume können gruppenbezogen für höchs-

tens 8 Personen je Gruppe oder ohne Bezug zu ei-

ner Gruppe errichtet werden.  

 
2Jedem Wohnraum ist neben dem Individualbe-

reich nutzbare Gemeinschaftsfläche zugeordnet. 

 
3Jeder Individualbereich muss über einen Wohn-

Schlafraum und ein eigenes Bad mit Toilette 

verfügen und mindestens 18 Quadratmeter groß 

sein.  

 

Nummer 7.4.4 nimmt die Regelungen über die 

Wohnqualitäten und Grundrisse in Einrichtungen 

auf und führt die bisherigen Regelungen aus Num-

mer 7.4.3.1 bis 7.4.3.3 WFB NRW 2023 zusammen.  

 

 Nummer 7.4.4 Satz 1 beinhaltet die bisherige 

Vorgabe aus Nummer 7.4.3.2 Satz 1 WFB NRW 

2023.  

 Nummer 7.4.4 Satz 2 stellt klar, dass zu jedem 

Wohnraum eine nutzbare Gemeinschaftsflä-

che zuzuordnen ist.  
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2Für die Individualplätze sind je Gebäude 

außerdem mindestens 

 

a) ein Gemeinschaftsraum,  

 

b) ein Vorratsraum oder Abstellraum,  

 

c) ein Freisitz wie Terrasse, Balkon oder Loggia 

vor jedem Wohnschlafraum oder ein Freisitz 

vor dem Gemeinschaftsraum in ausreichender 

Größe für die gleichzeitige Nutzung durch alle 

Bewohnerinnen und Bewohner und 

 

d) eine rollstuhlgerechte Toilette für 

Besucherinnen und Besucher vorzusehen. 

4Jedes Gebäude muss zusätzlich mindestens über  

 

 

1. einen Gemeinschaftsraum, 

 

  

 

2. einen Freisitz wie Terrasse, Balkon oder Loggia 

vor jedem Individualbereich oder vor dem 

Gemeinschaftsraum in ausreichender Größe 

für die gleichzeitige Nutzung durch alle 

Bewohnerinnen und Bewohner,  

 

3. eine rollstuhlgerechte Toilette für 

Besucherinnen und Besucher und  

 

4. einen Funktionsraum wie beispielsweise 

Vorratsraum oder Abstellraum verfügen.  

 
5Die Wohnräume ohne Gruppenbezug sollen zu-

dem jeweils einen Vorraum und eine Kochgelegen-

heit enthalten.  

 
6Für die gruppenbezogenen Wohnräume ist eine 

dem Gemeinschaftsraum zugeordnete Gruppen-

küche vorzusehen. 

 
7Eine Förderung von zusätzlichen Räumen, wie sie 

in Nummer 7.4.3.4 WFB NRW 2023 vorgesehen 

war, entfällt ab dem Förderjahr 2024.  

 
8Diese Fachleistungsflächen können über andere 

Träger refinanziert werden.  

 

 Nummer 7.4.4 Satz 3 nimmt den bisherigen 

Regelungsinhalt aus Nummer 7.4.3.1 Satz 1 

sowie aus Nummer 7.4.3.3 Satz 1 WFB NRW 

2023 auf; für Wohnräume ohne Gruppenbe-

zug regelt Satz 5 zudem, dass diese jeweils ei-

nen Vorraum und eine Kochgelegenheit zu 

enthalten haben. Die Mindestgröße des Indi-

vidualbereiches entspricht der Vorgabe aus 

Nummer 6 über die Förderung von Gruppen-

wohnungen. 

 

 Nummer 7.4.4 Satz 4 entspricht - anders ange-

ordnet - dem bisherigen Regelungsinhalt aus 

Nummer 7.4.3.1 Satz 2 WFB NRW 2023.  

 

 Nummer 7.4.4 Satz 6 entspricht der bisherigen 

Regelung aus Nummer 7.4.3.2 Satz 2 Buch-

stabe c) WFB NRW 2023.  

 

  Nummer 7.4.4 Sätze 7 und 8 werden neu in 

die Bestimmungen aufgenommen: Es wird 

ausdrücklich klargestellt, dass eine Förderung 

zusätzlicher Räume („Fachleistungsflächen“) 

ab dem Förderjahr 2024 ausscheidet. Diese 

Flächen können über andere Träger refinan-

ziert werden, so dass hierfür die öffentliche 

Wohnraumförderung nicht mehr in Anspruch 

zu nehmen ist.  

 

 

 

 

  7.4.3.2 

Gruppenbezogene Wohnplätze 

  

  1Gruppenbezogene Wohnplätze sollen in 

Wohngruppen für höchstens acht Personen 

gegliedert werden.  

 
2Der Mindestraumbedarf einer Wohngruppe 

umfasst 

 

a) für jede Person einen Wohnschlafraum mit 

eigenem Duschbad und Toilette, wobei 

Tandembäder nicht zulässig sind,  

 

 Nummer 7.4.3.2 WFB NRW 2023 wurde in die 

Nummer 7.4.4 integriert. Siehe dort.  
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b) einen Gemeinschaftsraum,  

 

c) eine dem Gemeinschaftsraum zugeordnete 

Gruppenküche,  

 

d) einen Vorratsraum oder Abstellraum und 

 

e) einen Freisitz wie Terrasse, Balkon oder Loggia 

vor jedem Wohnschlafraum oder einen 

Freisitz vor dem Gemeinschaftsraum in 

ausreichender Größe für die gleichzeitige 

Nutzung durch die gesamte Wohngruppe. 

 
3In jedem Gebäude ist zudem eine 

rollstuhlgerechte Toilette für Besucherinnen und 

Besucher vorzusehen. 

 

  7.4.3.3 

Anforderungen an Wohnschlafräume und 

Gemeinschaftsräume 

  

  1Jeder Wohnschlafraum muss ohne Anrechnung 

der Fläche des Bades mindestens 18 Quadratmeter 

groß sein.  

 
2Weder Wohnschlafräume noch 

Gemeinschaftsräume dürfen reine Nordlage 

haben. 

 

  Nummer 7.4.3.3 Satz 1 WFB NRW 2023 wurde 

in die Nummer 7.4.4 (dort: Satz 3) - geändert - 

überführt. Siehe dort.  

 

 Mit der Änderung der Bauordnung für das 

Land Nordrhein-Westfalen zum 1. Januar 2024 

wurde die bisherige Vorschrift im Hinblick auf 

die Nordlage von Wohnräumen ersatzlos auf-

gegeben. Da für die öffentliche Wohnraumför-

derung keine anderen Anforderungen als an 

frei finanzierte Wohnungen gestellt werden, 

entfällt die bisherige Regelung in Nummer 

7.4.3.3 Satz 2 WFB NRW 2023 ersatzlos. 

Wohn-Schlafräume sowie Gemeinschafts-

räume dürfen eine Nordlage haben.  

 

  7.4.3.4 

Zusätzliche Räume 

  

  1In jedem Wohngebäude können zusätzliche 

Räume errichtet werden, so unter anderem 

a) Verwaltungsräume wie zum Beispiel ein 

Einrichtungsleitungsraum, Personalraum, 

Besprechungsraum oder ein Besuchsraum,  

 

b) weitere Gemeinschaftsräume für 

tagesstrukturierende Maßnahmen, 

Therapieräume, Freizeiträume und 

  Eine Förderung von Fachleistungsflächen, wie 

sie mit den Regelungen in Nummer 7.4.3.4 

WFB NRW 2023 möglich war, entfällt ab dem 

Förderjahr 2024. Nummer 7.4.4 Sätze 7 und 8 

stellen dies insoweit klar; diese Flächen kön-

nen über andere Träger refinanziert werden.  

 

 Zur Abgrenzung zwischen Wohn- und Fachleis-

tungsflächen siehe:  
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Hobbyräume und für diese 

Gemeinschaftsbereiche ausreichende 

Toilettenanlagen,  

 

c) Abstelllager, Vorratsflächen, Wasch- und 

Trockenräume oder 

 

d) Pflegebäder mit einer freistehenden 

Badewanne. 

 

 

https://www.lwl.org/spur-download/rah-

menvertrag/Anlage_U_06_04_Zuordnungs-

raster_Flaechen.pdf 

  

  7.4.3.5 

Barrierefreiheit 

7.4.5 

Barrierefreiheit 

 

  1Bei der Planung und Ausstattung von Gebäuden 

mit geförderten Wohnplätzen ist die DIN 18040-

2:2011-09 ohne die mit „R“ gekennzeichneten 

Regelungen einzuhalten.  

 

 

 
2Sofern die Wohnplätze für Rollstuhlnutzende 

zweckbestimmt sind, ist die DIN 18040-2:2011-09 

einschließlich aller mit R markierten Regelungen 

einzuhalten.  

 
3Nummer 5.5.6 der DIN 18040-2:2011-09 findet 

keine Anwendung.  

 
4Einrichtungen mit mehreren Ebenen müssen mit 

einem Aufzug ausgestattet sein, der alle Ebenen 

schwellenlos verbindet. 

1Abweichend von Nummer 1.2 Satz 1 gilt für Ein-

richtungen mit umfassendem Leistungsangebot 

unabhängig von der Gebäudeklasse, dass bei der 

Planung und Ausstattung von Neubauten die DIN 

18040-2:2011-09 ohne die mit „R“ gekennzeichne-

ten Regelungen einzuhalten ist.  

 
2Sofern die Individualbereiche für Rollstuhlnut-

zende zweckbestimmt sind, ist die DIN 18040-

2:2011-09 einschließlich aller mit „R“ gekennzeich-

neten Regelungen zu berücksichtigen.  

 
3Nummer 5.5.6 der DIN 18040-2:2011-09 findet 

keine Anwendung.  

 
4Einrichtungen mit mehreren Ebenen müssen mit 

einem Aufzug ausgestattet sein, der alle Ebenen 

schwellenlos verbindet. 

 
5Bei Modernisierungsmaßnahmen gilt Nummer 

4.4.5.2 entsprechend.  

Nummer 7.4.5 nimmt Regelungen über die Barrie-

refreiheit in Einrichtungen auf.  

 

 Nummer 7.4.5 Satz 1 sieht vor, dass in Einrich-

tungen - abweichend zur Bauordnung für das 

Land Nordrhein-Westfalen - die Anforderun-

gen der DIN 18040-2:2011-09 (ohne die mit 

„R“ gekennzeichneten Regelungen) einzuhal-

ten sind. Dies gilt - ebenfalls abweichend zur 

Bauordnung für das Land Nordrhein-Westfa-

len - unabhängig von der Gebäudeklasse.  

 

 Nummer 7.4.5 Sätze 2 bis 4 entsprechend den 

bisherigen Vorgaben aus Nummer 7.4.3.5 

Sätze 2 bis 4 WFB NRW 2023. 

 

 Nummer 7.4.5 Satz 5 wird neu aufgenommen 

und verweist im Hinblick auf Modernisie-

rungsmaßnahmen an bestehenden Einrich-

tungen auf Nummer 4.4.5.2 („Maßnahmen für 

ein Mehr an Barrierefreiheit“). Damit werden 

die Möglichkeiten zur Modernisierung erwei-

tert.  

 

  7.5 

Art und Umfang, Höhe der Förderung 

7.5 

Art und Umfang, Höhe der Förderung 

 

  1Zur Förderung der Neuschaffung von 

Wohnplätzen nach Nummer 7.1 werden folgende 

Förderdarlehen bewilligt: 

 

  

  7.5.1 

Grunddarlehen 

7.5.1 

Grunddarlehen 

 

  1Das Grunddarlehen beträgt für jeden Wohnplatz 

nach Nummern 7.4.3.1 und 7.4.3.2: 

 

1Bei der Förderung der Neuschaffung von Wohn-

raum nach Nummer 7.1 Satz 2 Ziffer 1 beträgt das 

Nummer 7.5.1 nimmt die Regelungen über das 

Grunddarlehen im Falle der Einrichtungsförderung 
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a) für Maßnahmen nach Nummer 7.1 Buchstabe 

a) 69 580 Euro und für Maßnahmen nach 

Nummer 7.1 Buchstaben b) und c) 54 510 Euro 

für jeden barrierefreien Wohnplatz und 

 

b) für Maßnahmen nach Nummer 7.1 Buchstabe 

a) 81 190 Euro und für Maßnahmen nach 

Nummer 7.1 Buchstaben b) und c) 65 320 Euro 

für jeden Wohnplatz, der uneingeschränkt mit 

einem Rollstuhl nutzbar ist. 

 
2Für die Neuschaffung von Gemeinschaftsräumen 

nach Nummer 7.4.3.1 Buchstabe a), 7.4.3.2 

Buchstabe b) und 7.4.3.4 Buchstabe b) wird das 

Grunddarlehen um 1 730 Euro je Quadratmeter 

Nutzfläche, höchstens um 345 000 Euro erhöht.  

 
3Bei der Berechnung des Erhöhungsbetrages ist 

von der auf volle Quadratmeter aufgerundeten 

Fläche der zuvor addierten Teilflächen 

auszugehen.  

 
4Der so ermittelte Betrag ist auf zwei 

Nachkommastellen zu runden. 

Grunddarlehen je nach Standort und Grad der Bar-

rierefreiheit pro Quadratmeter förderfähiger 

Wohnfläche höchstens: 

 

1. in Kommunen mit Mietniveau M1 bis M3 für 

barrierefreie Wohnräume 3 110 Euro  

 

2. in Kommunen mit Mietniveau M4 für barrie-

refreie Wohnräume 3 350 Euro  

 

3. in den Städten Bonn, Düsseldorf, Köln und 

Münster (M4+) für barrierefreie Wohnräume 

3 490 Euro. 

 
2Die förderfähige Wohnfläche pro Person beträgt 

maximal 50 Quadratmeter bestehend aus 

Individual- und Gemeinschaftsflächen.  

 
3Für die uneingeschränkt mit dem Rollstuhl 

nutzbaren Wohnräume erhöht sie sich um 10 

Quadratmeter.  

 
4Bei der Förderung nach Nummer 7.1. Satz 2 Ziffer 

2 gilt Nummer 4.5 entsprechend.  

auf. Neu ist, dass die Förderung auf eine Quadrat-

meterförderung ab dem Förderjahr 2024 umge-

stellt wird.  

 

 Nummer 7.5.1 Satz 1 beinhaltet die Regelun-

gen über das Grunddarlehen im Falle einer 

Neuschaffung von Wohnraum durch Neubau, 

Änderung, Nutzungsänderung und Erweite-

rung von Gebäuden.  

 

 Nummer 7.5.1 Satz 2 stellt klar, dass die för-

derfähige Wohnfläche pro Person maximal 50 

m² beträgt und sich aus der Individual- und der 

Gemeinschaftsfläche zusammensetzt.  

 

 Nummer 7.5.1 Satz 3 erhöht die förderfähige 

Wohnfläche - in Übereinstimmung mit Num-

mer 2.5.1 - für Rollstuhlfahrerinnen oder -fah-

rer um 10 m². 

 

 Nummer 7.5.1 Satz 4 beinhaltet sodann die 

Vorschriften über das Grunddarlehen im Falle 

einer Modernisierungsförderung: Hier kann 

auf die Vorschriften aus Nummer 4.5 („Art und 

Umfang, Höhe der Förderung“) verwiesen 

werden.  

 

 

 

  7.5.2 

Zusatzdarlehen nach Nummern 2.5.2 bis 2.5.5 

7.5.2 

Zusatzdarlehen  
 

  1Neben dem Grunddarlehen nach Nummer 7.5.1 

können Zusatzdarlehen nach Nummern 2.5.2 bis 

2.5.5 bewilligt werden.  

 
2Bei der Berechnung zählen die Wohnplätze wie 

Wohneinheiten.  

 
3Für das Zusatzdarlehen nach Nummer 2.5.4 ist auf 

die Summe der Quadratmeter Individualflächen 

und Gemeinschaftsflächen gemäß Nummern 

7.4.3.1 Satz 2 Buchstabe a), 7.4.3.2 Satz 2 

Buchstabe b) und 7.4.3.4 Satz 2 Buchstabe b) 

abzustellen. 

 

1Neben dem Grunddarlehen nach Nummer 7.5.1 

können Zusatzdarlehen nach den Nummern 2.5.2 

bis 2.5.6 bewilligt werden.  

 
2Bei der Berechnung zählen die Individualbereiche 

wie Wohneinheiten. 

 

 

Nummer 7.5.2 regelt die möglichen Zusatzdarle-

hen im Falle einer Einrichtungsförderung im Rah-

men der öffentlichen Wohnraumförderung.  

 

 Nummer 7.5.2 verweist dazu auf die Zusatz-

darlehen aus Nummer 2 („Förderung von 

Mietwohnraum“). Im Einzelnen: 

 

 Nummer 2.5.2: Zusatzdarlehen für stand-

ortbedingte Mehrkosten,  

 

 Nummer 2.5.3: Zusatzdarlehen für Klima-

anpassungsmaßnahmen und besondere 

Wohnumfeldqualitäten, 
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 Nummer 2.5.4: Zusatzdarlehen für Ener-

gieeffizienz, 

 

 Nummer 2.5.5: Zusatzdarlehen für Bauen 

mit Holz und 

 

 Nummer 2.5.6: Zusatzdarlehen für ein 

Mehr an barrierefreiem Wohnraum.  

 

 Nummer 7.5.2 Satz 2 entspricht der bisherigen 

Regelung aus Nummer 7.5.2 Satz 2 WFB NRW 

2023.  

 

 Die bisherige Vorschrift aus Nummer 7.5.2 

Satz 3 WFB NRW 2023 kann infolge der Um-

stellung auf die Quadratmeter-Förderung er-

satzlos entfallen.  

 

  7.5.3 

Zusatzdarlehen für Pflegebäder 

  

  1Für die Schaffung von Pflegebädern nach Nummer 

7.4.3.4 Buchstabe d) kann ein Zusatzdarlehen in 

Höhe von 23 000 Euro je Bad bewilligt werden. 

 

 Nummer 7.5.3 WFB NRW 2023 kann infolge der 

Umstellung auf die Quadratmeter-Förderung und 

Ausschluss der Förderung von Fachleistungsflä-

chen (siehe Nummer 7.4.4 Sätze 7 und 8) ersatz-

los entfallen.  

 

  7.5.4 

Zusatzdarlehen für Haustechnik oder 

Hauselektronik 

7.5.3 

Zusatzdarlehen für Haustechnik oder Hauselekt-

ronik 

 

  1Für besondere Haustechnik oder Hauselektronik, 

die wegen der Art der Behinderung der gemäß 

Nutzungskonzept aufzunehmenden Menschen 

erforderlich ist (Nummer 7.7 Satz 3 Buchstabe c), 

kann ein Zusatzdarlehen in Höhe von 8 050 Euro je 

Gebäude zuzüglich 1 380 Euro je Wohnplatz in dem 

Gebäude bewilligt werden.  

 

Für besondere Haustechnik oder Hauselektronik, 

die wegen der Art der Behinderung der gemäß 

Nutzungskonzept aufzunehmenden Menschen er-

forderlich ist (Nummer 7.7 Satz 2 Ziffer 3), kann ein 

Zusatzdarlehen in Höhe von 1 500 Euro je Individu-

alraum in dem Gebäude bewilligt werden.  

In Nummer 7.5.3 erfolgte eine Neuberechnung des 

möglichen Zusatzdarlehens für Haustechnik oder 

Hauselektronik im Falle einer öffentlichen Förde-

rung für Einrichtungen.  

   7.5.4 

Berechnung des Förderdarlehens 

 

   1Die gesamte Gemeinschaftsfläche ist durch die 

Anzahl der nutzenden Personen zu teilen und 

gleichmäßig auf diese umzulegen.  

 
2Die ermittelte Gesamtfläche ist auf volle Quadrat-

meter aufzurunden.  

 

Infolge der Umstellung der Förderung auf eine 

Quadratmeter-Förderung werden Nummer 7.5.4 

Sätze 1 bis 3 neu in die Förderrichtlinie eingefügt.  

  

 Nummer 7.5.4 Satz 4 dient lediglich der Klar-

stellung: Ab dem Förderjahr 2024 werden 

Fachleistungsflächen nicht mehr aus der öf-

fentlichen Wohnraumförderung gefördert 
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3Das für die gesamte Einrichtung ermittelte För-

derdarlehen ist auf zwei Nachkommastellen zu 

runden.  

 
4Fachleistungsflächen wie Dienstzimmer, Thera-

pieräume oder Räume für tagesstrukturierende 

Maßnahmen sowie weitere zusätzliche Räume 

können errichtet, jedoch nicht gefördert werden.  

 

(siehe Nummer 7.4.4 Sätze 7 und 8), aber den-

noch können (und müssen) diese in Einrich-

tungen errichtet werden. Deren Refinanzie-

rung erfolgt durch andere Träger.  

  7.6 

Bedingungen der Förderdarlehen 

7.6 

Bedingungen der Förderdarlehen 

 

  1Für Förderdarlehen nach Nummer 7 gelten 

folgende Darlehensbedingungen: 

1Für Förderdarlehen nach Nummer 7 gelten die 

Darlehensbedingungen nach Nummer 2.6 

entsprechend mit der Ausnahme, dass das 

Förderdarlehen jährlich mit 2 Prozent unter 

Zuwachs der durch die fortschreitende Tilgung 

ersparten Zinsen und Verwaltungskostenbeiträge 

zu tilgen ist.  

 
2Nummer 2.6.3 Sätze 2 bis 5 finden keine 

Anwendung. 

 

Nummer 7.6 nimmt die Vorschriften über die Be-

dingungen der Förderdarlehen auf. Inhaltlich wer-

den die bisherigen Regelungen aus Nummer 7.6 bis 

Nummer 7.6.4 WFB NRW 2023 in nur einer Num-

mer zusammengezogen.  

 

 Nummer 7.6 Satz 1 verweist im Hinblick auf 

die Darlehensbedingungen auf Nummer 2.6: 

 

 Die dort enthaltenen Regelungen über 

„Zinsen und Verwaltungskostenbeiträge“ 

(Nummer 2.6.1), „Tilgungsnachlass“ 

(Nummer 2.6.2), „Fälligkeit“ (Nummer 

2.6.4) und die „Bildung von Sondereigen-

tum“ (Nummer 2.6.5) gelten auch für Ein-

richtungen. 

 

Ausnahme - keine Geltung von Nummer 

2.6.3 („Tilgung und tilgungsfreie Anlauf-

jahre“) für Einrichtungen: 

Über Nummer 7.6 Satz 1 und 2 wird de 

facto die Geltung von Nummer 2.6.3 für 

Einrichtungen ausgeschlossen. Das För-

derdarlehen ist mit jährlich 2 Prozent un-

ter Zuwachs der durch die fortschrei-

tende Tilgung ersparter Zinsen und Ver-

waltungskostenbeiträge zu tilgen.  

 

  7.6.1 

Zinsen und Verwaltungskostenbeiträge 

  

  1Die Förderdarlehen sind wie folgt zu verzinsen: 

 

a) 5 Jahre ab Leistungsbeginn mit 0 Prozent, 

 

b) 5 Jahre nach Leistungsbeginn bis zum Ablauf 

der Zweckbindung mit 0,5 Prozent und 

 

 

 

Nummer 7.6.1 WFB NRW 2023 wurde in Nummer 

7.6 überführt. Siehe dort. 
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c) nach Ablauf der Zweckbindung mit 

marktüblicher Verzinsung.  
 

2Für ein bewilligtes Förderdarlehen sind 

Verwaltungskostenbeiträge nach Nummer 8.3 zu 

zahlen. 

 

  7.6.2 

Tilgungsnachlass 

  

  1Für folgende Darlehen kann auf Antrag ein 

anteiliger, auf zwei Nachkommastellen zu 

rundender Tilgungsnachlass (Teilschulderlass) 

bewilligt werden: 

 

a) bei einer Belegungsbindung von 25 Jahren auf 

das Grunddarlehen  35 Prozent und auf 

Zusatzdarlehen  50 Prozent und 

 

b) bei einer Belegungsbindung von 30 Jahren auf 

das Grunddarlehen  40 Prozent und auf 

Zusatzdarlehen  50 Prozent.  

 
2Der Tilgungsnachlass wird bei Leistungsbeginn 

vom bewilligten Förderdarlehen abgesetzt. 

 

 

 

 
 

Nummer 7.6.2 WFB NRW 2023 wurde in Nummer 

7.6 überführt. Siehe dort. 

 

  7.6.3 Tilgung   

  1Das Förderdarlehen ist jährlich mit 2 Prozent 

unter Zuwachs der durch die fortschreitende 

Tilgung ersparten Zinsen und 

Verwaltungskostenbeiträge zu tilgen.  

 

 Nummer 7.6.3 WFB NRW 2023 wurde in Nummer 

7.6 überführt. Siehe dort. 

 

   7.6.4 

Fälligkeit 

  

  Zinsen, Verwaltungskostenbeiträge und 

Tilgungsraten sind halbjährlich an die NRW.BANK 

zu entrichten. 

 

 Nummer 7.6.4 WFB NRW 2023 wurde in Nummer 

7.6 überführt. Siehe dort. 

 

  7.7 

Sonderregelungen zum Antragsverfahren 

7.7 

Sonderregelungen zum Antragsverfahren 

 

  1Es gelten die Verfahrensregelungen der Nummer 

8 mit nachfolgenden Besonderheiten. 

 
2Die Vorplanung ist vor förmlicher Antragstellung 

mit dem für das Wohnungswesen zuständigen 

Ministerium abzustimmen.  

 

1Es gelten die Verfahrensregelungen der Nummer 

10 mit nachfolgenden Besonderheiten. 

 
2Die Vorplanung ist vor förmlicher Antragstellung 

mit dem für das Wohnungswesen zuständigen 

Ministerium abzustimmen.  

 

Nummer 7.7 entspricht den bisherigen Regelungen 

aus Nummer 7.7 WFB NRW 2023.  
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3Zur Abstimmung sind folgende Unterlagen 

vorzulegen: 

 

a) ein Lageplan,  

 

b) vermaßte Baupläne im Maßstab 1:100, 

 

c) ein Nutzungskonzept der Trägerin oder des 

Trägers der Einrichtung, das den Zielsetzungen 

dieser Bestimmungen entspricht und mit dem 

Träger der Eingliederungshilfe abgestimmt ist,  

 

d) eine Bestätigung der Trägerin oder des Trä-

gers der Einrichtung, dass die geplanten 

Wohnplätze nicht als stationäre Pflegeeinrich-

tung im Sinne des SGB XI betrieben werden,  

 

e) eine Bestätigung des Trägers der Eingliede-

rungshilfe, dass für die zur Förderung vorgese-

henen Wohnplätze und gegebenenfalls für 

weitere Gemeinschaftsräume ein Bedarf be-

steht und der vorgesehene Standort geeignet 

ist und 

 

f) eine Bestätigung der für die Durchführung des 

WTG zuständigen Behörde, dass die Planung 

die baulichen Anforderungen an Einrichtun-

gen mit umfassendem Leistungsangebot ge-

mäß WTG und WTG DVO erfüllt. 

3Zur Abstimmung sind folgende Unterlagen 

vorzulegen: 

 

1. ein Lageplan, 

 

2. vermaßte Baupläne im Maßstab 1:100, 

 

3.  ein Nutzungskonzept der Trägerin oder des 

Trägers der Einrichtung, das den Zielsetzungen 

dieser Bestimmungen entspricht und mit dem 

Träger der Eingliederungshilfe abgestimmt ist,  

 

4. eine Bestätigung der Trägerin oder des Trä-

gers der Einrichtung, dass die geplanten Ein-

richtungen nicht als stationäre Pflegeeinrich-

tung im Sinne des SGB XI betrieben werden,  

 

5. eine Bestätigung des Trägers der Eingliede-

rungshilfe, dass für die zur Förderung vorgese-

henen Individualbereiche und gegebenenfalls 

für weitere Gemeinschaftsräume ein Bedarf 

besteht und der vorgesehene Standort geeig-

net ist und 

 

6. eine Bestätigung der für die Durchführung des 

WTG zuständigen Behörde, dass die Planung 

die baulichen Anforderungen an Einrichtun-

gen mit umfassendem Leistungsangebot ge-

mäß WTG und WTG DVO erfüllt. 

 

  2.3.1.3 

Bindungsverlängerung 

8  

Bindungsverlängerung für Mietwohnraum 

 

   8.1  

Gegenstand der Förderung  

 

  1Um Zweckbindungen an geeignetem 

Mietwohnraum im Vorgriff auf das Auslaufen der 

im Einzelfall bestehenden Zweckbindungen zu 

erhalten, kann die Bewilligungsbehörde eine 

Bindungsverlängerung hinsichtlich aller mit der 

bisherigen Förderzusage erfassten Förderobjekte 

unter Beibehaltung der bei planmäßigem 

Auslaufen der Bindungen bestehenden 

Konditionen bewilligen.  

 

 

Um Zweckbindungen an geeignetem Mietwohn-

raum im Vorgriff auf das Auslaufen der im Einzelfall 

bestehenden Zweckbindungen zu erhalten, kann 

die Bewilligungsbehörde eine Bindungsverlänge-

rung hinsichtlich aller mit der bisherigen Förderzu-

sage erfassten Förderobjekte unter Beibehaltung 

der bei planmäßigem Auslaufen der Bindungen be-

stehenden Konditionen bewilligen.  

 

Nummer 8.1 entspricht der bisherigen Regelung 

aus Nummer 2.3.1.3 Satz 1 WFB NRW 2023. 

   8.2  
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Bindungsverlängerung in Kommunen mit 

Mietniveau M1 bis M3 

  2Eine Bindungsverlängerung setzt voraus, dass 

 

a) nach Einschätzung der zuständigen Stelle 

weiter ein Bedarf an den Zweckbindungen 

besteht und 

 

b) die NRW.BANK die Zuverlässigkeit und 

Leistungsfähigkeit der Förderempfängerin 

oder des Förderempfängers nach einem 

Antrag auf Bindungsverlängerung erneut 

bestätigt. 

 
3Eine Bindungsverlängerung ist um weitere 10 

oder 15 Jahre, längstens jedoch bis zur 

vollständigen Tilgung der Förderdarlehen, möglich.  

 
4Die Bewilligungsbehörde soll spätestens 24 

Monate vor Ablauf der Belegungsbindung bei der 

zuständigen Stelle eine Bedarfsprüfung 

hinsichtlich einer möglichen 

Bindungsverlängerung für den betroffenen 

Mietwohnraum veranlassen (Nummer 8.1.1 Satz 

2).  

 
5Zur Unterstützung der Prüfung soll die NRW.BANK 

die Bewilligungsbehörde spätestens 24 Monate 

vor Ablauf der Zweckbindung auf betroffene 

Förderobjekte hinweisen.  

 
6Soweit Bedarf und Geeignetheit bestätigt wird, 

weist die Bewilligungsbehörde die Eigentümerin 

oder den Eigentümer auf die Möglichkeit einer 

Antragstellung zur Bindungsverlängerung hin.  

 
7Die Bindungsverlängerung wird durch einen 

Änderungsbescheid der Bewilligungsbehörde zur 

Förderzusage nach vorgeschriebenem Vordruck 

erteilt.  

 
8Im Übrigen gilt Nummer 8 entsprechend. 

 

1Eine Bindungsverlängerung setzt voraus, dass 

 

1. nach Einschätzung der zuständigen Stelle wei-

ter ein Bedarf an den Zweckbindungen be-

steht und 

 

2. die NRW.BANK die Zuverlässigkeit und Leis-

tungsfähigkeit der Förderempfängerin oder 

des Förderempfängers nach einem Antrag auf 

Bindungsverlängerung erneut bestätigt. 
 

 

2Eine Bindungsverlängerung ist um weitere 10 o-

der 15 Jahre, längstens jedoch bis zur vollständigen 

Tilgung der Förderdarlehen, möglich.  

 
3Die Bewilligungsbehörde soll spätestens 24 Mo-

nate vor Ablauf der Belegungsbindung bei der zu-

ständigen Stelle eine Bedarfsprüfung hinsichtlich 

einer möglichen Bindungsverlängerung für den be-

troffenen Mietwohnraum veranlassen (Nummer 

10.1.1 Satz 2).  

 

 
4Zur Unterstützung der Prüfung soll die NRW.BANK 

die Bewilligungsbehörde spätestens 24 Monate 

vor Ablauf der Zweckbindung auf betroffene För-

derobjekte hinweisen.  

 
5Soweit Bedarf und Geeignetheit bestätigt werden, 

weist die Bewilligungsbehörde die Eigentümerin o-

der den Eigentümer auf die Möglichkeit einer An-

tragstellung zur Bindungsverlängerung hin.  

 
6Die Bindungsverlängerung wird durch einen Än-

derungsbescheid der Bewilligungsbehörde zur För-

derzusage nach vorgeschriebenem Vordruck er-

teilt.  

 
7Im Übrigen gilt Nummer 10 entsprechend. 

Nummer 8.2 nimmt - neu - Regelungen über Bin-

dungsverlängerungen in Kommunen mit Mietni-

veau M1 bis M3 auf. Dies ist systematisch sachge-

recht. 

 

 Die Regelungen entsprechen den bisherigen 

Regelungen aus Nummer 2.3.1.3 Sätze 2 bis 8 

- unter redaktioneller Anpassungen von Ver-

weisen. Materiell-rechtliche Änderungen sind 

damit nicht verbunden.  

  2.3.1.4 

Bindungsverlängerung in Kommunen mit 

Mietniveau M4 und M4+ 

8.3 

Bindungsverlängerung in Kommunen mit Mietni-

veau M4 und M4+ 
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  1Abweichend zu Nummer 2.3.1.3 Satz 1 kann eine 

Bindungsverlängerung in Kommunen mit 

Mietniveau M4 und M4+ zu folgenden Konditionen 

bewilligt werden: 

 

a) 15 Prozent Tilgungsnachlass auf die Restvaluta 

bei 10 Jahren Bindungsverlängerung oder 20 

Prozent Tilgungsnachlass auf die Restvaluta 

bei 15 Jahren Bindungsverlängerung und 

 

b) 0 Prozent Zinsen auf das noch valutierende 

Förderdarlehen für einen Zeitraum von fünf 

Jahren sowie anschließend 0,5 Prozent Zinsen 

bis zum Ablauf der Bindungsverlängerung. 

 
2Im Änderungsbescheid, der frühestens 24 Monate 

vor Ablauf der Zweckbindung erteilt werden darf, 

kann die zum Zeitpunkt der Bindungsverlängerung 

nach Nummer 2.3.2.1 zulässige Bewilligungsmiete 

für die Kommunen mit Mietniveau M4 

beziehungsweise die Städte Bonn, Düsseldorf, Köln 

und Münster (M4+) als neue Bewilligungsmiete 

festgesetzt werden.  

 
3Für bestehende Mietverträge sind 

Mieterhöhungen nur unter Berücksichtigung der 

Vorgaben des Bürgerlichen Gesetzbuchs in der 

jeweils geltenden Fassung (im Folgenden kurz: 

BGB) bis zu dieser neuen Bewilligungsmiete 

zulässig.  

 
4Im Übrigen gelten die Regelungen unter Nummer 

2.3.2.3 entsprechend. 

 

1Abweichend zu Nummer 8.2 kann eine Bindungs-

verlängerung in Kommunen mit Mietniveau M4 

und M4+ zu folgenden Konditionen bewilligt wer-

den: 

 

1. 15 Prozent Tilgungsnachlass auf die Restvaluta 

bei 10 Jahren Bindungsverlängerung oder 20 

Prozent Tilgungsnachlass auf die Restvaluta 

bei 15 Jahren Bindungsverlängerung und 

 

2. 0 Prozent Zinsen auf das noch valutierende 

Förderdarlehen für einen Zeitraum von fünf 

Jahren sowie anschließend 0,5 Prozent Zinsen 

bis zum Ablauf der Bindungsverlängerung. 

 
2Im Änderungsbescheid, der frühestens 24 Monate 

vor Ablauf der Zweckbindung erteilt werden darf, 

kann die zum Zeitpunkt der Bindungsverlängerung 

nach Nummer 2.3.2.1 zulässige Bewilligungsmiete 

für die Kommunen mit Mietniveau M4 beziehungs-

weise die Städte Bonn, Düsseldorf, Köln und Müns-

ter (M4+) als neue Bewilligungsmiete festgesetzt 

werden.  

 
3Für bestehende Mietverträge sind Mieterhöhun-

gen nur unter Berücksichtigung der Vorgaben des 

BGB bis zu dieser neuen Bewilligungsmiete zuläs-

sig.  

 

 

 
4Im Übrigen gelten die Regelungen unter Nummer 

2.3.2.3 entsprechend. 

Nummer 8.3 entspricht den bisherigen Regelun-

gen aus Nummer 2.3.1.4 WFB NRW 2023.  

2  

Erwerb von Zweckbindungen 

  9 

Bindungserwerb 

 

2.1  

Gegenstand der Förderung 

  9.1 

Gegenstand der Förderung 

 

1Förderfähig ist der Erwerb von Zweckbindungen 

an Wohnungen,  

 

 

 

a) die frei sind oder innerhalb von sechs Mona-

ten frei werden (freie Wohnungen),  

 

  1Förderfähig ist im Rahmen eines Modellversuches 

der Erwerb von Zweckbindungen an Wohnungen 

in den Städten Bonn, Düsseldorf, Köln und Müns-

ter (M4+) und in den Städten mit Mietniveau 4, 

 

1. die frei sind oder innerhalb von sechs Mona-

ten frei werden (freie Wohnungen), 

 

 

Im Rahmen der Neufassung der Förderrichtlinie 

über die öffentliche Wohnraumförderung des Lan-

des Nordrhein-Westfalen für das Förderjahr 2024 

wird der bisherige Erlass über den Erwerb von 

Zweckbindungen - in Form eines Modellversuches 

- in die Förderrichtlinie integriert.  

 

 Nummer 9.1 Satz 1 nimmt den bestehenden 

Regelungsinhalt aus Nummer 2.1 Satz 1 BEB 
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b) die ohne Zweckbindung bereits vermietet sind 

(vermietete Wohnungen) oder  

 

c) deren noch bestehende Zweckbindungen 

durch vorzeitige Rückzahlung des Förderdarle-

hens an die NRW.BANK auslaufen (noch be-

fristet gebundene Wohnungen).  

 
2Geförderte Wohnungen müssen für Begünstigte 

der Einkommensgruppe A nach Nummer 1.2 Satz 1 

Buchstabe a WFB zweckgebunden werden. 

 

2. die ohne Zweckbindung bereits vermietet sind 

(vermietete Wohnungen) oder 

 

3. deren noch bestehende Zweckbindungen 

durch vorzeitige Rückzahlung des Förderdarle-

hens an die NRW.BANK auslaufen (noch be-

fristet gebundene Wohnungen). 

 

NRW 2022 auf. Redaktionell klargestellt wird, 

auf welche Städte sich der Modellversuch be-

zieht.  

 

 Die bisherige Regelung in Nummer 2.1 Satz 2 

BEB NRW 2022 wird in die Nummer 9.2 „Ziel-

gruppe“ versetzt. Siehe dort.  

   9.2 

Zielgruppe 

 

   Öffentlich-geförderte Wohnungen nach Nummer 

9.1 müssen für Begünstigte der Einkommens-

gruppe A zweckgebunden werden.  

 

Nummer 9.2 nimmt - insoweit dem Aufbau dieser 

Förderrichtlinie folgend - die Definition der Ziel-

gruppe auf. Inhaltlich entspricht die getroffene 

Regelung der bisher geltenden aus Nummer 2.1 

Satz 2 BEB NRW 2022.  

 

2.2  

Förderempfängerin oder Förderempfänger  

    

1Förderempfängerinnen oder Förderempfänger 

sind natürliche und juristische Personen sowie Per-

sonenvereinigungen als Eigentümerin oder Eigen-

tümer von Wohnraum oder sonstige zur Einräu-

mung von Belegungsrechten an Wohnraum Be-

rechtigte.  
 

2Die Förderung wird auf Antrag gewährt.  

 
3Der NRW.BANK obliegt nach Mitteilung der Bewil-

ligungsbehörde die eingeschränkte Überprüfung 

der Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit der För-

derempfängerin oder des Förderempfängers. 
 

    Die bisherige Regelung in Nummer 2.2 Satz 1 

BEB NRW 2022 kann ersatzlos entfallen, da § 9 

Absatz 1 WFNG NRW die „Förderempfänger“ 

gesetzlich regelt.  

 

 Auch die bisherige Regelung in Nummer 2.2 

Satz 2 kann ersatzlos entfallen: Die neue Num-

mer 10.1.2.2 regelt das Verfahren bei dem Er-

werb von Bindungen.  

 

 Die bisherige Regelung in Nummer 2.2. Satz 3 

wurde - angepasst - in die Vorgabe in Nummer 

10.1.2.3 Satz 6 übernommen. Siehe dort.  

2.3  

Ziel der Förderung  

  9.3 

Ziel der Förderung 

 

1Für die geförderten Wohnungen werden eine Be-

legungsbindung und eine Mietbindung (Zweckbin-

dung) begründet für einen Zeitraum von wahl-

weise fünf oder zehn Jahren.  

 
2Die Zweckbindung tritt mit Bestandskraft der För-

derzusage ein.  

 

  1Abweichend von Nummer 2.3 wird für die öffent-

lich-geförderten Wohnungen eine Zweckbindung 

(Belegungsbindung und Mietbindung) für einen 

Zeitraum von wahlweise 5 oder 10 Jahren begrün-

det.  

 
2Nummer 2.3 Sätze 3, 7 und 8 gelten entspre-

chend. 

 

Nummer 9.3 nimmt das Ziel der Förderung bei ei-

nem Erwerb von Zweckbindungen auf.  

 

 Nummer 9.3 Satz 1 wird abweichend für För-

derung von Mietwohnraum nach Nummer 2.3 

eine Zweckbindung im Sinne einer Belegungs-

bindung und einer Mietbindung für wahlweise 

5 oder 10 Jahre begründet. Die redaktionell-

überarbeitete Vorgabe entspricht materiell-
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3Die Zweckbindungsfrist beginnt für die jeweils ge-

förderte Wohnung  

 

a) bei Förderungen nach Nummer 2.1 Satz 1 

Buchstabe a (freie Wohnungen) mit dem ers-

ten Tag des Monats, der auf den Abschluss des 

ersten Mietvertrages folgt,  

 

b) bei Förderungen nach Nummer 2.1 Satz 1 

Buchstabe b (vermietete Wohnungen) mit 

dem ersten Tag des Monats, der auf die Vor-

lage eines Wohnberechtigungsscheines der 

aktuellen Mieterin oder des aktuellen Mieters 

durch die Verfügungsberechtigte oder den 

Verfügungsberechtigten bei der zuständigen 

Stelle folgt und  

 

c) bei Förderungen nach Nummer 2.1 Buchstabe 

c (noch befristet gebundene Wohnungen) wie 

bei Nummer 2.3 Satz 3 Buchstabe a, sofern die 

Wohnungen frei sind und wie bei Nummer 2.3 

Satz 3 Buchstabe b, sofern die Wohnungen be-

legt sind.  
 

4In den Fällen der Nummer 2.1 Satz 1 Buchstabe a 

und Nummer 2.1 Satz 1 Buchstabe b dürfen Woh-

nungen zum Zeitpunkt der Erteilung der Förderzu-

sage in der Regel seit mindestens drei Jahren kei-

ner Bindung mehr unterliegen.  

 
5Im Falle der Übertragung der geförderten Woh-

nung während der Zweckbindung gehen die Pflich-

ten aus der Förderzusage auf die Rechtsnachfolge-

rin oder den Rechtsnachfolger über.  

 
6Die Förderempfängerin oder der Förderempfän-

ger hat die nach § 3 Absatz 2 WFNG NRW zustän-

dige Stelle unverzüglich über die Rechtsnachfolge 

zu informieren. 

3Die Zweckbindungsfrist beginnt für die jeweils öf-

fentlich-geförderte Wohnung 

 

1. bei Förderungen von freien Wohnungen 

(Nummer 9.1 Ziffer 1) mit dem ersten Tag des 

Monats, der auf den Abschluss des ersten 

Mietvertrages folgt, 

 

2. bei Förderungen von vermieteten Wohnun-

gen (Nummer 9.1 Ziffer 2) mit dem ersten Tag 

des Monats, der auf die Vorlage eines Wohn-

berechtigungsscheins der aktuellen Mieterin 

oder des aktuellen Mieters durch die Verfü-

gungsberechtigte oder den Verfügungsbe-

rechtigten bei der zuständigen Stelle folgt und 

 

3.  bei Förderungen von noch befristet gebunde-

nen Wohnungen (Nummer 9.1 Ziffer 3) wie bei 

Nummer 9.1 Ziffer 1, sofern die Wohnungen 

frei sind und wie bei Nummer 9.1 Ziffer 2, so-

fern die Wohnungen belegt sind.  

 

 
4In den Fällen der Nummer 9.1 Ziffern 1 und Ziffer 

2 dürfen Wohnungen zum Zeitpunkt der Erteilung 

der Förderzusage in der Regel seit mindestens drei 

Jahren keiner Bindung mehr unterliegen.  

rechtlich der bisherigen Regelung aus Num-

mer 2.3 Satz 1 BEB NRW 2022. 

 

 Im Hinblick auf das Eintreten der Zweckbin-

dung kann auf die Regelung in Nummer 2.3 

Satz 3 verwiesen werden. Der Verweis auf 

Nummer 2.3 Sätze 7 und 8 umfasst materiell 

die bisherigen Regelungen in Nummer 2.3 

Sätze 5 und 6 BEB NRW 2022. Eine materiell-

rechtliche Änderung gegenüber den BEB NRW 

2022 ergibt sich daraus nicht.  

 

 Nummer 9.3 Sätze 3 und 4 entsprechen- re-

daktionell-überarbeitet - den bisherigen Rege-

lungen aus Nummer 2.3 Sätze 3 und 4 BEB 

NRW 2022. 

 

 Die bisherigen Regelungen aus Nummer 2.3 

Sätze 5 und 6 gehen in dem Verweis in - neu - 

Nummer 9.3 Satz 2 auf und können daher er-

satzlos entfallen.  

2.3.1  

Belegungsbindung  

  9.3.1 

Belegungsbindung 

 

1Die Verfügungsberechtigte oder der Verfügungs-

berechtigte räumt der nach § 3 Absatz 2 WFNG 

NRW zuständigen Stelle für die Dauer der Zweck-

bindung ein Benennungs- und Besetzungsrecht 

nach § 17 Absatz 3, § 29 Nummer 6 Sätze 2 und 3 

WFNG NRW für die geförderten Wohnungen ein.  

  1Die oder der Verfügungsberechtigte räumt der 

nach § 3 Absatz 2 WFNG NRW zuständigen Stelle 

für die Dauer der Zweckbindung ein Benennungs- 

und Besetzungsrecht nach § 17 Absatz 3, § 29 

Nummer 6 Sätze 2 und 3 WFNG NRW für die geför-

derten Wohnungen ein.  

Nummer 9.3.1 nimmt - redaktionell geändert - die 

bisherigen Regelungen aus Nummer 2.3.1 BEB 

NRW 2022 auf.  

 

 Hinweis: 
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2Für den Fall der Ausübung des Rechte ist die Ver-

fügungsberechtigte oder der Verfügungsberech-

tigte verpflichtet, die geförderte Wohnung einem 

von der zuständigen Stelle benannten Haushalt zu 

überlassen.  

 
3Die zuständigen Stellen können die Verfügungs-

berechtigte oder den Verfügungsberechtigten im 

Rahmen ihrer Ermessensentscheidung nach § 19 

WFNG NRW von Belegungsbindungen nur dann 

freistellen, wenn über die Angemessenheit der 

Wohnungsgröße befunden wird.  

 

 
4In den übrigen Fällen ist der Antrag auf Freistel-

lung abzulehnen. 

 
2Für den Fall der Ausübung des Rechts ist die oder 

der Verfügungsberechtigte verpflichtet, die geför-

derten Wohnungen einem von der zuständigen 

Stelle benannten Haushalt zu überlassen.  

 
 

3Abweichend von Nummer 2.3.1.1 können die zu-

ständigen Stellen die Verfügungsberechtigte oder 

den Verfügungsberechtigten im Rahmen ihrer Er-

messensentscheidung nach § 19 WFNG NRW von 

Belegungsbindungen nur dann freistellen, wenn 

über die Angemessenheit der Wohnungsgröße be-

funden wird.  

 
4In den übrigen Fällen ist der Antrag auf Freistel-

lung abzulehnen.  

 

 

Das Benennungs- und Besetzungsrecht ist 

dinglich zu sichern. An dieser Stelle wird daher 

nur nachrichtlich auf die Regelung in Nummer 

10.8.2.1 Satz 6 verwiesen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.2  

Miete und Mietbindung  

  9.3.2 

Miete und Mietbindung 

 

1Für die Miete und Mietbindung gilt Folgendes:  

 

a) Bei Förderungen nach Nummer 2.1 Satz 1 

Buchstabe a (freie Wohnungen) verpflichten 

sich die Verfügungsberechtigten, mit erstmali-

gem Mietvertragsbeginn maximal die in der 

Förderzusage festgesetzte Bewilligungsmiete 

nach Nummer 2.3.2.1 und Nummer 2.3.2.5 

WFB zu vereinbaren. Eine Mieterhöhung im 

Zusammenhang mit Modernisierungsmaß-

nahmen nach dem Runderlass „Modernisie-

rungsförderung – RL Mod 2022“ vom 25. März 

2022 (MBl. NRW. S. 272) ist ausgeschlossen.  

 

b) Bei Förderungen nach Nummer 2.1 Satz 1 

Buchstabe b (vermietete Wohnungen) bleibt 

der zwischen den Mietparteien geschlossene 

Mietvertrag bestehen. Die darin festgesetzte 

Miete kann im Rahmen der Vorschriften des 

Bürgerlichen Gesetzbuches, im Folgenden 

BGB, bis maximal zur Bewilligungsmiete er-

höht werden. Nummer 2.3.2 Buchstabe a, Satz 

2 gilt entsprechend. Für Wohnungen, die noch 

nicht einer Zweckbindung unterliegen, wird 

ein Festbetragszuschuss dafür gewährt, dass 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1Bei Förderungen von freien Wohnungen (Num-

mer 9.1 Ziffer 1) verpflichten sich die Verfügungs-

berechtigten, mit erstmaligem Mietvertragsbeginn 

maximal die in der Förderzusage festgesetzte Be-

willigungsmiete nach den Nummern 2.3.2.1 und 

2.3.2.3.1 zu vereinbaren.  

 

 

 

 

 

 

 

 
2Bei Förderung von vermieteten Wohnungen 

(Nummer 9.1 Ziffer 2) bleibt der zwischen den 

Mietparteien geschlossene Mietvertrag bestehen. 

 
3Die darin festgesetzte Miete kann im Rahmen der 

Vorschriften des BGB bis maximal zur Bewilligungs-

miete erhöht werden.  

 
4Für Wohnungen, die noch nicht einer Zweckbin-

dung unterliegen, wird ein Festbetragszuschuss 

dafür gewährt, dass die bestehende Miete im Rah-

Nummer 9.3.2 nimmt die Vorschriften über die 

Miete und Mieterhöhungen im Falle des Erwerbs 

von Zweckbindungen auf. Gegenüber der bisher 

geltenden Fassung in Nummer 2.3.2 BEB NRW 

2022 wird die Lesbarkeit der Regelungen erhöht.  

 

 Nummer 9.3.2 Satz 1 nimmt den bisherigen 

Regelungsinhalt aus Nummer 2.3.2 Satz 1 

Buchstabe a) BEB NRW 2022 auf. Bei freien 

Wohnungen verpflichten sich die Verfügungs-

berechtigten mit erstmaligem Mietvertrags-

beginn die festgesetzte Bewilligungsmiete 

nach Nummer 2.3.2.1 dieser Richtlinie (WFB 

NRW 2022: Nummer 2.3.2.1) zu vereinbaren. 

Die BEB NRW 2022 enthielten ferner einen 

Verweis auf die Nummer 2.3.2.5 WFB NRW 

2022 („Mieterhöhungen und Art der Mietbin-

dung“). Vor dem Hintergrund der seit den 

WFB NRW 2023 vorgenommenen Änderun-

gen ist an dieser Stelle - ab dem Förderjahr 

2024 - auf den Regelungsinhalt zu Nummer 

2.3.2.3.1 („Erhöhung der höchstzulässigen 

Miete“) zu verweisen.  

 

Der weitere Regelungsinhalt aus Nummer 

2.3.2 Satz 1 Buchstabe a) BEB NRW 2022, nach 
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die bestehende Miete im Rahmen der Vor-

schriften des BGB maximal bis zur Bewilli-

gungsmiete angehoben werden darf oder die 

bestehende Miete auf die Bewilligungsmiete 

reduziert wird.  

 

c) Bei Förderungen nach Nummer 2.1 Satz 1 

Buchstabe c (noch befristet gebundene Woh-

nungen) ist Nummer 2.3.2 Buchstabe a anzu-

wenden, sofern die Wohnungen frei sind, und 

Nummer 2.3.2 Buchstabe b, sofern die Woh-

nungen belegt sind. Für Wohnungen, die sich 

in der Nachwirkungsfrist nach § 22 Absatz 2 

Satz 1 WFNG NRW befinden oder bei denen 

bei Ablauf der Zweckbindung das Darlehen 

vollständig zurückgezahlt worden ist, wird ein 

Festbetragszuschuss dafür gewährt, dass auf 

die Anhebung der bestehenden Miete an die 

örtliche Vergleichsmiete unter Berücksichti-

gung der Vorgaben des BGB verzichtet wird.  

 

 

 

 

 
xNeben der Bewilligungsmiete dürfen die Umlage 

der Betriebskosten nach Maßgabe der §§ 556, 

556a und 560 BGB sowie eine Sicherheitsleistung 

(Kaution) gemäß § 551 BGB erhoben werden.  

 
xBei Wohnungen im Eigentum von Genossenschaf-

ten ist eine Vereinbarung zulässig, wonach sich die 

Mieterin oder der Mieter verpflichtet, mit der 

Überlassung der Wohnung Geschäftsanteile zu er-

werben.  

 
xDie Kosten des Erwerbs dieser Geschäftsanteile 

müssen hinsichtlich der Zielgruppe angemessen 

sein. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

men der Vorschriften des BGB maximal bis zur Be-

willigungsmiete angehoben werden darf oder die 

bestehende Miete auf die Bewilligungsmiete redu-

ziert wird.  

 

 
5Bei Förderungen von noch befristet gebundenen 

Wohnungen (Nummer 9.1 Ziffer 3), die frei sind, ist 

Satz 1 anzuwenden; sofern die Wohnungen belegt 

sind, sind die Sätze 2 bis 4 anzuwenden. 

 
6Für Wohnungen, die sich in der Nachwirkungsfrist 

nach § 22 Absatz 2 Satz 1 WFNG NRW befinden o-

der bei denen bei Ablauf der Zweckbindung das 

Darlehen vollständig zurückgezahlt worden ist, 

wird ein Festbetragszuschuss dafür gewährt, dass 

auf die Anhebung der bestehenden Miete an die 

örtliche Vergleichsmiete unter Berücksichtigung 

der Vorgaben des BGB verzichtet wird.  

 
7Eine Mieterhöhung im Zusammenhang mit Mo-

dernisierungsmaßnahmen nach Nummer 4 ist für 

alle Varianten von Nummer 9.3 Satz 2 Ziffern 1 bis 

3 ausgeschlossen.  

 
8Nummer 2.3.2.3.4 gilt entsprechend. 

der eine Mieterhöhung im Zusammenhang 

mit Modernisierungsmaßnahmen ausge-

schlossen ist, wurde neu in die Nummer 9.3.2 

Satz 7 überführt und damit – für alle Formen 

des Erwerbs der Zweckbindung – ausgeschlos-

sen.  

 

 Nummer 9.3.2 Sätze 2 bis 4 nehmen den bis-

herigen Regelungsinhalt aus Nummer 2.3.2 

Buchstabe b) BEB NRW 2022 auf. Materiell-

rechtliche Änderungen sind damit nicht ver-

bunden. Der Ausschluss von Mieterhöhungen 

im Rahmen von Modernisierungsmaßnahmen 

findet sich allgemeingültig in Nummer 9.3.2 

Satz 7. 

 

 Nummer 9.3.2 Sätze 5 und 6 entsprechend der 

bisherigen Regelung aus Nummer 2.3.2 Buch-

stabe c) BEB NRW 2022. 

 

 Bei Förderungen von noch befristet ge-

bundenen Wohnungen, die frei sind, grei-

fen die Regelungen aus Nummer 9.3.2 

Satz 1 - inklusive der Regelungen über die 

Bewilligungsmiete und die Erhöhung der 

höchstzulässigen Miete (Nummer 9.3.2 

Satz 5 erster Halbsatz). 

 

 Bei Förderungen von noch befristet ge-

bundenen Wohnungen, die belegt sind, 

sind hingegen die Vorgaben aus Nummer 

9.3.2 Sätze 2 bis 4 anzuwenden. Die im 

Mietvertrag festgesetzte Miete kann ma-

ximal bis zur Bewilligungsmiete - im Rah-

men der Vorschriften des BGB - erhöht 

werden.  

 

 Nummer 9.3.2 Satz 6 entspricht für die 

Wohnungen, die sich in der Nachwir-

kungsfrist befinden, der bisherigen Be-

stimmung aus den BEB NRW 2022. 

 

 Nummer 9.3.2 Satz 7 regelt - insofern für alle 

Erwerbsvarianten neu - den Ausschluss von 

Mieterhöhungen im Zusammenhang mit Mo-

dernisierungsmaßnahmen nach Nummer 4. 
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 Nummer 9.3.2 Satz 8 verweist im Hinblick auf 

die Umlage der Betriebskosten und der Sicher-

heitsleistung sowie auf die bisherigen Rege-

lungsinhalte zu Genossenschaften auf Num-

mer 2.3.2.3.4. Damit kann der bisherige Rege-

lungsinhalt aus den BEB NRW 2022 ersatzlos 

entfallen. Materiell-rechtliche Änderungen er-

geben sich dadurch nicht.  

 

2.4  

Voraussetzungen für die Förderung  
  9.4 

Voraussetzungen für die Förderung 

 

2.4.1  

Allgemeine Voraussetzungen für die Förderung  

  9.4.1 

Allgemeine Voraussetzungen  

 

1Die Förderung von Wohnungen nach Nummer 2.1 

setzt voraus, dass  

 

a) sie im Zuständigkeitsbereich der Bewilligungs-

behörde liegen,  

 

b) für sie ein Bedarf hinsichtlich Zielgruppe, 

Wohnungsgröße, Zimmeranzahl und Lage un-

ter Vermeidung von einseitigen Bewoh-

nerstrukturen besteht,  

 

c) sie zum Zeitpunkt der Erteilung der Förderzu-

sage frei sind oder innerhalb von sechs Mona-

ten frei werden (Nummer 2.1 Satz 1 Buchstabe 

a) beziehungsweise zum Beginn der Zweckbin-

dungsfrist nur von wohnberechtigten Haus-

halten im Sinne von Nummer 2.2 belegt sind 

(Nummer 2.1 Satz 1 Buchstaben b und c) und  

 

d) sie nach Lage, Größe, Ausstattung und In-

standhaltungszustand zur dauernden Woh-

nungsversorgung geeignet sind.  

 
2Zu fördernde Wohnungen sollen über eine Gase-

tagen- oder Zentralheizung, über Isoliervergla-

sung und Freisitze verfügen. 

 

 

 

 

 1Voraussetzung für eine Förderung ist, dass die 

Wohnungen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. zum Zeitpunkt der Erteilung der Förderzusage 

frei sind oder innerhalb sechs Monaten frei 

werden (Nummer 9.1 Ziffer 1) oder zum Be-

ginn der Zweckbindungsfrist nur von wohnbe-

rechtigten Haushalten im Sinne von Nummer 

9.2 belegt sind (Nummer 9.1 Ziffern 2 und 3) 

und 

 

2. die Anforderungen nach dem Wohnraumstär-

kungsgesetz vom 23. Juni 2021 (GV. NRW. S. 

765) erfüllen. 

 
2Zusätzlich sollen sie über einen Freisitz verfügen.  

 

Nummer 9.4.1 nimmt die allgemeinen Vorausset-

zungen für den Erwerb von Zweckbindungen auf.  

 

 Nummer 9.4.1 Satz 1 benennt zwei Vorausset-

zungen, die erfüllt sein müssen:  

 

Ziffer 1 entspricht der bisherigen Regelung aus 

Nummer 2.4.1 Satz 1 Buchstabe c) BEB NRW 

2022. 

 

Über die neue Nummer 9.4.1 Satz 1 Ziffer 2 

wird eine Verknüpfung zum Wohnraumstär-

kungsgesetz des Landes Nordrhein-Westfalen 

hergestellt: Das Wohnraumstärkungsgesetz 

enthält Mindestanforderungen an den Wohn-

raum.  

 

 Infolge von Nummer 9.4.1. Satz 1 Ziffer 2 kann 

Nummer 9.4.1 Satz 2 auf die Vorgabe verkürzt 

werden, dass die Wohnungen über einen Frei-

sitz verfügen sollen. 

 

 Die bisherige Nummer 2.4.1 Buchstabe a) BEB 

NRW 2022 wird aufgegeben: Damit vergrößert 

sich der Handlungsspielraum.  

 

 Die bisherigen Regelungen aus Nummer 2.4.1 

Satz 1 Buchstabe b) BEB NRW 2022 kann ent-

fallen, da Nummer 1.4 Ziffer 2 für alle Förder-

gegenstände der öffentlichen Wohnraumför-

derung regelt, dass nur solcher Wohnraum 

förderfähig ist, für den in sozialpolitischer und 

wohnungspolitischer Hinsicht Bedarf besteht - 
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dies gilt mithin auch für den Erwerb von 

Zweckbindungen.  

 

2.4.2  

Vielzahl von Wohnungen (Kontingent-Lösung) 

  9.4.2 

Vielzahl von Wohnungen (Kontingent-Lösung) 

 

1Der Erwerb von Belegungs- und Mietbindungen 

an einer Vielzahl von Wohnungen von einer För-

derempfängerin oder einem Förderempfänger in 

einer Förderzusage ist zulässig.  

 
2Die Wohnungen müssen mindestens die Förder-

voraussetzungen nach Nummer 2.4.1 erfüllen.  

 
3Kontingente können gebildet werden mit Woh-

nungen, die in Bezug auf Alter, Zustand und Lage 

vergleichbar sind.  

 
4Eine völlige Identität oder identische Adresse ist 

nicht erforderlich.  
 

5Die Bewilligungsbehörden sind angehalten, sich 

bei einem angebotenen Kontingent frühzeitig mit 

dem für das Wohnungswesen zuständigen Minis-

terium und der NRW.BANK abzustimmen, um im 

Rahmen des Modellversuchs eine enge Begleitung 

und Auswertung des Verfahrens zu ermöglichen.  
 

6Dabei haben sie unter anderem die Höhe der För-

derung für die zu bindenden Wohnungen auf ihre 

Angemessenheit hin zu überprüfen und dem für 

das Wohnungswesen zuständigen Ministerium ein 

Votum zu übermitteln. 

  1Der Erwerb von Belegungs- und Mietbindungen 

an einer Vielzahl von Wohnungen von einer För-

derempfängerin oder einem Förderempfänger in 

einer Förderzusage ist zulässig.  

 
2Die Wohnungen müssen mindestens die Förder-

voraussetzungen nach Nummer 9.4.1 erfüllen.  

 
3Kontingente können gebildet werden mit Woh-

nungen, die in Bezug auf Alter, Zustand und Lage 

vergleichbar sind.  

 
4Eine völlige Identität oder identische Adresse ist 

nicht erforderlich.  
 

5Die Bewilligungsbehörden sind angehalten, sich 

bei einem angebotenen Kontingent frühzeitig mit 

dem für das Wohnungswesen zuständigen Minis-

terium abzustimmen, um im Rahmen des Modell-

versuchs eine enge Begleitung und Auswertung 

des Verfahrens zu ermöglichen. 

  
6Dabei haben sie unter anderem die Höhe der För-

derung für die zu bindenden Wohnungen auf ihre 

Angemessenheit hin zu überprüfen und dem für 

das Wohnungswesen zuständigen Ministerium ein 

Votum zu übermitteln. 

 

Nummer 9.4.2 beinhaltet die Regelungen für den 

Erwerb einer Vielzahl von Wohnungen.  

 

 Nummer 9.4.2 Sätze 1 bis 4 sowie 6 entspre-

chen den bisherigen Regelungen aus Nummer 

2.4.2 Sätze 1 bis 4 und 6 BEB NRW 2022. 

 

 Aufgrund der bisherigen Überschaubarkeit 

des Erwerbs von Zweckbindungen erfolgt in 

Satz 5 eine Änderung derart, dass sich die Be-

willigungsbehörden bei einem angebotenen 

Kontingent frühzeitig mit dem Ministerium 

abstimmen. Eine Abstimmung zwischen Be-

willigungsbehörde und der landeseigenen För-

derbank ist - im Gegensatz zu den BEB NRW 

2022 - nicht mehr erforderlich. Das Ministe-

rium übernimmt insoweit die erforderliche 

Abstimmung. Damit soll für die Bewilligungs-

behörde eine Entlastung im Verfahren bewirkt 

werden.  

 

 

 

 

2.5  

Art und Umfang, Höhe der Förderung  
  9.5 

Art und Umfang, Höhe der Förderung 

 

1Die Förderung erfolgt als einmaliger Festbetrags-

zuschuss.  

 
2Dieser wird pro Quadratmeter Wohnfläche und 

Monat für den Zeitraum der Zweckbindung festge-

legt. 

 

  1Die Förderung erfolgt als einmaliger Festbetrags-

zuschuss.  

 
2Dieser wird pro Quadratmeter Wohnfläche und 

Monat für den Zeitraum der Zweckbindung festge-

legt. 

 

Nummer 9.5 ist unverändert zu Nummer 2.5 BEB 

NRW 2022. 

2.5.1  

Freie Wohnungen  
  9.5.1  

Freie Wohnungen  
 

1Für die Städte Bonn, Düsseldorf, Köln und Müns-

ter beträgt der Festbetragszuschuss 3,00 Euro und 

  Für die Städte Bonn, Düsseldorf, Köln und Münster 

(M4+) beträgt der Festbetragszuschuss 3,00 Euro 

und für die weiteren Kommunen mit „Mietniveau 

Die Nummern 9.5.1 bis 9.5.3 sind unverändert zu 

den bisherigen Regelungen in den Nummern 2.5.1 

bis 2.5.3 BEB NRW 2022. 
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für die weiteren Gemeinden mit „Mietniveau 4“ 

2,00 Euro.  

 

4“ 2,00 Euro.  

2.5.2  

Vermietete Wohnungen  
  9.5.2  

Vermietete Wohnungen  
 

1Der Festbetragszuschuss beträgt für die Städte 

Bonn, Düsseldorf, Köln und Münster 3,00 Euro und 

für die weiteren Gemeinden mit „Mietniveau 4“ 

2,00 Euro.  

 

  Der Festbetragszuschuss beträgt für die Städte 

Bonn, Düsseldorf, Köln und Münster (M4 +) 3,00 

Euro und für die weiteren Kommunen mit „Mietni-

veau 4“ 2,00 Euro.  

Die Nummern 9.5.1 bis 9.5.3 sind unverändert zu 

den bisherigen Regelungen in den Nummern 2.5.1 

bis 2.5.3 BEB NRW 2022. 

2.5.3  

Noch befristet gebundene Wohnungen  

  9.5.3  

Noch befristet gebundene Wohnungen  

 

1Der Festbetragszuschuss beträgt für die Städte 

Bonn, Düsseldorf, Köln und Münster 2,00 Euro und 

für die weiteren Gemeinden mit „Mietniveau 4“ 

1,00 Euro. 

 

  Der Festbetragszuschuss beträgt für die Städte 

Bonn, Düsseldorf, Köln und Münster (M4+) 2,00 

Euro und für die weiteren Kommunen mit „Mietni-

veau 4“ 1,00 Euro. 

Die Nummern 9.5.1 bis 9.5.3 sind unverändert zu 

den bisherigen Regelungen in den Nummern 2.5.1 

bis 2.5.3 BEB NRW 2022. 

3 

Antragsverfahren 

   Die bisherige Nummer 3 BEB NRW 2022 wird in die 

Nummer 10 integriert. Siehe dort.  

 

4 

Allgemeine Bestimmungen 

   Die bisherige Nummer 4 BEB NRW 2022 wird in die 

Nummer 10 integriert. Siehe dort.  

 
   9.6 

Ende des Modellversuchs 

 

   Der Modellversuch für Förderungen nach Nummer 

9 endet mit Ablauf des 31. Dezember 2024. 

 

Nummer 9.6 nimmt eine zeitliche Befristung des 

Modellversuchs zum Erwerb von Zweckbindungen 

vor: Dieser endet am 31. Dezember 2024.  

 

3  

Antragsverfahren 

6  

Verfahren 

8  

Verfahren 

10  

Verfahren 

 

3.1  

Förderantrag  

6.1 

Förderantrag 

8.1 

Förderantrag 

10.1 

Förderantrag 

 

 6.1.1 

Einreichung 

8.1.1 

Einreichung 

10.1.1 

Einreichung 

 

1Der Förderantrag ist unter Verwendung des vor-

geschriebenen Vordrucks und Beifügung der darin 

genannten Unterlagen bei der Bewilligungsbe-

hörde des Standortes der zu fördernden Wohnun-

gen schriftlich oder elektronisch einzureichen. 

1Förderanträge sind schriftlich oder elektronisch 

unter Verwendung des dafür vorgeschriebenen 

Vordrucks und Beifügung der darin verlangten 

Unterlagen bei der Bewilligungsbehörde oder der 

Kommunalverwaltung des Bauortes einzureichen, 

die die Anträge unverzüglich an die 

Bewilligungsbehörde weiterleitet.  

 

 
2Die Bewilligungsbehörde holt erforderlichenfalls 

die Stellungnahme der Kommune in 

1Förderanträge sind schriftlich oder elektronisch 

unter Verwendung des dafür vorgeschriebenen 

Vordrucks und Beifügung der darin verlangten 

Unterlagen bei der Bewilligungsbehörde oder der 

Gemeindeverwaltung des Bauortes einzureichen, 

die die Anträge unverzüglich an die 

Bewilligungsbehörde weiterleitet.  

 

 
2Die Bewilligungsbehörde holt erforderlichenfalls 

die Stellungnahme der Gemeinde in 

1Förderanträge sind schriftlich oder elektronisch 

unter Verwendung des dafür vorgeschriebenen 

Vordrucks und Beifügung der darin verlangten Un-

terlagen bei der Bewilligungsbehörde oder der 

Kommunalverwaltung des Bauortes einzureichen, 

die die Anträge unverzüglich an die Bewilligungs-

behörde weiterleitet.  

 
2Die Bewilligungsbehörde holt erforderlichenfalls 

die Stellungnahme der Kommune in städtebauli-

cher und wohnungswirtschaftlicher Hinsicht ein. 

Nummer 10.1.1 regelt die Einreichung des Förder-

antrages auf schriftlichem oder elektronischem 

Wege.  

 Nummer 10.1.1 ersetzt damit die bisherigen 

Bestimmungen aus Nummer 8.1.1 WFB NRW 

2023, Nummer 6.1.1 RL Mod NRW 2023 und 

Nummer 3.1 BEB NRW 2022. 

 

 Materiell-rechtliche Änderungen gegenüber 

den bisherigen Regelungen resultieren daraus 

nicht.  
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städtebaulicher und wohnungswirtschaftlicher 

Hinsicht ein. 

 

städtebaulicher und wohnungswirtschaftlicher 

Hinsicht ein. 

 

 6.1.2 

Aufgaben der Bewilligungsbehörde 

8.1.2 

Aufgaben der Bewilligungsbehörde im Rahmen 

der Erteilung einer Förderzusage 

10.1.2 

Aufgaben der Bewilligungsbehörde im Rahmen 

der Erteilung einer Förderzusage 

 

 6.1.2.1 

Allgemeines 

8.1.2.1 

Allgemeines 

10.1.2.1 

Allgemeines 

 

 1Die Bewilligungsbehörde hat die Förderanträge in 

eine Antragseingangsliste aufzunehmen, den Ein-

gang innerhalb eines Monats schriftlich zu bestäti-

gen und über die voraussichtlichen Förderaussich-

ten zu unterrichten.  

 
2Gleichzeitig hat sie auf den grundsätzlichen Förde-

rungsausschluss bei vorzeitigem Vorhabenbeginn 

und vorzeitigem Vertragsabschluss hinzuweisen.  

 
3Soweit für das Förderverfahren das von der 

landeseigenen Förderbank, der NRW.BANK, 

bereitgestellte Fachverfahren „WohnWeb“ 

genutzt wird, werden alle Daten, die für die 

Bearbeitung des Förderantrags notwendig sind, 

nach Maßgabe der datenschutzrechtlichen 

Regelungen in das Fachverfahren übernommen.  

 
4Nach Prüfung der Förderanträge auf 

Vollständigkeit hat die Bewilligungsbehörde der 

Antragstellerin oder dem Antragsteller für die 

Übersendung der fehlenden Unterlagen eine 

angemessene Frist zu setzen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
5Die Bewilligungsbehörde hat den zur Förderung 

vorgesehenen Wohnraum im Rahmen der 

Antragsprüfung zu besichtigen, wenn das 

beantragte Förderdarlehen mehr als 15 000 Euro 

beträgt. 

 

1Die Bewilligungsbehörde hat die Förderanträge in 

eine Antragseingangsliste aufzunehmen, den Ein-

gang innerhalb eines Monats schriftlich zu bestäti-

gen und über die voraussichtlichen Förderaussich-

ten zu unterrichten.  

 
2Gleichzeitig hat sie auf den grundsätzlichen Förde-

rungsausschluss bei vorzeitigem Vorhabenbeginn 

hinzuweisen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3Nach Prüfung der Förderanträge auf Vollständig-

keit hat die Bewilligungsbehörde der Antragstelle-

rin oder dem Antragsteller für die Übersendung 

der fehlenden Unterlagen eine angemessene Frist 

zu setzen. 

 
4Soweit die Bewilligungsbehörde für die 

Bearbeitung des Förderantrags das von der 

NRW.BANK bereitgestellte Fachverfahren 

WohnWeb nutzt, werden alle Daten, die für die 

Erteilung der Förderzusage notwendig sind, nach 

Maßgabe der datenschutzrechtlichen Regelungen 

in das Fachverfahren übernommen.  

1Die Bewilligungsbehörde hat den Eingang eines 

Förderantrags innerhalb eines Monats schriftlich 

oder in Textform zu bestätigen und über die vo-

raussichtlichen Förderaussichten zu unterrichten. 

 

 
2Gleichzeitig hat sie auf den grundsätzlichen Förde-

rungsausschluss bei vorzeitigem Vorhabenbeginn 

hinzuweisen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3Nach Prüfung der Förderanträge auf Vollständig-

keit hat die Bewilligungsbehörde der Antragstelle-

rin oder dem Antragsteller für die Übersendung 

der fehlenden Unterlagen eine angemessene Frist 

zu setzen.  

 
4Soweit die Bewilligungsbehörde für die Bearbei-

tung des Förderantrags das von der NRW.BANK be-

reitgestellte Fachverfahren „WohnWeb“ nutzt, 

werden alle Daten, die für die Erteilung der Förder-

zusage notwendig sind, nach Maßgabe der daten-

schutzrechtlichen Regelungen in das Fachverfah-

ren übernommen. 

 
5Die Bewilligungsbehörde kann den zur Förderung 

vorgesehenen Wohnraum im Rahmen der Antrags-

prüfung besichtigen, soweit dies für die Entschei-

dung über den Förderantrag erforderlich ist. 

 

Nummer 10.1.2.1 beinhaltet die allgemeinen Auf-

gaben der Bewilligungsbehörde im Rahmen der Er-

teilung einer Förderzusage; die Aufgaben der Be-

willigungsbehörden im Falle des Erwerbs von 

Zweckbindungen sind in Nummer 10.1.2.2 gere-

gelt.  

 

Nummer 10.1.2.1 ersetzt damit die bisherigen Re-

gelungen aus Nummer 8.1.2.1 WFB NRW 2023 und 

Nummer 6.1.2.1 RL Mod NRW 2023. 

 

 Nummer 10.1.2.1 Satz 1 verpflichtet die Bewil-

ligungsbehörde, einen Antragseingang inner-

halb eines Monats gegenüber der Antragstel-

lerin oder dem Antragsteller zu bestätigen und 

über die voraussichtlichen Förderausschich-

ten zu unterrichten. Dies kann schriftlich oder 

- neu - in Textform erfolgen. 

 

§ 126b BGB definiert die „Textform“: Eine les-

bare Erklärung, in der die Person des Erklären-

den genannt ist, ist auf einem dauerhaften Da-

tenträger abzugeben. Ein dauerhafter Daten-

träger ist jedes Medium, das (1) es dem Emp-

fänger ermöglicht, eine auf dem Datenträger 

befindliche, an ihn persönlich gerichtete Erklä-

rung so aufzubewahren oder zu speichern, 

dass sie ihm während eines für ihren Zweck 

angemessenen Zeitraums zugänglich ist, und 

(2) geeignet ist, die Erklärung unverändert 

wiederzugeben. 

 

Hierunter fallen beispielsweise Briefe ohne 

Unterschrift, E-Mails, Textnachrichten usw. 

Die Bewilligungsbehörde ist frei, welche ge-

setzliche Vereinbarungsform sie wählt.  

 

Gegenüber den bisherigen Bestimmungen in 

Nummer 8.1.2.1 WFB NRW 2023 und Nummer 
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6.1.2.1 RL Mod NRW 2023 entfällt für die Be-

willigungsbehörden die Verpflichtung, eine 

Antragseingangsliste zu führen.  

 

 Nummer 10.1.2.1 Sätze 2 bis 4 entsprechen 

den bisherigen Regelungen aus den WFB NRW 

2023 bzw. der RL Mod NRW 2023.  

 

 Nummer 10.1.2.1 Satz 5 übernimmt - nun für 

alle Förderbereiche - einen bisherigen Rege-

lungsinhalt aus der RL Mod NRW 2023: Die Be-

willigungsbehörde kann den zur Förderung 

vorgesehenen Wohnraum besichtigen, soweit 

dies für die Entscheidung erforderlich ist. Der 

neue Satz 5 stellt zudem eine Verfahrensver-

einfachung gegenüber der bisherigen Bestim-

mung aus der RL Mod NRW 2023 dar. Die Vor-

nahme einer Besichtigung liegt im Ermessen 

der Bewilligungsbehörde.  

  

3.2  

Bewilligungsverfahren  

  10.1.2.2 

Verfahren beim Erwerb von Bindungen 

 

1Die Bewilligungsbehörde ist jeweils die örtlich zu-

ständige Behörde nach § 3 WFNG NRW.  

 
2Sie holt bezüglich des Bedarfs die Stellungnahme 

der Gemeinde ein, in der sich die zu fördernde 

Wohnung befindet.  

 
3Sie kann die Wohnung besichtigen, um sich von 

ihrer Qualität zu vergewissern.  

 
4Die Bewilligungsbehörde entscheidet über den 

Antrag für eine Wohnung durch Verwaltungsakt in 

Gestalt der Förderzusage nach vorgeschriebenem 

Vordruck.  

 
5Bei der Kontingent-Lösung ist eine exemplarische 

Prüfung ausreichend, sofern sich die betreffenden 

Wohnungen bezogen auf Alter und Ausstattung in 

einem vergleichbaren Zustand befinden.  

 
6Hierzu kann die Bewilligungsbehörde sie sich je-

weils mit der zuständigen Stelle abstimmen.  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1Bei einer Vielzahl von Wohnungen (Kontingent-

Nummer 10.1.2.2 nimmt die Pflichten der Bewilli-

gungsbehörde im Rahmen des Erwerbs von Bin-

dungen auf. 

 

 Die bisherigen Regelungen in Nummer 3.2 

Sätze 1 bis 4 können ersatzlos entfallen. 

 

 Nummer 10.1.2.2 Satz 1 beinhaltet die Rege-

lung aus der bisherigen Vorgabe in Nummer 

3.2 Satz 7 BEB NRW 2022. 

 

 Nummer 10.1.2.2 Satz 2 übernimmt den bis-

herigen Regelungsinhalt aus Nummer 3.2 Satz 

5 BEB NRW 2022. 

 

 Nummer 10.1.2.2 Satz 3 führt die bisherigen 

Regelungen aus Nummer 3.2 Sätze 6 und 8 in 

einem Satz neu zusammen. Materiell-rechtli-

che Änderungen ergeben sich daraus nicht.  
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7Bei einer Vielzahl von Wohnungen (Kontingent-

Lösung) kann die Förderung durch eine Förderzu-

sage für das gesamte Kontingent erfolgen. 

  

 

 

 

 

 
8Die Bewilligungsbehörde kann eine Förderung ab-

lehnen, sofern diese aufgrund der Qualität der 

Wohnung nicht gerechtfertigt erscheint.  

 

Lösung) kann die Förderung durch eine Förderzu-

sage für das gesamte Kontingent erfolgen. 

 
2Hierbei ist eine exemplarische Prüfung ausrei-

chend, sofern sich die betreffenden Wohnungen 

bezogen auf Alter und Ausstattung in einem ver-

gleichbaren Zustand befinden.  

 
3Die Bewilligungsbehörde stimmt sich dafür je-

weils mit der zuständigen Stelle ab und kann eine 

Förderung ablehnen, sofern diese aufgrund der 

Qualität der Wohnung nicht gerechtfertigt er-

scheint. 

 
 6.1.2.2 

Bonitätsprüfung durch die landeseigene För-

derbank, die NRW.BANK 

8.1.2.2 

Kreditentscheidung durch die NRW.BANK 

10.1.2.3 

Kreditentscheidung durch die NRW.BANK 

 

 1Das Verfahren für eine Entscheidung der landes-

eigenen Förderbank, der NRW.BANK, zu den Vo-

raussetzungen der Antragstellerin oder des An-

tragstellers nach § 9 Absatz 1 Satz 1 Nummern 2, 3 

und 5 WFNG NRW ist mit dem hierfür vorgeschrie-

benen Vordruck „Bonitätsprüfung – Frühphase“ 

unverzüglich einzuleiten, sobald das Fördervorha-

ben Realisierungschancen hat.  

 
2Zum Abschluss des Verfahrens sind der landesei-

genen Förderbank, der NRW.BANK, der geprüfte 

Förderantrag und der vorgeschriebene Vordruck 

„Bonitätsprüfung – Entscheidung“ zur Verfügung 

zu stellen.  

 

1Das Verfahren für eine Entscheidung der 

NRW.BANK zu den Voraussetzungen der Antrag-

stellerin oder des Antragstellers nach § 9 Absatz 1 

Satz 1 Nummern 2, 3 und 5 WFNG NRW ist auf dem 

hierfür vorgeschriebenen Vordruck „Frühphase – 

Bonitätsprüfung“ unverzüglich einzuleiten, sobald 

das Fördervorhaben Realisierungschancen hat.  

 

 
2Mit dem Ziel der Beschleunigung der Kreditent-

scheidung sind der NRW.BANK frühzeitig die hier-

für erforderlichen Unterlagen zur Verfügung zu 

stellen, insbesondere eine Kostenberechnung für 

das Förderobjekt nach DIN 276:2018-12 sowie der 

noch nicht abschließend geprüfte Förderantrag 

nebst den dort in den Antragsunterlagen für die 

Kreditentscheidung als erforderlich ausgewiese-

nen Unterlagen.  

 
3Soweit Selbsthilfeleistungen erbracht werden sol-

len, prüft die Bewilligungsbehörde diese auf Höhe 

und Machbarkeit (Qualifikation der Helfer, Stun-

denzahl, Bauzeit) und übermittelt der NRW.BANK 

ihr Prüfergebnis auf vorgeschriebenem Vordruck.  

 

 
4Für die abschließende Kreditentscheidung sind 

der NRW.BANK der vorgeschriebene Vordruck 

„Kreditentscheidung“ und der Förderantrag zur 

1Das Verfahren für eine Entscheidung der 

NRW.BANK zu den Voraussetzungen der Antrag-

stellerin oder des Antragstellers nach § 9 Absatz 1 

Satz 1 Nummern 2, 3 und 5 WFNG NRW ist frühzei-

tig, bei Aussicht auf eine Baugenehmigung im lau-

fenden Jahr durch Übermittlung eines vorläufigen, 

aber vollständigen Förderantrags einzuleiten.  

 

 
2Bei der Modernisierungsförderung (Nummer 4) 

reicht für die Einleitung der Frühphase der vorläu-

fige, aber vollständig ausgefüllte Förderantrag.  

 

 

 

 

 

 

 
3Soweit Selbsthilfeleistungen erbracht werden sol-

len, prüft die Bewilligungsbehörde diese nach 

Höhe und Machbarkeit (Qualifikation der Helfer, 

Stundenzahl, Bauzeit) und übermittelt der 

NRW.BANK ihr Prüfergebnis auf vorgeschriebenem 

Vordruck.  

 
4Für die abschließende Kreditentscheidung sind 

der NRW.BANK der vorgeschriebene Vordruck 

„Kreditentscheidung“ und der Förderantrag zur 

Nummer 10.1.2.3 beinhaltet das weitere Verfah-

ren für eine Entscheidung der landeseigenen För-

derbank.  

 

 Nummer 10.1.2.3 Satz 1 sieht vor, dass die Be-

willigungsbehörden das Verfahren bei der lan-

deseigenen Förderbank frühzeitig bei Aussicht 

auf eine Baugenehmigung einzuleiten haben.  

 

Dazu sind beizufügen:  

 Lageplan,  

 ein aktuelles Grundbuchblatt,  

 die Bauzeichnungen im Maßstab 1 : 100, 

 die Baubeschreibung und   

 die Kostenberechnung nach DIN 

276:2018-12. 

 

 Nummer 10.1.2.3 Satz 2 beinhaltet die Verfah-

rensvorgabe für Modernisierungsförderungen 

nach Nummer 4 dieser Förderrichtlinie.  

 

 Nummer 10.1.2.3 Sätze 3 bis 5 entsprechen 

den bisherigen Regelungen aus den WFB NRW 

2023.  

 

 Nummer 10.1.2.3 Satz 6 nimmt das Verfahren 

für den Bindungserwerb nach Nummer 9 auf. 

Nach Mitteilung durch das Ministerium steht 

der landeseigenen Förderbank ein einge-

schränktes Prüfungsrecht im Hinblick auf die 
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Verfügung zu stellen, sobald die technische Prü-

fung des Förderantrags abgeschlossen ist und 

keine Veränderungen hinsichtlich der Planung 

(zum Beispiel Wohnungsanzahl, Wohnungsgröße, 

Baukosten, Finanzierungsmittel) absehbar sind.  

 
5Anschließende Änderungen im Förderantrag und 

in der Planung sind der NRW.BANK unverzüglich 

mitzuteilen. 

Verfügung zu stellen, sobald die technische Prü-

fung des Förderantrags abgeschlossen ist und 

keine Veränderungen hinsichtlich der Planung 

(zum Beispiel Wohnungsanzahl, Wohnungsgröße, 

Baukosten, Finanzierungsmittel) absehbar sind.  

 
5Anschließende Änderungen im Förderantrag und 

in der Planung sind der NRW.BANK unverzüglich 

mitzuteilen. 

 
6Bei Förderungen nach Nummer 9 obliegt der 

NRW.BANK nach Mitteilung durch das für Woh-

nungswesen zuständige Ministerium eine einge-

schränkte Überprüfung der Leistungsfähigkeit und 

Zuverlässigkeit der Förderempfängerin oder des 

Förderempfängers. 

 

Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit der 

möglichen Fördernehmerin oder des Förder-

nehmers zu. Eine ähnliche Regelung befand 

sich in Nummer 2.2. Satz 3 BEB NRW 2022.  

  
 

 6.1.2.3 

Denkmalschutz 

8.1.2.3 

Denkmalschutz 

10.1.2.4 

Denkmalschutz 

 

 1Bei der Förderung von Baumaßnahmen an einem 

Baudenkmal oder Bodendenkmal im Sinne des 

Nordrhein-westfälischen Denkmalschutzgesetzes 

vom 13. April 2022 (GV. NRW. S. 661) in der jeweils 

geltenden Fassung hat die Bewilligungsbehörde 

die Untere Denkmalbehörde zu beteiligen und auf 

den Interessensausgleich zwischen den Fördervo-

raussetzungen und den denkmalpflegerischen Be-

langen hinzuwirken. 

1Bei der Förderung von Baumaßnahmen an einem 

Baudenkmal oder Bodendenkmal im Sinne des 

Denkmalschutzgesetzes vom 13. April 2022 (GV. 

NRW. S. 662) in der jeweils geltenden Fassung hat 

die Bewilligungsbehörde die Untere Denkmalbe-

hörde zu beteiligen. 

Bei der Förderung von Baumaßnahmen an einem 

Denkmal oder im Geltungsbereich einer Denkmal-

bereichssatzung im Sinne des Denkmalschutzge-

setzes vom 13. April 2022 (GV. NRW. S. 662) in der 

jeweils geltenden Fassung hat die Bewilligungsbe-

hörde die Untere Denkmalbehörde zu beteiligen 

und auf den Interessensausgleich zwischen den 

Fördervoraussetzungen und den denkmalpflegeri-

schen Belangen hinzuwirken. 

 

Nummer 10.1.2.4 beinhaltet besondere Bestim-

mungen im Falle eines Baudenkmals oder einer 

baulichen Anlage, die im Geltungsbereich einer 

Denkmalbereichssatzung liegt.  

 

 Insbesondere im Zusammenhang mit Moder-

nisierungsvorhaben, Änderungen oder Nut-

zungsänderungen kann es zu Konfliktfällen mit 

dem Denkmalschutz kommen. Der neu ange-

fügte Halbsatz, der aus der bisherigen Bestim-

mung in der RL Mod NRW 2023 übernommen 

wurde, sieht daher die Vornahme eines Inte-

ressenausgleiches vor.  

 
 6.2 

Förderzusage 

8.2 

Förderzusage 

10.2 

Förderzusage 

 

 6.2.1 

Allgemeines 

8.2.1 

Allgemeines 

10.2.1 

Allgemeines 

 

 1Die Bewilligungsbehörde entscheidet über den 

Förderantrag durch Verwaltungsakt in Form der 

Förderzusage auf vorgeschriebenem Vordruck.  

 
2Eine nur teilweise Entscheidung über einen För-

derantrag ist unzulässig.  

 
3Die Förderzusage darf nicht erteilt werden 

 

 

1Die Bewilligungsbehörde entscheidet über den 

Förderantrag durch Verwaltungsakt in Form der 

Förderzusage auf vorgeschriebenem Vordruck.  

 
2Eine nur teilweise Entscheidung über einen För-

derantrag ist unzulässig.  

 
3Die Förderzusage darf nicht erteilt werden 

 

1Die Bewilligungsbehörde entscheidet über den 

Förderantrag durch Verwaltungsakt in Form der 

Förderzusage auf vorgeschriebenem Vordruck. 

 
2Eine nur teilweise Entscheidung über einen För-

derantrag ist unzulässig.  

 
3Die Förderzusage darf nicht erteilt werden 

 

 

Nummer 10.2.1 nimmt allgemeine Regelungen im 

Falle der Förderzusage auf. In dieser Nummer wer-

den die bisherigen Bestimmungen aus Nummer 

8.2.1 WFB NRW 2023 und Nummer 6.2.1 RL Mod 

NRW 2023 zusammengeführt.  

 

 Nummer 10.2.1 Sätze 1 und 2 sind gegenüber 

den bisherigen Bestimmungen unverändert.  
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a) unter dem Vorbehalt des Widerrufs für den 

Fall von Maßnahmen der NRW.BANK nach § 

12 WFNG NRW oder Beanstandungen durch 

andere Prüfungsorgane,  

 

b) unter der aufschiebenden Bedingung der Er-

teilung einer erforderlichen Baugenehmigung.  
 

 

 

 

 

 

 

4Stimmt die NRW.BANK zu, darf die Förderzusage 

unter der aufschiebenden Bedingung der abschlie-

ßenden Kreditentscheidung erteilt werden.  

 
5Mit Unterzeichnung und Versenden der Förderzu-

sage nach Satz1 durch die Bewilligungsbehörde 

werden die im Fachverfahren „WohnWeb“ erho-

benen Daten digital an die NRW.BANK weitergelei-

tet.  

 

a) unter dem Vorbehalt des Widerrufs für den 

Fall von Maßnahmen der NRW.BANK gemäß 

§ 12 WFNG NRW oder Beanstandungen durch 

andere Prüfungsorgane,  

 

b) unter der aufschiebenden Bedingung der Er-

teilung einer erforderlichen Baugenehmigung 

und 

 

c) unter der aufschiebenden Bedingung einer 

Entscheidung der NRW.BANK über die persön-

lichen Voraussetzungen nach § 9 Absatz 1 Satz 

1 Nummern 2, 3 und 5 WFNG NRW. 
 

 

 

 

 

4Mit Unterzeichnung und Versenden der Förderzu-

sage durch die Bewilligungsbehörde gemäß Satz 1 

werden die im Fachverfahren WohnWeb erhobe-

nen Daten digital an die NRW.BANK weitergeleitet. 

1. unter dem Vorbehalt des Widerrufs für den 

Fall von Maßnahmen der NRW.BANK nach § 

12 WFNG NRW oder Beanstandungen durch 

andere Prüfungsorgane und 

 

2. unter der aufschiebenden Bedingung der Er-

teilung einer erforderlichen Baugenehmigung.  
 

 

 

 

 

 

 

4Stimmt die NRW.BANK zu, darf die Förderzusage 

unter der aufschiebenden Bedingung der abschlie-

ßenden Kreditentscheidung erteilt werden. 

  
5Mit Unterzeichnung und Versenden der Förderzu-

sage durch die Bewilligungsbehörde nach Satz 1 

werden die im Fachverfahren „WohnWeb“ erho-

benen Daten digital an die NRW.BANK weitergelei-

tet. 

 Nummer 10.2.1 Satz 3 entspricht der bisheri-

gen Regelung aus Nummer 6.2.1 RL Mod NRW 

2023 und wird nun auch für die anderen För-

derbereiche allgemeingültig übernommen. 

Gegenüber der bisherigen Regelung in Num-

mer 8.2.1 WFB NRW 2023 stellt dies eine Ver-

fahrensvereinfachung (in Kombination mit 

Satz 4) dar.  

 

 Nummer 10.2.1 Satz 4 wird verfahrensverein-

fachend für alle Förderbereiche aus der RL 

Mod NRW 2023 übernommen.  

 

 Nummer 10.2.1 Satz 5 entspricht den bisheri-

gen Regelungen aus WFB NRW 2023 und RL 

Mod NRW 2023.  

 6.2.2 

Zustimmung der Aufsichtsbehörde in besonderen 

Fällen 

8.2.2 

Zustimmung der Aufsichtsbehörde in besonderen 

Fällen 

10.2.2 

Zustimmung der Aufsichtsbehörde in besonderen 

Fällen 

 

 1In den Fällen der Förderung von Gebietskörper-

schaften oder Wohnungsunternehmen, die in § 10 

Absatz 2 WFNG NRW benannt sind, hat die Bewil-

ligungsbehörde die Zustimmung der Aufsichtsbe-

hörde unter Beifügung des Förderantrages nebst 

Unterlagen und des Entwurfs der Förderzusage zu 

beantragen.  

 
2Die Entscheidung trifft die Aufsichtsbehörde 

durch schriftlichen Bescheid. 

 

1In den Fällen der Förderung von Gebietskörper-

schaften oder Wohnungsunternehmen, die in § 10 

Absatz 3 WFNG NRW benannt sind, hat die Bewil-

ligungsbehörde die Zustimmung der Aufsichtsbe-

hörde unter Beifügung des Förderantrages nebst 

Unterlagen und des Entwurfs der Förderzusage 

einzuholen.  

 
2Die Entscheidung trifft die Aufsichtsbehörde 

durch schriftlichen Bescheid. 

1In den Fällen der Förderung von Gebietskörper-

schaften oder Wohnungsunternehmen, die in § 10 

Absatz 3 WFNG NRW benannt sind, hat die Bewil-

ligungsbehörde die Zustimmung der Aufsichtsbe-

hörde unter Beifügung des Förderantrages nebst 

Unterlagen und des Entwurfs der Förderzusage 

einzuholen.  

 
2Die Entscheidung trifft die Aufsichtsbehörde 

durch schriftlichen Bescheid. 

Nummer 10.2.2 entspricht den bisherigen Rege-

lungen aus Nummer 8.2.2 WFB NRW 2023 und 

Nummer 6.2.2 RL Mod NRW 2023.  

 

 In Nummer 10.2.2 wurde - im Vergleich zu den 

bisherigen Bestimmungen - das Wort „schrift-

lich“ gestrichen. Die Aufsichtsbehörde ist frei 

in der Wahl der Erklärung.  

  8.2.3 

Vorbehalt bei besonderer Zweckbindung 

10.2.3 

Vorbehalt bei besonderer Zweckbindung 

 

  1Dürfen geförderte Wohnungen nur an einen be-

stimmten Personenkreis vermietet oder sonst zum 

Gebrauch überlassen werden, muss die Förderzu-

sage einen entsprechenden Vorbehalt enthalten 

und die Wohnungen, für die der Vorbehalt gelten 

soll, nach ihrer Lage im Gebäude bezeichnen.  

 

Dürfen geförderte Wohnungen nur an einen be-

stimmten Personenkreis vermietet oder sonst zum 

Gebrauch überlassen werden, muss die Förderzu-

sage einen entsprechenden Vorbehalt enthalten 

und die Wohnungen, für die der Vorbehalt gelten 

soll, nach ihrer Lage im Gebäude bezeichnen.  

Nummer 10.2.3 ist unverändert zu der bisherigen 

Regelung in Nummer 8.2.3 WFB NRW 2023.  
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 6.2.3 

Rechtsmittelbelehrung, Rücknahme und Wider-

ruf 

8.2.4 

Rechtsmittelbelehrung, Rücknahme und Wider-

ruf 

10.2.4 

Rechtsmittelbelehrung, Rücknahme und Wider-

ruf 

 

 1Die Förderzusage sowie Rücknahme, Widerruf, Än-

derung oder Ergänzung einer Förderzusage sind mit 

Rechtsmittelbelehrung zu versehen, es sei denn, die 

oder der Begünstigte hat sich mit dem Verwaltungs-

akt einverstanden erklärt.  

 
2Mit Ausnahme der nach dieser Richtlinie vorgese-

henen Darlehenskürzungen sind Rücknahme und 

Widerruf der Förderzusage ausgeschlossen, wenn 

der Darlehensvertrag abgeschlossen und das Darle-

hen wenigstens teilweise ausgezahlt worden ist.  

 

 
3Stattdessen hat die Bewilligungsbehörde die lan-

deseigene Förderbank, die NRW.BANK von dem 

Rücknahme- oder dem Widerrufsgrund im Hinblick 

auf eine Kündigung des Darlehensvertrages zu un-

terrichten. 

 

1Die Förderzusage sowie Rücknahme, Widerruf, Än-

derung oder Ergänzung einer Förderzusage sind mit 

Rechtsmittelbelehrung zu versehen, es sei denn, die 

oder der Begünstigte hat sich mit dem Verwaltungs-

akt einverstanden erklärt.  

 
2Mit Ausnahme der nach diesen Bestimmungen vor-

gesehenen Darlehenskürzungen sind Rücknahme 

und Widerruf der Förderzusage ausgeschlossen, 

wenn der Darlehensvertrag abgeschlossen und das 

Darlehen wenigstens teilweise ausgezahlt worden 

ist.  

 
3Stattdessen hat die Bewilligungsbehörde die 

NRW.BANK von dem Rücknahme- oder dem Wider-

rufsgrund im Hinblick auf eine Kündigung des Darle-

hensvertrages zu unterrichten. 

1Die Förderzusage sowie Rücknahme, Widerruf, Än-

derung oder Ergänzung einer Förderzusage sind mit 

Rechtsmittelbelehrung zu versehen, es sei denn, die 

oder der Begünstigte hat sich mit dem Verwaltungs-

akt einverstanden erklärt.  

 
2Mit Ausnahme der nach diesen Bestimmungen vor-

gesehenen Darlehenskürzungen sind Rücknahme 

und Widerruf der Förderzusage ausgeschlossen, 

wenn der Darlehensvertrag abgeschlossen und das 

Darlehen wenigstens teilweise ausgezahlt worden 

ist.  

 
3Stattdessen hat die Bewilligungsbehörde die 

NRW.BANK von dem Rücknahme- oder dem Wider-

rufsgrund im Hinblick auf eine Kündigung des Darle-

hensvertrages zu unterrichten. 

Nummer 10.2.4 ist unverändert zu den bisherigen 

Bestimmungen in Nummer 8.2.4 WFB NRW 2023 

bzw. Nummer 6.2.3 RL Mod NRW 2023.  

  8.2.5 

Ausschluss erneuter Förderungen 

10.2.5 

Ausschluss erneuter Förderungen 

 

  1Bauvorhaben, für die bereits eine Förderzusage 

erteilt worden ist, dürfen auch für den Fall der 

Rückgabe der erteilten Förderzusage nicht erneut 

gefördert werden. 

 

Bauvorhaben, für die bereits eine Förderzusage er-

teilt worden ist, dürfen auch für den Fall der Rück-

gabe der erteilten Förderzusage nicht erneut ge-

fördert werden.  

Nummer 10.2.5 nimmt einen bisher nur in den 

WFB NRW 2023 geregelten Sachverhalt auf und er-

streckt diesen neu auf alle Förderbereiche in der 

öffentlichen Wohnraumförderung des Landes 

Nordrhein-Westfalen. 

  
   10.2.6 

Bewilligungsschlusstermin 

 

   1Als Bewilligungsschlusstermin wird der 30. No-

vember für das Förderjahr festgelegt.  

 
2Der Termin zur Vorlage bei der der NRW.BANK ist 

der 1. Dezember des Förderjahres. 

 

Nummer 10.2.6 wird neu (aus dem WoFP) in die 

Förderrichtlinie übernommen.  

 

Hinweis:  

Fällt der Bewilligungsschlusstermin auf ein Wo-

chenende oder einen Feiertag, gilt der darauffol-

gende Werktag als Bewilligungs- bzw. Vorlageter-

min. 

 
 6.3 

Verwaltungskostenbeitrag 

8.3 

Verwaltungskostenbeitrag 

10.3 

Verwaltungskostenbeitrag 

 

   10.3.1  

Grundsatz 
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 1Für ein Förderdarlehen ist ab Leistungsbeginn ein 

Verwaltungskostenbeitrag in Höhe von jährlich 0,5 

Prozent, berechnet vom jeweiligen Restkapital, zu 

zahlen und halbjährlich an die landeseigene För-

derbank, NRW.BANK zu entrichten.  

1Für ein Förderdarlehen ist ab Leistungsbeginn ein 

Verwaltungskostenbeitrag in Höhe von jährlich 0,5 

Prozent, berechnet vom jeweiligen Restkapital, zu 

zahlen und halbjährlich an die NRW.BANK zu ent-

richten.  

 
2Die vorstehenden Regelungen gelten für das Er-

gänzungsdarlehen nach Nummer 5.5.5 entspre-

chend. 

1Für ein Förderdarlehen ist ab Leistungsbeginn ein 

Verwaltungskostenbeitrag in Höhe von jährlich 0,5 

Prozent, berechnet vom jeweiligen Restkapital, zu 

zahlen und halbjährlich an die NRW.BANK zu ent-

richten.  

 
2Die vorstehenden Regelungen gelten für das Er-

gänzungsdarlehen nach Nummer 3.5.5 entspre-

chend.  

 

Nummer 10.3 nimmt die Regelungen über den 

Verwaltungskostenbeitrag (im Folgenden kurz: 

VKB) an die landeseigene Förderbank auf.  

 

 Ab dem Förderjahr wird Nummer 10.3 in einen 

Grundsatz (Nummer 10.3.1) und einer Sonder-

regelung für die ersten zwei Jahre ab Leis-

tungsbeginn (Nummer 10.3.2) unterteilt.  

 

 Nummer 10.3.1 nimmt die bisherigen Be-

stimmugnen aus Nummer 8.3 WFB NRW 2023 

bzw. Nummer 6.3 RL Mod NRW 2023 auf. Ma-

teriell-rechtliche Änderungen sind damit nicht 

verbunden.  

 
   10.3.2 Verwaltungskostenbeitrag in den ersten 

zwei Jahren ab Leistungsbeginn  
 

   Als befristete Maßnahme erhebt die NRW.BANK 

den Verwaltungskostenbeitrag nicht in den ersten 

zwei Jahren ab Leistungsbeginn. 

 

Nummer 10.3.2 nimmt ab dem Förderjahr 2024 

eine Regelung über den VKB in den ersten zwei 

Jahren ab Leistungsbeginn auf: Für diese Jahre ist 

kein VKB zu entrichten. Damit wird eine größere 

Marktnähe erreicht.  

 
 6.4 

Auszahlung der Förderdarlehen 

8.4 

Auszahlung der Förderdarlehen 

10.4 

Auszahlung der Förderdarlehen 

 

  8.4.1 

Förderdarlehen nach Nummern 2, 3, 6 und 7 

10.4.1 

Förderdarlehen nach Nummern 2, 5, 6 und 7 

 

  1Die bewilligten Förderdarlehen werden in der Re-

gel in folgenden Raten ausgezahlt: 

 

a) 20 Prozent bei Baubeginn, 

 

b) 45 Prozent nach Fertigstellung des Rohbaus 

und  

 

c) 35 Prozent bei Bezugsfertigkeit. 

 

 

 

 

 
2Ein bewilligtes Zusatzdarlehen nach Nummer 

2.5.2 für standortbedingte Mehrkosten sowie ein 

Förderdarlehen für Modernisierungsmaßnahmen 

nach Nummer 6.1 Satz 1 Buchstabe c) werden in 

der Regel in folgenden Raten ausgezahlt: 

 

1Die bewilligten Förderdarlehen werden in der Re-

gel in folgenden Raten ausgezahlt: 

 

1. 20 Prozent bei Baubeginn, 

 

2. 45 Prozent nach Fertigstellung des Rohbaus, 

 

 

3. 15 Prozent bei Fertigstellung von Dach und 

Einbau der Fenster (wetterfestes Gebäude) 

und  

 

4. 20 Prozent bei Bezugsfertigkeit. 

 
2Ein bewilligtes Zusatzdarlehen nach Nummer 

2.5.2 für standortbedingte Mehrkosten sowie ein 

Förderdarlehen für Modernisierungsmaßnahmen 

nach Nummer 5.1 Satz 1 Ziffer 2 werden in der Re-

gel in folgenden Raten ausgezahlt: 

 

Nummer 10.4 nimmt die Regelungen über die Aus-

zahlung der Förderdarlehen auf und unterscheidet 

dabei wie folgt: 

 

 Nummer 10.4.1: Förderdarlehen ohne Moder-

nisierungsförderung und Eigentumsförderung 

(Ausnahme: Modernisierungsförderung im 

Falle von Auszubildenden- und Studierenden-

wohnplätze), 

 

 Nummer 10.4.2: Eigentumsförderung (ohne 

Modernisierungsförderung für selbstgenutz-

tes Wohneigentum) und 

 

 Nummer 10.4.3: Modernisierungsförderung 

mit Ausnahme der Modernisierungsförderung 

für Auszubildenden- und Studierendenwohn-

plätze (geregelt in Nummer 10.4.1) und  
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a) 25 Prozent bei Beginn der Maßnahme, 

 

b) 55 Prozent bei Abschluss der Maßnahme und  

 

c) 20 Prozent nach Prüfung des Kostennachwei-

ses und im Falle eines Neubaus Anzeige des 

Beginns des Baus der auf der Fläche zu errich-

tenden Fördergegenstände. 

1. 25 Prozent bei Beginn der Maßnahme, 

 

2. 55 Prozent bei Abschluss der Maßnahme und  

 

3. 20 Prozent nach Prüfung des Kostennachwei-

ses und im Falle eines Neubaus Anzeige des 

Beginns des Baus der auf der Fläche zu errich-

tenden Fördergegenstände. 

 

 Nummer 10.4.4: Auszahlung eines Festbe-

tragszuschusses im Falle des Erwerbs von Bin-

dungen. 

 

 Nummer 10.4.1 nimmt die Regelungen über 

die Auszahlung der Förderdarlehen für die 

Förderbereiche  

 

 Nummer 2 („Förderung von Mietwohn-

raum“), 

 

 Nummer 5 („Förderung von Wohnplätzen 

für Auszubildende und Studierende“),  

 

 Nummer 6 („Förderung von Gruppen-

wohnungen“) und 

 

 Nummer 7 („Förderung von Einrichtun-

gen für Menschen mit Behinderungen mit 

umfassendem Leistungsangebot“) auf.  

 

 In Nummer 10.4.1 Satz 1 werden mit Ziffer 3 

und 4 zwei neue Zwischenschritte bei der Aus-

zahlung des Förderdarlehens vorgesehen. 

Dadurch soll die Notwendigkeit von Zwischen-

finanzierungen vermieden werden.  

 

 Nummer 10.4.1 Satz 2 entspricht der bisheri-

gen Regelung aus Nummer 8.4.1 Satz 2 WFB 

NRW 2023.  

 
  8.4.2 

Förderdarlehen nach Nummer 5 

10.4.2 

Förderdarlehen nach Nummer 3 

 

  1Die bewilligten Förderdarlehen werden in der Re-

gel in folgenden Raten ausgezahlt: 

 

a) 40 Prozent bei Baubeginn, 

 

b) 40 Prozent nach Fertigstellung des Rohbaus 

und  

 

c) 20 Prozent bei Bezugsfertigkeit. 

 
2Ein bewilligtes Zusatzdarlehen nach Nummer 

2.5.2 für standortbedingte Mehrkosten wird in der 

Regel entsprechend Nummer 8.4.1 Satz 2 ausge-

zahlt. 

1Die bewilligten Förderdarlehen werden in der Re-

gel in folgenden Raten ausgezahlt: 

 

1. 40 Prozent bei Baubeginn, 

 

2. 40 Prozent nach Fertigstellung des Rohbaus 

und  

 

3. 20 Prozent bei Bezugsfertigkeit. 

 
2Ein bewilligtes Zusatzdarlehen nach Nummer 

2.5.2 für standortbedingte Mehrkosten wird in der 

Regel entsprechend Nummer 10.4.1 Satz 2 ausge-

zahlt.  

Nummer 10.4.2 nimmt die Auszahlungsbestim-

mungen für Förderdarlehen im Falle der Eigen-

tumsförderung auf; die Auszahlungsbestimmun-

gen für die Modernisierungsförderung im Falle von 

selbstgenutztem Wohneigentum befinden sich in 

Nummer 10.4.3. 

 

 Nummer 10.4.2 Sätze 1 und 2 sind unverän-

dert zu den bisherigen Bestimmungen in Num-

mer 8.4.2 Sätze 1 und 2 WFB NRW 2023. 

 

 Nummer 10.4.2 Satz 3 wird zur Vermeidung 

von Zwischenfinanzierungen gegenüber der 

bisherigen Bestimmung in Nummer 8.4.2 Satz 



 

Seite | 157  

 

BEB NRW 2022 RL Mod NRW 2023 WFB NRW 2023 Öffentliches Wohnen 2024 Begründungen/Erläuterungen 

 
3Bei dem Ersterwerb von selbst genutztem Wohn-

eigentum werden die bewilligten Förderdarlehen 

in der Regel nach Bezugsfertigkeit und nach Ab-

schluss des auf die Übertragung des Eigentums 

(Erbbaurechts) gerichteten Vertrages in einer 

Summe ausgezahlt. 

 
4Bei dem Bestandserwerb werden die bewilligten 

Förderdarlehen in der Regel nach Abschluss des 

auf die Übertragung des Eigentums (Erbbaurechts) 

gerichteten Vertrages in einer Summe ausgezahlt.  

 
5Sofern hier die im Förderantrag angegebenen Mo-

dernisierungskosten beziehungsweise Renovie-

rungskosten 10 Prozent der Gesamtkosten über-

steigen, weicht die NRW.BANK von den für die Aus-

zahlung vorgesehenen Bestimmungen ab. 

 
3Bei dem Ersterwerb von selbstgenutztem Wohn-

eigentum von einem Bauträger werden die bewil-

ligten Förderdarlehen in der Regel in Raten ent-

sprechend den im Bauträgervertrag getroffenen 

Fälligkeitsregelungen ausgezahlt.  
 

 

4Bei dem Bestandserwerb werden die bewilligten 

Förderdarlehen in der Regel nach Abschluss des 

auf die Übertragung des Eigentums (Erbbaurechts) 

gerichteten Vertrages in einer Summe ausgezahlt.  

 
5Sofern hier die im Förderantrag angegebenen Mo-

dernisierungskosten oder Instandhaltungskosten 

10 Prozent der Gesamtkosten übersteigen, weicht 

die NRW.BANK von den für die Auszahlung vorge-

sehenen Bestimmungen ab. 

 

3 WFB NRW 2023 angepasst: Das Verfahren 

und der Nachweis zum Bauträgervertrag wer-

den zwischen der Fördernehmerin bzw. dem 

Fördernehmer und der landeseigenen För-

derbank abgewickelt.  

 

 Nummer 10.4.2 Sätze 4 und 5 entsprechen 

den bisherigen Bestimmungen aus den WFB 

NRW 2023.  

  

 6.4.1 

Förderdarlehen nach Nummer 2 

 10.4.3 

Förderdarlehen nach Nummer 4 

 

 1Die bewilligten Förderdarlehen werden in der Re-

gel in folgenden Raten ausgezahlt: 

 

a) 25 Prozent bei Maßnahmenbeginn; 

 

b) 55 Prozent nach Fertigstellung der Maßnahme 

und  

 

c) 20 Prozent nach abschließender Prüfung des 

Kostennachweises durch die Bewilligungsbe-

hörde. 

 
2Bewilligte Förderdarlehen, die nicht mehr als 15 

000 Euro betragen, werden in der Regel in folgen-

den Raten ausgezahlt: 

 

a) 50 Prozent bei Maßnahmenbeginn und 

 

b) 50 Prozent bei Abschluss der Maßnahme und 

nach Fertigstellung der Maßnahmen und ab-

schließender Prüfung des Kostennachweises 

durch die Bewilligungsbehörde. 
 

 Die bewilligten Förderdarlehen werden in der Re-

gel in folgenden Raten ausgezahlt: 

 

1. 20 Prozent nach Vorlage aller Unterlagen nach 

Auszahlungsverzeichnis, 

 

2. 30 Prozent bei Maßnahmenbeginn,  

 

3. 30 Prozent bei Fertigstellung der Maßnahmen 

und 

 

4. 20 Prozent nach abschließender Prüfung des 

Kostennachweises durch die Bewilligungsbe-

hörde. 

Nummer 10.4.3 nimmt die Auszahlungsbedingun-

gen der Förderdarlehen im Falle von Modernisie-

rungsförderungen (einschließlich der Modernisie-

rungsförderung von selbstgenutztem Wohneigen-

tum) auf.  

 

 Ausnahme: Die Auszahlungsbedingungen 

für Modernisierungsdarlehen im Falle von 

Auszubildenden- und Studierendenwohn-

plätzen finden sich in Nummer 10.4.1. 

 

 Die bisherigen Auszahlungsbedingungen in 

Nummer 6.4.1 und 6.4.2 RL Mod NRW 2023 

werden - vereinheitlichend - in Nummer 

10.4.3 zusammengeführt: Statt bislang drei 

Raten werden ab dem Förderjahr 2024 vier 

Raten vorgesehen. Dadurch soll die Notwen-

digkeit von Zwischenfinanzierungen vermie-

den werden.  

 

 

 6.4.2 

Förderdarlehen nach Nummer 3 
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 1Die bewilligten Förderdarlehen werden in der Re-

gel in folgenden Raten ausgezahlt: 

 

a) 50 Prozent bei Maßnahmenbeginn und 

 

b) 50 Prozent nach Fertigstellung der Maßnahmen 

und abschließender Prüfung des Kostennachwei-

ses durch die Bewilligungsbehörde. 
 

  Die bisherige Bestimmung in Nummer 6.4.2 RL 

Mod NRW 2023 mit den Auszahlungsbedingungen 

für Modernisierungsdarlehen im Falle von selbst-

genutztem Wohneigentum wird neu in Nummer 

10.4.3 allgemeingültig geregelt. Siehe dort.  

3.4  

Auszahlung 

  10.4.4 

Festbetragszuschuss nach Nummer 9 

 

1Die Auszahlung des Zuschusses durch die 

NRW.BANK erfolgt wohnungsbezogen für den ge-

samten Zeitraum der Zweckbindung, sobald  

 

a) der zuständigen Stelle für die betreffende 

Wohnung ein Mietvertrag vorgelegt und die 

Wohnung überlassen worden ist und  

 

b) die zuständige Stelle dies und die nach Num-

mer 3.3 erforderliche Eintragung der be-

schränkt persönlichen Dienstbarkeit im 

Grundbuch auf vorgeschriebenem Vordruck 

der NRW.BANK bestätigt hat.  

 
2Bei belegten Wohnungen ist statt des Mietvertra-

ges der Wohnberechtigungsschein der Mietpartei 

vorzulegen. 

 

  1Die Auszahlung des Zuschusses durch die 

NRW.BANK erfolgt wohnungsbezogen für den ge-

samten Zeitraum der Zweckbindung, sobald  

 

1. der zuständigen Stelle für die betreffende 

Wohnung ein Mietvertrag vorgelegt und die 

Wohnung überlassen worden ist und 

 

2. die zuständige Stelle dies und die nach Num-

mer 10.8.2.1 Satz 6 erforderliche Eintragung 

der beschränkt persönlichen Dienstbarkeit im 

Grundbuch auf vorgeschriebenem Vordruck 

der NRW.BANK bestätigt hat.  

 
2Bei belegten Wohnungen ist statt des Mietver-

trags der Wohnberechtigungsschein der Mietpar-

tei vorzulegen. 

Nummer 10.4.4 nimmt die Auszahlung eines Fest-

betragszuschusses im Falle des Erwerbs von Bin-

dungen (Nummer 9) auf.  

 

 Nummer 10.4.4 ist - bis auf eine Verweisände-

rung - unverändert zu Nummer 3.4 BEB NRW 

2022.  

 

 

 

  6.4.3 

Auszahlungsverfahren 

8.4.3 

Auszahlungsverfahren 

10.4.5 

Auszahlungsverfahren 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

1Die landeseigene Förderbank, die NRW.BANK, 

zahlt die bewilligten Förderdarlehen aus, sobald 

ihr die im Auszahlungsverzeichnis verlangten 

Nachweise vorliegen.  

 

 
 

 

1Die Auszahlung der Raten bei Baubeginn und nach 

Fertigstellung des Rohbaus sind unmittelbar bei 

der NRW.BANK, die der weiteren Raten über die 

Bewilligungsbehörde, die die abschließende Fer-

tigstellung oder die Bezugsfertigkeit bestätigt, bei 

der NRW.BANK zu beantragen. 

 

 
2Die NRW.BANK zahlt die bewilligten Förderdarle-

hen aus, sobald ihr die im jeweiligen Auszahlungs-

verzeichnis verlangten Nachweise vorliegen, ins-

besondere der Nachweis des Abschlusses einer Ge-

bäudeversicherung mit einer ausreichenden Versi-

cherungssumme gegen das Risiko Feuer. 

 
3Die einzelnen Darlehensraten sind auf das Konto 

1Die Auszahlung der Raten bei Baubeginn, nach 

Fertigstellung des Rohbaus und für das „wetter-

feste Gebäude“ sind unmittelbar bei der 

NRW.BANK, die der weiteren Raten über die Bewil-

ligungsbehörde, die die abschließende Fertigstel-

lung oder die Bezugsfertigkeit bestätigt, bei der 

NRW.BANK zu beantragen.  

 
2Im Falle einer Modernisierungsförderung zahlt die 

NRW.BANK die bewilligten Förderdarlehen aus, so-

bald ihr die im Auszahlungsverzeichnis verlangten 

Nachweise vorliegen.  

 

 

 

 

Nummer 10.4.5 nimmt sodann die Regelungen 

über das Auszahlungsverfahren auf.  

 

 Nummer 10.4.5 Satz 1 nimmt die bisherige Re-

gelung aus Nummer 8.4.3 Satz 1 WFB NRW 

2023 auf. Gegenüber der bisher geltenden Be-

stimmung wird - neu - das „wetterfeste Ge-

bäude“ eingefügt. In Nummer 10.4.1 Satz 1 

Ziffer 3 wurde ein neuer Auszahlungsschritt 

für das Förderdarlehen eingefügt. Unter ei-

nem „wetterfesten Gebäude“ ist die Fertig-

stellung des Daches und der Einbau der Fens-

ter zu verstehen.  
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2Die einzelnen Darlehensraten sind auf das Konto 

der Förderempfängerin oder des Förderempfän-

gers zu zahlen.  

 
3Sollte sich die Prüfung des Kostennachweises aus 

Gründen, die die Förderempfängerin oder der För-

derempfänger nicht zu vertreten hat, verzögern, 

kann die landeseigene Förderbank, die 

NRW.BANK, unter Einbehalt von zehn Prozent des 

Gesamtdarlehens die (Teil-)Auszahlung veranlas-

sen. 

der Förderempfängerin oder des Förderempfän-

gers zu zahlen.  

 
4Bei einer Auszahlung nach Nummer 8.4.2 Sätze 3 

und 4 kann die Auszahlung mit Zustimmung der 

Förderempfängerin oder des Förderempfängers 

auch auf ein Konto der Bauherrschaft beziehungs-

weise der Veräußerin oder des Veräußerers erfol-

gen. 

 

 

 

 
3Sollte sich die Prüfung des Kostennachweises aus 

Gründen, die die Förderempfängerin oder der För-

derempfänger nicht zu vertreten hat, verzögern, 

kann die NRW.BANK, unter Einbehalt von 10 Pro-

zent des Gesamtdarlehens die (Teil-)Auszahlung 

der Raten nach Nummer 10.4.3 veranlassen. 

 Nummer 10.4.5 Satz 2 übernimmt das bishe-

rige Auszahlungsverfahren für Modernisie-

rungsdarlehen aus Nummer 6.4.3 Satz 1 RL 

Mod NRW 2023.  

 

 Nummer 10.4.5 Satz 3 bezieht sich ebenfalls 

auf die Modernisierungsförderung und wird 

unverändert aus Nummer 6.4.3 Satz 3 RL Mod 

NRW 2023 in die neue Förderrichtlinie über-

nommen.  

 

 Die bisherigen Regelungen aus Nummer 8.4.3 

Sätze 2 bis 4 können ersatzlos entfallen, da die 

Regelungen Gegenstand des Darlehensvertra-

ges sind. 

 

 6.5 

Handlungspflichten der Bewilligungsbehörde 

nach Erteilung einer Förderzusage 

8.5 

Handlungspflichten der Bewilligungsbehörde 

nach Erteilung einer Förderzusage 

10.5 

Handlungspflichten der Bewilligungsbehörde 

nach Erteilung einer Förderzusage 

 

 6.5.1 

Unterrichtung über Förderzusagen 

8.5.1 

Unterrichtung über Förderzusagen 

10.5.1 

Unterrichtung über Förderzusagen 

 

 1Die Bewilligungsbehörde hat die landeseigene 

Förderbank, die NRW.BANK über eine Förderzu-

sage innerhalb von acht Tagen durch Übersendung 

einer Ausfertigung der Förderzusage und einer Ab-

schrift des Förderantrages zu unterrichten.  
 

2Abweichend davon werden der NRW.BANK für 

Förderungen, für die das Förderportal „Wohn-

Web“ zu nutzen ist, die Daten der Förderzusage 

ausschließlich digital als Ersatz der Ausfertigung 

und des Duplikats übermittelt.  

 

 
3Ausfertigungen aller im Kalenderjahr erteilten 

Förderzusagen sind der landeseigenen För-

derbank, der NRW.BANK, spätestens am 1. Dezem-

ber des Kalenderjahres vorzulegen.  

 

1Die Bewilligungsbehörde hat die NRW.BANK über 

eine Förderzusage innerhalb von acht Tagen durch 

Übersendung einer Ausfertigung der Förderzusage 

und einer Abschrift des Förderantrages zu unter-

richten.  
 

2Abweichend davon werden der NRW.BANK im 

Falle einer Förderung nach den Nummer 2, 3 oder 

Nummer 5 die Daten der Förderzusage ausschließ-

lich digital über das Förderportal WohnWeb als Er-

satz der Ausfertigung und Abschrift übermittelt.  

 

 
3Ausfertigungen aller im Kalenderjahr erteilten 

Förderzusagen müssen der NRW.BANK spätestens 

am 1. Dezember des Kalenderjahres vorliegen. 

1Die Bewilligungsbehörde hat die NRW.BANK über 

eine Förderzusage innerhalb von acht Tagen durch 

Übersendung einer Ausfertigung der Förderzusage 

und eines Duplikats des Förderantrages zu unter-

richten.  
 

2Abweichend davon werden der NRW.BANK im 

Falle einer Förderung nach den Nummern 2 bis 4 

und 6 die Daten der Förderzusage ausschließlich 

digital über das Förderportal „WohnWeb“ als Er-

satz der Ausfertigung und des Duplikats übermit-

telt.  

 
3Ausfertigungen aller im Kalenderjahr erteilten 

Förderzusagen müssen der NRW.BANK spätestens 

am 1. Dezember des Kalenderjahres vorliegen.  

 

Nummer 10.5.1 nimmt Pflichten im Zusammen-

hang mit Förderzusagen auf.  

 

 Nummer 10.5.1 vereint die bisherigen Bestim-

mungen aus Nummer 8.5.1 WFB NRW 2023 

und Nummer 6.5.1 RL Mod NRW 2023. Mate-

riell-rechtliche Änderungen sind damit nicht 

verbunden.  

 6.5.2 

Unterrichtung über Voraussetzungen nach § 9 Ab-

satz 1 Satz 1 Nummern 2, 3 und 5 WFNG NRW 

8.5.2 

Unterrichtung über Voraussetzungen nach § 9 Ab-

satz 1 Satz 1 Nummern 2, 3 und 5 WFNG NRW 

10.5.2 

Unterrichtung über Voraussetzungen nach § 9 Ab-

satz 1 Satz 1 Nummern 2, 3 und 5 WFNG NRW 

 

 Werden der Bewilligungsbehörde Umstände be-

kannt, aus denen zu schließen ist, dass eine Förder-

empfängerin oder ein Förderempfänger, bei deren 

oder dessen Prüfung die landeseigene Förderbank, 

Werden der Bewilligungsbehörde Umstände be-

kannt, aus denen zu schließen ist, dass eine Förder-

empfängerin oder ein Förderempfänger, bei deren 

oder dessen Prüfung die NRW.BANK einzuschalten 

ist, nicht die erforderliche Leistungsfähigkeit und 

Werden der Bewilligungsbehörde Umstände be-

kannt, aus denen zu schließen ist, dass eine Förder-

empfängerin oder ein Förderempfänger, bei deren 

oder dessen Prüfung die NRW.BANK einzuschalten 

ist, nicht die erforderliche Leistungsfähigkeit und 

Nummer 10.5.2 vereint die bisherigen Bestimmun-

gen aus Nummer 8.5.2 WFB NRW 2023 und Num-

mer 6.5.2 RL Mod NRW 2023. Materiell-rechtliche 

Änderungen sind damit nicht verbunden. 
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die NRW.BANK einzuschalten ist, nicht die erfor-

derliche Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit be-

sitzt, hat sie die landeseigende Förderbank, 

NRW.BANK unverzüglich hierüber zu unterrichten. 

 

Zuverlässigkeit besitzt, hat sie die NRW.BANK un-

verzüglich hierüber zu unterrichten. 

Zuverlässigkeit besitzt, hat sie die NRW.BANK un-

verzüglich hierüber zu unterrichten. 

 6.5.3 

Rücknahme, Widerruf, Änderung oder Ergänzung 

8.5.3 

Rücknahme, Widerruf, Änderung oder Ergänzung 

10.5.3 

Rücknahme, Widerruf, Änderung oder Ergänzung 

 

 Rücknahme, Widerruf, Änderung oder Ergänzung 

eines Bewilligungsbescheides oder einer Förderzu-

sage sind der landeseigenen Förderbank, der 

NRW.BANK durch Übersendung einer Ausfertigung 

mitzuteilen.  

Rücknahme, Widerruf, Änderung oder Ergänzung 

eines Bewilligungsbescheides oder einer Förderzu-

sage sind der NRW.BANK durch Übersendung einer 

Ausfertigung mitzuteilen.  

Rücknahme, Widerruf, Änderung oder Ergänzung 

eines Bewilligungsbescheides oder einer Förderzu-

sage sind der NRW.BANK durch Übersendung einer 

Ausfertigung mitzuteilen. 

Nummer 10.5.3 vereint die bisherigen Bestimmun-

gen aus Nummer 8.5.3 WFB NRW 2023 und Num-

mer 6.5.3 RL Mod NRW 2023. Materiell-rechtliche 

Änderungen sind damit nicht verbunden. 

 

 6.5.4 

Bewilligungskontrolle 

8.5.4 

Bewilligungskontrolle 

  

 1Die Bewilligungsbehörden haben eine Bewilli-

gungskontrolle durchzuführen und mit der 

NRW.BANK abzustimmen.  

 
2Das Verfahren regelt die NRW.BANK. 

 

1Die Bewilligungsbehörden haben eine Bewilli-

gungskontrolle durchzuführen und mit der 

NRW.BANK abzustimmen.  

 
2Das Verfahren regelt die NRW.BANK. 

 Die bisherigen Nummern 6.5.4 RL Mod NRW 2023 

bzw. Nummer 8.5.4 WFB NRW 2023 entfallen er-

satzlos. Ab dem Förderjahr 2024 wird aus Verein-

fachungsgründen auf die Durchführung einer Be-

willigungskontrolle verzichtet.  

 6.5.5 

Auskunftspflicht 

8.5.5 

Auskunftspflicht 

10.5.4 

Auskunftspflicht 

 

 Auf Verlangen hat die Bewilligungsbehörde der 

landeseigenen Förderbank, NRW.BANK Auskünfte 

über Vorgänge zu erteilen, die im Zusammenhang 

mit der Überprüfung nach § 12 WFNG NRW von 

Bedeutung sein können, und die Bewilligungsakten 

vorzulegen. 

 

Auf Verlangen hat die Bewilligungsbehörde der 

NRW.BANK Auskünfte über Vorgänge zu erteilen, 

die im Zusammenhang mit der Überprüfung nach 

§ 12 WFNG NRW von Bedeutung sein können, und 

die Bewilligungsakten vorzulegen. 

Auf Verlangen hat die Bewilligungsbehörde der 

NRW.BANK Auskünfte über Vorgänge zu erteilen, 

die im Zusammenhang mit der Überprüfung nach 

§ 12 WFNG NRW von Bedeutung sein können und 

die Bewilligungsakten vorzulegen. 

Nummer 10.5.4 vereint die bisherigen Bestimmun-

gen aus Nummer 8.5.5 WFB NRW 2023 und Num-

mer 6.5.5 RL Mod NRW 2023. Materiell-rechtliche 

Änderungen sind damit nicht verbunden. 

 

 6.6 

Baukontrolle, Bauausführung, Maßnahmenfertig-

stellung und Kostennachweisprüfung 

8.6 

Baukontrolle, Bauausführung, Rohbaufertigstel-

lung und Bezugsfertigkeit 

10.6 

Baukontrolle, Bauausführung, Rohbaufertigstel-

lung und Bezugsfertigkeit 

 

 6.6.1 

Baukontrolle, Bauausführung 

8.6.1 

Baukontrolle, Bauausführung 

10.6.1 

Baukontrolle, Bauausführung 

 

 1Baukontrollen gemäß § 10 Absatz 7 WFNG NRW 

und die dabei getroffenen Feststellungen sind ak-

tenkundig zu machen.  

 
2Bauausführungen, die ohne schriftliche Zustim-

mung der Bewilligungsbehörde von den Regelun-

gen der Förderzusage oder den dieser zugrundelie-

genden Planungsunterlagen und Bestimmungen 

abweichen, sind nicht zulässig und von der Bewilli-

gungsbehörde der landeseigenen Förderbank, der 

NRW.BANK mit einer förderrechtlichen Bewertung 

zwecks Prüfung darlehensrechtlicher Maßnahmen 

zu melden. 

1Baukontrollen gemäß § 10 Absatz 7 WFNG NRW 

und die dabei getroffenen Feststellungen sind ak-

tenkundig zu machen.  

 
2Bauausführungen, die ohne schriftliche Zustim-

mung der Bewilligungsbehörde von den Regelun-

gen der Förderzusage oder den dieser zugrundelie-

genden Planungsunterlagen und Bestimmungen 

abweichen, sind nicht zulässig und von der Bewilli-

gungsbehörde der NRW.BANK mit einer förder-

rechtlichen Bewertung zwecks Prüfung darlehens-

rechtlicher Maßnahmen zu melden. 

1Baukontrollen nach § 10 Absatz 8 WFNG NRW und 

die dabei getroffenen Feststellungen sind akten-

kundig zu machen.  

 
2Bauausführungen, die ohne Zustimmung der Be-

willigungsbehörde von den Regelungen der För-

derzusage oder den dieser zugrundeliegenden Pla-

nungsunterlagen und Bestimmungen abweichen, 

sind nicht zulässig und von der Bewilligungsbe-

hörde der NRW.BANK mit einer förderrechtlichen 

Bewertung zwecks Prüfung darlehensrechtlicher 

Maßnahmen zu melden. 

 

Nummer 10.6.1 vereint die bisherigen Bestimmun-

gen aus Nummer 8.6.1 WFB NRW 2023 und Num-

mer 6.6.1 RL Mod NRW 2023. Materiell-rechtliche 

Änderungen sind damit nicht verbunden. 
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  8.6.2 

Rohbaufertigstellung, Bezugsfertigkeit 

10.6.2 

Rohbaufertigstellung, Bezugsfertigkeit bei Förde-

rungen nach Nummern 2, 3, 5, 6 und 7 

 

  1Die Förderempfängerin oder der Förderempfän-

ger zeigt  

 

a) der NRW.BANK die Rohbaufertigstellung 

durch die beauftragte Architektin beziehungs-

weise den beauftragten Architekten und 

 

 

b) der Bewilligungsbehörde die Bezugsfertigkeit 

auf vorgeschriebenem Vordruck an.  

 
2Die Bewilligungsbehörde leitet die Anzeige über 

die Bezugsfertigkeit unverzüglich an die 

NRW.BANK weiter und berichtet hierbei, ob die ge-

förderten Wohnungen gemäß den Regelungen der 

Förderzusage errichtet oder ob nicht genehmigte 

Abweichungen festgestellt wurden.  

 
3In mindestens 20 Prozent ihrer Förderfälle hat die 

Bewilligungsbehörde eine Vor-Ort-Kontrolle vor-

zunehmen.  

 
4Hat sich die der Berechnung des Förderdarlehens 

zugrunde gelegte förderfähige Fläche des gesam-

ten Förderobjekts nach Verrechnung aller Flächen-

änderungen bis zur Bezugsfertigkeit verändert, hat 

die Bewilligungsbehörde auf der Grundlage der ge-

änderten Wohnfläche das Förderdarlehen neu zu 

berechnen und durch Änderung der Förderzusage 

zu kürzen, wenn sich insgesamt ein geringerer Be-

trag als der bewilligte ergibt.  

 
5Eine Erhöhung des bewilligten Darlehens erfolgt 

nicht. 

1Die Förderempfängerin oder der Förderempfän-

ger zeigt an: 

 

1. Der NRW.BANK die Rohbaufertigstellung und 

das „wetterfeste Gebäude“ durch die beauf-

tragte Architektin oder den beauftragten Ar-

chitekten und 

 

2. der Bewilligungsbehörde die Bezugsfertigkeit 

auf vorgeschriebenem Vordruck. 
 

2Die Bewilligungsbehörde leitet die Anzeige über 

die Bezugsfertigkeit unverzüglich an die 

NRW.BANK weiter und berichtet hierbei, ob die öf-

fentlich-geförderten Wohnungen nach den Rege-

lungen der Förderzusage errichtet oder ob nicht 

genehmigte Abweichungen festgestellt wurden.  

 
3Die Bewilligungsbehörde nimmt bei mindestens 

20 Prozent der als bezugsfertig erklärten Vorhaben 

eine Vor-Ort-Kontrolle vor.  

 
4Hat sich die der Berechnung des Förderdarlehens 

zugrunde gelegte förderfähige Fläche des gesam-

ten Förderobjekts nach Verrechnung aller Flächen-

änderungen bis zur Bezugsfertigkeit verändert, hat 

die Bewilligungsbehörde auf der Grundlage der ge-

änderten Wohnfläche das Förderdarlehen neu zu 

berechnen und durch Änderung der Förderzusage 

zu kürzen, wenn sich insgesamt ein geringerer Be-

trag als der bewilligte ergibt.  

 
5Eine Erhöhung des bewilligten Darlehens erfolgt 

nicht. 

 

Nummer 10.6.2 nimmt Pflichten im Zusammen-

hang mit der Rohbaufertigstellung, über das „wet-

terfeste Gebäude“ (siehe Nummer 10.4.5 Satz 1) 

und über die Bezugsfertigkeit im Falle  

 

 der Förderung von Mietwohnraum (Nummer 

2),  

 

 der Eigentumsförderung (Nummer 3 - mit Aus-

nahme der Modernisierungsförderung für 

selbstgenutztes Wohneigentum),  

 

 der Förderung von Wohnplätzen für Auszubil-

dende und Studierende (Nummer 5 - mit Aus-

nahme der Modernisierungsförderung),  

 

 der Förderung von Gruppenwohnungen 

(Nummer 6) und  

 

 der Förderung von Einrichtungen für Men-

schen mit Behinderung mit umfassendem 

Leistungsangebot (Nummer 7) auf.  

 

Pflichten im Zusammenhang mit Modernisierungs-

maßnahmen ergeben sich aus Nummer 10.6.3. 

 

 Nummer 10.6.2 Satz 1 wird um das „wetter-

feste Gebäude“ ergänzt und entspricht im Üb-

rigen dem bisherigen Regelungsinhalt aus 

Nummer 8.6.2 Satz 1 WFB NRW 2023. 

 

 Nummer 10.6.2 Satz 2 entspricht der bisheri-
gen Regelung aus den WFB NRW 2023.  
 

 In Nummer 10.6.2 Satz 3 erfolgt gegenüber 
der bisherigen Bestimmung eine Klarstellung: 
Die Vort-Ort-Kontrollen sind bei den als be-
zugsfertig erklärten Vorhaben vorzunehmen.  
 

 Nummer 10.6.2 Sätze 4 und 5 entsprechen 
den bisherigen Bestimmungen aus den WFB 
NRW 2023.  
 

 6.6.2  10.6.3 

Fertigstellung von Modernisierungsmaßnahmen 
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Maßnahmenfertigstellung und Kostennachweis-

prüfung 

und  Kostennachweisprüfung  

 1Die Maßnahmen sind innerhalb von 24 Monaten 

nach Erteilung der Förderzusage fertigzustellen.  

 

 
2Die Bewilligungsbehörde kann die Frist auf Antrag 

verlängern, wenn die Einhaltung aus Umständen 

nicht möglich ist, die die Fördernehmerin oder der 

Fördernehmer nicht zu vertreten hat.  

 
3Fristverlängerungen sind der landeseigenen För-

derbank, der NRW.BANK, mitzuteilen.  

 
4Die Förderempfängerin oder der Förderempfän-

ger oder die beauftragte Architektin oder der be-

auftragte Architekt zeigt der Bewilligungsbehörde 

die Maßnahmenfertigstellung auf vorgeschriebe-

nem Vordruck an und erbringt einen Kostennach-

weis in Form einer summarischen Kostenaufstel-

lung.  

 
5Die Bewilligungsbehörde überzeugt sich nach Ein-

gang der Fertigstellungsanzeige vor Ort von der 

Fertigstellung.  

 

 

 

 

 

 
6Sie prüft, ob die Maßnahmen wie bewilligt durch-

geführt worden sind und ob die Gesamtkosten den 

Kostenangaben entsprechen, die der Förderzusage 

zugrunde liegen.  

 
7Bei geringeren Gesamtkosten prüft die Bewilli-

gungsbehörde, ob das Förderdarlehen zu kürzen 

ist (Darlehensberechnung nach Nummer 5.3).  

 
8Die Bewilligungsbehörde leitet das Ergebnis der 

Durchführungs- und Kostennachweisprüfung un-

verzüglich an die landeseigene Förderbank, die 

NRW.BANK, weiter und berichtet hierbei, ob die 

geförderten Maßnahmen nach den Regelungen 

der Förderzusage durchgeführt oder ob nicht ge-

nehmigte Abweichungen festgestellt wurden. 

 1Öffentlich-geförderte Modernisierungsmaßnah-

men sind innerhalb von 24 Monaten nach Erteilung 

der Förderzusage fertigzustellen. 

 
2Die Bewilligungsbehörde kann die Frist auf Antrag 

verlängern, wenn die Einhaltung aus Umständen 

nicht möglich ist, die die Fördernehmerin oder der 

Fördernehmer nicht zu vertreten hat.  

 
3Fristverlängerungen sind der NRW.BANK mitzu-

teilen.  

 
4Die Förderempfängerin oder der Förderempfän-

ger oder die beauftragte Architektin oder der be-

auftragte Architekt zeigt der Bewilligungsbehörde 

die Maßnahmenfertigstellung auf vorgeschriebe-

nem Vordruck an und erbringt einen Kostennach-

weis in Form einer summarischen Kostenaufstel-

lung.  

 
5Bei anerkannten Gesamtkosten in Höhe von min-

destens 30 000 Euro hat sich die Bewilligungsbe-

hörde nach Eingang der Fertigstellungsanzeige vor 

Ort von der Fertigstellung zu überzeugen.  

 
6Bei niedrigeren Gesamtkosten kann die Bewilli-

gungsbehörde alternative Nachweise, insbeson-

dere die Fotodokumentation, zulassen.  

 
7Sie prüft, ob die Maßnahmen wie bewilligt durch-

geführt worden sind und ob die Gesamtkosten den 

Kostenangaben entsprechen, die der Förderzusage 

zugrunde liegen.  

 
8Bei geringeren Gesamtkosten prüft die Bewilli-

gungsbehörde, ob das Förderdarlehen zu kürzen 

ist (Darlehensberechnung nach Nummer 4.5.3).  

 
9Die Bewilligungsbehörde leitet das Ergebnis der 

Durchführungs- und Kostennachweisprüfung un-

verzüglich an die NRW.BANK weiter und berichtet 

hierbei, ob die geförderten Maßnahmen nach den 

Regelungen der Förderzusage durchgeführt oder 

ob nicht genehmigte Abweichungen festgestellt 

wurden. 

Nummer 10.6.3 nimmt Verpflichtungen im Zusam-

menhang mit Modernisierungsdarlehen (alle För-

derbereiche) auf.  

 

 Nummer 10.6.3 Sätze 1 bis 4 entsprechen ma-

teriell-rechtlich den bisherigen Bestimmungen 

aus Nummer 6.6.2 Sätze 1 bis 4 RL Mod NRW 

2023.  

 

 Nummer 10.6.3 Satz 5 und 6 werden - verwal-

tungsvereinfachend - neu gefasst: Sofern die 

anerkannten Gesamtkosten der Modernisie-

rungsmaßnahme mindestens 30 000 Euro be-

tragen, hat sich die Bewilligungsbehörde nach 

Eingang der Fertigstellungsanzeige vor Ort von 

der Durchführung der Maßnahme zu überzeu-

gen. Satz 6 schreibt bei Modernisierungsmaß-

nahmen < 30 000 Euro vor, dass die Bewilli-

gungsbehörde alternative Nachweise zulassen 

kann. Der häufigste Anwendungsfall wird der 

Austausch einer Heizung sein: Eine Vor-Ort-

Kontrolle bei < 30 000 Euro ist nicht erforder-

lich, um die Durchführung der Maßnahme 

prüfen zu können.  

 

 Nummer 10.6.3 Sätze 7 bis 9 sind unverändert 

zu den bisherigen Regelungen in Nummer 

6.6.2 Sätze 6 bis 8 RL Mod NRW 2023.  
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 6.7 

Vordrucke, Ausnahmegenehmigungen durch die 

landeseigene Förderbank die NRW.BANK 

8.7 

Vordrucke, Ausnahmegenehmigungen der 

NRW.BANK 

10.7 

Vordrucke, Ausnahmegenehmigungen der 

NRW.BANK 

 

4.1  

Vordrucke  

6.7.1 

Vordrucke 

8.7.1 

Vordrucke, Vertragsmuster 

10.7.1 

Vordrucke 

 

1Soweit in diesen Bestimmungen die Verwendung 

vorgeschriebener Vordrucke geregelt ist, werden 

diese von der NRW.BANK erstellt, vom für das 

Wohnungswesen zuständigen Ministerium geneh-

migt und von der NRW.BANK auf deren Internet-

seite bekannt gegeben.  

 
2Die vorgeschriebenen Vordrucke dürfen ohne Zu-

stimmung des für das Wohnungswesen zuständi-

gen Ministeriums nicht abgeändert werden. 

 

1Soweit in diesen Bestimmungen die Verwendung 

vorgeschriebener Vordrucke geregelt ist, werden 

diese von der landeseigenen Förderbank, der 

NRW.BANK erstellt und nach Genehmigung durch 

das Ministerium auf deren Internetseite bekannt 

gegeben. 

 

 2Die vorgeschriebenen Vordrucke dürfen ohne Zu-

stimmung des für das Wohnungswesen zuständi-

gen Ministeriums nicht abgeändert werden. 

1Soweit in diesen Bestimmungen die Verwendung 

vorgeschriebener Vordrucke geregelt ist, werden 

diese von der NRW.BANK erstellt, vom für das 

Wohnungswesen zuständigen Ministerium geneh-

migt und von der NRW.BANK auf deren Internet-

seite bekannt gegeben.  

 
2Die vorgeschriebenen Vordrucke dürfen ohne Zu-

stimmung des für das Wohnungswesen zuständi-

gen Ministeriums nicht abgeändert werden. 

1Soweit in diesen Bestimmungen die Verwendung 

vorgeschriebener Vordrucke geregelt ist, werden 

diese von der NRW.BANK erstellt, vom für das 

Wohnungswesen zuständigen Ministerium geneh-

migt und von der NRW.BANK auf deren Internet-

seite bekannt gegeben.  

 
2Die vorgeschriebenen Vordrucke dürfen ohne Zu-

stimmung des für das Wohnungswesen zuständi-

gen Ministeriums nicht abgeändert werden.  

Nummer 10.7.1 regelt für alle Förderbereiche die 

Thematik der „Vordrucke“: Materiell-rechtliche 

Änderungen sind damit gegenüber den bisherigen 

Regelungen nicht verbunden.  

 6.7.2 

Ausnahmegenehmigungen der NRW.BANK 

8.7.2 

Ausnahmegenehmigungen der NRW.BANK 

10.7.2 

Ausnahmegenehmigungen der NRW.BANK 

 

 1Sofern eine nach diesen Bestimmungen vorgese-

hene Ausnahme der landeseigenden Förderbank, 

der NRW.BANK erforderlich ist, hat die Bewilli-

gungsbehörde dieser den Ausnahmeantrag mit ih-

rer Stellungnahme unmittelbar vorzulegen.  

 
2Die Stellungnahme der landeseigenen För-

derbank, der NRW.BANK ist als eigene Entschei-

dung der Bewilligungsbehörde gegenüber der An-

tragstellerin oder dem Antragsteller zu verwen-

den. 

 

1Sofern eine nach diesen Bestimmungen vorgese-

hene Ausnahme der NRW.BANK erforderlich ist, 

hat die Bewilligungsbehörde den Ausnahmeantrag 

mit ihrer Stellungnahme unmittelbar der 

NRW.BANK vorzulegen und die Stellungnahme der 

NRW.BANK gegenüber der Antragstellerin oder 

dem Antragsteller als eigene Entscheidung der Be-

willigungsbehörde zu verwenden. 

Sofern eine nach diesen Bestimmungen vorgese-

hene Ausnahme der NRW.BANK erforderlich ist, 

hat die Bewilligungsbehörde den Ausnahmeantrag 

mit ihrer Stellungnahme unmittelbar der 

NRW.BANK vorzulegen und die Stellungnahme der 

NRW.BANK gegenüber der Antragstellerin oder 

dem Antragsteller als eigene Entscheidung der Be-

willigungsbehörde zu verwenden. 

 

Nummer 10.7.2 regelt für alle Förderbereiche die 

Thematik der „Ausnahmegenehmigung“: Materi-

ell-rechtliche Änderungen sind damit gegenüber 

den bisherigen Regelungen nicht verbunden. 

 6.8 

Dingliche Sicherung der Fördermittel und Darle-

hensverwaltung 

8.8 

Dingliche Sicherung der Fördermittel und Darle-

hensverwaltung 

10.8 

Dingliche Sicherung der Fördermittel und Darle-

hensverwaltung 

 

 6.8.1 

Aufgaben der NRW.BANK nach Erteilung der För-

derzusagen 

8.8.1 

Aufgaben der NRW.BANK nach Erteilung der För-

derzusagen 

10.8.1 

Aufgaben der NRW.BANK nach Erteilung der För-

derzusagen 

 

 6.8.1.1 

Allgemeines 

8.8.1.1 

Allgemeines 

10.8.1.1 

Allgemeines 

 

 1Sicherung und Verwaltung der Fördermittel sind 

gemäß § 11 Absatz 1 WFNG NRW Aufgaben der 

landeseigenen Förderbank, der NRW.BANK. 

 

1Sicherung und Verwaltung der Fördermittel sind 

gemäß § 11 Absatz 1 WFNG NRW Aufgaben der 

NRW.BANK. 

Sicherung und Verwaltung der Fördermittel sind 

nach § 11 Absatz 1 WFNG NRW Aufgaben der 

NRW.BANK. 

Nummer 10.8.1 regelt für alle Förderbereiche die 

allgemeinen Aufgaben der landeseigenen För-

derbank nach Erteilung der Förderzusagen. Mate-

riell-rechtliche Änderungen sind damit gegenüber 

den bisherigen Regelungen nicht verbunden. 

 
 6.8.1.2 8.8.1.2 10.8.1.2  
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Änderung von Finanzierungmitteln, Rangände-

rungen, Änderung der Grundstücksgröße 

Änderung von Finanzierungmitteln, Rangände-

rungen, Änderung der Grundstücksgröße 

Änderung von Finanzierungmitteln, Rangände-

rungen, Änderung der Grundstücksgröße 

 1Bis zu dem in Nummer 6.2.3 Satz 2 genannten 

Zeitpunkt (Abschluss des Darlehensvertrags und 

Auszahlung der ersten Darlehensrate) entscheidet 

die Bewilligungsbehörde auf Antrag der Förder-

empfängerin oder des Förderempfängers über 

eine Änderung der Höhe der vorgesehenen Finan-

zierungsmittel, eine Rangänderung oder eine Än-

derung der Grundstücksgröße.  

 
2Danach entscheidet die landeseigende För-

derbank, die NRW.BANK. 

 

1Bis zu dem in Nummer 8.2.4 Satz 2 genannten 

Zeitpunkt entscheidet die Bewilligungsbehörde auf 

Antrag der Förderempfängerin oder des Förder-

empfängers über eine Änderung der Höhe der vor-

gesehenen Finanzierungsmittel, eine Rangände-

rung oder eine Änderung der Grundstücksgröße.  

 

 

 
2Danach entscheidet die NRW.BANK. 

1Bis zu dem in Nummer 10.2.4 Satz 2 genannten 

Zeitpunkt entscheidet die Bewilligungsbehörde auf 

Antrag der Förderempfängerin oder des Förder-

empfängers über eine Änderung der Höhe der vor-

gesehenen Finanzierungsmittel, eine Rangände-

rung oder eine Änderung der Grundstücksgröße.  

 

 

 
2Danach entscheidet die NRW.BANK. 

Nummer 10.8.2 regelt für alle Förderbereiche die 

Änderung von Finanzierungsmitteln, Rangände-

rungen sowie Änderungen der Grundstücksgrö-

ßen. Materiell-rechtliche Änderungen sind damit 

gegenüber den bisherigen Regelungen nicht ver-

bunden. 

 

 6.8.1.3 

Darlehensverwaltung 

8.8.1.3 

Darlehensverwaltung 

10.8.1.3 

Darlehensverwaltung 

 

 Nach dem in Nummer 6.2.3 Satz 1 genannten Zeit-

punkt übt die landeseigende Förderbank, die 

NRW.BANK alle Rechte aus dem Darlehensvertrag 

und der Hypothek zur Sicherung der Fördermittel 

aus und wird dabei erforderlichenfalls von der Be-

willigungsbehörde unterstützt. 

 

Nach dem in Nummer 8.2.4 Satz 2 genannten Zeit-

punkt übt die NRW.BANK alle Rechte aus dem Dar-

lehensvertrag und der Hypothek zur Sicherung der 

Fördermittel aus und wird dabei erforderlichen-

falls von der Bewilligungsbehörde unterstützt. 

Nach dem in Nummer 10.2.4 Satz 2 genannten 

Zeitpunkt übt die NRW.BANK alle Rechte aus dem 

Darlehensvertrag und der Hypothek zur Sicherung 

der Fördermittel aus und wird dabei erforderli-

chenfalls von der Bewilligungsbehörde unter-

stützt. 

Nummer 10.8.3 regelt für alle Förderbereiche die 

Darlehensverwaltung. Materiell-rechtliche Ände-

rungen sind damit gegenüber den bisherigen Rege-

lungen nicht verbunden. 

 

 6.8.1.4 

Abweichungen 

8.8.1.4 

Abweichungen 

10.8.1.4 

Abweichungen 

 

 Die landeseigende Förderbank, die NRW.BANK 

kann in besonderen Fällen von den für die Siche-

rung und Auszahlung vorgesehenen Bestimmun-

gen abweichen, insbesondere zusätzliche Anforde-

rungen stellen. 

 

Die NRW.BANK kann in besonderen Fällen von den 

für die Sicherung und Auszahlung vorgesehenen 

Bestimmungen abweichen, insbesondere zusätzli-

che Anforderungen stellen. 

Die NRW.BANK kann in besonderen Fällen von den 

für die Sicherung und Auszahlung vorgesehenen 

Bestimmungen abweichen, insbesondere zusätzli-

che Anforderungen stellen. 

Nummer 10.8.4 regelt für alle Förderbereiche ggf. 

erforderliche Abweichungen von den für die Siche-

rung und Auszahlung vorgesehenen Bestimmun-

gen. Materiell-rechtliche Änderungen sind damit 

gegenüber den bisherigen Regelungen nicht ver-

bunden. 

 

3.3  

Dingliche Sicherung 

6.8.2 

Sicherung der bewilligten Darlehen 

8.8.2 

Sicherung der bewilligten Darlehen 

10.8.2 

Sicherung der bewilligten Darlehen 

 

 6.8.2.1 

Abstraktes Schuldversprechen und Hypothek 

8.8.2.1 

Abstraktes Schuldversprechen und Hypothek 

10.8.2.1 

Abstraktes Schuldversprechen und Hypothek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1Zur Sicherung der bewilligten Darlehen ist ein abs-

traktes Schuldversprechen abzugeben, aufgrund 

dessen die Eintragung einer Hypothek in das 

Grundbuch des Baugrundstücks an der in der För-

derzusage festgelegten Rangstelle zu erfolgen hat.  
 

2Für das Schuldversprechen und die Hypotheken-

bestellung ist das vorgeschriebene Muster einer 

Hypothekenbestellungsurkunde zu verwenden.  
 

1Zur Sicherung der bewilligten Darlehen ist ein abs-

traktes Schuldversprechen abzugeben, aufgrund 

dessen die Eintragung einer Hypothek in das 

Grundbuch des Baugrundstücks an der in der För-

derzusage festgelegten Rangstelle zu erfolgen hat. 
 

2Für das Schuldversprechen und die Hypotheken-

bestellung ist das vorgeschriebene Muster einer 

Hypothekenbestellungsurkunde zu verwenden.  
 

1Zur Sicherung der bewilligten Darlehen ist ein abs-

traktes Schuldversprechen abzugeben, aufgrund 

dessen die Eintragung einer Hypothek in das 

Grundbuch des Baugrundstücks an der in der För-

derzusage festgelegten Rangstelle zu erfolgen hat.  

 
2Für das Schuldversprechen und die Hypotheken-

bestellung ist das vorgeschriebene Muster einer 

Hypothekenbestellungsurkunde zu verwenden.  

 

Nummer 10.8.2.1 regelt für alle Förderbereiche die 

Thematik der „abstrakten Schuldversprechen und 

Hypothek“.  

 

 Nummer 10.8.2.1 Sätze 1 bis 5 entsprechen 

den bisherigen Bestimmungen aus den WFB 

NRW 2023 bzw. der RL Mod NRW 2023.  

 

 Nummer 10.8.2.1 Satz 6 aus Nummer 3.3 BEB 

NRW 2022 an diese Stelle übernommen.   
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Das Benennungsrecht und Besetzungsrecht nach 

Nummer 2.3.1 wird durch die Eintragung einer be-

schränkt persönlichen Dienstbarkeit in das Grund-

buch zugunsten der zuständigen Stelle gesichert, 

sofern in der Förderzusage der Festbetragszu-

schuss nach Nummer 2.5 für wenigstens eine Woh-

nung 25 000 Euro oder insgesamt die Summe von 

100 000 Euro übersteigt.  

 

3Die Höhe des Schuldversprechens und der Hypo-

thek bemisst sich nach der Höhe des bewilligten 

Darlehens abzüglich der Tilgungsnachlässe nach 

Nummer 5.4.2.  
 

4Sofern das Baugrundstück keinen unmittelbaren 

Zugang zu einem öffentlichen Weg besitzt, ist in 

die Förderzusage eine Auflage aufzunehmen, dass 

ein Miteigentumsanteil an der Wegparzelle mit-

verpfändet wird. 

 
5Alternativ ist vor Erteilung der Förderzusage nach-

zuweisen, dass durch Eintragung einer Grund-

dienstbarkeit mit Herrschvermerk der Zugang zum 

Fördergrundstück gewährleistet ist. 

3Die Höhe des Schuldversprechens und der Hypo-

thek bemisst sich nach der Höhe des bewilligten 

Darlehens abzüglich der Tilgungsnachlässe nach 

den Nummern 2.6.2, 5.6.2, 6.6.2 und 7.6.2.  
 

4Sofern das Baugrundstück keinen unmittelbaren 

Zugang zu einem öffentlichen Weg besitzt, ist in 

die Förderzusage eine Auflage aufzunehmen, dass 

ein Miteigentumsanteil an der Wegparzelle mit-

verpfändet wird.  

 
5Alternativ ist vor Erteilung der Förderzusage nach-

zuweisen, dass durch Eintragung einer Grund-

dienstbarkeit mit Herrschvermerk der Zugang zum 

Fördergrundstück gewährleistet ist. 

3Die Höhe des Schuldversprechens und der Hypo-

thek bemisst sich nach der Höhe des bewilligten 

Darlehens abzüglich der Tilgungsnachlässe. 

 

 
4Sofern das Baugrundstück keinen unmittelbaren 

Zugang zu einem öffentlichen Weg besitzt, ist in 

die Förderzusage eine Auflage aufzunehmen, dass 

ein Miteigentumsanteil an der Wegparzelle mit-

verpfändet wird.  

 
5Alternativ ist vor Erteilung der Förderzusage nach-

zuweisen, dass durch Eintragung einer Grund-

dienstbarkeit mit Herrschvermerk der Zugang zum 

Fördergrundstück gewährleistet ist.  

 
6Das Benennungsrecht und Besetzungsrecht nach 

Nummer 9.3.1 wird durch die Eintragung einer be-

schränkt persönlichen Dienstbarkeit in das Grund-

buch zugunsten der zuständigen Stelle gesichert, 

sofern in der Förderzusage der Festbetragszu-

schuss nach Nummer 9.5 für wenigstens eine Woh-

nung 25 000 Euro oder insgesamt die Summe von 

100 000 Euro übersteigt.  

 

 Materiell-rechtliche Änderungen sind damit 

gegenüber den bisherigen Regelungen nicht 

verbunden. 

 

  6.8.2.2 

Absehen von dinglicher Sicherung in besonderen 

Fällen 

8.8.2.2 

Absehen von dinglicher Sicherung in besonderen 

Fällen 

10.8.2.2 

Absehen von dinglicher Sicherung in besonderen 

Fällen 

 

 1Sind Kommunen, kommunale Verbände oder 

sonstige öffentlich-rechtliche Körperschaften Bau-

herrschaft, Grundstückseigentümerinnen oder 

Grundstückseigentümer (Erbbauberechtigte) und 

Darlehensnehmerinnen oder Darlehensnehmer, 

soll von einer dinglichen Sicherung abgesehen 

werden.  

 
2Entsprechendes gilt für Studierendenwerke als 

Anstalten öffentlichen Rechts.  
 

3Bei der Förderung von selbst genutztem Wohn-

raum kann von einer dinglichen Sicherstellung 

ebenfalls abgesehen werden, wenn die Höhe des 

Schuldversprechens und der Hypothek 15 000 Euro 

nicht überschreitet und die Förderempfängerin o-

der der Förderempfänger keine weiteren Darle-

hensverpflichtungen gegenüber der landeseige-

nen Förderbank, die NRW.BANK, übernommen hat 

1Sind Gemeinden, Gemeindeverbände oder sons-

tige öffentlich-rechtliche Körperschaften Bauherr-

schaft, Grundstückseigentümerinnen oder Grund-

stückseigentümer (Erbbauberechtigte) und Darle-

hensnehmerinnen oder Darlehensnehmer, soll von 

einer dinglichen Sicherung abgesehen werden.  

 

 
2Entsprechendes gilt für Studierendenwerke als 

Anstalten öffentlichen Rechts.  

1Sind Kommunen, Gemeindeverbände oder sons-

tige öffentlich-rechtliche Körperschaften Bauherr-

schaft, Grundstückseigentümerinnen oder Grund-

stückseigentümer (Erbbauberechtigte) und Darle-

hensnehmerinnen oder Darlehensnehmer, soll von 

einer dinglichen Sicherung abgesehen werden.  

 

 
2Entsprechendes gilt für Studierendenwerke als 

Anstalten öffentlichen Rechts.  
 

3Von einer dinglichen Sicherstellung kann ebenfalls 

im Falle einer Modernisierungsförderung von 

Wohnraum zur Selbstnutzung abgesehen werden, 

wenn die Höhe des Schuldversprechens und der 

Hypothek 30 000 Euro nicht überschreitet und die 

Förderempfängerin oder der Förderempfänger 

Nummer 10.8.2.2 nimmt die Regelungen über das 

Absehen von dinglicher Sicherung in besonderen 

Fällen auf.  

 

 Nummer 10.8.2.2 Sätze 1 und 2 entsprechen 

den bisherigen Regelungen aus den WFB NRW 

2023 bzw. der RL Mod NRW 2023.  

 

 Nummer 10.8.2.2 Satz 3 nimmt eine Sonderre-

gelung für Modernisierungsmaßnahmen von 

selbstgenutztem Wohneigentum auf: Die bis-

herige Grenze von 15 000 Euro wird zur Ver-

waltungsvereinfachung auf 30 000 Euro ange-

hoben.  

 

 Nummer 10.8.2.2 Satz 4 entspricht der bishe-

rigen Regelung aus der RL Mod NRW 2023 und 

wird nun – verallgemeinert – auf alle Förder-

bereiche übertragen.  
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oder übernehmen wird.  

 

 

 
4Die Darlehensnehmerin oder der Darlehensneh-

mer haben sich der landeseigenen Förderbank, die 

NRW.BANK, gegenüber zu verpflichten, das För-

derobjekt nicht mit Rechten zu belasten, die der 

Eintragung einer Hypothek an der in der Förderzu-

sage festgelegten Rangstelle entgegenstehen wür-

den. 

 

keine weiteren Darlehensverpflichtungen gegen-

über der NRW.BANK übernommen hat oder über-

nehmen wird.  
 

4Weiterhin haben sich die Darlehensnehmerin o-

der der Darlehensnehmer gegenüber der 

NRW.BANK zu verpflichten, das Förderobjekt nicht 

mit Rechten zu belasten, die der Eintragung einer 

Hypothek an der in der Förderzusage festgelegten 

Rangstelle entgegenstehen würden. 

 

 6.8.2.3 

Erbbauzinsen, Vorkaufsrecht 

8.8.2.3 

Erbbauzinsen, Vorkaufsrecht 

10.8.2.3 

Erbbauzinsen, Vorkaufsrecht 

 

 1Der Anspruch auf Erbbauzinsen kann vor der Hy-

pothek zur Sicherung der bewilligten Mittel ding-

lich gesichert werden, wenn die Erbbauzinsen den 

Betrag von 4 Prozent des Verkehrswertes des Bau-

grundstückes im Zeitpunkt der Bewilligung nicht 

übersteigen.  

 
2Voraussetzung hierfür ist weiterhin, dass die Erb-

bauzinsreallast abweichend von § 52 Absatz 1 des 

Gesetzes über die Zwangsversteigerung und die 

Zwangsverwaltung in der im Bundesgesetzblatt 

Teil III, Gliederungsnummer 310-14, veröffentlich-

ten bereinigten Fassung, das zuletzt durch Artikel 

4 des Gesetzes vom 22. Dezember 2020 (BGBl. I S. 

3256) geändert worden ist, mit ihrem Hauptan-

spruch bestehen bleibt, wenn die Grundstücksei-

gentümerin oder der Grundstückseigentümer aus 

der Reallast oder die Inhaberin oder der Inhaber 

eines im Range vorgehenden oder gleichstehen-

den dinglichen Rechtes die Zwangsversteigerung 

des Erbbaurechtes betreibt und diese Vereinba-

rung auch im Grundbuch eingetragen ist.  

 
3Alternativ ist vor Erteilung der Förderzusage von 

der Ausgeberin oder dem Ausgeber des Erbbau-

rechtes eine Stillhalteerklärung gegenüber der lan-

deseigenden Förderbank, der NRW.BANK abzuge-

ben.  

 
4Ein Vorkaufsrecht zugunsten der Grundstücksei-

gentümerin oder des Grundstückeigentümers 

kann ebenfalls im Vorrang vor der Hypothek der 

1Der Anspruch auf Erbbauzinsen kann vor der Hy-

pothek zur Sicherung der bewilligten Mittel ding-

lich gesichert werden, wenn die Erbbauzinsen den 

Betrag von 4 Prozent des Verkehrswertes des Bau-

grundstückes im Zeitpunkt der Bewilligung nicht 

übersteigen.  

 
2Voraussetzung hierfür ist weiterhin, dass die Erb-

bauzinsreallast abweichend von § 52 Absatz 1 des 

Gesetzes über die Zwangsversteigerung und die 

Zwangsverwaltung in der im Bundesgesetzblatt 

Teil III, Gliederungsnummer 310-14, veröffentlich-

ten bereinigten Fassung, das zuletzt durch Artikel 

24 des Gesetzes vom 19. Dezember 2022 (BGBl. I 

S. 2606) geändert worden ist, mit ihrem Hauptan-

spruch bestehen bleibt, wenn die Grundstücksei-

gentümerin oder der Grundstückseigentümer aus 

der Reallast oder die Inhaberin oder der Inhaber 

eines im Range vorgehenden oder gleichstehen-

den dinglichen Rechtes die Zwangsversteigerung 

des Erbbaurechtes betreibt und diese Vereinba-

rung auch im Grundbuch eingetragen ist.  

 
3Alternativ ist vor Erteilung der Förderzusage von 

der Ausgeberin oder dem Ausgeber des Erbbau-

rechtes eine Stillhalteerklärung gegenüber der 

NRW.BANK abzugeben.  

 

 
4Ein Vorkaufsrecht zugunsten der Grundstücksei-

gentümerin oder des Grundstückeigentümers 

kann ebenfalls im Vorrang vor der Hypothek der 

1Der Anspruch auf Erbbauzinsen kann vor der Hy-

pothek zur Sicherung der bewilligten Mittel ding-

lich gesichert werden, wenn die Erbbauzinsen den 

Betrag von 4 Prozent des Verkehrswertes des Bau-

grundstückes im Zeitpunkt der Bewilligung nicht 

übersteigen.  

 
2Voraussetzung hierfür ist weiterhin, dass die Erb-

bauzinsreallast abweichend von § 52 Absatz 1 des 

Gesetzes über die Zwangsversteigerung und die 

Zwangsverwaltung in der im Bundesgesetzblatt 

Teil III, Gliederungsnummer 310-14, veröffentlich-

ten bereinigten Fassung, das zuletzt durch Artikel 

24 des Gesetzes vom 19. Dezember 2022 (BGBl. I 

S. 2606) geändert worden ist, mit ihrem Hauptan-

spruch bestehen bleibt, wenn die Grundstücksei-

gentümerin oder der Grundstückseigentümer aus 

der Reallast oder die Inhaberin oder der Inhaber 

eines im Range vorgehenden oder gleichstehen-

den dinglichen Rechtes die Zwangsversteigerung 

des Erbbaurechtes betreibt und diese Vereinba-

rung auch im Grundbuch eingetragen ist.  

 
3Alternativ ist vor Erteilung der Förderzusage von 

der Ausgeberin oder dem Ausgeber des Erbbau-

rechtes eine Stillhalteerklärung gegenüber der 

NRW.BANK abzugeben.  

 

 
4Ein Vorkaufsrecht zugunsten der Grundstücksei-

gentümerin oder des Grundstückeigentümers 

kann ebenfalls im Vorrang vor der Hypothek der 

NRW.BANK eingetragen werden, wenn die  oder 

Nummer 10.8.2.3 beinhaltet die Regelungen für 

Erbbauzinsen und über Vorkaufsrechte. Materiell-

rechtliche Änderungen gegenüber den bisherigen 

Bestimmungen aus den WFB NRW 2023 bzw. der 

RL Mod NRW 2023 ergeben sich nicht.  
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landeseigenden Förderbank, der NRW.BANK ein-

getragen werden, wenn die Berechtigte oder der 

Berechtigte eine Stillhalteerklärung gegenüber der 

landeseigenden Förderbank, der NRW.BANK ab-

gibt.  

 

NRW.BANK eingetragen werden, wenn die Berech-

tigte oder der Berechtigte eine Stillhalteerklärung 

gegenüber der NRW.BANK abgibt.  

der Berechtigte eine Stillhalteerklärung gegenüber 

der NRW.BANK abgibt. 

4  

Allgemeine Bestimmungen 

7 

Schlussbestimmungen 

9 

Schlussbestimmungen 

11 

Schlussbestimmungen 

 

 7.1 

Belege 

9.1 

Belege 

11.1 

Belege 

 

 1Der Bewilligungsbehörde, der zuständigen Stelle, 

der NRW.BANK, dem Landesrechnungshof Nord-

rhein-Westfalen oder seinen Staatlichen Rech-

nungsprüfungsämtern sind zur Prüfung auf Verlan-

gen Einsichtnahme in die Bücher, Belege und sons-

tigen Geschäftsunterlagen zu gewähren und ein 

vollständiger Kostennachweis zu überlassen.  

 
2Die örtliche Erhebung ist zuzulassen, Auskünfte 

sind zu erteilen und Unterlagen sind auf Anforde-

rung im Original vorzulegen.  

 
3Auch Miet-, Nutzungs- oder Dauerwohnrechtsver-

träge für das geförderte Objekt sind auf Verlangen 

diesen Stellen vorzulegen.  

 
4Für alle Kosten und Zahlungen müssen bei der 

Förderempfängerin oder dem Förderempfänger 

Belege vorhanden sein.  

 
5Die Belege sind fünf Jahre nach Fertigstellung der 

Maßnahme bereitzuhalten und auf Anforderung 

vorzulegen.  

 

 
6Nach Prüfung des Verwendungsnachweises kön-

nen zur Aufbewahrung der Belege auch Bild- oder 

Datenträger verwendet werden.  

 
7Das Aufnahme- und Wiedergabeverfahren hat 

den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung 

oder einer in der öffentlichen Verwaltung allge-

mein zugelassenen Regelung entsprechen.  

1Der Bewilligungsbehörde, der zuständigen Stelle, 

der NRW.BANK, dem Landesrechnungshof Nord-

rhein-Westfalen oder seinen Staatlichen Rech-

nungsprüfungsämtern sind zur Prüfung auf Verlan-

gen Einsichtnahme in die Bücher, Belege und sons-

tigen Geschäftsunterlagen zu gewähren und ein 

vollständiger Kostennachweis zu überlassen.  

 
2Die örtliche Erhebung ist zuzulassen, Auskünfte 

sind zu erteilen und Unterlagen sind auf Anforde-

rung im Original vorzulegen.  

 
3Auch Miet-, Nutzungs- oder Dauerwohnrechtsver-

träge für das geförderte Objekt sind auf Verlangen 

diesen Stellen vorzulegen.  

 
4Für alle Kosten und Zahlungen müssen bei der 

Förderempfängerin oder dem Förderempfänger 

Belege vorhanden sein.  

 
5Die Belege sind fünf Jahre nach Feststellung der 

Bezugsfertigkeit bereitzuhalten und auf Anforde-

rung vorzulegen.  

 

 
6Zur Aufbewahrung der Belege können auch Bild- 

oder Datenträger verwendet werden.  

 

 
7Das Aufnahme- und Wiedergabeverfahren muss 

den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung 

oder einer in der öffentlichen Verwaltung allge-

mein zugelassenen Regelung entsprechen.  

 

1Der Bewilligungsbehörde, der zuständigen Stelle, 

der NRW.BANK, dem Landesrechnungshof Nord-

rhein-Westfalen oder seinen Staatlichen Rech-

nungsprüfungsämtern sind zur Prüfung auf Verlan-

gen Einsichtnahme in die Bücher, Belege und sons-

tigen Geschäftsunterlagen zu gewähren und ein 

vollständiger Kostennachweis zu überlassen.  

 
2Die örtliche Erhebung ist zuzulassen, Auskünfte 

sind zu erteilen und Unterlagen sind auf Anforde-

rung im Original vorzulegen.  

 
3Auch Miet-, Nutzungs- oder Dauerwohnrechtsver-

träge für das öffentlich-geförderte Objekt sind auf 

Verlangen diesen Stellen vorzulegen.  

 
4Für alle Kosten und Zahlungen müssen bei der 

Förderempfängerin oder dem Förderempfänger 

Belege vorhanden sein.  

 
5Die Unterlagen, Belege und sonstigen Nachweise 

sind fünf Jahre nach Feststellung der Bezugsfertig-

keit bereitzuhalten und auf Anforderung vorzule-

gen.  

 

  

Nummer 11.1 nimmt die Vorschriften über die Be-

legführung auf. 

 

 Nummer 11.1 Sätze 1 bis 5 sind materiell-

rechtlich gegenüber den bisherigen Bestim-

mungen in den WFB NRW 2023 bzw. der RL 

Mod NRW 2023 unverändert.  

 

 Die bisherigen Regelungen in Nummer 7.1 

Sätze 6 und 7 RL Mod NRW 2023 bzw. Num-

mer 9.1 Sätze 6 und 7 WFB NRW 2023 entfal-

len ersatzlos: Die Grundsätze ordnungsmäßi-

ger Buchführung gelten für alle Kaufleute, die 

nach HG oder IFRS Rechnung legen. Für natür-

liche Personen gilt Nummer 11.1 Satz 5.  

 7.2 

Beihilferechtliche Bewertung 

9.2 

Beihilferechtliche Bewertung 
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 1Nach den Regeln des sogenannten Almunia-Pa-

kets ist die öffentliche Wohnraumförderung in 

Nordrhein-Westfalen einschließlich ihrer Förder-

programme als Teil der Daseinsvorsorge beihilfe-

rechtlich zulässig und von einer vorherigen Notifi-

zierung bei der Kommission freigestellt.  

 
2Ein entsprechender Hinweis ist in die Förderzu-

sage aufzunehmen. 

1Nach den Regeln des sogenannten Almunia-Pa-

kets ist die öffentliche Wohnraumförderung in 

Nordrhein-Westfalen einschließlich ihrer Förder-

programme als Teil der Daseinsvorsorge beihilfe-

rechtlich zulässig und von einer vorherigen Notifi-

zierung bei der Kommission freigestellt.  

 
2Ein entsprechender Hinweis ist in die Förderzu-

sage aufzunehmen. 

 

 Die bisherige Regelung aus Nummer 7.2 RL Mod 

NRW 2023 bzw. Nummer 9.2 WFB NRW 2023 

wurde in die Nummer 1.8 überführt. Siehe dort.  

4.2  

Ausnahmen 

7.3 

Ausnahmen 

9.3 

Ausnahmen 

11.2 

Ausnahmen 

 

1Das für das Wohnungswesen zuständige Ministe-

rium kann im Einzelfall Ausnahmen von diesen 

Bestimmungen zulassen. 

1Das für das Wohnungswesen zuständige Ministe-

rium kann im Einzelfall Ausnahmen von dieser 

Richtlinie zulassen.  

 
2Diese sollen ausschließlich in elektronischer Form 

beantragt werden und sind in den jeweiligen För-

derverfahren revisionssicher zu den Akten zu neh-

men. 

1Das für das Wohnungswesen zuständige Ministe-

rium kann im Einzelfall Ausnahmen von diesen 

Bestimmungen zulassen.  

 
2Diese sollen ausschließlich in elektronischer Form 

beantragt werden und sind in den jeweiligen För-

derverfahren revisionssicher zu den Akten zu neh-

men. 

1Das für das Wohnungswesen zuständige Ministe-

rium kann im Einzelfall Ausnahmen von diesen 

Bestimmungen zulassen.  

 
2Diese sollen ausschließlich in elektronischer Form 

beantragt werden und sind in den jeweiligen För-

derverfahren revisionssicher zu den Akten zu neh-

men. 

 
3Bei Bauvorhaben im Zusammenhang mit Miet-

wohnraum kann die Bewilligungsbehörde nach ei-

genem Ermessen Ausnahmen von den Fördervo-

raussetzungen nach Nummer 2.4 zulassen, wenn 

nicht mehr als 25 öffentlich-geförderte Wohnun-

gen gegenständlich sind und die Gesamtqualität 

der Maßnahme dies rechtfertigt.  

 

Nummer 11.2 sieht vor, dass das Ministerium Aus-

nahmen von den Bestimmungen dieser Förder-

richtlinie zulassen kann.  

 

 Nummer 11.2 Sätze 1 und 2 sind unverändert 

zu den WFB NRW 2023 bzw. der RL Mod NRW 

2023 sowie den BEB NRW 2022.  

 

 Nummer 11.2 Satz 3 wird neu in die Förder-

richtlinie aufgenommen: Im Falle der Förde-

rung von Mietwohnraum kann die Bewilli-

gungsbehörde im eigenen Ermessen Ausnah-

men von den Fördervoraussetzungen nach 

Nummer 2.4 zulassen. Voraussetzung ist, es 

handelt sich um weniger als 25 öffentlich-ge-

förderte Wohneinheiten.  

 7.4 

Hinweisschild 

9.4 

Hinweisschild 

11.3 

Sichtbarmachung von Fördervorhaben 

 

 1Bei Bauvorhaben, die mit mehr als 500 000 Euro 

gefördert werden, ist in der öffentlichen Kommu-

nikation die Förderung des Landes Nordrhein-

Westfalen und des Bundes angemessen darzustel-

len.  

 
2Zusätzlich ist diese Förderung auf Bauschildern 

unter Verwendung der Logos des für das Woh-

nungswesen zuständigen Ministeriums des Landes 

Nordrhein-Westfalen, des zuständigen Bundesmi-

nisteriums und der NRW.BANK auszuweisen.  

 

 

 
3Die Einzelheiten zu der Umsetzung dieser Ver-

1Bei Bauvorhaben, die mit mehr als 500 000 Euro 

gefördert werden, ist in der öffentlichen Kommu-

nikation die Förderung des Landes Nordrhein-

Westfalen und des Bundes angemessen darzustel-

len.  

 
2Zusätzlich ist diese Förderung auf Bauschildern 

unter Verwendung der Logos des für das Woh-

nungswesen zuständigen Ministeriums des Landes 

Nordrhein-Westfalen, des zuständigen Bundesmi-

nisteriums und der NRW.BANK auszuweisen.  

 

 

 
3Die Einzelheiten zu der Umsetzung dieser Ver-

1Bei Bauvorhaben, die mit mehr als 500 000 Euro 

gefördert werden, ist in der öffentlichen Kommu-

nikation und auf einer Internetseite die Förderung 

des Landes Nordrhein-Westfalen und des Bundes 

angemessen darzustellen. 
 

2Zusätzlich ist diese Förderung auf Bauschildern 

unter Verwendung der Logos des für das Woh-

nungswesen zuständigen Ministeriums des Landes 

Nordrhein-Westfalen, des zuständigen Bundesmi-

nisteriums und der NRW.BANK sichtbar zu ma-

chen.  

 
3Die Einzelheiten zu der Umsetzung dieser Ver-

pflichtung werden zwischen dem für das Woh-

nungswesen zuständigen Ministerium und der 

Nummer 11.3 regelt Veröffentlichungspflichten im 

Zusammenhang mit der Inanspruchnahme der öf-

fentlichen Wohnraumförderung. Materiell-rechtli-

che Änderungen gegenüber den bisherigen Best-

immungen sind damit nicht verbunden.  
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pflichtung werden zwischen dem für das Woh-

nungswesen zuständigen Ministerium und der 

NRW.BANK abgestimmt und auf der Internetseite 

der NRW.BANK veröffentlicht. 

pflichtung werden zwischen dem für das Woh-

nungswesen zuständigen Ministerium und der 

NRW.BANK abgestimmt und auf der Internetseite 

der NRW.BANK veröffentlicht. 

NRW.BANK abgestimmt und auf der Internetseite 

der NRW.BANK veröffentlicht. 

 

4.3  

Übergangsregelung 

7.5 

Übergangsregelung 

9.5 

Übergangsregelung 

11.4 

Übergangsregelung 

 

Für Förderanträge, die bis zum Inkrafttreten dieses 

Runderlasses bereits gestellt, aber noch nicht be-

willigt wurden, kann auf Antrag der Runderlass 

„Bestimmungen zur Förderung des Erwerbs von 

Bindungen“ vom 24. Februar 2021 (MBl. NRW. S. 

243), im Folgenden BEB, angewendet werden. 

Für Förderanträge, die bis zum Inkrafttreten dieses 

Runderlasses bereits gestellt, aber noch nicht be-

willigt wurden, kann auf Antrag der Runderlass 

„Modernisierungsrichtlinie“ vom 25. März 2022 

(MBl. NRW. S. 272) angewendet werden. 

 

Für Förderanträge, die bis zum Inkrafttreten dieses 

Runderlasses bereits gestellt, aber noch nicht be-

willigt wurden, kann auf Antrag der Runderlass des 

Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und 

Gleichstellung “Wohnraumförderungsbestimmun-

gen“ vom 10. Februar 2022 (MBl. NRW. S. 241, im 

Folgenden WFB 2022 genannt) angewendet wer-

den. 

Für Förderanträge, die bis zum Inkrafttreten dieses 

Runderlasses bereits gestellt, aber noch nicht be-

willigt wurden, kann auf Antrag angewendet wer-

den: 

 

1. Der Runderlass „Wohnraumförderbestim-

mungen des Landes Nordrhein-Westfalen 

2023“ vom 15. Februar 2023 (MBl. NRW. S. 

312),  

 

2. der Runderlass „Modernisierungsförderung 

Nordrhein-Westfalen“ vom 15. Februar 2023 

(MBl. NRW. S. 337) oder  

 

3. der Runderlass „Bestimmungen zur Förderung 

des Erwerbs von Bindungen im Land Nord-

rhein-Westfalen“ vom 5. September 2022. 

 

Nummer 11.4 nimmt Übergangsregelungen für 

Förderanträge auf, die bis zum Inkrafttreten der 

neuen Förderrichtlinie gestellt, aber noch nicht be-

willigt wurden.  

5  

Inkrafttreten und Außerkrafttreten 

9.6 

Inkrafttreten, Außerkrafttreten 

9.6 

Inkrafttreten, Außerkrafttreten 

11.5 

Inkrafttreten, Außerkrafttreten 

 

1Dieser Runderlass tritt am 7. September 2022 in 

Kraft. Gleichzeitig mit dem Inkrafttreten dieses 

Runderlasses treten die BEB außer Kraft. 

1Dieser Runderlass tritt mit Wirkung vom 15. Feb-

ruar 2023 in Kraft.  

 
2Gleichzeitig tritt der Runderlass „Modernisie-

rungsförderung“ vom 25. März 2022 (MBl. NRW. S. 

272) außer Kraft.  

 

1Dieser Runderlass tritt am 10. Februar 2023 in 

Kraft.  

 
2Gleichzeitig treten die WFB 2022 außer Kraft. 

1Dieser Runderlass tritt mit Wirkung vom 1. März 

2024 in Kraft.  

 
2Gleichzeitig treten die „Wohnraumförderbestim-

mungen des Landes Nordrhein-Westfalen 2023“ 

vom 15. Februar 2023 (MBl. NRW. S. 312), die „Mo-

dernisierungsförderung Nordrhein-Westfalen“ 

vom 15. Februar 2023 (MBl. NRW. S. 337) und die 

„Bestimmungen zur Förderung des Erwerbs von 

Bindungen im Land Nordrhein-Westfalen“ vom 5. 

September 2022 sowie der Erlass vom 5. Juni 2023 

(Az.: 54.02.03.02 - 1 - 102285/2023) über die Ver-

teilung des öffentlich-geförderten Wohnungsbaus 

bei der Prüfung und Bewilligung von Förderanträ-

gen außer Kraft. 

 

Die neue Förderrichtlinie tritt mit Wirkung zum 

1. März 2024 in Kraft.  

 

Nummer 11.5 Satz 2 regelt das Außerkrafttreten 

der bisherigen Bestimmungen sowie des Erlasses 

vom 5. Juni 2023 („Quotenerlass“).  
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